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Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechts des  
Naturschutzes und der Landschaftspflege 

 

A. Problem und Ziel 

Für das Recht des Naturschutzes und der Landschaftspflege bestand bis zur 
Föderalismusreform im Jahre 2006 für den Bund lediglich eine Rahmenge-
setzgebungskompetenz. Dies hatte zur Folge, dass nur eine begrenzte Ein-
heitlichkeit des Naturschutzrechts in Deutschland gewährleistet werden konn-
te. Darüber hinaus war mit dieser Kompetenzlage ein erheblicher legislatori-
scher Aufwand verbunden. Bei Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes 
wurden 16 Folgeänderungen in den Landesnaturschutzgesetzen erforderlich. 
Dies behinderte insbesondere auch eine zügige Umsetzung von europäi-
schem Recht. 
Durch die Föderalismusreform ist es dem Bund nunmehr möglich, im Bereich 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege Vollregelungen zu treffen und 
somit das in Bund und Ländern bestehende Naturschutzrecht wirksam zu ko-
difizieren. Damit wird das Naturschutzrecht insgesamt nicht nur klarer und ü-
bersichtlicher gestaltet, es wird auch dessen Anwendbar- und Vollziehbarkeit 
erleichtert und eine schnellere und effektivere Umsetzung des europäischen 
Rechts in innerstaatliches Recht ermöglicht. 

 

B. Lösung 

Annahme des Gesetzesentwurfs mit dem Ziel, das bestehende Naturschutz- 
und Landschaftspflegerecht zu kodifizieren. 

 

                                              
Fristablauf: 15.05.09 
Besonders eilbedürftige Vorlage gemäß Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 GG 
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C. Alternativen 

Es bestehen keine Alternativen zur vorgelegten Konzeption, wenn die genann-
te Zielsetzung vor dem Hintergrund der durch die Föderalismusreform vorge-
gebenen Zeitplanung erreicht werden soll. 

 

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

Für Bund, Länder und Gemeinden entstehen durch den Gesetzentwurf keine 
zusätzlichen Kosten.  

2. Vollzugsaufwand 

Für den Bund ergibt sich ein geringer Mehraufwand für den Vollzug des nun-
mehr in fast allen seinen Instrumenten in der ausschließlichen Wirtschaftszone 
geltenden Naturschutzrechts.  
Für die Länder ergibt sich kein Mehraufwand für den Vollzug, weil der Bund an 
Neuregelungen nur Vorschriften aufnimmt, die es in den Ländern zumindest 
zum Teil bereits gibt; dafür werden aber auch Regelungen aus dem Landes-
recht nicht übernommen, so dass es bei den dies betreffenden Ländern zu 
Entlastungen kommt. Im Saldo ergibt dies einen gleich bleibenden Aufwand. 
Für die Gemeinden entsteht kein Mehraufwand. 

 

E. Sonstige Kosten 

Durch den Gesetzentwurf werden keine wesentlichen Kosten für Unternehmen 
und Wirtschaft erwartet. 
Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisni-
veau, sind nicht zu erwarten. 
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Naturschutzes und der Landschaftspflege 

 
Bundesrepublik Deutschland Berlin, den 3. April 2009

Die Bundeskanzlerin  

 
An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ministerpräsidenten 
Peter Müller 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes den 
von der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege 

mit Begründung und Vorblatt. 

Der Gesetzentwurf ist besonders eilbedürftig. Das Gesetzgebungsverfahren soll 
bis zur parlamentarischen Sommerpause abgeschlossen sein. 

Federführend ist das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit. 

 

                                              
Fristablauf: 15.05.09 
Besonders eilbedürftige Vorlage gemäß Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 GG 
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Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Abs. 1 NKRG 
ist als Anlage beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Angela Merkel 



  Drucksache 278/09 

 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechts des  

Naturschutzes und der Landschaftspflege1

 

Vom … 

 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

Artikel 1 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 

(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) 

 

Inhaltsübersicht: 

 

Kapitel 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

§ 2 Verwirklichung der Ziele 

§ 3 Zuständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse, vertragliche Vereinbarungen, Zu-

sammenarbeit der Behörden 

§ 4 Funktionssicherung bei Flächen für öffentliche Zwecke 

§ 5 Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 

 

 

 
                                        
1 Dieses Gesetz dient der Umsetzung der 
- Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (ABl. L 103 

vom 25.4.1979, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2008/102/EG (ABl. L 323 vom 3.12.2008, S. 31) geändert 
worden ist, 

- Richtlinie 83/129/EWG des Rates vom 28. März 1983 betreffend die Einfuhr in die Mitgliedstaaten von Fellen be-
stimmter Jungrobben und Waren daraus (ABl. L 91 vom 9.4.1983, S. 30), die zuletzt durch die Richtlinie 
89/370/EWG (ABl. L 163 vom 14.6.1989, S. 37) geändert worden ist, 

- Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildle-
benden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/105/EG (ABl. 
L 363 vom 20.12.2006, S. 368) geändert worden ist, 

- Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29. März 1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos (ABl. L 94 vom 
9.4.1999, S. 24). 
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§ 6 Beobachtung von Natur und Landschaft 

§ 7 Begriffsbestimmungen 

 

Kapitel 2 Landschaftsplanung 

§ 8 Allgemeiner Grundsatz 

§ 9 Aufgaben und Inhalte der Landschaftsplanung; Ermächtigung zum Erlass von  

Rechtsverordnungen 

§ 10 Landschaftsprogramme und Landschaftsrahmenpläne 

§ 11 Landschaftspläne und Grünordnungspläne 

§ 12 Zusammenwirken der Länder bei der Planung 

 

Kapitel 3 Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft 

§ 13 Allgemeiner Grundsatz 

§ 14 Eingriffe in Natur und Landschaft 

§ 15 Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen; Ermächtigung zum Erlass  

von Rechtsverordnungen 

§ 16 Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen 

§ 17 Verfahren; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

§ 18 Verhältnis zum Baurecht 

§ 19 Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen 

 

Kapitel 4 Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft 

Abschnitt 1 Biotopverbund und Biotopvernetzung;  

geschützte Teile von Natur und Landschaft 

§ 20 Allgemeine Grundsätze 

§ 21 Biotopverbund, Biotopvernetzung 

§ 22 Erklärung zum geschützten Teil von Natur und Landschaft; Ermächtigung zum  

Erlass von Rechtsverordnungen 

§ 23 Naturschutzgebiete 

§ 24 Nationalparke; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

§ 25 Biosphärenreservate 

§ 26 Landschaftsschutzgebiete 
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§ 27 Naturparke 

§ 28 Naturdenkmäler 

§ 29 Geschützte Landschaftsbestandteile 

§ 30 Gesetzlich geschützte Biotope  

 

Abschnitt 2 Netz „Natura 2000“ 

§ 31 Aufbau und Schutz des Netzes „Natura 2000“ 

§ 32 Schutzgebiete 

§ 33 Allgemeine Schutzvorschriften 

§ 34 Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Projekten; Ausnahmen 

§ 35 Gentechnisch veränderte Organismen 

§ 36 Pläne 

 

Kapitel 5 Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, 

ihrer Lebensstätten und Biotope 

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 37 Aufgaben des Artenschutzes 

§ 38 Allgemeine Vorschriften für den Arten-, Lebensstätten- und Biotopschutz 

 

Abschnitt 2 Allgemeiner Artenschutz 

§ 39 Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen; Ermächtigung zum Erlass  

von Rechtsverordnungen 

§ 40 Nichtheimische, gebietsfremde und invasive Arten 

§ 41 Vogelschutz an Energiefreileitungen 

§ 42 Zoos 

§ 43 Tiergehege 

 

Abschnitt 3 Besonderer Artenschutz 

§ 44 Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflan-

zenarten 

§ 45 Ausnahmen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

§ 46 Nachweispflicht 
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§ 47 Einziehung 

 

Abschnitt 4 Zuständige Behörden, Verbringen von Tieren und Pflanzen 

§ 48 Zuständige Behörden 

§ 49 Mitwirkung der Zollbehörden; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnun- 

gen 

§ 50 Anmeldepflicht bei der Ein-, Durch- und Ausfuhr oder dem Verbringen aus Dritt-

staaten 

§ 51 Inverwahrungnahme, Beschlagnahme und Einziehung durch die Zollbehörden 

 

Abschnitt 5 Auskunfts- und Zutrittsrecht; Gebühren und Auslagen 

§ 52 Auskunfts- und Zutrittsrecht 

§ 53 Gebühren und Auslagen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

  

Abschnitt 6 Ermächtigungen 

§ 54 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

§ 55 Durchführung gemeinschaftsrechtlicher oder internationaler Vorschriften; 

 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

 

Kapitel 6 Meeresnaturschutz 

§ 56 Geltungs- und Anwendungsbereich 

§ 57 Geschützte Meeresgebiete im Bereich der deutschen ausschließlichen Wirt-

schaftszone und  des Festlandsockels; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsver-

ordnungen 

§ 58 Zuständige Behörden; Gebühren und Auslagen; Ermächtigung zum Erlass von  

Rechtsverordnungen 

 

Kapitel 7 Erholung in Natur und Landschaft 

§ 59 Betreten der freien Landschaft 

§ 60 Haftung 

§ 61 Freihaltung von Gewässern und Uferzonen 

§ 62 Bereitstellen von Grundstücken 
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Kapitel 8 Mitwirkung von anerkannten 

Naturschutzvereinigungen 

§ 63 Mitwirkungsrechte 

§ 64 Rechtsbehelfe 

 

Kapitel 9 Eigentumsbindung, Befreiungen 

§ 65 Duldungspflicht 

§ 66 Vorkaufsrecht 

§ 67 Befreiungen 

§ 68 Beschränkungen des Eigentums; Entschädigung und Ausgleich 

 

Kapitel 10 Bußgeld- und Strafvorschriften 

§ 69 Bußgeldvorschriften 

§ 70 Verwaltungsbehörde 

§ 71 Strafvorschriften 

§ 72 Einziehung 

§ 73 Befugnisse der Zollbehörden 

 

Kapitel 11 Übergangs- und Überleitungsvorschrift 

§ 74 Übergangs- und Überleitungsregelungen 
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Kapitel 1 

Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 

Ziele des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege 

 

 (1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage 

für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen 

Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfol-

genden Absätze so zu schützen, dass 

 

1. die biologische Vielfalt, 

 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Re-

generationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 

Landschaft 

 

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, 

soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner 

Grundsatz). 

 

 (2) Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem 

jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere 

 

1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer 

Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie 

Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen,  

 

2. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten 

entgegenzuwirken,  
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3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen 

Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Land-

schaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben. 

 

 (3) Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushaltes sind insbesondere 

 

1. die räumlich abgrenzbaren Teile seines Wirkungsgefüges im Hinblick auf die 

prägenden biologischen Funktionen, Stoff- und Energieflüsse sowie 

landschaftlichen Strukturen zu schützen; Naturgüter, die sich nicht erneuern, 

sind sparsam und schonend zu nutzen; sich erneuernde Naturgüter dürfen nur 

so genutzt werden, dass sie auf Dauer zur Verfügung stehen, 

 

2. Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können; 

nicht mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu renaturieren, oder, soweit eine 

Entsiegelung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung 

zu überlassen, 

 

3. Meeres- und Binnengewässer vor Beeinträchtigungen zu bewahren und ihre 

natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu erhalten; dies gilt 

insbesondere für natürliche und naturnahe Gewässer einschließlich ihrer Ufer, 

Auen und sonstigen Rückhalteflächen; Hochwasserschutz hat auch durch 

natürliche oder naturnahe Maßnahmen zu erfolgen; für den vorsorgenden 

Grundwasserschutz sowie für einen ausgeglichenen Niederschlags-

Abflusshaushalt ist auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege Sorge zu tragen,  

 

4. Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege zu schützen; dies gilt insbesondere für Flächen mit günstiger 

lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und 

Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen,  
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5. wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope 

und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Natur-

haushalt zu erhalten, 

 

6. der Entwicklung sich selbst regulierender Ökosysteme auf hierfür geeigneten 

Flächen Raum und Zeit zu geben. 

 

 (4) Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erho-

lungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere 

 

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren 

Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sons-

tigen Beeinträchtigungen zu bewahren,  

 

2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und 

Lage geeignete Flächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu 

schützen und zugänglich zu machen. 

 

 (5) Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer 

Zerschneidung zu bewahren. Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben 

sollen landschaftsgerecht geführt, gestaltet und so gebündelt werden, dass die Zer-

schneidung und die Inanspruchnahme der Landschaft sowie Beeinträchtigungen des 

Naturhaushalts vermieden oder so gering wie möglich gehalten werden. Beim Aufsu-

chen und bei der Gewinnung von Bodenschätzen, bei Abgrabungen und Aufschüt-

tungen sind dauernde Schäden des Naturhaushaltes und Zerstörungen wertvoller 

Landschaftsteile zu vermeiden; unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft sind insbesondere durch Förderung natürlicher Sukzession, Renaturie-

rung, naturnahe Gestaltung, Wiedernutzbarmachung oder Rekultivierung auszuglei-

chen oder zu mindern. 

 

 (6) Freiräume im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschließlich ihrer Be-

standteile, wie Parkanlagen, großflächige Grünanlagen und Grünzüge, Wälder und 

Waldränder, Bäume und Gehölzstrukturen, Fluss- und Bachläufe mit ihren Uferzonen 



 9 Drucksache 278/09 

und Auenbereichen, stehende Gewässer, Naturerfahrungsräume sowie gartenbau- 

und landwirtschaftlich genutzte Flächen, sind zu erhalten und dort, wo sie nicht in 

ausreichendem Maße vorhanden sind, neu zu schaffen. 

 

§ 2 

Verwirklichung der Ziele 

 

 (1) Jeder soll nach seinen Möglichkeiten zur Verwirklichung der Ziele des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege beitragen und sich so verhalten, dass Natur und 

Landschaft nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar beeinträchtigt werden. 

 

 (2) Die Behörden des Bundes und der Länder haben im Rahmen ihrer Zuständig-

keit die Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 

unterstützen.  

  

(3) Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind zu verwirklichen, 

soweit es im Einzelfall möglich, erforderlich und unter Abwägung aller sich aus § 1 

Absatz 1 ergebenden Anforderungen untereinander und gegen die sonstigen Anfor-

derungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft angemessen ist. 

 

 (4) Bei der Bewirtschaftung von Grundflächen im Eigentum oder Besitz der öffentli-

chen Hand sollen die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege in besonde-

rer Weise berücksichtigt werden. 

 

 (5) Die europäischen Bemühungen auf dem Gebiet des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege werden insbesondere durch Aufbau und Schutz des Netzes „Natu-

ra 2000“ unterstützt. Die internationalen Bemühungen auf dem Gebiet des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege werden insbesondere durch den Schutz des Kul-

tur- und Naturerbes im Sinne des Übereinkommens vom 16. November 1972 zum 

Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (BGBl. 1977 II S. 213, 215) unterstützt. 

 

 (6) Das allgemeine Verständnis für die Ziele des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege ist mit geeigneten Mitteln zu fördern. Erziehungs-, Bildungs- und In-



Drucksache 278/09 10 

formationsträger klären auf allen Ebenen über die Bedeutung von Natur und Land-

schaft, über deren Bewirtschaftung und Nutzung sowie über die Aufgaben des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege auf und wecken das Bewusstsein für einen ver-

antwortungsvollen Umgang mit Natur und Landschaft. 

 

§ 3 

Zuständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse,  

vertragliche Vereinbarungen, Zusammenarbeit der Behörden 

 

 (1) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden im Sinne die-

ses Gesetzes sind  

 

1. die nach Landesrecht für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behör-

den oder 

 

2. das Bundesamt für Naturschutz, soweit ihm nach diesem Gesetz Zuständigkeiten 

zugewiesen werden. 

 

 (2) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden überwachen 

die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes 

erlassenen Vorschriften und treffen nach pflichtgemäßem Ermessen die im Einzelfall 

erforderlichen Maßnahmen, um deren Einhaltung sicherzustellen, soweit nichts ande-

res bestimmt ist.  

 

 (3) Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege soll vorrangig 

geprüft werden, ob der Zweck mit angemessenem Aufwand auch durch vertragliche 

Vereinbarungen erreicht werden kann. 

 

 (4) Die Behörden des Bundes und der Länder haben die für Naturschutz und Land-

schaftspflege zuständigen Behörden bereits bei der Vorbereitung aller öffentlichen 

Planungen und Maßnahmen, die die Belange des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege berühren können, hierüber zu unterrichten und ihnen Gelegenheit zur 

Stellungnahme zu geben, soweit nicht eine weiter gehende Form der Beteiligung 
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vorgesehen ist. Die Beteiligungspflicht nach Satz 1 gilt für die für Naturschutz und 

Landschaftspflege zuständigen Behörden entsprechend, soweit Planungen und Maß-

nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege den Aufgabenbereich anderer 

Behörden berühren können. 

 

 (5) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden gewährleis-

ten einen frühzeitigen Austausch mit Betroffenen und der interessierten Öffentlichkeit 

über ihre Planungen und Maßnahmen. 

 

 (6) Aufgaben nach diesem Gesetz obliegen einer Gemeinde oder einem Gemeinde-

verband nur, wenn der Gemeinde oder dem Gemeindeverband die Aufgaben durch 

Landesrecht übertragen worden sind. 

 

§ 4 

Funktionssicherung bei Flächen für öffentliche Zwecke 

 

 Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist auf Flächen, die 

ausschließlich oder überwiegend Zwecken 

 

1. der Verteidigung, einschließlich der Erfüllung internationaler Verpflichtungen und 

des Schutzes der Zivilbevölkerung, 

 

2. der Bundespolizei, 

 

3. des öffentlichen Verkehrs als öffentliche Verkehrswege, 

 

4. der See- oder Binnenschifffahrt, 

 

5. der Versorgung, einschließlich der hierfür als schutzbedürftig erklärten Gebiete, 

und der Entsorgung, 

 

6. des Schutzes vor Überflutung durch Hochwasser oder 
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7. der Telekommunikation 

 

dienen oder in einem verbindlichen Plan für die genannten Zwecke ausgewiesen 

sind, die bestimmungsgemäße Nutzung zu gewährleisten. Die Ziele des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege sind zu berücksichtigen. 

 

§ 5 

Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 

 

 (1) Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist die besonde-

re Bedeutung einer natur- und landschaftsverträglichen Land-, Forst- und Fischerei-

wirtschaft für die Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft zu berücksichtigen. 

 

 (2) Bei der landwirtschaftlichen Nutzung sind neben den Anforderungen, die sich 

aus den für die Landwirtschaft geltenden Vorschriften und aus § 17 Absatz 2 des 

Bundes-Bodenschutzgesetzes ergeben, insbesondere die folgenden Grundsätze der 

guten fachlichen Praxis zu beachten: 

 

1. die Bewirtschaftung muss standortangepasst erfolgen und die nachhaltige Bo-

denfruchtbarkeit und langfristige Nutzbarkeit der Flächen muss gewährleistet 

werden; 

 

2. die natürliche Ausstattung der Nutzfläche (Boden, Wasser, Flora, Fauna) darf 

nicht über das zur Erzielung eines nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß hin-

aus beeinträchtigt werden; 

 

3. die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Landschaftselemente sind zu 

erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren; 

 

4. die Tierhaltung hat in einem ausgewogenen Verhältnis zum Pflanzenbau zu ste-

hen und nachteilige Umweltauswirkungen sind zu vermeiden; 
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5. auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebieten, auf Standorten 

mit hohem Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten ist ein Grünlandum-

bruch zu unterlassen; 

 

6. die Anwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln hat nach Maßgabe des 

landwirtschaftlichen Fachrechts zu erfolgen; eine Dokumentation über den Ein-

satz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist nach Maßgabe des § 7 der Dün-

geverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 2007 

(BGBl. I S. 221) und § 6 Absatz 4 des Pflanzenschutzgesetzes in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. Mai 1998 (BGBl. I S. 971, 1527, 3512), das zuletzt 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2008 (BGBl. I S. 284) geändert wor-

den ist, zu führen. 

 

 (3) Bei der forstlichen Nutzung des Waldes ist das Ziel zu verfolgen, naturnahe 

Wälder aufzubauen und diese ohne Kahlschläge nachhaltig zu bewirtschaften. Ein 

hinreichender Anteil standortheimischer Forstpflanzen ist einzuhalten. 

 

 (4) Bei der fischereiwirtschaftlichen Nutzung der oberirdischen Gewässer sind diese 

einschließlich ihrer Uferzonen als Lebensstätten und Lebensräume für heimische Tier- 

und Pflanzenarten zu erhalten und zu fördern. Der Besatz dieser Gewässer mit nicht-

heimischen Tierarten ist grundsätzlich zu unterlassen. Bei Fischzuchten und Teich-

wirtschaften der Binnenfischerei sind Beeinträchtigungen der heimischen Tier- und 

Pflanzenarten auf das zur Erzielung eines nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß zu 

beschränken. 

 

§ 6 

Beobachtung von Natur und Landschaft 

 

 (1) Der Bund und die Länder beobachten im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Natur 

und Landschaft (allgemeiner Grundsatz). 
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 (2) Die Beobachtung dient der gezielten und fortlaufenden Ermittlung, Beschrei-

bung und Bewertung des Zustands von Natur und Landschaft und ihrer Veränderun-

gen einschließlich der Ursachen und Folgen dieser Veränderungen. 

 

 (3) Die Beobachtung umfasst insbesondere 

 

1. den Zustand von Landschaften, Biotopen und Arten zur Erfüllung völkerrechtlicher 

Verpflichtungen, 

 

2. den Erhaltungszustand der natürlichen Lebensraumtypen und Arten von gemein-

schaftlichem Interesse einschließlich des unbeabsichtigten Fangs oder Tötens der 

Tierarten, die in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 

21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 

Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtli-

nie 2006/105/EG (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 368) geändert worden ist, auf-

geführt sind, sowie der europäischen Vogelarten und ihrer Lebensräume; dabei 

sind die prioritären natürlichen Lebensraumtypen und prioritären Arten besonders 

zu berücksichtigen. 

 

 (4) Die zuständigen Behörden des Bundes und der Länder unterstützen sich bei 

der Beobachtung. Sie entwickeln wirksame Beobachtungssysteme und stimmen diese 

insbesondere zur Erfüllung gesamtstaatlicher Berichtspflichten aufeinander ab. Sie 

stellen bei ihnen vorhandene Daten gegenseitig kostenlos zur Verfügung. 

 

 (5) Das Bundesamt für Naturschutz nimmt die Aufgaben des Bundes auf dem Ge-

biet der Beobachtung von Natur und Landschaft wahr, soweit in Rechtsvorschriften 

nichts anderes bestimmt ist. 

 

 (6) Rechtsvorschriften über die Geheimhaltung, über den Schutz personenbezoge-

ner Daten sowie über den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen bleiben 

unberührt. 
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§ 7 

Begriffsbestimmungen 

 

 (1) Für dieses Gesetz gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 

1. biologische Vielfalt 

 

 die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten einschließlich der innerartlichen Vielfalt so-

wie die Vielfalt an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen; 

 

2. Naturhaushalt 

 

 die Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen sowie das Wir-

kungsgefüge zwischen ihnen; 

 

3. Erholung 

 

natur- und landschaftsverträglich ausgestaltetes Natur- und Freizeiterleben ein-

schließlich natur- und landschaftsverträglicher sportlicher Betätigung in der freien 

Landschaft, soweit dadurch die sonstigen Ziele des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege nicht beeinträchtigt werden; 

 

4. natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse 

 

 die in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Lebensraumtypen; 

 

5. prioritäre natürliche Lebensraumtypen 

 

 die in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG mit dem Zeichen (*) gekennzeichneten 

Lebensraumtypen;  

 

6. Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
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 die in die Liste nach Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgenommenen Gebiete, auch wenn ein Schutz im Sinne des § 32 Absatz 2 bis 4 

noch nicht gewährleistet ist; 

 

7. Europäische Vogelschutzgebiete 

 

 Gebiete im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 79/409/EWG des 

Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 

103 vom 24.4.1979, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2008/102/EG (ABl. L 323 

vom 3.12.2008, S. 31) geändert worden ist, wenn ein Schutz im Sinne des § 32 

Absatz 2 bis 4 bereits gewährleistet ist; 

 

8. Natura 2000-Gebiete 

 

 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete;  

 

9. Erhaltungsziele 

 

 Ziele, die im Hinblick auf die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Er-

haltungszustands eines natürlichen Lebensraumtyps von gemeinschaftlichem Inte-

resse, einer in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG oder in Artikel 4 Absatz 2 oder 

Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG aufgeführten Art für ein Natura 2000-Gebiet 

festgelegt sind. 

 

 (2) Für dieses Gesetz gelten folgende weitere Begriffsbestimmungen: 

 

1. Tiere 

 

a) wild lebende, gefangene oder gezüchtete und nicht herrenlos gewordene sowie 

tote Tiere wild lebender Arten, 

 

b) Eier, auch im leeren Zustand, sowie Larven, Puppen und sonstige Entwicklungs-

formen von Tieren wild lebender Arten, 
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c) ohne Weiteres erkennbare Teile von Tieren wild lebender Arten und  

 

d) ohne Weiteres erkennbar aus Tieren wild lebender Arten gewonnene Erzeugnis-

se; 

 

2. Pflanzen 

 

a) wild lebende, durch künstliche Vermehrung gewonnene sowie tote Pflanzen 

wild lebender Arten, 

 

b) Samen, Früchte oder sonstige Entwicklungsformen von Pflanzen wild lebender 

Arten, 

 

c) ohne Weiteres erkennbare Teile von Pflanzen wild lebender Arten und 

 

d) ohne Weiteres erkennbar aus Pflanzen wild lebender Arten gewonnene Erzeug-

nisse; 

 

als Pflanzen im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Flechten und Pilze; 

 

3. Art 

 

 jede Art, Unterart oder Teilpopulation einer Art oder Unterart; ist für eine Art eine 

wissenschaftliche Bezeichnung vorhanden, so ist diese für die Bestimmung maß-

gebend; 

 

4. Biotop 

 

 Lebensraum einer Lebensgemeinschaft wild lebender Tiere und Pflanzen; 

 

5. Lebensstätte 
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 regelmäßiger Aufenthaltsort der wild lebenden Individuen einer Art; 

 

6. Population 

 

 eine biologisch oder geografisch abgegrenzte Zahl von Individuen einer Art; 

 

7. heimische Art 

 

eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, die ihr Verbreitungsgebiet oder regel-

mäßiges Wanderungsgebiet ganz oder teilweise 

 

a) im Inland hat oder in geschichtlicher Zeit hatte oder 

 

b) auf natürliche Weise in das Inland ausdehnt; 

 

als heimisch gilt eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart auch, wenn sich verwil-

derte oder durch menschlichen Einfluss eingebürgerte Tiere oder Pflanzen der 

betreffenden Art im Inland in freier Natur und ohne menschliche Hilfe über meh-

rere Generationen als Population erhalten; 

  

8. gebietsfremde Art 

 

eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, wenn sie in dem betreffenden Gebiet in 

freier Natur nicht oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt; 

 

9. invasive Art 

 

eine Art, deren Vorkommen außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets für die 

dort natürlich vorkommenden Ökosysteme, Biotope oder Arten ein erhebliches Ge-

fährdungspotenzial darstellt; 

 

10. Arten von gemeinschaftlichem Interesse 
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 die in den Anhängen II, IV oder V der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Tier- 

und Pflanzenarten;  

 

11. prioritäre Arten 

 

 die in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG mit dem Zeichen (*) gekennzeichneten 

Tier- und Pflanzenarten;  

 

12. europäische Vogelarten 

 

 in Europa natürlich vorkommende Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 

79/409/EWG; 

 

13. besonders geschützte Arten 

 

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung (EG) 

Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren 

wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 

61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom 17.4.1997, S. 72, L 298 vom 1.11.1997, 

S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 

318/2008 (ABl. L 95 vom 8.4.2008, S. 3) geändert worden ist, aufgeführt sind, 

 

b) nicht unter Buchstabe a fallende 

 

aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufge-

führt sind, 

 

bb) europäische Vogelarten, 

 

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 auf-

geführt sind;  

 

14. streng geschützte Arten 
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 besonders geschützte Arten, die  

 

a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 

 

b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 

 

c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2 

 

aufgeführt sind;  

 

15. gezüchtete Tiere 

 

 Tiere, die in kontrollierter Umgebung geboren oder auf andere Weise erzeugt und 

deren Elterntiere rechtmäßig erworben worden sind; 

 

16. künstlich vermehrte Pflanzen 

 

 Pflanzen, die aus Samen, Gewebekulturen, Stecklingen oder Teilungen unter kon-

trollierten Bedingungen herangezogen worden sind; 

 

17. Anbieten 

 

 Erklärung der Bereitschaft zu verkaufen oder zu kaufen und ähnliche Handlungen, 

einschließlich der Werbung, der Veranlassung zur Werbung oder der Aufforderung 

zu Verkaufs- oder Kaufverhandlungen; 

 

18. Inverkehrbringen 

 

 das Anbieten, Vorrätighalten zur Abgabe, Feilhalten und jedes Abgeben an ande-

re; 

 

19. rechtmäßig 
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 in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz der 

betreffenden Art im jeweiligen Staat sowie mit Rechtsakten der Europäischen Ge-

meinschaft auf dem Gebiet des Artenschutzes und dem Übereinkommen vom 3. 

März 1973 über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender 

Tiere und Pflanzen (BGBl. 1975 II S. 773, 777) – Washingtoner Artenschutzüber-

einkommen – im Rahmen ihrer jeweiligen räumlichen und zeitlichen Geltung oder 

Anwendbarkeit;  

 

20. Mitgliedstaat  

 

 ein Staat, der Mitglied der Europäischen Union ist;  

 

21. Drittstaat 

 

 ein Staat, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist. 

 

 (3) Soweit in diesem Gesetz auf Anhänge der  

 

1. Verordnung (EG) Nr. 338/97,  

 

2. Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 des Rates vom 4. November 1991 zum Verbot 

von Tellereisen in der Gemeinschaft und der Einfuhr von Pelzen und Waren von 

bestimmten Wildtierarten aus Ländern, die Tellereisen oder den internationalen 

humanen Fangnormen nicht entsprechende Fangmethoden anwenden (ABl. L 

308 vom 9.11.1991, S. 1), 

 

3. Richtlinien 92/43/EWG und 79/409/EWG,  

 

4. Richtlinie 83/129/EWG des Rates vom 28. März 1983 betreffend die Einfuhr in 

die Mitgliedstaaten von Fellen bestimmter Jungrobben und Waren daraus (ABl. L 

91 vom 9.4.1983, S. 30), die zuletzt durch die Richtlinie 89/370/EWG (ABl. L 163 

vom 14.6.1989, S. 37) geändert worden ist,  
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oder auf Vorschriften der genannten Rechtsakte verwiesen wird, in denen auf An-

hänge Bezug genommen wird, sind die Anhänge jeweils in der sich aus den Veröf-

fentlichungen im Amtsblatt Teil L der Europäischen Union ergebenden geltenden 

Fassung maßgeblich. 

 

 (4) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gibt die 

besonders geschützten und die streng geschützten Arten sowie den Zeitpunkt ihrer 

jeweiligen Unterschutzstellung bekannt. 

 

 (5) Wenn besonders geschützte Arten bereits auf Grund der bis zum 8. Mai 1998 

geltenden Vorschriften unter besonderem Schutz standen, gilt als Zeitpunkt der Un-

terschutzstellung derjenige, der sich aus diesen Vorschriften ergibt. Entsprechendes 

gilt für die streng geschützten Arten, soweit sie nach den bis zum 8. Mai 1998 gel-

tenden Vorschriften als vom Aussterben bedroht bezeichnet waren. 

 

 

Kapitel 2 

Landschaftsplanung 

 

§ 8 

Allgemeiner Grundsatz 

 

 Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden als Grundlage vor-

sorgenden Handelns im Rahmen der Landschaftsplanung überörtlich und örtlich kon-

kretisiert und die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele dar-

gestellt und begründet.  
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§ 9 

Aufgaben und Inhalte der Landschaftsplanung;  

Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

 

 (1) Die Landschaftsplanung hat die Aufgabe, die Ziele des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und die Erfor-

dernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch für die Planungen und 

Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren Entscheidungen sich auf Natur und Land-

schaft im Planungsraum auswirken können.  

 

 (2) Inhalte der Landschaftsplanung sind die Darstellung und Begründung der kon-

kretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege und der ihrer Verwirk-

lichung dienenden Erfordernisse und Maßnahmen. Darstellung und Begründung er-

folgen nach Maßgabe der §§ 10 und 11 in Landschaftsprogrammen, Landschafts-

rahmenplänen, Landschaftsplänen sowie Grünordnungsplänen.  

 

 (3) Die Pläne sollen Angaben enthalten über 

 

1. den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von Natur und Landschaft, 

 

2. die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

 

3. die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zustands von Natur und 

Landschaft nach Maßgabe dieser Ziele einschließlich der sich daraus ergebenden 

Konflikte, 

 

4. die Erfordernisse und Maßnahmen zur Umsetzung der konkretisierten Ziele des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 

 

a) zur Vermeidung, Minderung oder Beseitigung von Beeinträchtigungen von Natur 

und Landschaft, 
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b) zum Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft im Sinne des Kapitels 4 

sowie der Biotope, Lebensgemeinschaften und Lebensstätten der Tiere und 

Pflanzen wild lebender Arten, 

 

c) auf Flächen, die wegen ihres Zustands, ihrer Lage oder ihrer natürlichen Ent-

wicklungsmöglichkeit für künftige Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege, insbesondere zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Land-

schaft sowie zum Einsatz natur- und landschaftsbezogener Fördermittel beson-

ders geeignet sind,  

 

d) zum Aufbau und Schutz eines Biotopverbunds, der Biotopvernetzung und des 

Netzes „Natura 2000“, 

 

e) zum Schutz, zur Qualitätsverbesserung und zur Regeneration von Böden, Ge-

wässern, Luft und Klima, 

 

f) zur Erhaltung und Entwicklung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des 

Erholungswertes von Natur und Landschaft,  

 

g) zur Erhaltung und Entwicklung von Freiräumen im besiedelten und unbesiedel-

ten Bereich. 

 

Auf die Verwertbarkeit der Darstellungen der Landschaftsplanung für die Raumord-

nungspläne und Bauleitpläne ist Rücksicht zu nehmen. Das Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

mit Zustimmung des Bundesrates die für die Darstellung der Inhalte zu verwenden-

den Planzeichen zu regeln. 

 

 (4) Die Landschaftsplanung ist fortzuschreiben, sobald und soweit dies im Hinblick 

auf Erfordernisse und Maßnahmen im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 4 erfor-

derlich ist, insbesondere weil wesentliche Veränderungen von Natur und Landschaft 

im Planungsraum eingetreten, vorgesehen oder zu erwarten sind. Die Fortschreibung 
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kann als sachlicher oder räumlicher Teilplan erfolgen, sofern die Umstände, die die 

Fortschreibung begründen, sachlich oder räumlich begrenzt sind.  

 

 (5) In Planungen und Verwaltungsverfahren sind die Inhalte der Landschaftspla-

nung zu berücksichtigen. Insbesondere sind die Inhalte der Landschaftsplanung für 

die Beurteilung der Umweltverträglichkeit und der Verträglichkeit im Sinne des § 34 

Absatz 1 dieses Gesetzes sowie bei der Aufstellung der Maßnahmenprogramme im 

Sinne des § 36 des Wasserhaushaltsgesetzes heranzuziehen. Soweit den Inhalten der 

Landschaftsplanung in den Entscheidungen nicht Rechnung getragen werden kann, 

ist dies zu begründen. 

 

 (6) Bei Landschaftsrahmenplänen und Landschaftsplänen, für deren Aufstellung 

oder Fortschreibung eine Verpflichtung besteht, ist eine Strategische Umweltprüfung 

durchzuführen. Die Begründung zu diesen Plänen enthält auch Angaben  

 

1. zu der Beziehung zu anderen relevanten Plänen und Programmen, 

 

2. in kurzer Form zu den Gründen für die Wahl der geprüften Alternativen, 

 

3. zu Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten 

sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse, 

 

sowie eine allgemein verständliche nicht technische Zusammenfassung der Inhalte. 

Sofern ein Landschaftsrahmenplan oder ein Landschaftsplan parallel zu einem Regio-

nalplan oder einem Bauleitplan aufgestellt wird und für den Regionalplan oder Bau-

leitplan eine Strategische Umweltprüfung erforderlich ist, können die Verfahrens-

schritte der Strategischen Umweltprüfung im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 

des Regionalplans oder des Bauleitplans erfolgen. In anderen Fällen als denen des 

Satzes 3 erfolgt die Durchführung der Verfahrensschritte der Strategischen Umwelt-

prüfung für Landschaftsrahmenpläne und Landschaftspläne entsprechend den für 

Pläne der jeweiligen Planungsstufe geltenden Vorschriften des Raumordnungsgeset-

zes, der Landesplanungsgesetze oder des Baugesetzbuches. 
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§ 10 

Landschaftsprogramme 

und Landschaftsrahmenpläne 

 

 (1) Die überörtlichen konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Na-

turschutzes und der Landschaftspflege werden für den Bereich eines Landes im 

Landschaftsprogramm oder für Teile des Landes in Landschaftsrahmenplänen darge-

stellt. Die Ziele der Raumordnung sind zu beachten; die Grundsätze und sonstigen 

Erfordernisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen.  

 

(2) Landschaftsprogramme können aufgestellt werden. Landschaftsrahmenpläne 

sind für alle Teile des Landes aufzustellen.  

 

 (3) Die konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege sind, soweit sie raumbedeutsam sind, in der Abwägung nach 

§ 7 Absatz 2 des Raumordnungsgesetzes zu berücksichtigen. 

 

 (4) Soweit in den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg Landschaftsprogramme 

aufgestellt werden, ersetzen diese die Landschaftsrahmenpläne. 

 

(5) Die Zuständigkeit, das Verfahren der Aufstellung und das Verhältnis von Land-

schaftsprogrammen und Landschaftsrahmenplänen zu Raumordnungsplänen richten 

sich nach Landesrecht. 

 

§ 11 

Landschaftspläne und Grünordnungspläne 

 

 (1) Die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden auf der Grundlage der Land-

schaftsrahmenpläne für die Gebiete der Gemeinden in Landschaftsplänen, für Teile 

eines Gemeindegebietes in Grünordnungsplänen dargestellt. Die Ziele der Raumord-

nung sind zu beachten; die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumord-

nung sind zu berücksichtigen. Die Pläne sollen die in § 9 Absatz 3 genannten Anga-
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ben enthalten, soweit dies für die Darstellung der für die örtliche Ebene konkretisier-

ten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen erforderlich ist. Abweichende Vorschriften 

der Länder zum Inhalt von Landschafts- und Grünordnungsplänen sowie Vorschriften 

zu deren Rechtsverbindlichkeit bleiben unberührt.  

 

(2) Landschaftspläne sind aufzustellen, sobald und soweit dies im Hinblick auf Er-

fordernisse und Maßnahmen im Sinne des § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 erforderlich 

ist, insbesondere weil wesentliche Veränderungen von Natur und Landschaft im Pla-

nungsraum eingetreten, vorgesehen oder zu erwarten sind. Grünordnungspläne kön-

nen aufgestellt werden.  

 

 (3) Die in den Landschaftsplänen für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Er-

fordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in 

der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des Baugesetzbuches zu berücksichtigen und kön-

nen als Darstellungen oder Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 des Baugesetzbuches 

in die Bauleitpläne aufgenommen werden. 

 

 (4) Werden in den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg die örtlichen Erfordernis-

se und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Landschafts-

rahmenplänen oder Landschaftsprogrammen dargestellt, so ersetzen diese die Land-

schaftspläne. 

 

 (5) Die Zuständigkeit und das Verfahren zur Aufstellung der Landschaftspläne und 

Grünordnungspläne sowie deren Durchführung richten sich nach Landesrecht. 

 

§ 12 

Zusammenwirken 

 der Länder bei der Planung 

 

 Bei der Aufstellung und Fortschreibung von Programmen und Plänen nach den 

§§ 10 und 11 für Gebiete, die an andere Länder angrenzen, sind deren entsprechen-

de Programme und Pläne zu berücksichtigen. Soweit dies erforderlich ist, stimmen 

sich die Länder untereinander ab. 
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Kapitel 3 

Allgemeiner Schutz  

von Natur und Landschaft 

 

§ 13 

Allgemeiner Grundsatz 

 

 Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vom Verursacher 

vorrangig zu vermeiden, auszugleichen und zu ersetzen, im Übrigen in sonstiger Wei-

se zu kompensieren. 

 

§ 14 

Eingriffe in Natur und Landschaft 

 

 (1) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen 

der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der beleb-

ten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- 

und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beein-

trächtigen können. 

 

 (2) Die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung ist nicht als Eingriff 

anzusehen, soweit dabei die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege be-

rücksichtigt werden. Entspricht die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Boden-

nutzung den in § 5 Absatz 2 bis 4 dieses Gesetzes genannten Anforderungen sowie 

den sich aus § 17 Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes und dem Recht der 

Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft ergebenden Anforderungen an die gute fachli-

che Praxis, widerspricht sie in der Regel nicht den Zielen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege. 

 

 (3) Nicht als Eingriff gilt die Wiederaufnahme einer land-, forst- und fischereiwirt-

schaftlichen Bodennutzung, wenn sie zeitweise eingeschränkt oder unterbrochen war 
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1. auf Grund vertraglicher Vereinbarungen oder auf Grund der Teilnahme an öffent-

lichen Programmen zur Bewirtschaftungsbeschränkung und wenn die Wiederauf-

nahme innerhalb von fünf Jahren nach Auslaufen der Einschränkung oder Unter-

brechung erfolgt, 

 

2. auf Grund der Durchführung von vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen, die 

vorgezogene Maßnahme aber nicht für eine Kompensation in Anspruch genom-

men wird. 

 

§ 15 

Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen;  

Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

 

 (1) Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind vermeidbar, wenn 

zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne 

oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, ge-

geben sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist dies zu 

begründen. 

 

 (2) Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen 

(Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine 

Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaus-

halts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild land-

schaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchti-

gung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem 

betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschafts-

bild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Festlegungen von Entwicklungs- und Wie-

derherstellungsmaßnahmen in Plänen nach § 32 Absatz 5 dieses Gesetzes sowie von 

Maßnahmen im Sinne des § 36 des Wasserhaushaltsgesetzes stehen der Anerken-

nung solcher Maßnahmen als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht entgegen. Bei 
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der Festsetzung von Art und Umfang der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind die 

Programme und Pläne nach den §§ 10 und 11 zu berücksichtigen.  

 

 (3) Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen 

für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu 

nehmen, insbesondere sind für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete 

Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. Es ist vorrangig zu prü-

fen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch 

Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- 

oder Pflegemaßnahmen erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass 

Flächen aus der Nutzung genommen werden. 

 

 (4) Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in dem jeweils erforderlichen Zeitraum 

zu unterhalten und rechtlich zu sichern. Der Unterhaltungszeitraum ist durch die zu-

ständige Behörde im Zulassungsbescheid festzusetzen. Verantwortlich für Ausfüh-

rung, Unterhaltung und Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist der 

Verursacher oder dessen Rechtsnachfolger. 

 

 (5) Ein Eingriff darf nicht zugelassen oder durchgeführt werden, wenn die Beein-

trächtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen 

oder zu ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft anderen Belangen 

im Range vorgehen. 

 

 (6) Wird ein Eingriff nach Absatz 5 zugelassen oder durchgeführt, obwohl die Be-

einträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen 

oder zu ersetzen sind, hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten. Die Ersatzzah-

lung bemisst sich nach den durchschnittlichen Kosten der nicht durchführbaren Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich der im Einzelfall erforderlichen Kosten 

für deren Planung, die Flächenbereitstellung und die Unterhaltung. Sind diese nicht 

feststellbar, bemisst sich die Ersatzzahlung nach Dauer und Schwere des Eingriffs 

unter Berücksichtigung der dem Verursacher daraus erwachsenden Vorteile. Die Er-

satzzahlung ist von der zuständigen Behörde im Zulassungsbescheid oder, wenn der 
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Eingriff von einer Behörde durchgeführt wird, vor der Durchführung des Eingriffs 

festzusetzen. Die Zahlung ist vor der Durchführung des Eingriffs zu leisten. Es kann 

ein anderer Zeitpunkt für die Zahlung festgelegt werden; in diesem Fall soll eine Si-

cherheitsleistung verlangt werden. Die Ersatzzahlung ist zweckgebunden für Maß-

nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege möglichst in dem betroffenen 

Naturraum zu verwenden. 

 

 (7) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird 

ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nä-

here zur Kompensation von Eingriffen zu regeln, insbesondere 

 

1. zu Inhalt, Art und Umfang von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich 

von Maßnahmen zur Entsiegelung, zur Wiedervernetzung von Lebensräumen und 

zur Bewirtschaftung und Pflege sowie zur Festlegung diesbezüglicher Standards 

insbesondere für vergleichbare Eingriffsarten,  

 

2. die Höhe der Ersatzzahlung und das Verfahren zu ihrer Erhebung. 

 

Solange und soweit das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit von seiner Ermächtigung keinen Gebrauch macht, richtet sich das Nähere 

zur Kompensation von Eingriffen nach Landesrecht, soweit dieses den vorstehenden 

Absätzen nicht widerspricht. 

 

§ 16 

Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen 

 

 (1) Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die im Hinblick auf 

zu erwartende Eingriffe durchgeführt worden sind, sind als Ausgleichs- oder Ersatz-

maßnahmen anzuerkennen, soweit 

 

1. die Voraussetzungen des § 15 Absatz 2 erfüllt sind,  
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2. sie ohne rechtliche Verpflichtung durchgeführt wurden,  

 

3. dafür keine öffentlichen Fördermittel in Anspruch genommen wurden,  

 

4. sie Programmen und Plänen nach den §§ 10 und 11 nicht widersprechen und 

 

5. eine Dokumentation des Ausgangszustandes der Flächen vorliegt; Vorschriften 

der Länder zu den Anforderungen an die Dokumentation bleiben unberührt. 

 

 (2) Die Bevorratung von vorgezogenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mittels 

Ökokonten, Flächenpools oder anderer Maßnahmen, insbesondere die Erfassung o-

der Buchung vorgezogener Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Ökokonten, deren 

Genehmigungsbedürftigkeit und Handelbarkeit sowie der Übergang der Verantwor-

tung nach § 15 Absatz 4 auf Dritte, die vorgezogene Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men durchführen, richtet sich nach Landesrecht. 

 

§ 17 

Verfahren; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

 

 (1) Bedarf ein Eingriff nach anderen Rechtsvorschriften einer behördlichen Zulas-

sung oder einer Anzeige an eine Behörde oder wird er von einer Behörde durchge-

führt, so hat diese Behörde zugleich die zur Durchführung des § 15 erforderlichen 

Entscheidungen und Maßnahmen im Benehmen mit der für Naturschutz und Land-

schaftspflege zuständigen Behörde zu treffen, soweit nicht nach Bundes- oder Lan-

desrecht eine weiter gehende Form der Beteiligung vorgeschrieben ist oder die für 

Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Behörde selbst entscheidet.  

 

 (2) Soll bei Eingriffen, die von Behörden des Bundes zugelassen oder durchgeführt 

werden, von der Stellungnahme der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständi-

gen Behörde abgewichen werden, entscheidet hierüber die fachlich zuständige Be-

hörde des Bundes im Benehmen mit der obersten Landesbehörde für Naturschutz 
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und Landschaftspflege, soweit nicht eine weiter gehende Form der Beteiligung vor-

gesehen ist. 

 

 (3) Für einen Eingriff, der nicht von einer Behörde durchgeführt wird und der kei-

ner behördlichen Zulassung oder Anzeige nach anderen Rechtsvorschriften bedarf, ist 

eine Genehmigung der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde 

erforderlich. Die Genehmigung ist schriftlich zu beantragen. Die Genehmigung ist zu 

erteilen, wenn die Anforderungen des § 15 erfüllt sind. Die für Naturschutz und 

Landschaftspflege zuständige Behörde trifft die zur Durchführung des § 15 erforderli-

chen Entscheidungen und Maßnahmen. 

 

 (4) Vom Verursacher eines Eingriffs sind zur Vorbereitung der Entscheidungen und 

Maßnahmen zur Durchführung des § 15 in einem nach Art und Umfang des Eingriffs 

angemessenen Umfang die für die Beurteilung des Eingriffs erforderlichen Angaben 

zu machen, insbesondere über  

 

1. Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs sowie 

 

2. die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz 

der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft einschließlich Angaben zur tat-

sächlichen und rechtlichen Verfügbarkeit der für Ausgleich und Ersatz benötigten 

Flächen. 

 

Die zuständige Behörde kann die Vorlage von Gutachten verlangen, soweit dies zur 

Beurteilung der Auswirkungen des Eingriffs und der Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men erforderlich ist. Bei einem Eingriff, der auf Grund eines nach öffentlichem Recht 

vorgesehenen Fachplans vorgenommen werden soll, hat der Planungsträger die er-

forderlichen Angaben nach Satz 1 im Fachplan oder in einem landschaftspflegeri-

schen Begleitplan in Text und Karte darzustellen. Dieser soll auch Angaben zu den 

zur Sicherung des Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000“ notwendigen Maß-

nahmen nach § 34 Absatz 5 und zu vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen nach § 44 

Absatz 5 enthalten, sofern diese Vorschriften für das Vorhaben von Belang sind. Der 

Begleitplan ist Bestandteil des Fachplans. 
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 (5) Die zuständige Behörde kann die Leistung einer Sicherheit bis zur Höhe der 

voraussichtlichen Kosten für die Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen verlangen, so-

weit dies erforderlich ist, um die Erfüllung der Verpflichtungen nach § 15 zu gewähr-

leisten. Auf Sicherheitsleistungen sind die §§ 232 bis 240 des Bürgerlichen Gesetzbu-

ches anzuwenden.  

 

 (6) Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und die dafür in Anspruch genomme-

nen Flächen werden in einem Kompensationsverzeichnis erfasst. Hierzu übermitteln 

die nach den Absätzen 1 und 3 zuständigen Behörden der für die Führung des Kom-

pensationsverzeichnisses zuständigen Stelle die erforderlichen Angaben.  

 

 (7) Die nach Absatz 1 oder Absatz 3 zuständige Behörde prüft die frist- und sach-

gerechte Durchführung der Vermeidungs- sowie der festgesetzten Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen einschließlich der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen. Hier-

zu kann sie vom Verursacher des Eingriffs die Vorlage eines Berichts verlangen. 

 

 (8) Wird ein Eingriff ohne die erforderliche Zulassung oder Anzeige vorgenommen, 

soll die zuständige Behörde die weitere Durchführung des Eingriffs untersagen. So-

weit nicht auf andere Weise ein rechtmäßiger Zustand hergestellt werden kann, soll 

sie entweder Maßnahmen nach § 15 oder die Wiederherstellung des früheren Zu-

stands anordnen. § 19 Absatz 4 ist zu beachten.  

 

 (9) Die Beendigung oder eine länger als ein Jahr dauernde Unterbrechung eines 

Eingriffs ist der zuständigen Behörde anzuzeigen. Eine nur unwesentliche Weiterfüh-

rung des Eingriffs steht einer Unterbrechung gleich. Wird der Eingriff länger als ein 

Jahr unterbrochen, kann die Behörde den Verursacher verpflichten, vorläufige Maß-

nahmen zur Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen oder, 

wenn der Abschluss des Eingriffs in angemessener Frist nicht zu erwarten ist, den 

Eingriff in dem bis dahin vorgenommenen Umfang zu kompensieren. 

 

 (10) Handelt es sich bei einem Eingriff um ein Vorhaben, das nach dem Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unter-
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liegt, so muss das Verfahren, in dem Entscheidungen nach § 15 Absatz 1 bis 5 ge-

troffen werden, den Anforderungen des genannten Gesetzes entsprechen. 

 

 (11) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nä-

here zu dem in den Absätzen 1 bis 10 geregelten Verfahren einschließlich des Kom-

pensationsverzeichnisses zu bestimmen. Sie können die Ermächtigung nach Satz 1 

durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen. 

 

§ 18 

Verhältnis zum Baurecht 

 

 (1) Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von 

Bauleitplänen oder von Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Bauge-

setzbuches Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, 

den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu ent-

scheiden. 

 

 (2) Auf Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen nach § 30 des Baugesetzbu-

ches, während der Planaufstellung nach § 33 des Baugesetzbuches und im Innenbe-

reich nach § 34 des Baugesetzbuches sind die §§ 14 bis 17 nicht anzuwenden. Für 

Vorhaben im Außenbereich nach § 35 des Baugesetzbuches sowie für Bebauungsplä-

ne, soweit sie eine Planfeststellung ersetzen, bleibt die Geltung der §§ 14 bis 17 un-

berührt. 

 

 (3) Entscheidungen über Vorhaben nach § 35 Absatz 1 und 4 des Baugesetzbuches 

und über die Errichtung von baulichen Anlagen nach § 34 des Baugesetzbuches er-

gehen im Benehmen mit den für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Be-

hörden. Äußert sich in den Fällen des § 34 des Baugesetzbuches die für Naturschutz 

und Landschaftspflege zuständige Behörde nicht binnen eines Monats, kann die für 

die Entscheidung zuständige Behörde davon ausgehen, dass Belange des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege von dem Vorhaben nicht berührt werden. Das 

Benehmen ist nicht erforderlich bei Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen und 
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während der Planaufstellung nach den §§ 30 und 33 des Baugesetzbuches sowie in 

Gebieten mit Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Baugesetzbuches. 

 

 (4) Ergeben sich bei Vorhaben nach § 34 des Baugesetzbuches im Rahmen der 

Herstellung des Benehmens nach Absatz 3 Anhaltspunkte dafür, dass das Vorhaben 

eine Schädigung im Sinne des § 19 Absatz 1 Satz 1 verursachen kann, ist dies auch 

dem Vorhabenträger mitzuteilen. Auf Antrag des Vorhabenträgers hat die für die Er-

teilung der Zulassung zuständige Behörde im Benehmen mit der für Naturschutz und 

Landschaftspflege zuständigen Behörde die Entscheidungen nach § 15 zu treffen, 

soweit sie der Vermeidung, dem Ausgleich oder dem Ersatz von Schädigungen nach 

§ 19 Absatz 1 Satz 1 dienen; in diesen Fällen gilt § 19 Absatz 1 Satz 2. Im Übrigen 

bleibt Absatz 2 Satz 1 unberührt. 

 

§ 19 

Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen 

 

 (1) Eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des Um-

weltschadensgesetzes ist jeder Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 

die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands dieser Lebens-

räume oder Arten hat. Abweichend von Satz 1 liegt keine Schädigung vor bei zuvor 

ermittelten nachteiligen Auswirkungen von Tätigkeiten einer verantwortlichen Person, 

die von der zuständigen Behörde nach den §§ 34, 35, 45 Absatz 7 oder § 67 Ab-

satz 2 oder, wenn eine solche Prüfung nicht erforderlich ist, nach § 15 oder auf 

Grund der Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 30 oder § 33 des Baugesetzbu-

ches genehmigt wurden oder zulässig sind. 

 

 (2) Arten im Sinne des Absatzes 1 sind die Arten, die in  

 

1. Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG oder  

 

2. den Anhängen II und IV der Richtlinie 92/43/EWG  

 

aufgeführt sind. 
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 (3) Natürliche Lebensräume im Sinne des Absatzes 1 sind die  

 

1. Lebensräume der Arten, die in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 

79/409/EWG oder in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind, 

 

2. natürlichen Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse sowie 

 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG auf-

geführten Arten. 

 

 (4) Hat eine verantwortliche Person nach dem Umweltschadensgesetz eine Schädi-

gung geschützter Arten oder natürlicher Lebensräume verursacht, so trifft sie die 

erforderlichen Sanierungsmaßnahmen gemäß Anhang II Nummer 1 der Richtlinie 

2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über 

Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (ABl. L 143 vom 

30.4.2004, S. 56), die durch die Richtlinie 2006/21/EG (ABl. L 102 vom 11.4.2006, S. 

15) geändert worden ist. 

 

 (5) Ob Auswirkungen nach Absatz 1 erheblich sind, ist mit Bezug auf den Aus-

gangszustand unter Berücksichtigung der Kriterien des Anhangs I der Richtlinie 

2004/35/EG zu ermitteln. Eine erhebliche Schädigung liegt dabei in der Regel nicht 

vor bei 

 

1. nachteiligen Abweichungen, die geringer sind als die natürlichen Fluktuationen, 

die für den betreffenden Lebensraum oder die betreffende Art als normal gelten, 

 

2. nachteiligen Abweichungen, die auf natürliche Ursachen zurückzuführen sind oder 

aber auf eine äußere Einwirkung im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der 

betreffenden Gebiete, die den Aufzeichnungen über den Lebensraum oder den 

Dokumenten über die Erhaltungsziele zufolge als normal anzusehen ist oder der 

früheren Bewirtschaftungsweise der jeweiligen Eigentümer oder Betreiber ent-

spricht, 



Drucksache 278/09 38 

 

3. einer Schädigung von Arten oder Lebensräumen, die sich nachweislich ohne äu-

ßere Einwirkung in kurzer Zeit so weit regenerieren werden, dass entweder der 

Ausgangszustand erreicht wird oder aber allein auf Grund der Dynamik der 

betreffenden Art oder des Lebensraums ein Zustand erreicht wird, der im Ver-

gleich zum Ausgangszustand als gleichwertig oder besser zu bewerten ist. 

 

 

Kapitel 4 

Schutz bestimmter 

 Teile von Natur und Landschaft 

 

Abschnitt 1  

Biotopverbund und Biotopvernetzung;  

geschützte Teile von Natur und Landschaft 

 

§ 20 

Allgemeine Grundsätze 

 

 (1) Es wird ein Netz verbundener Biotope (Biotopverbund) geschaffen, das mindes-

tens 10 Prozent der Fläche eines jeden Landes umfassen soll.  

 

 (2) Teile von Natur und Landschaft können geschützt werden 

 

1. nach Maßgabe des § 23 als Naturschutzgebiet, 

 

2. nach Maßgabe des § 24 als Nationalpark, 

 

3. als Biosphärenreservat, 

 

4. nach Maßgabe des § 26 als Landschaftsschutzgebiet, 

 

5. als Naturpark, 
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6. als Naturdenkmal oder 

 

7. als geschützter Landschaftsbestandteil. 

 

 (3) Die in Absatz 2 genannten Teile von Natur und Landschaft sind, soweit sie ge-

eignet sind, Bestandteile des Biotopverbunds.  

 

§ 21 

Biotopverbund, Biotopvernetzung 

 

 (1) Der Biotopverbund dient der dauerhaften Sicherung der Populationen wild le-

bender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und Lebensge-

meinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfä-

higer ökologischer Wechselbeziehungen. Er soll auch zur Verbesserung des Zusam-

menhangs des Netzes „Natura 2000“ beitragen. 

 

 (2) Der Biotopverbund soll länderübergreifend erfolgen. Die Länder stimmen sich 

hierzu untereinander ab. 

 

 (3) Der Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbin-

dungselementen. Bestandteile des Biotopverbunds sind 

 

1.  Nationalparke, 

 

2. Naturschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete und Biosphärenreservate oder Teile die-

ser Gebiete,  

 

3.  gesetzlich geschützte Biotope im Sinne des § 30, 

 

4. weitere Flächen und Elemente, einschließlich solcher des Nationalen Naturerbes, 

des Grünen Bandes sowie Teilen von Landschaftsschutzgebieten und Naturparken,  
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wenn sie zur Erreichung des in Absatz 1 genannten Zieles geeignet sind. 

 

 (4) Die erforderlichen Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselemente 

sind durch Erklärung zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des 

§ 20 Absatz 2, durch planungsrechtliche Festlegungen, durch langfristige vertragliche 

Vereinbarungen oder andere geeignete Maßnahmen rechtlich zu sichern, um den 

Biotopverbund dauerhaft zu gewährleisten. 

 

 (5) Unbeschadet des § 30 sind die oberirdischen Gewässer einschließlich ihrer 

Randstreifen, Uferzonen und Auen als Lebensstätten und Biotope für natürlich vor-

kommende Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. Sie sind so weiterzuentwickeln, dass 

sie ihre großräumige Vernetzungsfunktion auf Dauer erfüllen können. 

  

 (6) Auf regionaler Ebene sind insbesondere in von der Landwirtschaft geprägten 

Landschaften zur Vernetzung von Biotopen erforderliche lineare und punktförmige 

Elemente, insbesondere Hecken und Feldraine sowie Trittsteinbiotope, zu erhalten 

und dort, wo sie nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind, zu schaffen (Biotop-

vernetzung). 

 

§ 22 

Erklärung zum geschützten Teil von Natur und Landschaft;  

Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

 

 (1) Die Unterschutzstellung von Teilen von Natur und Landschaft erfolgt durch Er-

klärung. Die Erklärung bestimmt den Schutzgegenstand, den Schutzzweck, die zur 

Erreichung des Schutzzwecks notwendigen Gebote und Verbote, und, soweit erfor-

derlich, die Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen oder enthält 

die erforderlichen Ermächtigungen hierzu. Schutzgebiete können in Zonen mit einem 

entsprechend dem jeweiligen Schutzzweck abgestuften Schutz gegliedert werden; 

hierbei kann auch die für den Schutz notwendige Umgebung einbezogen werden.  
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(2) Form und Verfahren der Unterschutzstellung sowie die Beachtlichkeit von 

Form- und Verfahrensfehlern und die Möglichkeit ihrer Behebung richten sich nach 

Landesrecht. Die Unterschutzstellung kann auch länderübergreifend erfolgen.  

 

 (3) Teile von Natur und Landschaft, deren Schutz beabsichtigt ist, können durch 

Rechtsverordnung der Landesregierungen für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren 

einstweilig sichergestellt werden, wenn zu befürchten ist, dass durch Veränderungen 

oder Störungen der beabsichtigte Schutzzweck gefährdet wird. Die Landesregierun-

gen können die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf andere Lan-

desbehörden übertragen. Die einstweilige Sicherstellung kann auch durch Allgemein-

verfügung erfolgen. Sie kann unter den Voraussetzungen des Satzes 1 einmalig bis 

zu weiteren zwei Jahren verlängert werden. In dem einstweilig sichergestellten Teil 

von Natur und Landschaft sind Handlungen und Maßnahmen nach Maßgabe der 

Rechtsverordnung oder der Allgemeinverfügung verboten, die geeignet sind, den 

Schutzgegenstand nachteilig zu verändern. Die einstweilige Sicherstellung ist ganz 

oder teilweise aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen nicht mehr oder nicht mehr 

in vollem Umgang gegeben sind. Absatz 2 gilt entsprechend. 

 

 (4) Geschützte Teile von Natur und Landschaft sind zu registrieren und zu kenn-

zeichnen. Das Nähere richtet sich nach Landesrecht. 

 

 (5) Die Erklärung zum Nationalpark einschließlich ihrer Änderung ergeht im Be-

nehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.  

 

§ 23 

Naturschutzgebiete 

 

 (1) Naturschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein 

besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Tei-

len erforderlich ist 
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1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen 

oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten, 

 

2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder 

 

3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit. 

 

 (2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des 

Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung füh-

ren können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten. Soweit es der 

Schutzzweck erlaubt, können Naturschutzgebiete der Allgemeinheit zugänglich ge-

macht werden. 

 

§ 24 

Nationalparke; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

 

 (1) Nationalparke sind rechtsverbindlich festgesetzte einheitlich zu schützende Ge-

biete, die 

 

1. großräumig, weitgehend unzerschnitten und von besonderer Eigenart sind, 

 

2. in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets die Voraussetzungen eines Natur-

schutzgebiets erfüllen und 

 

3. sich in der Regel in mehr als drei Viertel ihres Gebiets in einem vom Menschen 

nicht oder wenig beeinflussten Zustand befinden oder geeignet sind, sich inner-

halb von 30 Jahren in einen Zustand zu entwickeln oder in einen Zustand entwi-

ckelt zu werden, der einen möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ih-

rer natürlichen Dynamik gewährleistet; für bestehende Nationalparke beginnt die 

genannte Frist am … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes].  

 

 (2) Nationalparke haben zum Ziel, in der Regel in mehr als drei Viertel ihres Ge-

biets den möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dy-
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namik zu gewährleisten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, sollen Nationalparke 

auch der wissenschaftlichen Umweltbeobachtung, der naturkundlichen Bildung und 

dem Naturerlebnis der Bevölkerung dienen. 

 

 (3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates die in 

Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Voraussetzungen für die Ausweisung von Natio-

nalparken durch Rechtsverordnung näher zu bestimmen. 

 

 (4) Nationalparke sind unter Berücksichtigung ihres besonderen Schutzzwecks so-

wie der durch die Großräumigkeit und Besiedlung gebotenen Ausnahmen wie Natur-

schutzgebiete zu schützen. 

 

§ 25 

Biosphärenreservate 

 

 (1) Biosphärenreservate sind einheitlich zu schützende und zu entwickelnde Gebie-

te, die 

 

1. großräumig und für bestimmte Landschaftstypen charakteristisch sind, 

 

2. in wesentlichen Teilen ihres Gebiets die Voraussetzungen eines Naturschutzge-

biets, im Übrigen überwiegend eines Landschaftsschutzgebiets erfüllen, 

 

3. vornehmlich der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch her-

gebrachte vielfältige Nutzung geprägten Landschaft und der darin historisch ge-

wachsenen Arten- und Biotopvielfalt, einschließlich Wild- und früherer Kulturfor-

men wirtschaftlich genutzter oder nutzbarer Tier- und Pflanzenarten, dienen und 

 

4. beispielhaft der Entwicklung und Erprobung von die Naturgüter besonders scho-

nenden Wirtschaftsweisen dienen. 
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 (2) Biosphärenreservate dienen, soweit es der Schutzzweck erlaubt, auch der For-

schung und der Beobachtung von Natur und Landschaft sowie der Bildung für nach-

haltige Entwicklung. 

 

 (3) Biosphärenreservate sind unter Berücksichtigung der durch die Großräumigkeit 

und Besiedlung gebotenen Ausnahmen über Kernzonen, Pflegezonen und Entwick-

lungszonen zu entwickeln und wie Naturschutzgebiete oder Landschaftsschutzgebiete 

zu schützen. 

 

 (4) Biosphärenreservate können auch als Biosphärengebiete oder Biosphärenregio-

nen bezeichnet werden.  

 

§ 26 

Landschaftsschutzgebiete 

 

 (1) Landschaftsschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen 

ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist 

 

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktions-

fähigkeit des Naturhaushalts oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 

Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des Schutzes von Lebensstätten 

und Lebensräumen bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten, 

 

2. wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen 

Bedeutung der Landschaft oder 

 

3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung. 

 

 (2) In einem Landschaftsschutzgebiet sind unter besonderer Beachtung des § 5 

Absatz 1 und nach Maßgabe näherer Bestimmungen alle Handlungen verboten, die 

den Charakter des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlau-

fen. 
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§ 27 

Naturparke 

 

 (1) Naturparke sind einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende Gebiete, die 

 

1. großräumig sind, 

 

2. überwiegend Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete sind, 

 

3. sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung besonders 

eignen und in denen ein nachhaltiger Tourismus angestrebt wird, 

 

4. nach den Erfordernissen der Raumordnung für Erholung vorgesehen sind, 

 

5. der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung 

geprägten Landschaft und ihrer Arten- und Biotopvielfalt dienen und in denen zu 

diesem Zweck eine dauerhaft umweltgerechte Landnutzung angestrebt wird und 

 

6. besonders dazu geeignet sind, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern. 

 

 (2) Naturparke sollen entsprechend ihren in Absatz 1 beschriebenen Zwecken un-

ter Beachtung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege geplant, ge-

gliedert, erschlossen und weiterentwickelt werden. 

 

§ 28 

Naturdenkmäler 

 

 (1) Naturdenkmäler sind rechtsverbindlich festgesetzte Einzelschöpfungen der Na-

tur oder entsprechende Flächen bis zu fünf Hektar, deren besonderer Schutz erfor-

derlich ist 

 

1. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder 
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2. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit. 

 

 (2) Die Beseitigung des Naturdenkmals sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstö-

rung, Beschädigung oder Veränderung des Naturdenkmals führen können, sind nach 

Maßgabe näherer Bestimmungen verboten. 

 

§ 29 

Geschützte Landschaftsbestandteile 

 

 (1) Geschützte Landschaftsbestandteile sind rechtsverbindlich festgesetzte Teile 

von Natur und Landschaft, deren besonderer Schutz erforderlich ist 

 

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktions-

fähigkeit des Naturhaushalts, 

 

2. zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder Landschaftsbildes, 

 

3. zur Abwehr schädlicher Einwirkungen oder 

 

4. wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten bestimmter wild lebender Tier- und 

Pflanzenarten. 

 

Der Schutz kann sich für den Bereich eines Landes oder für Teile des Landes auf den 

gesamten Bestand an Alleen, einseitigen Baumreihen, Bäumen, Hecken oder anderen 

Landschaftsbestandteilen erstrecken. 

 

 (2) Die Beseitigung des geschützten Landschaftsbestandteils sowie alle Handlun-

gen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des geschützten 

Landschaftsbestandteils führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen 

verboten.  
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§ 30 

Gesetzlich geschützte Biotope 

 

 (1) Bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als 

Biotope haben, werden gesetzlich geschützt (allgemeiner Grundsatz). 

 

 (2) Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beein-

trächtigung folgender Biotope führen können, sind verboten:  

 

1. natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer ein-

schließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder na-

turnahen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsberei-

che, Altarme und regelmäßig überschwemmten Bereiche, 

 

2. Moore, Sümpfe, Röhrichte, Großseggenrieder, seggen- und binsenreiche Nasswie-

sen, Quellbereiche, Binnenlandsalzstellen, 

 

3. offene Binnendünen, offene natürliche Block-, Schutt- und Geröllhalden, Lehm- 

und Lösswände, Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden, Borstgrasrasen, 

Trockenrasen, Schwermetallrasen, Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standor-

te, 

 

4. Bruch-, Sumpf- und Auenwälder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder, 

subalpine Lärchen- und Lärchen-Arvenwälder, 

 

5. offene Felsbildungen, alpine Rasen sowie Schneetälchen und Krummholzgebüsche, 

 

6. Fels- und Steilküsten, Küstendünen und Strandwälle, Strandseen, Boddengewässer 

mit Verlandungsbereichen, Salzwiesen und Wattflächen im Küstenbereich, See-

graswiesen und sonstige marine Makrophytenbestände, Riffe, sublitorale Sandbän-

ke, Schlickgründe mit bohrender Bodenmegafauna sowie artenreiche Kies-, Grob-

sand- und Schillgründe im Meeres- und Küstenbereich. 
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Die Verbote des Satzes 1 gelten auch für weitere von den Ländern gesetzlich ge-

schützte Biotope. 

 

 (3) Von den Verboten des Absatzes 2 kann auf Antrag eine Ausnahme zugelassen 

werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können. 

 

 (4) Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bebauungsplä-

nen Handlungen im Sinne des Absatzes 2 zu erwarten, kann auf Antrag der Gemein-

de über eine erforderliche Ausnahme oder Befreiung von den Verboten des Absatzes 

2 vor der Aufstellung des Bebauungsplans entschieden werden. Ist eine Ausnahme 

zugelassen oder eine Befreiung gewährt worden, bedarf es für die Durchführung ei-

nes im Übrigen zulässigen Vorhabens keiner weiteren Ausnahme oder Befreiung, 

wenn mit der Durchführung des Vorhabens innerhalb von fünf Jahren nach Inkraft-

treten des Bebauungsplans begonnen wird. 

 

 (5) Bei gesetzlich geschützten Biotopen, die während der Laufzeit einer vertragli-

chen Vereinbarung oder der Teilnahme an öffentlichen Programmen zur Bewirtschaf-

tungsbeschränkung entstanden sind, gilt Absatz 2 nicht für die Wiederaufnahme ei-

ner zulässigen land-, forst-, oder fischereiwirtschaftlichen Nutzung innerhalb von fünf 

Jahren nach Beendigung der betreffenden vertraglichen Vereinbarung oder der Teil-

nahme an den betreffenden öffentlichen Programmen. 

 

 (6) Die gesetzlich geschützten Biotope werden registriert und die Registrierung 

wird in geeigneter Weise öffentlich zugänglich gemacht. Die Registrierung und deren 

Zugänglichkeit richten sich nach Landesrecht.  

 

 (7) Weiter gehende Schutzvorschriften einschließlich der Bestimmungen über Aus-

nahmen und Befreiungen bleiben unberührt. 
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Abschnitt 2 

Netz „Natura 2000“ 

 

§ 31 

Aufbau und Schutz des Netzes „Natura 2000“ 

 

 Der Bund und die Länder erfüllen die sich aus den Richtlinien 92/43/EWG und 

79/409/EWG ergebenden Verpflichtungen zum Aufbau und Schutz des zusammen- 

hängenden europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ im Sinne des Artikels 3 

der Richtlinie 92/43/EWG. 

 

§ 32 

Schutzgebiete 

 

 (1) Die Länder wählen die Gebiete, die der Kommission nach Artikel 4 Absatz 1 der 

Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 4 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 79/409/EWG zu be-

nennen sind, nach den in diesen Vorschriften genannten Maßgaben aus. Sie stellen 

das Benehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit her. Dieses beteiligt die anderen fachlich betroffenen Bundesministerien und 

benennt die ausgewählten Gebiete der Kommission. Es übermittelt der Kommission 

gleichzeitig Schätzungen über eine finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft, die zur 

Erfüllung der Verpflichtungen nach Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG ein-

schließlich der Zahlung eines finanziellen Ausgleichs insbesondere für die Land- und 

Forstwirtschaft erforderlich ist. 

 

 (2) Die in die Liste nach Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgenommenen Gebiete sind nach Maßgabe des Artikels 4 Absatz 4 dieser Richtlinie 

und die nach Artikel 4 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 79/409/EWG benannten Gebiete 

entsprechend den jeweiligen Erhaltungszielen zu geschützten Teilen von Natur und 

Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2 zu erklären. 

 

 (3) Die Schutzerklärung bestimmt den Schutzzweck entsprechend den jeweiligen 

Erhaltungszielen und die erforderlichen Gebietsbegrenzungen. Es soll dargestellt 
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werden, ob prioritäre natürliche Lebensraumtypen oder prioritäre Arten zu schützen 

sind. Durch geeignete Gebote und Verbote sowie Pflege- und Entwicklungsmaßnah-

men ist sicherzustellen, dass den Anforderungen des Artikels 6 der Richtli-

nie 92/43/EWG entsprochen wird. Weiter gehende Schutzvorschriften bleiben unbe-

rührt. 

 

 (4) Die Unterschutzstellung nach den Absätzen 2 und 3 kann unterbleiben, soweit 

nach anderen Rechtsvorschriften einschließlich dieses Gesetzes und gebietsbezoge-

ner Bestimmungen des Landesrechts, nach Verwaltungsvorschriften, durch die Ver-

fügungsbefugnis eines öffentlichen oder gemeinnützigen Trägers oder durch vertrag-

liche Vereinbarungen ein gleichwertiger Schutz gewährleistet ist. 

 

 (5) Für Natura 2000-Gebiete können Bewirtschaftungspläne selbständig oder als 

Bestandteil anderer Pläne aufgestellt werden. 

 

 (6) Die Auswahl und die Erklärung von Gebieten im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 

und des Absatzes 2 im Bereich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und 

des Festlandsockels zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des 

§ 20 Absatz 2 richten sich nach § 57. 

 

§ 33 

Allgemeine Schutzvorschriften 

 

 (1) Alle Veränderungen und Störungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung 

eines Natura 2000-Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 

maßgeblichen Bestandteilen führen können, sind unzulässig. Die für Naturschutz und 

Landschaftspflege zuständige Behörde kann unter den Voraussetzungen des § 34 

Absatz  3 bis 5 Ausnahmen von dem Verbot des Satzes 1 sowie von Verboten im Sin-

ne des § 32 Absatz 3 zulassen. 

 

 (2) Bei einem Gebiet im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG gilt 

während der Konzertierungsphase bis zur Beschlussfassung des Rates Absatz 1 

Satz 1 im Hinblick auf die in ihm vorkommenden prioritären natürlichen Lebensraum-
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typen und prioritären Arten entsprechend. Die §§ 34 und 36 finden keine Anwen-

dung. 

 

§ 34 

Verträglichkeit und 

 Unzulässigkeit von Projekten; Ausnahmen 

 

 (1) Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit 

mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie einzeln 

oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Ge-

biet erheblich zu beeinträchtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets 

dienen. Soweit ein Natura 2000-Gebiet ein geschützter Teil von Natur und Landschaft 

im Sinne des § 20 Absatz 2 ist, ergeben sich die Maßstäbe für die Verträglichkeit aus 

dem Schutzzweck und den dazu erlassenen Vorschriften, wenn hierbei die jeweiligen 

Erhaltungsziele bereits berücksichtigt wurden. Der Projektträger hat die zur Prüfung 

der Verträglichkeit sowie der Voraussetzungen nach den Absätzen 3 bis 5 erforderli-

chen Unterlagen vorzulegen. 

 

 (2) Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen Beein-

trächtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 

maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es unzulässig. 

 

 (3) Abweichend von Absatz 2 darf ein Projekt nur zugelassen oder durchgeführt 

werden, soweit es 

 

1. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließ-

lich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und 

 

2. zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle 

ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind. 

 

 (4) Können von dem Projekt im Gebiet vorkommende prioritäre natürliche Lebens-

raumtypen oder prioritäre Arten betroffen werden, können als zwingende Gründe des 
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überwiegenden öffentlichen Interesses nur solche im Zusammenhang mit der Ge-

sundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 

und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder den maßgeblich günstigen Auswirkun-

gen des Projekts auf die Umwelt geltend gemacht werden. Sonstige Gründe im Sinne 

des Absatzes 3 Nummer 1 können nur berücksichtigt werden, wenn die zuständige 

Behörde zuvor über das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit eine Stellungnahme der Kommission eingeholt hat. 

 

 (5) Soll ein Projekt nach Absatz 3, auch in Verbindung mit Absatz 4, zugelassen 

oder durchgeführt werden, sind die zur Sicherung des Zusammenhangs des Netzes 

„Natura 2000“ notwendigen Maßnahmen vorzusehen. Die zuständige Behörde unter-

richtet die Kommission über das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit über die getroffenen Maßnahmen. 

 

 (6) Bedarf ein Projekt im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, das nicht von einer Behörde 

durchgeführt wird, nach anderen Rechtsvorschriften keiner behördlichen Entschei-

dung oder Anzeige an eine Behörde, so ist es der für Naturschutz und Landschafts-

pflege zuständigen Behörde anzuzeigen. Diese kann die Durchführung des Projekts 

zeitlich befristen oder anderweitig beschränken, um die Einhaltung der Vorausset-

zungen der Absätze 1 bis 5 sicherzustellen. Trifft die Behörde innerhalb eines Monats 

nach Eingang der Anzeige keine Entscheidung, kann mit der Durchführung des Pro-

jekts begonnen werden. Wird mit der Durchführung eines Projekts ohne die erforder-

liche Anzeige begonnen, kann die Behörde die vorläufige Einstellung anordnen. Lie-

gen im Fall des Absatzes 2 die Voraussetzungen der Absätze 3 bis 5 nicht vor, hat die 

Behörde die Durchführung des Projekts zu untersagen. Die Sätze 1 bis 5 sind nur 

insoweit anzuwenden, als Schutzvorschriften der Länder, einschließlich der Vorschrif-

ten über Ausnahmen und Befreiungen, keine strengeren Regelungen für die Zuläs-

sigkeit von Projekten enthalten.  

 

 (7) Für geschützte Teile von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2 und 

gesetzlich geschützte Biotope im Sinne des § 30 sind die Absätze 1 bis 6 nur insoweit 

anzuwenden, als die Schutzvorschriften, einschließlich der Vorschriften über Aus-

nahmen und Befreiungen, keine strengeren Regelungen für die Zulässigkeit von Pro-
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jekten enthalten. Die Verpflichtungen nach Absatz 4 Satz 2 zur Beteiligung der Kom-

mission und nach Absatz 5 Satz 2 zur Unterrichtung der Kommission bleiben unbe-

rührt. 

 

 (8) Die Absätze 1 bis 7 gelten mit Ausnahme von Bebauungsplänen, die eine Plan-

feststellung ersetzen, nicht für Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuches in 

Gebieten mit Bebauungsplänen nach § 30 des Baugesetzbuches und während der 

Planaufstellung nach § 33 des Baugesetzbuches.  

 

§ 35 

Gentechnisch veränderte Organismen 

 

Auf 

 

1. Freisetzungen gentechnisch veränderter Organismen im Sinne des § 3 Nummer 5 

des Gentechnikgesetzes und 

 

2. die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzung von rechtmäßig in Verkehr 

gebrachten Produkten, die gentechnisch veränderte Organismen enthalten oder 

aus solchen bestehen, sowie den sonstigen, insbesondere auch nicht erwerbs-

wirtschaftlichen, Umgang mit solchen Produkten, der in seinen Auswirkungen den 

vorgenannten Handlungen vergleichbar ist, innerhalb eines Natura 2000-Gebiets 

 

ist § 34 Absatz 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 

 

§ 36 

Pläne 

 

 Auf 

 

1. Linienbestimmungen nach § 16 des Bundesfernstraßengesetzes und § 13 des 

Bundeswasserstraßengesetzes sowie 
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2. Pläne, die bei behördlichen Entscheidungen zu beachten oder zu berücksichtigen 

sind 

 

ist § 34 Absatz 1 bis 5 entsprechend anzuwenden. 

 

Bei Raumordnungsplänen im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 7 des Raumordnungs-

gesetzes und bei Bauleitplänen und Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 

des Baugesetzbuches findet § 34 Absatz 1 Satz 1 keine Anwendung. 

 

 

Kapitel 5 

Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, 

 ihrer Lebensstätten und Biotope 

 

Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 

 

§ 37 

Aufgaben des Artenschutzes 

 

 (1) Die Vorschriften dieses Kapitels sowie § 6 Absatz 3 dienen dem Schutz der wild 

lebenden Tier- und Pflanzenarten. Der Artenschutz umfasst 

 

1. den Schutz der Tiere und Pflanzen wild lebender Arten und ihrer Lebensgemein-

schaften vor Beeinträchtigungen durch den Menschen und die Gewährleistung ihrer 

sonstigen Lebensbedingungen, 

 

2. den Schutz der Lebensstätten und Biotope der wild lebenden Tier- und Pflanzenar-

ten sowie 

 

3. die Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wild lebender Arten in 

geeigneten Biotopen innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets. 
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 (2) Die Vorschriften des Pflanzenschutzrechts, des Tierschutzrechts, des Seuchen-

rechts sowie des Forst-, Jagd- und Fischereirechts bleiben von den Vorschriften die-

ses Kapitels und den auf Grund dieses Kapitels erlassenen Rechtsvorschriften unbe-

rührt. Soweit in jagd- oder fischereirechtlichen Vorschriften keine besonderen Be-

stimmungen zum Schutz und zur Pflege der betreffenden Arten bestehen oder erlas-

sen werden, sind vorbehaltlich der Rechte der Jagdausübungs- oder Fischereiberech-

tigten die Vorschriften dieses Kapitels und die auf Grund dieses Kapitels erlassenen 

Rechtsvorschriften anzuwenden. 

 

§ 38 

Allgemeine Vorschriften  

für den Arten-, Lebensstätten- und Biotopschutz 

 

 (1) Zur Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben nach § 37 Absatz 1 erstellen 

die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden des Bundes und 

der Länder auf der Grundlage der Beobachtung nach § 6 Schutz-, Pflege- und Ent-

wicklungsziele und verwirklichen sie. 

 

 (2) Soweit dies zur Umsetzung völker- und gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben o-

der zum Schutz von Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Num-

mer 2 aufgeführt sind, einschließlich deren Lebensstätten, erforderlich ist, ergreifen 

die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden des Bundes und 

der Länder wirksame und aufeinander abgestimmte vorbeugende Schutzmaßnahmen 

oder stellen Artenhilfsprogramme auf. Sie treffen die erforderlichen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass der unbeabsichtigte Fang oder das unbeabsichtigte Töten keine 

erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die streng geschützten Arten haben. 

 

 (3) Die erforderliche Forschung und die notwendigen wissenschaftlichen Arbeiten 

im Sinne des Artikels 18 der Richtlinie 92/43/EWG und des Artikels 10 der Richtli-

nie 79/409/EWG werden gefördert.  
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Abschnitt 2 

Allgemeiner Artenschutz 

 

§ 39 

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen;  

Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

 

 (1) Es ist verboten, 

 

1. wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fan-

gen, zu verletzen oder zu töten, 

 

2. wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen 

oder zu nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu 

verwüsten, 

 

3. Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu beein-

trächtigen oder zu zerstören.  

 

 (2) Vorbehaltlich jagd- oder fischereirechtlicher Bestimmungen ist es verboten, wild 

lebende Tiere und Pflanzen der in Anhang V der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten 

Arten aus der Natur zu entnehmen. Die Länder können Ausnahmen von Satz 1 unter 

den Voraussetzungen des § 45 Absatz 7 oder des Artikels 14 der Richtlinie 

92/43/EWG zulassen. 

 

 (3) Jeder darf abweichend von Absatz 1 Nummer 2 wild lebende Blumen, Gräser, 

Farne, Moose, Flechten, Früchte, Pilze, Tee- und Heilkräuter sowie Zweige wild le-

bender Pflanzen aus der Natur an Stellen, die keinem Betretungsverbot unterliegen, 

in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf pfleglich entnehmen und sich an-

eignen. 

 

 (4) Das gewerbsmäßige Entnehmen, Be- oder Verarbeiten wild lebender Pflanzen 

bedarf unbeschadet der Rechte der Eigentümer und sonstiger Nutzungsberechtigter 
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der Genehmigung der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde. 

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der Bestand der betreffenden Art am Ort der 

Entnahme nicht gefährdet und der Naturhaushalt nicht erheblich beeinträchtigt wer-

den. Die Entnahme hat pfleglich zu erfolgen. Bei der Entscheidung über Entnahmen 

zu Zwecken der Produktion regionalen Saatguts sind die günstigen Auswirkungen auf 

die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 

 

 (5) Es ist verboten, 

 

1. die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, Hochrainen und ungenutzten Grundflä-

chen sowie an Hecken und Hängen abzubrennen oder nicht land- oder forstwirt-

schaftlich genutzte Grundflächen so zu behandeln, dass die Tier- oder Pflanzenwelt 

erheblich beeinträchtigt wird, 

 

2. Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch 

genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere 

Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder auf 

den Stock zu setzen; zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Besei-

tigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen, 

 

3. Röhrichte in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September zurückzuschneiden; au-

ßerhalb dieser Zeiten dürfen Röhrichte nur in Abschnitten zurückgeschnitten wer-

den, 

 

4. ständig wasserführende Gräben unter Einsatz von Grabenfräsen zu räumen, wenn 

dadurch der Naturhaushalt, insbesondere die Tierwelt erheblich beeinträchtigt 

wird. 

 

Die Verbote des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 gelten nicht für  

 

1. behördlich angeordnete Maßnahmen, 
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2. Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder zu ande-

rer Zeit durchgeführt werden können, wenn sie 

 

a) behördlich durchgeführt werden,  

 

b) behördlich zugelassen sind oder  

 

c) der Gewährleistung der Verkehrssicherheit dienen, 

 

3. zulässige Bauvorhaben, wenn nur geringfügiger Gehölzbewuchs zur Verwirkli-

chung der Baumaßnahmen beseitigt werden muss. 

 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung bei den Verbo-

ten des Satzes 1 Nummer 2 und 3 für den Bereich eines Landes oder für Teile des 

Landes erweiterte Verbotszeiträume vorsehen. Sie können die Ermächtigung nach 

Satz 3 durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen. 

 

 (6) Es ist verboten, Höhlen, Stollen, Erdkeller oder ähnliche Räume, die als Winter-

quartier von Fledermäusen dienen, in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. März auf-

zusuchen; dies gilt nicht zur Durchführung unaufschiebbarer und nur geringfügig 

störender Handlungen sowie für touristisch erschlossene oder stark genutzte Berei-

che. 

 

 (7) Weiter gehende Schutzvorschriften einschließlich der Bestimmungen über Aus-

nahmen und Befreiungen bleiben unberührt. 

 

§ 40 

Nichtheimische, gebietsfremde und invasive Arten 

 

 (1) Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um einer Gefährdung von Ökosyste-

men, Biotopen und Arten durch Tiere und Pflanzen nichtheimischer oder invasiver 

Arten entgegenzuwirken.  
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 (2) Arten, bei denen Anhaltspunkte dafür bestehen, dass es sich um invasive Arten 

handelt, sind zu beobachten.  

 

 (3) Die zuständigen Behörden des Bundes und der Länder ergreifen unverzüglich 

geeignete Maßnahmen, um neu auftretende Tiere und Pflanzen invasiver Arten zu 

beseitigen oder deren Ausbreitung zu verhindern. Sie treffen bei bereits verbreiteten 

invasiven Arten Maßnahmen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern und die 

Auswirkungen der Ausbreitung zu vermindern, soweit diese Aussicht auf Erfolg haben 

und der Erfolg nicht außer Verhältnis zu dem erforderlichen Aufwand steht. Die Sätze 

1 und 2 gelten nicht für in der Land- und Forstwirtschaft angebaute Pflanzen im Sin-

ne des Absatzes 4 Satz 3 Nummer 1. 

 

 (4) Das Ausbringen von Pflanzen gebietsfremder Arten in der freien Natur sowie 

von Tieren bedarf der Genehmigung der zuständigen Behörde. Die Genehmigung ist 

zu versagen, wenn eine Gefährdung von Ökosystemen, Biotopen oder Arten der Mit-

gliedstaaten nicht auszuschließen ist. Von dem Erfordernis einer Genehmigung sind 

ausgenommen 

 

1. der Anbau von Pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft, 

 

2. der Einsatz von Tieren  

 

a)  nicht gebietsfremder Arten, 

 

b) gebietsfremder Arten, sofern der Einsatz einer pflanzenschutzrechtlichen Ge-

nehmigung bedarf, bei der die Belange des Artenschutzes berücksichtigt sind, 

 

zum Zweck des biologischen Pflanzenschutzes, 

 

3. das Ansiedeln von Tieren nicht gebietsfremder Arten, die dem Jagd- oder Fische-

reirecht unterliegen, 

 



Drucksache 278/09 60 

4. das Ausbringen von Gehölzen und Saatgut gebietsfremder Herkünfte bis ein-

schließlich … [einsetzen: Angabe des Tages und Monats des Inkrafttretens dieses 

Gesetzes sowie die Jahreszahl des zehnten auf das Inkrafttreten folgenden Jah-

res, oder, wenn es einen solchen Kalendertag nicht gibt, Datum des ersten Tages 

des darauffolgenden Kalendermonats]; bis zu diesem Zeitpunkt sollen in der frei-

en Natur nur Gehölze und Saatgut nicht gebietsfremder Herkünfte ausgebracht 

werden. 

 

Artikel 22 der Richtlinie 92/43/EWG ist zu beachten. 

 

 (5) Genehmigungen nach Absatz 4 werden bei im Inland noch nicht vorkommen-

den Arten vom Bundesamt für Naturschutz erteilt. 

 

 (6) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass ungenehmigt ausgebrachte Tiere 

und Pflanzen oder sich unbeabsichtigt in der freien Natur ausbreitende Pflanzen so-

wie dorthin entkommene Tiere beseitigt werden, soweit es zur Abwehr einer Gefähr-

dung von Ökosystemen, Biotopen oder Arten erforderlich ist. 

 

§ 41 

Vogelschutz an Energiefreileitungen 

 

 Zum Schutz von Vogelarten sind neu zu errichtende Masten und technische Bautei-

le von Mittelspannungsleitungen konstruktiv so auszuführen, dass Vögel gegen 

Stromschlag geschützt sind. An bestehenden Masten und technischen Bauteilen von 

Mittelspannungsleitungen mit hoher Gefährdung von Vögeln sind bis zum 31. De-

zember 2012 die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung gegen Stromschlag durch-

zuführen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für die Oberleitungsanlagen von Eisenbah-

nen. 
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§ 42 

Zoos 

 

 (1) Zoos sind dauerhafte Einrichtungen, in denen lebende Tiere wild lebender Ar-

ten zwecks Zurschaustellung während eines Zeitraumes von mindestens sieben Ta-

gen im Jahr gehalten werden. Nicht als Zoo gelten 

 

1. Zirkusse, 

 

2. Tierhandlungen und  

 

3. Gehege zur Haltung von nicht mehr als fünf Arten von Schalenwild, das im Bun-

desjagdgesetz aufgeführt ist, oder Einrichtungen, in denen nicht mehr als fünf 

Tiere anderer wild lebender Arten gehalten werden. 

 

 (2) Die Errichtung, Erweiterung, wesentliche Änderung und der Betrieb eines Zoos 

bedürfen der Genehmigung. Die Genehmigung bezieht sich auf eine bestimmte Anla-

ge, bestimmte Betreiber, auf eine bestimmte Anzahl an Individuen einer jeden Tier-

art sowie auf eine bestimmte Betriebsart. 

 

 (3) Zoos sind so zu errichten und zu betreiben, dass 

 

1. bei der Haltung der Tiere den biologischen und den Erhaltungsbedürfnissen der 

jeweiligen Art Rechnung getragen wird, insbesondere die jeweiligen Gehege nach 

Lage, Größe und Gestaltung und innerer Einrichtung art- und tiergerecht ausges-

taltet sind,  

 

2. die Pflege der Tiere auf der Grundlage eines dem Stand der veterinärmedizini-

schen Wissenschaft entsprechenden schriftlichen Programms zur tiermedizinischen 

Vorbeugung und Behandlung sowie zur Ernährung erfolgt,  

 

3. dem Eindringen von Schadorganismen sowie dem Entweichen der Tiere vorge-

beugt wird,  
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4. die Vorschriften des Tier- und Artenschutzes beachtet werden, 

 

5. ein Register über den Tierbestand des Zoos in einer den verzeichneten Arten je-

weils angemessenen Form geführt und stets auf dem neuesten Stand gehalten 

wird, 

 

6. die Aufklärung und das Bewusstsein der Öffentlichkeit in Bezug auf den Erhalt der 

biologischen Vielfalt gefördert wird, insbesondere durch Informationen über die 

zur Schau gestellten Arten und ihre natürlichen Biotope,  

 

7. sich der Zoo beteiligt an 

 

a) Forschungen, die zur Erhaltung der Arten beitragen, einschließlich des Aus-

tausches von Informationen über die Arterhaltung, oder 

 

b) der Aufzucht in Gefangenschaft, der Bestandserneuerung und der Wiederan-

siedlung von Arten in ihren Biotopen oder 

 

c) der Ausbildung in erhaltungsspezifischen Kenntnissen und Fähigkeiten. 

 

 (4) Die Genehmigung nach Absatz 2 ist zu erteilen, wenn 

 

1. sichergestellt ist, dass die Pflichten nach Absatz 3 erfüllt werden, 

 

2. die nach diesem Kapitel erforderlichen Nachweise vorliegen, 

 

3. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit 

des Betreibers sowie der für die Leitung des Zoos verantwortlichen Personen er-

geben sowie 

 

4. andere öffentlich-rechtliche Vorschriften der Errichtung und dem Betrieb des Zoos 

nicht entgegenstehen. 
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Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden; insbesondere 

kann eine Sicherheitsleistung für die ordnungsgemäße Auflösung des Zoos und die 

Wiederherstellung des früheren Zustands verlangt werden. 

 

 (5) Die Länder können vorsehen, dass die in Absatz 2 Satz 1 vorgesehene Geneh-

migung die Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2a und 3 Buchstabe d des 

Tierschutzgesetzes einschließt.  

 

 (6) Die zuständige Behörde hat die Einhaltung der sich aus den Absätzen 3 und 4 

ergebenden Anforderungen unter anderem durch regelmäßige Prüfungen und Be-

sichtigungen zu überwachen. § 52 gilt entsprechend. 

 

 (7) Wird ein Zoo ohne die erforderliche Genehmigung oder im Widerspruch zu den 

sich aus den Absätzen 3 und 4 ergebenden Anforderungen errichtet, erweitert, we-

sentlich geändert oder betrieben, so kann die zuständige Behörde die erforderlichen 

Anordnungen treffen, um die Einhaltung der Anforderungen innerhalb einer ange-

messenen Frist sicherzustellen. Sie kann dabei auch bestimmen, den Zoo ganz oder 

teilweise für die Öffentlichkeit zu schließen. Ändern sich die Anforderungen an die 

Haltung von Tieren in Zoos entsprechend dem Stand der Wissenschaft, soll die zu-

ständige Behörde nachträgliche Anordnungen erlassen, wenn den geänderten Anfor-

derungen nicht auf andere Weise nachgekommen wird. 

 

 (8) Soweit der Betreiber Anordnungen nach Absatz 7 nicht nachkommt, ist der Zoo 

innerhalb eines Zeitraums von höchstens zwei Jahren nach deren Erlass ganz oder 

teilweise zu schließen und die Genehmigung ganz oder teilweise zu widerrufen. 

Durch Anordnung ist sicherzustellen, dass die von der Schließung betroffenen Tiere 

angemessen und im Einklang mit dem Zweck und den Bestimmungen der Richtlinie 

1999/22/EG des Rates vom 29. März 1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos 

(ABl. L 94 vom 9.4.1994, S. 24) auf Kosten des Betreibers art- und tiergerecht be-

handelt und untergebracht werden. Eine Beseitigung der Tiere ist nur in Überein-

stimmung mit den arten- und tierschutzrechtlichen Bestimmungen zulässig, wenn 

keine andere zumutbare Alternative für die Unterbringung der Tiere besteht. 
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§ 43 

Tiergehege 

 

 (1) Tiergehege sind dauerhafte Einrichtungen, in denen Tiere wild lebender Arten 

außerhalb von Wohn- und Geschäftsgebäuden während eines Zeitraums von mindes-

tens sieben Tagen im Jahr gehalten werden und die kein Zoo im Sinne des § 42 Ab-

satz 1 sind. 

 

 (2) Tiergehege sind so zu errichten und zu betreiben, dass 

 

1. die sich aus § 42 Absatz 3 Nummer 1 bis 4 ergebenden Anforderungen eingehal-

ten werden, 

 

2. weder der Naturhaushalt noch das Landschaftsbild beeinträchtigt werden und 

 

3. das Betreten von Wald und Flur sowie der Zugang zu Gewässern nicht in unange-

messener Weise eingeschränkt wird. 

 

 (3) Die Errichtung, Erweiterung, wesentliche Änderung und der Betrieb eines Tier-

geheges sind der zuständigen Behörde mindestens einen Monat im Voraus anzuzei-

gen. Diese kann die erforderlichen Anordnungen treffen, um die Einhaltung der sich 

aus Absatz 2 ergebenden Anforderungen sicherzustellen. Sie kann die Beseitigung 

eines Tiergeheges anordnen, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände 

hergestellt werden können. In diesem Fall gilt § 42 Absatz 8 Satz 2 und 3 entspre-

chend. 

 

(4) Die Länder können bestimmen, dass die Anforderungen nach Absatz 2 nicht 

gelten für Gehege, 

 

1. die unter staatlicher Aufsicht stehen, 
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2. die nur für kurze Zeit aufgestellt werden oder eine geringe Fläche beanspruchen 

oder 

 

3. in denen nur eine geringe Anzahl an Tieren oder Tiere mit geringen Anforderun-

gen an ihre Haltung gehalten werden.  

 

(5) Weiter gehende Vorschriften der Länder bleiben unberührt.  

 

 

Abschnitt 3 

Besonderer Artenschutz 

 

§ 44 

Vorschriften für besonders geschützte und 

bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten 

 

 (1) Es ist verboten, 

 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-

gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert, 

 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

 



Drucksache 278/09 66 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-

formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 

zu zerstören  

 

(Zugriffsverbote). 

 

 (2) Es ist ferner verboten, 

 

1. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten in Besitz oder Gewahrsam zu 

nehmen, in Besitz oder Gewahrsam zu haben oder zu be- oder verarbeiten  

 

 (Besitzverbote), 

 

2. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten im Sinne des § 7 Absatz 2 

Nummer 13 Buchstabe b und c 

 

a) zu verkaufen, zu kaufen, zum Verkauf oder Kauf anzubieten, zum Verkauf vor-

rätig zu halten oder zu befördern, zu tauschen oder entgeltlich zum Gebrauch 

oder zur Nutzung zu überlassen, 

 

b) zu kommerziellen Zwecken zu erwerben, zur Schau zu stellen oder auf andere 

Weise zu verwenden 

 

(Vermarktungsverbote). 

 

Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 bleibt unberührt. 

 

 (3) Die Besitz- und Vermarktungsverbote gelten auch für 

 

1. Waren im Sinne des Anhangs der Richtlinie 83/129/EWG, die entgegen den Arti-

keln 1 und 3 dieser Richtlinie nach dem 30. September 1983 in die Gemeinschaft 

gelangt sind, 
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2. Tiere und Pflanzen, die durch Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 4 bestimmt 

sind. 

 

 (4) Entspricht die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung und die 

Verwertung der dabei gewonnenen Erzeugnisse den in § 5 Absatz 2 bis 4 dieses Ge-

setzes genannten Anforderungen sowie den sich aus § 17 Absatz 2 des Bundes-

Bodenschutzgesetzes und dem Recht der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft erge-

benden Anforderungen an die gute fachliche Praxis, verstößt sie nicht gegen die 

Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote. Sind in Anhang IV der Richtlinie 

92/43/EWG aufgeführte Arten, europäische Vogelarten oder solche Arten, die in einer 

Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, betroffen, gilt dies 

nur, soweit sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art durch die 

Bewirtschaftung nicht verschlechtert. Soweit dies nicht durch anderweitige Schutz-

maßnahmen, insbesondere durch Maßnahmen des Gebietsschutzes, Artenschutzpro-

gramme, vertragliche Vereinbarungen oder gezielte Aufklärung sichergestellt ist, ord-

net die zuständige Behörde gegenüber den verursachenden Land-, Forst- oder 

Fischwirten die erforderlichen Bewirtschaftungsvorgaben an. Befugnisse nach Lan-

desrecht zur Anordnung oder zum Erlass entsprechender Vorgaben durch Allgemein-

verfügung oder Rechtsverordnung bleiben unberührt.  

 

 (5) Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben 

im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 

zulässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe 

der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufge-

führte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer 

Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß 

gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene 

unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des 

Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Ein-

griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der 

in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die 
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Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt 

bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen 

die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.  

 

 (6) Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht für Handlungen zur Vorbereitung 

gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen, die von fachkundigen Personen unter größt-

möglicher Schonung der untersuchten Exemplare und der übrigen Tier- und Pflan-

zenwelt im notwendigen Umfang vorgenommen werden. Die Anzahl der verletzten 

oder getöteten Exemplare von europäischen Vogelarten und Arten der in Anhang IV 

Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Tierarten ist von der fachkundi-

gen Person der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde jährlich 

mitzuteilen.  

 

§ 45 

Ausnahmen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

 

 (1) Von den Besitzverboten sind, soweit sich aus einer Rechtsverordnung nach 

§ 54 Absatz 5 nichts anderes ergibt, ausgenommen 

 

1. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten, die rechtmäßig 

 

a) in der Gemeinschaft gezüchtet und nicht herrenlos geworden sind, durch künst-

liche Vermehrung gewonnen oder aus der Natur entnommen worden sind, 

 

b) aus Drittstaaten in die Gemeinschaft gelangt sind, 

 

2. Tiere und Pflanzen der Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 4 

aufgeführt und vor ihrer Aufnahme in die Rechtsverordnung rechtmäßig in der 

Gemeinschaft erworben worden sind.  

 

Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b gilt nicht für Tiere und Pflanzen der Arten im Sinne 

des § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe b, die nach dem 3. April 2002 ohne eine 

Ausnahme oder Befreiung nach § 43 Absatz 8 Satz 2 oder § 62 des Bundesnatur-
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schutzgesetzes in der bis zum … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Geset-

zes] geltenden Fassung oder nach dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens die-

ses Gesetzes] ohne eine Ausnahme nach Absatz 8 aus einem Drittstaat unmittelbar 

in das Inland gelangt sind. Abweichend von Satz 2 dürfen tote Vögel von europäi-

schen Vogelarten im Sinne des § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe b Doppelbuch-

stabe bb, soweit diese nach § 2 Absatz 1 des Bundesjagdgesetzes dem Jagdrecht 

unterliegen, zum persönlichen Gebrauch oder als Hausrat ohne eine Ausnahme oder 

Befreiung aus einem Drittstaat unmittelbar in das Inland verbracht werden. 

 

 (2) Soweit nach Absatz 1 Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten kei-

nen Besitzverboten unterliegen, sind sie auch von den Vermarktungsverboten ausge-

nommen. Dies gilt vorbehaltlich einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 5 nicht für 

aus der Natur entnommene 

 

1. Tiere und Pflanzen der streng geschützten Arten und 

 

2. Tiere europäischer Vogelarten. 

 

 (3) Von den Vermarktungsverboten sind auch ausgenommen 

 

1. Tiere und Pflanzen der streng geschützten Arten, die vor ihrer Unterschutzstellung 

als vom Aussterben bedrohte oder streng geschützte Arten rechtmäßig erworben 

worden sind, 

 

2. Tiere europäischer Vogelarten, die vor dem 6. April 1981 rechtmäßig erworben 

worden oder in Anhang III Teil 1 der Richtlinie 79/409/EWG aufgeführt sind, 

 

3. Tiere und Pflanzen der Arten, die den Richtlinien 92/43/EWG und 79/409/EWG un-

terliegen und die in einem Mitgliedstaat in Übereinstimmung mit den Richtlinien zu 

den in § 44 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 genannten Handlungen freigegeben wor-

den sind. 
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 (4) Abweichend von den Besitz- und Vermarktungsverboten ist es vorbehaltlich 

jagd- und fischereirechtlicher Vorschriften zulässig, tot aufgefundene Tiere und 

Pflanzen aus der Natur zu entnehmen und an die von der für Naturschutz und Land-

schaftspflege zuständigen Behörde bestimmte Stelle abzugeben oder, soweit sie 

nicht zu den streng geschützten Arten gehören, für Zwecke der Forschung oder Leh-

re oder zur Präparation für diese Zwecke zu verwenden. 

 

 (5) Abweichend von den Verboten des § 44 Absatz 1 Nummer 1 sowie den Besitz-

verboten ist es vorbehaltlich jagdrechtlicher Vorschriften ferner zulässig, verletzte, 

hilflose oder kranke Tiere aufzunehmen, um sie gesund zu pflegen. Die Tiere sind 

unverzüglich freizulassen, sobald sie sich selbständig erhalten können. Im Übrigen 

sind sie an die von der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde 

bestimmte Stelle abzugeben. Handelt es sich um Tiere der streng geschützten Arten, 

so hat der Besitzer die Aufnahme des Tieres der für Naturschutz und Landschafts-

pflege zuständigen Behörde zu melden. Diese kann die Herausgabe des aufgenom-

menen Tieres verlangen. 

 

 (6) Die für die Beschlagnahme oder Einziehung zuständigen Behörden können 

Ausnahmen von den Besitz- und Vermarktungsverboten zulassen, soweit dies für die 

Verwertung beschlagnahmter oder eingezogener Tiere und Pflanzen erforderlich ist 

und Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft dem nicht entgegenstehen. 

 

 (7) Die nach Landesrecht für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Be-

hörden sowie im Fall des Verbringens aus dem Ausland das Bundesamt für Natur-

schutz können von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen 

 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheb-

licher wirtschaftlicher Schäden, 

 

2.  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen 

Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung,  
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4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließ-

lich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich 

günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder  

 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.  

 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht ge-

geben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht ver-

schlechtert, soweit nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehen-

de Anforderungen enthält. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 

Absatz 2 der Richtlinie 79/409/EWG sind zu beachten. Die Landesregierungen kön-

nen Ausnahmen auch allgemein durch Rechtsverordnung zulassen. Sie können die 

Ermächtigung nach Satz 4 durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden ü-

bertragen. 

 

 (8) Das Bundesamt für Naturschutz kann im Fall des Verbringens aus dem Ausland 

von den Verboten des § 44 unter den Voraussetzungen des Absatzes 7 Satz 2 und 3 

im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen, um unter kontrollierten Bedingungen und 

in beschränktem Ausmaß eine vernünftige Nutzung von Tieren und Pflanzen be-

stimmter Arten im Sinne des § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe b sowie für gezüch-

tete und künstlich vermehrte Tiere oder Pflanzen dieser Arten zu ermöglichen. 

 

§ 46 

Nachweispflicht 

 

 (1) Diejenige Person, die 

 

1. lebende Tiere oder Pflanzen der besonders geschützten Arten, ihre lebenden oder 

toten Entwicklungsformen oder im Wesentlichen vollständig erhaltene tote Tiere 

oder Pflanzen der besonders geschützten Arten, 
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2. ohne Weiteres erkennbare Teile von Tieren oder Pflanzen der streng geschützten 

Arten oder ohne Weiteres erkennbar aus ihnen gewonnene Erzeugnisse oder  

 

3. lebende Tiere oder Pflanzen der Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 

Absatz 4 aufgeführt sind,  

 

besitzt oder die tatsächliche Gewalt darüber ausübt, kann sich gegenüber den für 

Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden auf eine Berechtigung 

hierzu nur berufen, wenn sie auf Verlangen diese Berechtigung nachweist oder nach-

weist, dass sie oder ein Dritter die Tiere oder Pflanzen vor ihrer Unterschutzstellung 

als besonders geschützte Art oder vor ihrer Aufnahme in eine Rechtsverordnung 

nach § 54 Absatz 4 in Besitz hatte.  

 

 (2) Auf Erzeugnisse im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2, die dem persönlichen 

Gebrauch oder als Hausrat dienen, ist Absatz 1 nicht anzuwenden. Für Tiere oder 

Pflanzen, die vor ihrer Unterschutzstellung als besonders geschützte Art oder vor ih-

rer Aufnahme in eine Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 4 erworben wurden und 

die dem persönlichen Gebrauch oder als Hausrat dienen, genügt anstelle des Nach-

weises nach Absatz 1 die Glaubhaftmachung. Die Glaubhaftmachung darf nur ver-

langt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass keine Berechtigung 

vorliegt. 

 

 (3) Soweit nach Artikel 8 oder Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 die Be-

rechtigung zu den dort genannten Handlungen nachzuweisen ist oder für den Nach-

weis bestimmte Dokumente vorgeschrieben sind, ist der Nachweis in der genannten 

Verordnung vorgeschriebenen Weise zu führen. 

 

§ 47 

Einziehung 

 

 Tiere oder Pflanzen, für die der erforderliche Nachweis oder die erforderliche 

Glaubhaftmachung nicht erbracht wird, können von den für Naturschutz und Land-

schaftspflege zuständigen Behörden eingezogen werden. § 51 gilt entsprechend; § 51 
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Absatz 1 Satz 2 gilt mit der Maßgabe, dass auch die Vorlage einer Bescheinigung ei-

ner sonstigen unabhängigen sachverständigen Stelle oder Person verlangt werden 

kann.  

 

 

Abschnitt 4 

Zuständige Behörden, Verbringen von Tieren und Pflanzen 

 

§ 48 

Zuständige Behörden 

 

(1) Vollzugsbehörden im Sinne des Artikels 13 Absatz 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 338/97 und des Artikels IX des Washingtoner Artenschutzübereinkommens sind 

 

1. das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit für den 

Verkehr mit anderen Vertragsparteien und mit dem Sekretariat (Artikel IX Absatz 2 

des Washingtoner Artenschutzübereinkommens), mit Ausnahme der in Nummer 2 

Buchstabe a und c sowie Nummer 4 genannten Aufgaben, und für die in Artikel 12 

Absatz 1, 3 und 5, den Artikeln 13 und 15 Absatz 1 und 5 und Artikel 20 der Ver-

ordnung (EG) Nr. 338/97 genannten Aufgaben, 

 

2. das Bundesamt für Naturschutz 

 

a) für die Erteilung von Ein- und Ausfuhrgenehmigungen und Wiederausfuhrbe-

scheinigungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 und 2 und des Artikels 5 Ab-

satz 1 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 sowie von sonstigen Dokumenten 

im Sinne des Artikels IX Absatz 1 Buchstabe a des Washingtoner Artenschutz-

übereinkommens sowie für den Verkehr mit dem Sekretariat, der Kommission 

der Europäischen Gemeinschaften und mit Behörden anderer Vertragsstaaten 

und Nichtvertragsstaaten im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Geneh-

migungsanträgen oder bei der Verfolgung von Ein- und Ausfuhrverstößen sowie 

für die in Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe a und c der Verordnung (EG) 

Nr. 338/97 genannten Aufgaben, 
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b) für die Zulassung von Ausnahmen nach Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung (EG) 

Nr. 338/97 im Fall der Einfuhr, 

 

c) für die Anerkennung von Betrieben, in denen im Sinne des Artikels VII Absatz 4 

des Washingtoner Artenschutzübereinkommens Exemplare für Handelszwecke 

gezüchtet oder künstlich vermehrt werden sowie für die Meldung des in Artikel 7 

Absatz 1 Nummer 4 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 genannten Registrierungs-

verfahrens gegenüber dem Sekretariat (Artikel IX Absatz 2 des Washingtoner Ar-

tenschutzübereinkommens), 

 

d) die Erteilung von Bescheinigungen nach den Artikeln 30, 37 und 44a der Ver-

ordnung (EG) Nr. 865/2006 der Kommission vom 4. Mai 2006 mit Durchfüh-

rungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz 

von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des 

Handels (ABl. L 166 vom 19.6.2006, S. 1), die durch die Verordnung (EG) 

Nr. 100/2008 (ABl. L 31 vom 5.2.2008, S. 3) geändert worden ist, im Fall der 

Ein- und Ausfuhr, 

 

e) die Registrierung von Kaviarverpackungsbetrieben nach Artikel 66 der Verord-

nung (EG) Nr. 865/2006,  

 

f) für die Verwertung der von den Zollstellen nach § 51 eingezogenen lebenden 

Tieren und Pflanzen sowie für die Verwertung der von Zollbehörden nach § 51 

eingezogenen toten Tiere und Pflanzen, sowie Teilen davon und Erzeugnisse 

daraus, soweit diese von streng geschützten Arten stammen, 

 

3. die Bundeszollverwaltung für den Informationsaustausch mit dem Sekretariat in 

Angelegenheiten der Bekämpfung der Artenschutzkriminalität, 

 

4. die nach Landesrecht für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behör-

den für alle übrigen Aufgaben im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 338/97. 

 



 75 Drucksache 278/09 

 (2) Wissenschaftliche Behörde im Sinne des Artikels 13 Absatz 2 der Verordnung 

(EG) Nr. 338/97 ist das Bundesamt für Naturschutz. 

 

§ 49 

Mitwirkung der Zollbehörden;  

Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

 

 (1) Das Bundesministerium der Finanzen und die von ihm bestimmten Zollbehör-

den wirken mit bei der Überwachung des Verbringens von Tieren und Pflanzen, die 

einer Ein- oder Ausfuhrregelung nach Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft 

unterliegen, sowie bei der Überwachung von Besitz- und Vermarktungsverboten nach 

diesem Kapitel im Warenverkehr mit Drittstaaten. Die Zollbehörden dürfen im Rah-

men der Überwachung vorgelegte Dokumente an die nach § 48 zuständigen Behör-

den weiterleiten, soweit zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 

Tiere oder Pflanzen unter Verstoß gegen Regelungen oder Verbote im Sinne des Sat-

zes 1 verbracht werden. 

 

 (2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 

dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit durch 

Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die Einzelheiten des Verfah-

rens nach Absatz 1 zu regeln; soweit es erforderlich ist, kann es dabei auch Pflichten 

zu Anzeigen, Anmeldungen, Auskünften und zur Leistung von Hilfsdiensten sowie zur 

Duldung der Einsichtnahme in Geschäftspapiere und sonstige Unterlagen und zur 

Duldung von Besichtigungen und von Entnahmen unentgeltlicher Muster und Proben 

vorsehen. 

 

(3) Die Zollstellen, bei denen Tiere und Pflanzen zur Ein-, Durch- und Ausfuhr nach 

diesem Kapitel anzumelden sind, werden vom Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Fi-

nanzen im Bundesanzeiger bekannt gegeben. Auf Zollstellen, bei denen lebende Tiere 

und Pflanzen anzumelden sind, ist besonders hinzuweisen. 

 



Drucksache 278/09 76 

§ 50 

Anmeldepflicht bei der Ein-, Durch- und Ausfuhr  

oder dem Verbringen aus Drittstaaten 

 

 (1) Wer Tiere oder Pflanzen, die einer von der Europäischen Gemeinschaft erlasse-

nen Ein- oder Ausfuhrregelung unterliegen oder deren Verbringen aus einem Dritt-

staat einer Ausnahme des Bundesamtes für Naturschutz bedarf, unmittelbar aus ei-

nem Drittstaat in den oder durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringt (Ein- 

oder Durchfuhr) oder aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes in einen Drittstaat 

verbringt (Ausfuhr), hat diese Tiere oder Pflanzen zur Ein-, Durch- oder Ausfuhr un-

ter Vorlage der für die Ein-, Durch- oder Ausfuhr vorgeschriebenen Genehmigungen 

oder sonstigen Dokumente bei einer nach § 49 Absatz 3 bekannt gegebenen Zollstel-

le anzumelden und auf Verlangen vorzuführen. Das Bundesamt für Naturschutz kann 

auf Antrag aus vernünftigem Grund eine andere als die in Satz 1 bezeichnete Zollstel-

le zur Abfertigung bestimmen, wenn diese ihr Einverständnis erteilt hat und Rechts-

vorschriften dem nicht entgegenstehen. 

 

(2) Die ein-, durch- oder ausführende Person hat die voraussichtliche Ankunftszeit 

lebender Tiere der abfertigenden Zollstelle unter Angabe der Art und Zahl der Tiere 

mindestens 18 Stunden vor der Ankunft mitzuteilen. 

 

 

§ 51 

Inverwahrungnahme, Beschlagnahme und 

Einziehung durch die Zollbehörden 

 

 (1) Ergeben sich im Rahmen der zollamtlichen Überwachung Zweifel, ob das 

Verbringen von Tieren oder Pflanzen Regelungen oder Verboten im Sinne des § 49 

Absatz 1 unterliegt, kann die Zollbehörde die Tiere oder Pflanzen auf Kosten der ver-

fügungsberechtigten Person bis zur Klärung der Zweifel in Verwahrung nehmen oder 

einen Dritten mit der Verwahrung beauftragen; sie kann die Tiere oder Pflanzen auch 

der verfügungsberechtigten Person unter Auferlegung eines Verfügungsverbotes ü-

berlassen. Zur Klärung der Zweifel kann die Zollbehörde von der verfügungsberech-
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tigten Person die Vorlage einer Bescheinigung einer vom Bundesministerium für Um-

welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit anerkannten unabhängigen sachverständi-

gen Stelle oder Person darüber verlangen, dass es sich nicht um Tiere oder Pflanzen 

handelt, die zu den Arten oder Populationen gehören, die einer von der Europäischen 

Gemeinschaft erlassenen Ein- oder Ausfuhrregelung oder Besitz- und Vermarktungs-

verboten nach diesem Kapitel unterliegen. Erweisen sich die Zweifel als unbegründet, 

hat der Bund der verfügungsberechtigten Person die Kosten für die Beschaffung der 

Bescheinigung und die zusätzlichen Kosten der Verwahrung zu erstatten. 

 

 (2) Wird bei der zollamtlichen Überwachung festgestellt, dass Tiere oder Pflanzen 

ohne die vorgeschriebenen Genehmigungen oder sonstigen Dokumente ein-, durch- 

oder ausgeführt werden, werden sie durch die Zollbehörde beschlagnahmt. Be-

schlagnahmte Tiere oder Pflanzen können der verfügungsberechtigten Person unter 

Auferlegung eines Verfügungsverbotes überlassen werden. Werden die vorgeschrie-

benen Genehmigungen oder sonstigen Dokumente nicht innerhalb eines Monats nach 

der Beschlagnahme vorgelegt, so ordnet die Zollbehörde die Einziehung an; die Frist 

kann angemessen verlängert werden, längstens bis zu insgesamt sechs Monaten. 

Wird festgestellt, dass es sich um Tiere oder Pflanzen handelt, für die eine Ein- oder 

Ausfuhrgenehmigung nicht erteilt werden darf, werden sie sofort eingezogen. 

 

 (3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn bei der zollamtlichen Überwachung nach § 50 

Absatz 1 festgestellt wird, dass dem Verbringen Besitz- und Vermarktungsverbote 

entgegenstehen. 

 

 (4) Werden beschlagnahmte oder eingezogene Tiere oder Pflanzen veräußert, wird 

der Erlös an den Eigentümer ausgezahlt, wenn er nachweist, dass ihm die Umstände, 

die die Beschlagnahme oder Einziehung veranlasst haben, ohne sein Verschulden 

nicht bekannt waren. Dritte, deren Rechte durch die Einziehung oder Veräußerung 

erlöschen, werden unter den Voraussetzungen des Satzes 1 aus dem Erlös entschä-

digt. 

 

 (5) Werden Tiere oder Pflanzen beschlagnahmt oder eingezogen, so werden die 

hierdurch entstandenen Kosten, insbesondere für Pflege, Unterbringung, Beförde-
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rung, Rücksendung oder Verwertung, der verbringenden Person auferlegt; kann sie 

nicht ermittelt werden, werden sie dem Absender, Beförderer oder Besteller aufer-

legt, wenn diesem die Umstände, die die Beschlagnahme oder Einziehung veranlasst 

haben, bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen. 

 

 

Abschnitt 5 

Auskunfts- und Zutrittsrecht; Gebühren und Auslagen 

 

§  52 

Auskunfts- und Zutrittsrecht 

 

 (1) Natürliche und juristische Personen sowie nicht rechtsfähige Personenvereini-

gungen haben den für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden 

oder nach § 49 mitwirkenden Behörden auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die 

zur Durchführung der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft, dieses Kapitels 

oder der zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften erforderlich sind. 

  

 (2) Personen, die von den in Absatz 1 genannten Behörden beauftragt sind, dür-

fen, soweit dies erforderlich ist, im Rahmen des Absatzes 1 betrieblich oder geschäft-

lich genutzte Grundstücke, Gebäude, Räume, Seeanlagen, Schiffe und Transportmit-

tel der zur Auskunft verpflichteten Person während der Geschäfts- und Betriebszeiten 

betreten und die Behältnisse sowie die geschäftlichen Unterlagen einsehen. Die zur 

Auskunft verpflichtete Person hat, soweit erforderlich, die beauftragten Personen 

dabei zu unterstützen sowie die geschäftlichen Unterlagen auf Verlangen vorzulegen. 

 

 (3) Für die zur Auskunft verpflichtete Person gilt § 55 der Strafprozessordnung 

entsprechend. 
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§ 53 

Gebühren und Auslagen;  

Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

 

 (1) Das Bundesamt für Naturschutz erhebt für seine Amtshandlungen nach den 

Vorschriften dieses Kapitels sowie nach den Vorschriften der Verordnung (EG) 

Nr. 338/97 Gebühren und Auslagen. 

 

 (2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird 

ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bun-

desministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und dem Bun-

desministerium für Wirtschaft und Technologie durch Rechtsverordnung ohne Zu-

stimmung des Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände, die Gebührensätze 

und die Auslagenerstattung zu bestimmen und dabei feste Sätze und Rahmensätze 

vorzusehen. Die zu erstattenden Auslagen können abweichend vom Verwaltungskos-

tengesetz geregelt werden. 

 

 

Abschnitt 6 

Ermächtigungen 

 

§ 54 

Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen  

 

 (1) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird 

ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmte, 

nicht unter § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe a oder b fallende Tier- und Pflanzen-

arten oder Populationen solcher Arten unter besonderen Schutz zu stellen, soweit es 

sich um natürlich vorkommende Arten handelt, die  

 

1. im Inland durch den menschlichen Zugriff in ihrem Bestand gefährdet sind, oder 

soweit es sich um Arten handelt, die mit solchen gefährdeten Arten oder mit Ar-
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ten im Sinne des § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe b verwechselt werden kön-

nen, oder 

 

2. in ihrem Bestand gefährdet sind und für die die Bundesrepublik Deutschland in 

hohem Maße verantwortlich ist. 

 

 (2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird 

ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

 

1. bestimmte, nach § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe a oder Buchstabe b beson-

ders geschützte 

 

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 auf-

geführt sind, 

 

b) europäische Vogelarten, 

 

2. bestimmte sonstige Tier- und Pflanzenarten im Sinne des Absatzes 1 

 

unter strengen Schutz zu stellen, soweit es sich um natürlich vorkommende Arten 

handelt, die im Inland vom Aussterben bedroht sind oder für die die Bundesrepublik 

Deutschland in besonders hohem Maße verantwortlich ist. 

 

 (3) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird 

ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

 

1. näher zu bestimmen, welche Teile von Tieren oder Pflanzen besonders geschütz-

ter Arten oder aus solchen Tieren oder Pflanzen gewonnene Erzeugnisse als ohne 

Weiteres erkennbar im Sinne des § 7 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c und d oder 

Nummer 2 Buchstabe c und d anzusehen sind, 

 

2. bestimmte besonders geschützte Arten oder Herkünfte von Tieren oder Pflanzen 

besonders geschützter Arten sowie gezüchtete oder künstlich vermehrte Tiere o-



 81 Drucksache 278/09 

der Pflanzen besonders geschützter Arten von Verboten des § 44 ganz, teilweise 

oder unter bestimmten Voraussetzungen auszunehmen, soweit der Schutzzweck 

dadurch nicht gefährdet wird und die Artikel 12, 13 und 16 der Richtlinie 

92/43/EWG, die Artikel 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG, sonstige Rechts-

akte der Europäischen Gemeinschaft oder Verpflichtungen aus internationalen Ar-

tenschutzübereinkommen dem nicht entgegenstehen. 

 

 (4) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird 

ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates invasive Tier- 

und Pflanzenarten zu bestimmen, für die nach § 44 Absatz 3 Nummer 2 die Verbote 

des § 44 Absatz 2 gelten, soweit dies erforderlich ist, um einer Gefährdung von Öko-

systemen, Biotopen oder Arten entgegenzuwirken. 

 

 (5) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird 

ermächtigt, soweit dies aus Gründen des Artenschutzes erforderlich ist und Rechtsak-

te der Europäischen Gemeinschaft dem nicht entgegenstehen, durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates 

 

1. die Haltung oder die Zucht von Tieren, 

 

2. das Inverkehrbringen von Tieren und Pflanzen 

 

bestimmter besonders geschützter Arten sowie von Tieren und Pflanzen der durch 

Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 4 bestimmten Arten zu verbieten oder zu be-

schränken. 

 

 (6) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird 

ermächtigt, soweit dies aus Gründen des Artenschutzes, insbesondere zur Erfüllung 

der sich aus Artikel 15 der Richtlinie 92/43/EWG, Artikel 8 der Richtlinie 79/409/EWG 

oder aus internationalen Artenschutzübereinkommen ergebenden Verpflichtungen, 

erforderlich ist, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
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1. die Herstellung, den Besitz, das Inverkehrbringen oder die Verwendung bestimm-

ter Geräte, Mittel oder Vorrichtungen, mit denen in Mengen oder wahllos wild le-

bende Tiere getötet, bekämpft oder gefangen oder Pflanzen bekämpft oder ver-

nichtet werden können, oder durch die das örtliche Verschwinden oder sonstige 

erhebliche Beeinträchtigungen von Populationen der betreffenden Tier- oder 

Pflanzenarten hervorgerufen werden könnten, 

 

2. Handlungen oder Verfahren, die zum örtlichen Verschwinden oder zu sonstigen 

erheblichen Beeinträchtigungen von Populationen wild lebender Tier- oder Pflan-

zenarten führen können, 

 

zu beschränken oder zu verbieten. Satz 1 Nummer 1 gilt nicht für Geräte, Mittel oder 

Vorrichtungen, die auf Grund anderer Rechtsvorschriften einer Zulassung bedürfen, 

sofern bei der Zulassung die Belange des Artenschutzes zu berücksichtigen sind. 

 

 (7) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird 

ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften 

zum Schutz von Neststandorten von Vogelarten zu erlassen, die in ihrem Bestand 

gefährdet und in besonderem Maße störungsempfindlich sind und insbesondere wäh-

rend bestimmter Zeiträume und innerhalb bestimmter Abstände Handlungen zu ver-

bieten, die die Fortpflanzung oder Aufzucht beeinträchtigen können. 

 

 (8) Zur Erleichterung der Überwachung der Besitz- und Vermarktungsverbote wird 

das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ermächtigt, 

durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zu erlassen 

über  

 

1. Aufzeichnungspflichten derjenigen, die gewerbsmäßig Tiere oder Pflanzen der be-

sonders geschützten Arten be- oder verarbeiten, verkaufen, kaufen oder von an-

deren erwerben, insbesondere über den Kreis der Aufzeichnungspflichtigen, den 

Gegenstand und Umfang der Aufzeichnungspflicht, die Dauer der Aufbewahrungs-

frist für die Aufzeichnungen und ihre Überprüfung durch die für Naturschutz und 

Landschaftspflege zuständigen Behörden, 



 83 Drucksache 278/09 

 

2. die Kennzeichnung von Tieren und Pflanzen der besonders geschützten Arten für 

den Nachweis nach § 46,  

 

3. die Erteilung von Bescheinigungen über den rechtmäßigen Erwerb von Tieren und 

Pflanzen für den Nachweis nach § 46, 

 

4. Pflichten zur Anzeige des Besitzes von 

 

a) Tieren und Pflanzen der besonders geschützten Arten, 

 

b) Tieren und Pflanzen der durch Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 4 bestimm-

ten Arten. 

 

 (9) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Nummer 2 bedürfen des Einvernehmens 

mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 

mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sowie mit dem 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Rechtsverordnungen nach Ab-

satz 6 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 8 Nummer 1, 2 und 4 bedürfen des Einverneh-

mens mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Im Übrigen bedür-

fen die Rechtsverordnungen nach den Absätzen 1 bis 8 des Einvernehmens mit dem 

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, in den 

Fällen der Absätze 1 bis 6 und 8 jedoch nur, soweit sie sich beziehen auf 

 

1. Tierarten, die dem Jagd- oder Fischereirecht unterliegen, 

 

2. Tierarten, die zum Zweck des biologischen Pflanzenschutzes eingesetzt werden, 

oder  

 

3. Pflanzen, die durch künstliche Vermehrung gewonnen oder forstlich nutzbar sind. 

 

 (10) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung allge-

meine Anforderungen an Bewirtschaftungsvorgaben für die land-, forst- und fische-
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reiwirtschaftliche Bodennutzung im Sinne des § 44 Absatz 4 festzulegen. Sie können 

die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden 

übertragen. 

 

§ 55 

Durchführung gemeinschafts-rechtlicher oder internationaler Vorschriften;  

Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

 

 (1) Rechtsverordnungen nach § 54 können auch zur Durchführung von Rechtsak-

ten des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften auf dem Ge-

biet des Artenschutzes oder zur Erfüllung von internationalen Artenschutzüberein-

kommen erlassen werden. 

 

 (2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird 

ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Verweisungen 

auf Vorschriften in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft in diesem Gesetz 

oder in Rechtsverordnungen auf Grund des § 54 zu ändern, soweit Änderungen die-

ser Rechtsakte es erfordern. 

 

 

Kapitel 6 

Meeresnaturschutz 

 

§ 56 

Geltungs- und Anwendungsbereich 

 

 (1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten auch im Bereich der Küstengewässer 

sowie mit Ausnahme des Kapitels 2 nach Maßgabe des Seerechtsübereinkommens 

der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 (BGBl. 1994 II S. 1798, 1799, 1995 

II S. 602) und der nachfolgenden Bestimmungen ferner im Bereich der deutschen 

ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels. 

 



 85 Drucksache 278/09 

 (2) Auf die Errichtung und den Betrieb von Windkraftanlagen in einem besonderen 

Eignungsgebiet nach § 3a der Seeanlagenverordnung oder einem in einem Raum-

ordnungsplan für die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone festgelegten Vorrang-

gebiet, die bis zum 1. Januar 2017 genehmigt worden sind, findet § 15 keine An-

wendung. 

 

§ 57 

Geschützte Meeresgebiete im Bereich  

der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels;  

Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

 

 (1) Die Auswahl von geschützten Meeresgebieten im Bereich der deutschen aus-

schließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels erfolgt durch das Bundesamt 

für Naturschutz unter Einbeziehung der Öffentlichkeit mit Zustimmung des Bundes-

ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Das Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit beteiligt die fachlich betroffenen Bun-

desministerien und stellt das Benehmen mit den angrenzenden Ländern her. 

 

 (2) Die Erklärung der Meeresgebiete zu geschützten Teilen von Natur und Land-

schaft im Sinne des § 20 Absatz 2 erfolgt durch das Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit unter Beteiligung der fachlich betroffenen Bun-

desministerien durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates 

bedarf. 

 

 (3) Für die Auswahl von Gebieten im Sinne des § 32 Absatz 1 Satz 1 und die Erklä-

rung von Gebieten im Sinne des § 32 Absatz 2 zu geschützten Teilen von Natur und 

Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2 im Bereich der deutschen ausschließlichen 

Wirtschaftszone und des Festlandsockels ist § 32 vorbehaltlich nachfolgender Num-

mern 1 bis 5 entsprechend anzuwenden: 

 

1. Beschränkungen des Flugverkehrs, der Schifffahrt, der nach internationalem Recht 

erlaubten militärischen Nutzung sowie von Vorhaben der wissenschaftlichen Mee-

resforschung im Sinne des Artikels 246 Absatz 3 des Seerechtsübereinkommens 
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der Vereinten Nationen sind nicht zulässig; Artikel 211 Absatz 6 des Seerechts-

übereinkommens der Vereinten Nationen sowie die weiteren die Schifffahrt betref-

fenden völkerrechtlichen Regelungen bleiben unberührt. 

 

2. Die Versagungsgründe für Vorhaben der wissenschaftlichen Meeresforschung im 

Sinne des Artikels 246 Absatz 5 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Na-

tionen bleiben unter Beachtung des Gesetzes über die Durchführung wissenschaft-

licher Meeresforschung vom 6. Juni 1995 (BGBl. I S. 778, 785), das zuletzt durch 

Artikel 321 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert 

worden ist, unberührt. 

 

3. Beschränkungen der Fischerei sind nur in Übereinstimmung mit dem Recht der 

Europäischen Gemeinschaft und nach Maßgabe des Seefischereigesetzes in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 6. Juli 1998 (BGBl. I S. 1791), das zuletzt 

durch Artikel 217 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geän-

dert worden ist, zulässig. 

 

4. Beschränkungen bei der Verlegung von unterseeischen Kabeln und Rohrleitungen 

sind nur nach § 34 und in Übereinstimmung mit Artikel 56 Absatz 3 in Verbindung 

mit Artikel 79 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen zulässig. 

 

5. Beschränkungen bei der Energieerzeugung aus Wasser, Strömung und Wind sowie 

bei der Aufsuchung und Gewinnung von Bodenschätzen sind nur nach § 34 zuläs-

sig. 

 

§ 58 

Zuständige Behörden; Gebühren und Auslagen;  

Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

 

 (1) Die Durchführung der Vorschriften dieses Gesetzes, der auf Grund dieses Ge-

setzes erlassenen Vorschriften sowie der Vorschriften des Umweltschadensgesetzes 

im Hinblick auf die Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen und die 

unmittelbare Gefahr solcher Schäden obliegt im Bereich der deutschen ausschließli-
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chen Wirtschaftszone und des Festlandsockels dem Bundesamt für Naturschutz, so-

weit nichts anderes bestimmt ist. Bedarf ein Eingriff in Natur und Landschaft, der im 

Bereich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone oder im Bereich des Fest-

landsockels durchgeführt werden soll, einer behördlichen Zulassung oder einer An-

zeige an eine Behörde oder wird er von einer Behörde durchgeführt, ergeht die Ent-

scheidung der Behörde im Benehmen mit dem Bundesamt für Naturschutz. 

 

 (2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit kann 

durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Aufga-

ben, die dem Bundesamt für Naturschutz nach Absatz 1 obliegen, im Einvernehmen 

mit dem Bundesministerium des Innern auf das Bundespolizeipräsidium und im Ein-

vernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz auf die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung zur Ausübung 

übertragen. 

 

 (3) Für seine Amtshandlungen nach den in Absatz 1 Satz 1 genannten Vorschriften 

im Bereich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels 

erhebt das Bundesamt für Naturschutz Gebühren und Auslagen. Das Bundesministe-

rium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird ermächtigt, im Einverneh-

men mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung ohne Zu-

stimmung des Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände, die Gebührensätze 

und die Auslagenerstattung zu bestimmen und dabei feste Sätze und Rahmensätze 

vorzusehen. Die zu erstattenden Auslagen können abweichend vom Verwaltungskos-

tengesetz geregelt werden. § 53 bleibt unberührt. 
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Kapitel 7 

Erholung in Natur und Landschaft 

 

§ 59 

Betreten der freien Landschaft 

 

 (1) Das Betreten der freien Landschaft auf Straßen und Wegen sowie auf unge-

nutzten Grundflächen zum Zweck der Erholung ist allen gestattet (allgemeiner 

Grundsatz). 

 

 (2) Das Betreten des Waldes richtet sich nach dem Bundeswaldgesetz und den 

Waldgesetzen der Länder sowie im Übrigen nach dem sonstigen Landesrecht. Es 

kann insbesondere andere Benutzungsarten ganz oder teilweise dem Betreten gleich-

stellen sowie das Betreten aus wichtigen Gründen, insbesondere aus solchen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Feldschutzes und der land- und forst-

wirtschaftlichen Bewirtschaftung, zum Schutz der Erholungsuchenden, zur Vermei-

dung erheblicher Schäden oder zur Wahrung anderer schutzwürdiger Interessen des 

Grundstücksbesitzers einschränken. 

 

§ 60 

Haftung 

 

 Das Betreten der freien Landschaft erfolgt auf eigene Gefahr. Es besteht insbeson-

dere keine Haftung für typische, sich aus der Natur ergebende Gefahren.  

 

§ 61 

Freihaltung von Gewässern und Uferzonen 

 

 (1) Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile dürfen an Bundeswasser-

straßen und Gewässern erster Ordnung sowie an stehenden Gewässern mit einer 

Größe von mehr als einem Hektar im Abstand bis 50 Meter von der Uferlinie keine 

baulichen Anlagen errichtet oder wesentlich geändert werden. An den Küstengewäs-

sern ist abweichend von Satz 1 ein Abstand von mindestens 150 Metern von der 
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mittleren Hochwasserlinie an der Nordsee und von der Mittelwasserlinie an der Ost-

see einzuhalten. Weiter gehende Vorschriften der Länder bleiben unberührt. 

 

 (2) Absatz 1 gilt nicht für 

 

1. bauliche Anlagen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtmäßig errichtet oder 

zugelassen waren,  

 

2. bauliche Anlagen, die in Ausübung wasserrechtlicher Erlaubnisse oder Bewilligun-

gen oder zum Zwecke der Überwachung, der Bewirtschaftung, der Unterhaltung 

oder des Ausbaus eines oberirdischen Gewässers errichtet oder geändert werden, 

 

3. Anlagen des öffentlichen Verkehrs einschließlich Nebenanlagen und Zubehör, des 

Rettungswesens, des Küsten- und Hochwasserschutzes sowie der Verteidigung. 

 

Weiter gehende Vorschriften der Länder über Ausnahmen bleiben unberührt. 

 

 (3) Von dem Verbot des Absatzes 1 kann auf Antrag eine Ausnahme zugelassen 

werden, wenn  

 

1. die durch die bauliche Anlage entstehenden Beeinträchtigungen des Naturhaus-

halts oder des Landschaftsbildes, insbesondere im Hinblick auf die Funktion der 

Gewässer und ihrer Uferzonen, geringfügig sind oder dies durch entsprechende 

Maßnahmen sichergestellt werden kann oder 

 

2. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich sol-

cher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist; in diesem Fall gilt § 15 ent-

sprechend. 
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§ 62 

Bereitstellen von Grundstücken 

 

 Der Bund, die Länder und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts 

stellen in ihrem Eigentum oder Besitz stehende Grundstücke, die sich nach ihrer na-

türlichen Beschaffenheit für die Erholung der Bevölkerung eignen oder den Zugang 

der Allgemeinheit zu solchen Grundstücken ermöglichen oder erleichtern, in ange-

messenem Umfang für die Erholung bereit, soweit dies mit einer nachhaltigen Nut-

zung und den sonstigen Zielen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist 

und eine öffentliche Zweckbindung dem nicht entgegensteht.  

 

 

Kapitel 8 

Mitwirkung von anerkannten 

Naturschutzvereinigungen 

 

§ 63 

Mitwirkungsrechte  

 

 (1) Einer nach § 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes vom Bund anerkannten Ver-

einigung, die nach ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbereich im Schwerpunkt die 

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege fördert (anerkannte Naturschutz-

vereinigung), ist Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Einsicht in die einschlägigen 

Sachverständigengutachten zu geben 

 

1. bei der Vorbereitung von Verordnungen und anderen im Rang unter dem Gesetz 

stehenden Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege durch die Bundesregierung oder das Bundesministerium für Um-

welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 

 

2. vor der Erteilung von Befreiungen von Geboten und Verboten zum Schutz von 

geschützten Meeresgebieten im Sinne des § 57 Absatz 2, auch wenn diese durch 

eine andere Entscheidung eingeschlossen oder ersetzt werden, 
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3. in Planfeststellungsverfahren, die von Behörden des Bundes oder im Bereich der 

deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels von Behör-

den der Länder durchgeführt werden, wenn es sich um Vorhaben handelt, die mit 

Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sind, 

 

4. bei Plangenehmigungen, die von Behörden des Bundes erlassen werden und an 

die Stelle einer Planfeststellung im Sinne der Nummer 3 treten, wenn eine Öffent-

lichkeitsbeteiligung vorgesehen ist, 

 

soweit sie durch das Vorhaben in ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt 

wird. 

 

 (2) Einer nach § 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes von einem Land anerkann-

ten Naturschutzvereinigung ist Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Einsicht in die 

einschlägigen Sachverständigengutachten zu geben 

 

1. bei der Vorbereitung von Verordnungen und anderen im Rang unter dem Gesetz 

stehenden Rechtsvorschriften der für Naturschutz und Landschaftspflege zustän-

digen Behörden der Länder, 

 

2. bei der Vorbereitung von Programmen und Plänen im Sinne der §§ 10 und 11, 

 

3. bei der Vorbereitung von Plänen im Sinne des § 36 Satz 1 Nummer 2, 

 

4. bei der Vorbereitung von Programmen staatlicher und sonstiger öffentlicher Stel-

len zur Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wild lebender Ar-

ten in der freien Natur, 

 

5. vor der Erteilung von Befreiungen von Geboten und Verboten zum Schutz von 

Gebieten im Sinne des § 32 Absatz 2, Natura 2000-Gebieten, Naturschutzgebie-

ten, Nationalparken und Biosphärenreservaten, auch wenn diese durch eine an-

dere Entscheidung eingeschlossen oder ersetzt werden, 
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6. in Planfeststellungsverfahren, wenn es sich um Vorhaben im Gebiet des anerken-

nenden Landes handelt, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden 

sind, 

 

7. bei Plangenehmigungen, die an die Stelle einer Planfeststellung im Sinne der 

Nummer 6 treten, wenn eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen ist, 

 

8. in weiteren Verfahren zur Ausführung von landesrechtlichen Vorschriften, wenn 

das Landesrecht dies vorsieht, 

 

soweit sie durch das Vorhaben in ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt 

wird. 

 

 (3) § 28 Absatz 2 Nummer 1 und 2, Absatz 3 und § 29 Absatz 2 des Verwaltungs-

verfahrensgesetzes gelten entsprechend. Eine in anderen Rechtsvorschriften des 

Bundes oder der Länder vorgeschriebene inhaltsgleiche oder weiter gehende Form 

der Mitwirkung bleibt unberührt. 

 

 (4) Die Länder können bestimmen, dass in Fällen, in denen Auswirkungen auf Na-

tur und Landschaft nicht oder nur im geringfügigen Umfang zu erwarten sind, von 

einer Mitwirkung abgesehen werden kann. 

 

§ 64 

Rechtsbehelfe  

 

 (1) Eine anerkannte Naturschutzvereinigung kann neben den Rechtsbehelfen nach 

§ 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes, ohne in eigenen Rechten verletzt zu sein, 

Rechtsbehelfe nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung einlegen gegen Ent-

scheidungen nach § 63 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 und Absatz 2 Nummer 5 bis 7, 

wenn die Vereinigung 
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1. geltend macht, dass die Entscheidung Vorschriften dieses Gesetzes, Rechtsvor-

schriften, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden sind oder fortgelten, 

Naturschutzrecht der Länder oder anderen Rechtsvorschriften, die bei der Ent-

scheidung zu beachten und zumindest auch den Belangen des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege zu dienen bestimmt sind, widerspricht, 

 

2. in ihrem satzungsgemäßen Aufgaben- und Tätigkeitsbereich, soweit sich die An-

erkennung darauf bezieht, berührt wird und 

 

3. zur Mitwirkung nach § 63 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 oder Absatz 2 Nummer 5 bis 

7 berechtigt war und sie sich hierbei in der Sache geäußert hat oder ihr keine Ge-

legenheit zur Äußerung gegeben worden ist. 

 

 (2) § 1 Absatz 1 Satz 4, § 2 Absatz 3 und 4 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-

setzes gelten entsprechend. 

 

 (3) Die Länder können Rechtsbehelfe von anerkannten Naturschutzvereinigungen 

auch in anderen Fällen zulassen, in denen nach § 63 Absatz 2 Nummer 8 eine Mit-

wirkung vorgesehen ist. 

 

 

Kapitel 9 

Eigentumsbindung, Befreiungen 

 

§ 65 

Duldungspflicht 

 

 (1) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von Grundstücken haben Maß-

nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf Grund von Vorschriften 

dieses Gesetzes, Rechtsvorschriften, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden 

sind oder fortgelten, oder Naturschutzrecht der Länder zu dulden, soweit dadurch die 

Nutzung des Grundstücks nicht unzumutbar beeinträchtigt wird. Weiter gehende Re-

gelungen der Länder bleiben unberührt. 
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 (2) Vor der Durchführung der Maßnahmen sind die Berechtigten in geeigneter Wei-

se zu benachrichtigen. 

 

 (3) Die Befugnis der Bediensteten und Beauftragten der Naturschutzbehörden, zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben Grundstücke zu betreten, richtet sich nach Landesrecht. 

 

§ 66 

Vorkaufsrecht 

 

 (1) Den Ländern steht ein Vorkaufsrecht zu an Grundstücken,  

 

1. die in Nationalparken, Naturschutzgebieten oder als solchen einstweilig sicherge-

stellten Gebieten liegen, 

 

2. auf denen sich Naturdenkmäler oder als solche einstweilig sichergestellte Gegens-

tände befinden, 

 

3. auf denen sich oberirdische Gewässer befinden. 

 

Liegen die Merkmale des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 nur bei einem Teil des Grund-

stücks vor, so erstreckt sich das Vorkaufsrecht nur auf diesen Teil. Der Eigentümer 

kann verlangen, dass sich der Vorkauf auf das gesamte Grundstück erstreckt, wenn 

ihm der weitere Verbleib in seinem Eigentum wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. 

 

 (2) Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn dies aus Gründen des Na-

turschutzes und der Landschaftspflege einschließlich der Erholungsvorsorge erforder-

lich ist. 

 

 (3) Das Vorkaufsrecht bedarf nicht der Eintragung in das Grundbuch. Es geht 

rechtsgeschäftlich und landesrechtlich begründeten Vorkaufsrechten mit Ausnahme 

solcher auf den Gebieten des Grundstücksverkehrs und des Siedlungswesens im 

Rang vor. Bei einem Eigentumserwerb auf Grund der Ausübung des Vorkaufsrechts 
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erlöschen durch Rechtsgeschäft begründete Vorkaufsrechte. Die §§ 463 bis 469, 471, 

1098 Absatz 2 und die §§ 1099 bis 1102 des Bürgerlichen Gesetzbuches finden An-

wendung. Das Vorkaufsrecht erstreckt sich nicht auf einen Verkauf, der an einen E-

hegatten, eingetragenen Lebenspartner oder einen Verwandten ersten Grades er-

folgt. 

 

 (4) Das Vorkaufsrecht kann von den Ländern auf Antrag auch zugunsten von Kör-

perschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts und anerkannten Naturschutz-

vereinigungen ausgeübt werden. 

 

 (5) Abweichende Vorschriften der Länder bleiben unberührt. 

 

§ 67 

Befreiungen 

 

 (1) Von den Geboten und Verboten dieses Gesetzes, in einer Rechtsverordnung auf 

Grund des § 57 sowie nach dem Naturschutzrecht der Länder kann auf Antrag Be-

freiung gewährt werden, wenn 

 

1. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich sol-

cher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder 

 

2. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung 

führen würde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Land-

schaftspflege vereinbar ist. 

 

Im Rahmen des Kapitels 5 gilt Satz 1 nur für die §§ 39 und 40, 42 und 43. 

 

 (2) Von den Verboten des § 33 Absatz 1 Satz 1 und des § 44 sowie von Geboten 

und Verboten im Sinne des § 32 Absatz 3 kann auf Antrag Befreiung gewährt wer-

den, wenn die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren 

Belastung führen würde. Im Fall des Verbringens von Tieren oder Pflanzen aus dem 

Ausland wird die Befreiung vom Bundesamt für Naturschutz gewährt. 
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 (3) Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. § 15 Absatz 1 

bis 4 und Absatz 6 sowie § 17 Absatz 5 und 7 finden auch dann Anwendung, wenn 

kein Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 vorliegt. 

 

§ 68 

Beschränkungen des Eigentums; Entschädigung und Ausgleich 

 

 (1) Führen Beschränkungen des Eigentums, die sich auf Grund von Vorschriften 

dieses Gesetzes, Rechtsvorschriften, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden 

sind oder fortgelten, oder Naturschutzrecht der Länder ergeben, im Einzelfall zu einer 

unzumutbaren Belastung, der nicht durch andere Maßnahmen, insbesondere durch 

die Gewährung einer Ausnahme oder Befreiung, abgeholfen werden kann, ist eine 

angemessene Entschädigung zu leisten. 

 

 (2) Die Entschädigung ist in Geld zu leisten. Sie kann in wiederkehrenden Leistun-

gen bestehen. Der Eigentümer kann die Übernahme eines Grundstücks verlangen, 

wenn ihm der weitere Verbleib in seinem Eigentum wirtschaftlich nicht zuzumuten 

ist. Das Nähere richtet sich nach Landesrecht. 

 

 (3) Die Enteignung von Grundstücken zum Wohl der Allgemeinheit aus Gründen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege richtet sich nach Landesrecht. 

 

 (4) Die Länder können vorsehen, dass Eigentümern und Nutzungsberechtigten, 

denen auf Grund von Vorschriften dieses Gesetzes, Rechtsvorschriften, die auf Grund 

dieses Gesetzes erlassen worden sind oder fortgelten, oder Naturschutzrecht der 

Länder insbesondere die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzung von 

Grundstücken wesentlich erschwert wird, ohne dass eine Entschädigung nach den 

Absätzen 1 bis 3 zu leisten ist, auf Antrag ein angemessener Ausgleich nach Maßga-

be des jeweiligen Haushaltsgesetzes gezahlt werden kann. 
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Kapitel 10 

Bußgeld- und Strafvorschriften 

 

§ 69 

Bußgeldvorschriften 

 

 (1) Ordnungswidrig handelt, wer wissentlich entgegen § 39 Absatz 1 Nummer 1 

ein wild lebendes Tier beunruhigt. 

 

 (2) Ordnungswidrig handelt, wer  

 

1. entgegen § 44 Absatz 1 Nummer 1 einem wild lebenden Tier nachstellt, es fängt, 

verletzt oder tötet oder seine Entwicklungsformen aus der Natur entnimmt, be-

schädigt oder zerstört, 

 

2. entgegen § 44 Absatz 1 Nummer 2 ein wild lebendes Tier erheblich stört, 

 

3. entgegen § 44 Absatz 1 Nummer 3 eine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte aus der 

Natur entnimmt, beschädigt oder zerstört oder 

 

4. entgegen § 44 Absatz 1 Nummer 4 eine wild lebende Pflanze oder ihre Entwick-

lungsformen aus der Natur entnimmt oder sie oder ihren Standort beschädigt oder 

zerstört. 

 

 (3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

1. ohne Genehmigung nach § 17 Absatz 3 Satz 1 einen Eingriff in Natur und Land-

schaft vornimmt, 

 

2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 17 Absatz 8 Satz 1 oder Satz 2, § 22 Ab-

satz 3 Satz 3, § 34 Absatz 6 Satz 4 oder Satz 5, § 42 Absatz 7 oder Absatz 8 Satz 1 

oder Satz 2, auch in Verbindung mit § 43 Absatz 3 Satz 4, oder § 43 Absatz 3 Satz 

2 oder Satz 3 zuwiderhandelt, 
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3. entgegen § 22 Absatz 3 Satz 5 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach 

§ 22 Absatz 3 Satz 1 eine dort genannte Handlung oder Maßnahme vornimmt, 

 

4. entgegen § 23 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach 

§ 57 Absatz 2 eine dort genannte Handlung oder Maßnahme in einem Meeresge-

biet vornimmt, das als Naturschutzgebiet geschützt wird, 

 

5. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 1 ein dort genanntes Biotop zerstört oder sonst er-

heblich beeinträchtigt, 

 

6. entgegen § 33 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1, eine Ver-

änderung oder Störung vornimmt,  

 

7. entgegen § 39 Absatz 1 Nummer 1 ein wild lebendes Tier ohne vernünftigen 

Grund fängt, verletzt oder tötet, 

 

8. entgegen § 39 Absatz 1 Nummer 2 eine wild lebende Pflanze ohne vernünftigen 

Grund entnimmt, nutzt oder ihre Bestände niederschlägt oder auf sonstige Weise 

verwüstet, 

 

9. entgegen § 39 Absatz 1 Nummer 3 eine Lebensstätte wild lebender Tiere oder 

Pflanzen ohne vernünftigen Grund erheblich beeinträchtigt oder zerstört, 

 

10. entgegen § 39 Absatz 2 Satz 1 ein wild lebendes Tier oder eine wild lebende 

Pflanze aus der Natur entnimmt, 

 

11. ohne Genehmigung nach § 39 Absatz 4 Satz 1 eine wild lebende Pflanze ge-

werbsmäßig entnimmt oder be- oder verarbeitet,  

 

12. entgegen § 39 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 die Bodendecke abbrennt oder eine 

dort genannte Grundfläche behandelt,  
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13. entgegen § 39 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 einen Baum eine Hecke, einen leben-

den Zaun, ein Gebüsch oder ein anderes Gehölz abschneidet oder auf den Stock 

setzt, 

 

14. entgegen § 39 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 ein Röhricht zurückschneidet, 

 

15. entgegen § 39 Absatz 5 Satz 1 Nummer 4 einen dort genannten Graben räumt, 

 

16. entgegen § 39 Absatz 6 eine Höhle, einen Stollen, einen Erdkeller oder einen 

ähnlichen Raum aufsucht, 

 

17. ohne Genehmigung nach § 40 Absatz 4 Satz 1 eine Pflanze einer gebietsfremden 

Art oder ein Tier ausbringt, 

 

18. ohne Genehmigung nach § 42 Absatz 2 Satz 1 einen Zoo errichtet, erweitert, we-

sentlich ändert oder betreibt, 

 

19. entgegen § 43 Absatz 3 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig 

oder nicht rechtzeitig erstattet, 

 

20. entgegen § 44 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, auch in Verbindung mit § 44 Absatz 3 

Nummer 1 oder Nummer 2, diese in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach 

§ 54 Absatz 4, ein Tier, eine Pflanze oder eine Ware in Besitz oder Gewahrsam 

nimmt, in Besitz oder Gewahrsam hat oder be- oder verarbeitet, 

 

21. entgegen § 44 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, auch in Verbindung mit § 44 Absatz 3 

Nummer 1 oder Nummer 2, diese in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach 

§ 54 Absatz 4, ein Tier, eine Pflanze oder eine Ware verkauft, kauft, zum Verkauf 

oder Kauf anbietet, zum Verkauf vorrätig hält oder befördert, tauscht oder ent-

geltlich zum Gebrauch oder zur Nutzung überlässt, zu kommerziellen Zwecken 

erwirbt, zur Schau stellt oder auf andere Weise verwendet, 
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22. entgegen § 50 Absatz 1 Satz 1 ein Tier oder eine Pflanze nicht, nicht richtig oder 

nicht rechtzeitig zur Ein- oder Ausfuhr anmeldet oder nicht oder nicht rechtzeitig 

vorführt, 

 

23. entgegen § 50 Absatz 2 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig macht, 

 

24. entgegen § 52 Absatz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig erteilt, 

 

25. entgegen § 52 Absatz 2 Satz 2 eine beauftragte Person nicht unterstützt oder 

eine geschäftliche Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-

zeitig vorlegt, 

 

26. entgegen § 61 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 an einem Gewässer eine bauliche An-

lage errichtet oder wesentlich ändert oder 

 

27. einer Rechtsverordnung nach  

 

a) § 49 Absatz 2, 

 

b) § 54 Absatz 5, 

 

c) § 54 Absatz 6 Satz 1, Absatz 7 oder Absatz 8 

 

oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung 

zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand 

auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

 

 (4) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates 

vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und 

Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 

vom 17.4.1997, S. 72, L 298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die 
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zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 318/2008 (ABl. L 95 vom 8.4.2008, S. 3) ge-

ändert worden ist, verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig 

 

1. entgegen Artikel 4 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 oder Artikel 5 Absatz 1 

oder Absatz 4 Satz 1 eine Einfuhrgenehmigung, eine Ausfuhrgenehmigung oder ei-

ne Wiederausfuhrbescheinigung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig vorlegt, 

 

2. entgegen Artikel 4 Absatz 3 Halbsatz 1 oder Absatz 4 eine Einfuhrmeldung nicht, 

nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

 

3. entgegen Artikel 8 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 5, ein Exemplar einer 

dort genannten Art kauft, zum Kauf anbietet, zu kommerziellen Zwecken erwirbt, 

zur Schau stellt oder verwendet oder ein Exemplar verkauft oder zu Verkaufszwe-

cken vorrätig hält, anbietet oder befördert oder 

 

4. einer vollziehbaren Auflage nach Artikel 11 Absatz 3 Satz 1 zuwiderhandelt. 

 

 (5) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 des 

Rates vom 4. November 1991 zum Verbot von Tellereisen in der Gemeinschaft und 

der Einfuhr von Pelzen und Waren von bestimmten Wildtierarten aus Ländern, die 

Tellereisen oder den internationalen humanen Fangnormen nicht entsprechende 

Fangmethoden anwenden (ABl. L 308 vom 9.11.1991, S. 1) verstößt, indem er vor-

sätzlich oder fahrlässig  

 

1. entgegen Artikel 2 ein Tellereisen verwendet oder 

 

2. entgegen Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 einen Pelz einer dort genannten Tierart oder 

eine dort genannte Ware in die Gemeinschaft verbringt. 

 

 (6) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen der Absätze 1 und 2, des Absatzes 3 

Nummer 1 bis 6, 18, 20, 21, 26 und 27 Buchstabe b, des Absatzes 4 Nummer 1 und 
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3 und des Absatzes 5 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in den übrigen 

Fällen mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden. 

 

 (7) Die Länder können gesetzlich bestimmen, dass weitere rechtswidrige und vor-

werfbare Handlungen, die gegen Vorschriften dieses Gesetzes oder Rechtsvorschrif-

ten verstoßen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden sind oder fortgelten, 

als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden können. 

 

§ 70 

Verwaltungsbehörde 

 

 Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten ist  

 

1. das Bundesamt für Naturschutz in den Fällen  

 

a) des § 69 Absatz 3 Nummer 20 und 21 und Absatz 4 Nummer 3 bei Handlun-

gen im Zusammenhang mit der Einfuhr in die oder der Ausfuhr aus der Ge-

meinschaft oder dem Verbringen in die oder aus der Bundesrepublik Deutsch-

land, 

 

b) des § 69 Absatz 3 Nummer 24 bei Verletzungen der Auskunftspflicht gegen-

über dem Bundesamt, 

 

c) des § 69 Absatz 3 Nummer 25 und Absatz 4 Nummer 4 bei Maßnahmen des 

Bundesamtes, 

 

d) des § 69 Absatz 4 Nummer 1 und Absatz 5 Nummer 2, 

 

e) von sonstigen Ordnungswidrigkeiten nach § 69 Absatz 1 bis 5, die im Bereich 

der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone oder des Festlandsockels be-

gangen worden sind, 
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2. das zuständige Hauptzollamt in den Fällen des § 69 Absatz 3 Nummer 22, 23 und 

27 Buchstabe a und Absatz 4 Nummer 2, 

 

3. in allen übrigen Fällen die nach Landesrecht zuständige Behörde.  

 

§ 71 

Strafvorschriften 

 

 (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine 

in § 69 Absatz 2, Absatz 3 Nummer 21, Absatz 4 Nummer 1 oder Nummer 3 oder 

Absatz 5 bezeichnete vorsätzliche Handlung gewerbs- oder gewohnheitsmäßig be-

geht. 

 

 (2) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine 

in § 69 Absatz 2, Absatz 3 Nummer 21, Absatz 4 Nummer 1 oder Nummer 3 oder 

Absatz 5 bezeichnete vorsätzliche Handlung begeht, obwohl er weiß, dass sich die 

Handlung auf ein Tier oder eine Pflanze einer streng geschützten Art bezieht. 

 

 (3) Wer in den Fällen des Absatzes 2 die Tat gewerbs- oder gewohnheitsmäßig 

begeht, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

 

 (4) Erkennt der Täter in den Fällen des Absatzes 2 fahrlässig nicht, dass sich die 

Handlung auf ein Tier oder eine Pflanze einer streng geschützten Art bezieht, so ist 

die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. 

 

§ 72 

Einziehung 

 

 Ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 69 Absatz 1 bis 5 oder eine Straftat nach § 71 

begangen worden, so können 

 

1. Gegenstände, auf die sich die Straftat oder die Ordnungswidrigkeit bezieht, und 
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2. Gegenstände, die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder 

bestimmt gewesen sind, 

 

eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten und § 74a des 

Strafgesetzbuches sind anzuwenden. 

 

§ 73 

Befugnisse der Zollbehörden 

 

 Die zuständigen Verwaltungsbehörden und die Staatsanwaltschaft können im 

Rahmen ihrer Zuständigkeit zur Aufklärung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten 

nach diesem Gesetz Ermittlungen auch durch die Hauptzollämter oder die Behörden 

des Zollfahndungsdienstes und deren Beamte vornehmen lassen. § 37 Absatz 2 bis 4 

des Außenwirtschaftsgesetzes gilt entsprechend. 

 

 

Kapitel 11 

Übergangs- und Überleitungsvorschrift 

 

§ 74 

Übergangs- und Überleitungsregelungen 

 

(1) Vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] begonnene 

Verfahren zur Anerkennung von Vereinen sind zu Ende zu führen 

 

1. durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit nach 

§ 59 des Bundesnaturschutzgesetzes in der bis zum … [einsetzen: Datum des Ta-

ges, der vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes liegt] geltenden Fassung,  

 

2. durch die zuständigen Behörden der Länder nach den im Rahmen von § 60 Absatz 

1 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes in der bis zum … [einsetzen: Datum des 

Tages, der vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes liegt] geltenden Fas-

sung erlassenen Vorschriften des Landesrechts.  



 105 Drucksache 278/09 

 

 (2) Vor dem 3. April 2002 begonnene Verwaltungsverfahren sind nach § 29 des 

Bundesnaturschutzgesetzes in der bis zu diesem Tag geltenden Fassung zu Ende zu 

führen. Vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] begonne-

ne Verwaltungsverfahren sind nach § 58 des Bundesnaturschutzgesetzes in der bis 

zu diesem Tag geltenden Fassung zu Ende zu führen. 

 

 (3) Die §§ 63 und 64 gelten auch für Vereine, die nach § 29 des Bundesnatur-

schutzgesetzes in der bis zum 3. April 2002 geltenden Fassung oder nach § 59 oder 

im Rahmen von § 60 Absatz 1 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes in der bis zum 

… [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] geltenden Fassung vom 

Bund oder den Ländern anerkannt worden sind. 

 

 

Artikel 2 

Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

 

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1757, 2797), das zuletzt durch … (BGBl. I S. 

…)2 geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 19a wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 19a  
Durchführung der Strategischen Umweltprüfung bei  

Landschaftsplanungen 

 

Ist bei der Aufstellung oder Änderung von Landschaftsplanungen eine Strategische 

Umweltprüfung durchzuführen, erfolgt diese nach den Vorschriften des Bundesna-

turschutzgesetzes.“. 

                                        
2 Hinweis: parallele Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durch den Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung 
des Wasserrechts, BT-Drs. … und durch den Entwurf des Gesetzes zur Bereinigung des Bundesrechts im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BT-Drs. … 
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2. Nummer 1.9 der Anlage 3 wird wie folgt gefasst: 

 

„1.9 Landschaftsplanungen, für deren Aufstellung oder Fortschreibung eine Ver-

pflichtung nach den §§ 10 und 11 des Bundesnaturschutzgesetzes besteht“ 

 

Artikel 3 

Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

 

In § 31 Absatz 3 Satz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 25. Oktober 2008 

(BGBl. I S. 2074) werden die Wörter „nach § 38 in Verbindung mit § 33 Abs. 2 des 

Bundesnaturschutzgesetzes“ durch die Wörter „nach § 57 in Verbindung mit § 32 

Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes“ ersetzt. 

 

 

Artikel 4 

Änderung des Baugesetzbuchs 

 

Das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 

(BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch … (BGBl. I S. …)3 geändert worden ist, wird wie 

folgt geändert: 

 

1. In § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b werden die Wörter „der Gebiete von ge-

meinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete“ durch die 

Wörter „der Natura 2000-Gebiete“ ersetzt.  

 

2. Nummer 2.6.1 der Anlage 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„2.6.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutz-

gesetzes,“ 

 
                                        
3 Hinweis: parallele Änderung des Baugesetzbuches durch den Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts, BT-Drs. …. 
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Artikel 5 

Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes 

 

In § 14a Nummer 2 Satz 1 des Bundeswasserstraßengesetzes in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 23. Mai 2007 (BGBl. I S. 962; 2008 I S. 1980), das zuletzt 

durch … (BGBl. I S. …)4 geändert worden ist, werden die Wörter „die nach § 59 des 

Bundesnaturschutzgesetzes oder nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des 

§ 60 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Vereine“ durch die Wörter „die 

vom Bund oder Land anerkannten Naturschutzvereinigungen“ ersetzt. 

 

 

Artikel 6 

Änderung des Bundesfernstraßengesetzes 

 

In § 17a Nummer 2 Satz 1 des Bundesfernstraßengesetzes in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206)5 werden die Wörter „die nach 

landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 60 des Bundesnaturschutzgesetzes 

anerkannten Vereine“ durch die Wörter „die vom Land anerkannten Naturschutzver-

einigungen“ ersetzt. 

 

 

Artikel 7 

Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes 

 

In § 18a Nummer 2 Satz 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 27. Dezember 

1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), das zuletzt durch Artikel 8 des Geset-

zes vom 26. Februar 2008 (BGBl. I S. 215) geändert worden ist, werden die Wörter 

„die nach § 59 des Bundesnaturschutzgesetzes oder nach landesrechtlichen Vor-

                                        
4 Hinweis: parallele Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes durch den Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung des Wasser-
rechts, BT-Drs. … 
5 Hinweis: parallele Änderung des Bundesfernstraßengesetzes durch den Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts, 
BT-Drs. ... 
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schriften im Rahmen des § 60 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Vereine“ 

durch die Wörter „die vom Bund oder Land anerkannten Naturschutzvereinigungen“ 

ersetzt. 

 

 

Artikel 8 

Änderung des Magnetschwebebahnplanungsgesetzes 

 

In § 2 Nummer 2 Satz 1 des Magnetschwebebahnplanungsgesetzes vom 23. Novem-

ber 1994 (BGBl. I S. 3486), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 9. Dezem-

ber 2006 (BGBl. I S. 2833; 2007 I S. 691) geändert worden ist, werden die Wörter 

„die nach § 59 des Bundesnaturschutzgesetzes oder nach landesrechtlichen Vor-

schriften im Rahmen des § 60 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Vereine“ 

durch die Wörter „die vom Bund oder Land anerkannten Naturschutzvereinigungen“ 

ersetzt. 

 

 

Artikel 9 

Änderung des Raumordnungsgesetzes 

 

Das Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986)6 wird wie folgt 

geändert: 

 

1. In § 29 wird nach Absatz 2 folgender Absatz angefügt: 

 

„(3) Bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen in der deutschen ausschließli-

chen Wirtschaftszone sind  

 

1. das Bundesnaturschutzgesetz einschließlich der auf Grund dieses Gesetzes erlas-

senen Rechtsverordnungen, 

                                        
6 Hinweis: parallele Änderung des Raumordnungsgesetzes durch den Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts, BT-
Drs. ... 
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2. das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung einschließlich der auf Grund 

dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen sowie  

 

3. das sonstige Umwelt- und Naturschutzrecht, soweit es im Übrigen geändert wird 

durch  

 

a) die Artikel 3 bis 26 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege vom … [einsetzen: Datum und Fundstelle dieses 

Gesetzes] und 

 

b) die Artikel 1 und 3 bis 23 des Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts 

vom … [einsetzen: Datum und Fundstelle des Gesetzes zur Neuregelung des 

Wasserrechts], 

 

jeweils in der bis zum … [einsetzen: Datum des Tages, der vor dem Inkrafttreten 

dieses Gesetzes liegt oder, soweit das Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts 

vollständig zu einem früheren Zeitpunkt in Kraft tritt, Datum des Tages, der vor 

dem vollständigen Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts 

liegt] geltenden Fassung weiter anzuwenden, sofern die Aufstellung dieser Raum-

ordnungspläne vor dem 1. Januar 2010 förmlich eingeleitet worden ist.“ 

 

2. Nummer 2.6.1 der Anlage 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„2.6.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutz-

gesetzes,“ 

 

 

Artikel 10 

Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes 
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In § 43a Nummer 2 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 (BGBl. I 

S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Oktober 2008 

(BGBl. I S. 2101) geändert worden ist, werden die Wörter „die nach § 59 des Bun-

desnaturschutzgesetzes oder nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 

60 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Vereine“ durch die Wörter „die vom 

Bund oder Land anerkannten Naturschutzvereinigungen“ ersetzt. 

 

 

Artikel 11 

Änderung des Luftverkehrsgesetzes 

 

§ 10 des Luftverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 

10. Mai 2007 (BGBl. I S. 698), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 

22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. In Absatz 2 Nummer 3 Satz 4 und Nummer 6 Satz 1 werden jeweils die Wörter 

„nach § 59 des Bundesnaturschutzgesetzes oder nach landesrechtlichen Vorschrif-

ten im Rahmen des § 60 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Vereine“ 

durch die Wörter„vom Bund oder Land anerkannten Naturschutzvereinigungen“ er-

setzt. 

 

2. In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „der nach § 59 des Bundesnaturschutzgeset-

zes oder nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 60 des Bundesna-

turschutzgesetzes anerkannten Vereine“ durch die Wörter„der vom Bund oder Land 

anerkannten Naturschutzvereinigungen“ ersetzt. 

 

 

Artikel 12 

Änderung des Gentechnikgesetzes 
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§ 22 Absatz 3 des Gentechnikgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 

16. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2066), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

1. April 2008 (BGBl. I S. 499) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

 
„(3) § 35 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt.“ 
 

 

Artikel 13 

Änderung des Pflanzenschutzgesetzes 

 

In § 39 Absatz 1 Nummer 1 des Pflanzenschutzgesetzes in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 14. Mai 1998 (BGBl. I S. 971, 1527, 3512), das zuletzt durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2008 (BGBl. I S. 284) geändert worden ist, wird 

die Angabe „§ 10 Abs. 2 Nr. 10 “ durch die Angabe „§ 7 Absatz 2 Nummer 13“ er-

setzt. 

 

 

Artikel 14 

Änderung des Bundesberggesetzes 

 

In § 52 Absatz 2b Satz 2 des Bundesberggesetzes vom 13. August 1980 (BGBl. I 

S. 1310), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 9. Dezember 2006 (BGBl. I 

S. 2833) geändert worden ist, wird die Angabe „ § 20 Abs. 5 “ durch die Angabe „§ 

17 Absatz 10“ ersetzt. 

 

 

Artikel 15 

Änderung des Gesetzes zu dem Abkommen vom 31. März 1992 

zur Erhaltung der Kleinwale in der Nord- und Ostsee 

 

In Artikel 2 Satz 1 des Gesetzes zu dem Abkommen vom 31. März 1992 zur Erhal-

tung der Kleinwale in der Nord- und Ostsee vom 21. Juli 1993 (BGBl. 1993 II 
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S. 1113), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 6 des Gesetzes vom 25. März 2002 

(BGBl. I S. 1193) geändert worden ist, werden die Angabe „§ 43 Abs. 8“ durch die 

Angabe „§ 45 Absatz 7“ und die Angabe „§ 42 Abs. 1 Nr. 1“ durch die Angabe „§ 44 

Absatz 1 Nummer 1“ ersetzt. 

 

 

Artikel 16 

Änderung des Umweltschadensgesetzes 

 

Das Umweltschadensgesetz vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 666), das durch … (BGBl. I 

S. …)7 geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 2 Nummer 1 Buchstabe a wird die Angabe „§ 21a“ durch die Angabe „§ 19“ 

ersetzt. 

 

2. In § 3 Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe „§ 21a Abs. 2 und 3“ durch die Angabe 

„§ 19 Absatz 2 und 3“ ersetzt. 

 

Artikel 17 

Änderung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 

 

Das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2816)8 wird 

wie folgt geändert: 

 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

 aa) Satz 2 Nummer 5 wie folgt gefasst: 

                                        
7 Hinweis: parallele Änderung des Umweltschadensgesetzes durch den Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts, BT-
Drs. ... 
8 Hinweis: parallele Änderung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes durch den Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung des Wasser-
rechts, BT-Drs. … 
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„5. jeder Person den Eintritt als Mitglied ermöglicht, die die Ziele der Verei-

nigung unterstützt; Mitglieder sind Personen, die mit dem Eintritt volles 

Stimmrecht in der Mitgliederversammlung der Vereinigung erhalten; bei 

Vereinigungen, deren Mitgliederkreis zu mindestens drei Vierteln aus ju-

ristischen Personen besteht, kann von der Voraussetzung nach Halbsatz 

1 abgesehen werden, sofern die Mehrzahl dieser juristischen Personen 

diese Voraussetzung erfüllt.“ 

 

bb) In Satz 3 wird nach dem Wort „bezeichnen“ ein Semikolon eingefügt und fol-

gender Halbsatz angefügt:   

 

„dabei ist insbesondere anzugeben, ob die Vereinigung im Schwerpunkt die 

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege fördert.“. 

 

cc) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

 

„Die Anerkennung kann, auch nachträglich, mit der Auflage verbunden wer-

den, dass Satzungsänderungen mitzuteilen sind.“. 

 

dd) Nach Satz 4 wird folgender Satz angefügt: 

 

„Sie kann ferner auch öffentlich bekannt gemacht werden.“. 

 

b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„(2) Für eine ausländische Vereinigung sowie für eine Vereinigung mit einem Tä-

tigkeitsbereich, der über das Gebiet eines Landes hinausgeht, wird die Anerken-

nung durch das Umweltbundesamt ausgesprochen. Bei der Anerkennung einer 

Vereinigung nach Satz 1, die im Schwerpunkt die Ziele des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege fördert, ergeht diese Anerkennung im Einvernehmen mit 

dem Bundesamt für Naturschutz.“ 
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c)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz angefügt: 

 

„(3) Für eine inländische Vereinigung mit einem Tätigkeitsbereich, der nicht über 

das Gebiet eines Landes hinausgeht, wird die Anerkennung durch die zuständige 

Behörde des Landes ausgesprochen.“ 

 

 

2. § 5 wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 5 

Übergangs- und Überleitungsvorschrift 

 

(1) Dieses Gesetz gilt für Verfahren nach § 1 Absatz 1 Satz 1, die nach dem 25. 

Juni 2005 eingeleitet worden sind oder hätten eingeleitet werden müssen; Halbsatz 

1 findet keine Anwendung auf Entscheidungen nach § 1 Absatz 1 Satz 1, die vor 

dem 15. Dezember 2006 Bestandskraft erlangt haben. 

 

(2) Anerkennungen nach § 3 dieses Gesetzes in der Fassung vom … [einsetzen: 

Datum des Tages, der vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes liegt], nach 

§ 59 des Bundesnaturschutzgesetzes in der Fassung vom … [einsetzen: Datum des 

Tages, der vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes liegt] oder auf Grund 

landesrechtlicher Vorschriften im Rahmen des § 60 des Bundesnaturschutzgeset-

zes, die vor dem … [einsetzen: Datum des Tages, der vor dem Tag des Inkrafttre-

tens dieses Gesetzes liegt] erteilt worden sind, gelten als Anerkennungen im Sinne 

dieses Gesetzes fort. Satz 1 gilt entsprechend für Vereine im Sinne von § 69 Absatz 

6 des Bundesnaturschutzgesetzes in der Fassung vom … [einsetzen: Datum des 

Tages, der vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes liegt]. 

 

(3) Bereits begonnene Anerkennungsverfahren, die auf dieses Gesetz gestützt 

werden, sind nach den bis zum … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Ge-

setzes] geltenden Rechtsvorschriften vom Umweltbundesamt zu Ende zu führen.“ 
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Artikel 18 

Änderung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

 

In § 12 Absatz 8 Satz 2 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 

12. Juli 1999 (BGBl. I S. 1554), die durch … (BGBl. I S. )9 geändert worden ist, wer-

den die Wörter „in nach den §§ 13, 14, 14a, 17, 18, 19b und 20c des Bundesnatur-

schutzgesetzes rechtsverbindlich unter Schutz gestellten Gebieten und Teilen von 

Natur und Landschaft“ durch die Wörter „in Naturschutzgebieten, Nationalparken, 

Biosphärenreservaten, Naturdenkmälern, geschützten Landschaftsbestandteilen, Na-

tura 2000-Gebieten und gesetzlich geschützten Biotopen im Sinne des § 30 des Bun-

desnaturschutzgesetzes“ ersetzt. 

 

 

Artikel 19 

Änderung der Klärschlammverordnung 

 

In § 4 Absatz 6 und § 5 der Klärschlammverordnung vom 15. April 1992 (BGBl. I 

S. 912), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 20. Oktober 2006 (BGBl. I 

S. 2298) geändert worden ist, werden jeweils die Wörter „in Naturschutzgebieten, 

Naturdenkmalen, Nationalparks, geschützten Landschaftsbestandteilen und Flächen 

nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes“ durch die Wörter „in Naturschutzgebie-

ten, Nationalparken, Naturdenkmälern, geschützten Landschaftsbestandteilen und 

gesetzlich geschützten Biotopen im Sinne des § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes“ 

ersetzt. 

 

 

                                        
9 Hinweis: parallele Änderung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung durch den Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung 
des Wasserrechts, BT-Drs. … 
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Artikel 20 

Änderung der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung 

 

In § 4 der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung vom 10. November 1992 (BGBl. I 

S. 1887), die zuletzt durch die Verordnung vom 23. Juli 2003 (BGBl. I S. 1533) geän-

dert worden ist, werden die Wörter „in Naturschutzgebieten und Nationalparken und 

Naturdenkmalen sowie auf Flächen, die auf Grund des § 30 des Bundesnaturschutz-

gesetzes landesrechtlich geschützt sind,“ durch die Wörter „in Naturschutzgebieten, 

Nationalparken, Naturdenkmälern und gesetzlich geschützten Biotopen im Sinne des 

§ 30 des Bundesnaturschutzgesetzes“ ersetzt. 

 

 

Artikel 21 

Änderung der Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung 

 

Die Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung vom 4. November 2004 (BGBl. I  

S. 2778), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 8. Mai 2008 (BGBl. I S. 801) 

geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 4 Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter „oder eines nach § 59 oder 

im Rahmen des § 60 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Vereins“ durch 

die Wörter „oder einer vom Bund oder Land anerkannten Naturschutzvereinigung“ 

ersetzt.  

 

2. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

a)  Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

 

„4. Feuchtgebiete: Biotope, die nach § 30 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 des 

Bundesnaturschutzgesetzes oder weitergehenden landesrechtlichen Vorschriften 

geschützt und über die Biotopkartierung erfasst sind, mit einer Größe von höchs-

tens 2 000 Quadratmetern,“ 
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b) In Nummer 5 werden die Wörter „nach landesrechtlichen Vorschriften als Na-

turdenkmale im Sinne des § 28 des Bundesnaturschutzgesetzes“ durch die 

Wörter „als Naturdenkmäler im Sinne des § 28 des Bundesnaturschutzgeset-

zes“ ersetzt. 

 

 

Artikel 22 

Änderung der Bundesartenschutzverordnung 

 

Die Bundesartenschutzverordnung vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), die 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2873) geändert 

worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

 

a)  In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 42 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1“ 

durch die Angabe „§ 44 Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 1“ 

ersetzt. 

 

b)  In Absatz 2 werden die Angabe „§ 42 Abs. 1 Nr. 1 und 3 und Abs. 2“ durch die 

Angabe „§ 44 Absatz 1 Nummer 1 und 3 und Absatz 2“ und die Wörter „(ABl. 

EG Nr. L 206 S. 7), die zuletzt durch die Akte über den Beitritt der Tschechi-

schen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lett-

land, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Re-

publik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik zur Euro-

päischen Union (ABl. EU 2003 Nr. L 236 S. 1)“ durch die Wörter „(ABl. L 206 

vom 22.7.1992, S. 7),die zuletzt durch die Richtlinie 2006/105/EG (ABl. L 363 

vom 20.12.2006, S. 368)“ ersetzt. 

 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
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aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 

aaa) Im Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „§ 42 Abs. 2 Satz 1“ durch 

die Angabe „§ 44 Absatz 2 Satz 1“ ersetzt. 

 

bbb) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 10 Abs. 2 Nr. 10 Buchstabe b“ durch 

die Angabe „§ 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe b“ ersetzt. 

 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 42 Abs. 1 Nr. 1 und 3“ durch die Angabe „§ 44 

Absatz 1 Nummer 1 und 3“ ersetzt. 

 

2. § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

a)  In Satz 1 werden die Angabe „§ 42 Abs. 2 Satz 1“ durch die Angabe „§ 44 Ab-

satz 2 Satz 1“ und die Angabe „§ 42 Abs. 3 Nr. 2“ durch die Angabe „§ 44 Absatz 

3 Nummer 2“ ersetzt. 

 

b)  In Satz 2 wird die Angabe „§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2“ durch die Angabe „§ 45 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 2“ ersetzt. 

 

3. In § 4 Absatz 3 werden die Wörter „(ABl. EG Nr. L 103 S. 1), die zuletzt durch die 

Akte über den Beitritt der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Repu-

blik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der 

Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen 

Republik zur Europäischen Union (ABl. EU 2003 Nr. L 236 S. 1)“ durch die Wörter 

„(ABl. L 103 vom 25.4.1979, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2008/102/EG 

(ABl. L 323 vom 3.12.2008, S. 31)“ ersetzt. 

 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 

 

a)  Im Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „§ 10 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe c 

und d oder Nr. 2 Buchstabe c und d“ durch die Wörter „§ 7 Absatz 2 Nummer 

1 Buchstabe c und d oder Nummer 2 Buchstabe c und d“ ersetzt. 
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b)  In Nummer 1 werden die Wörter „§ 10 Abs. 2 Nr. 10 Buchstabe b Doppelbuch-

stabe aa“ durch die Wörter „§ 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe b Doppel-

buchstabe aa“ ersetzt. 

 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 

 

a)  In Absatz 2 Nummer 5 werden die Wörter „Verordnung (EG) Nr. 338/97 des 

Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender 

Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. EG Nr. L 61 

S.1), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 834/2004 vom 28. April 2004 

(ABl. EG Nr. L 127 S. 40)“ durch die Wörter „Verordnung (EG) Nr. 338/97 des 

Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender 

Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 61 vom 

3.3.1997, S.1, L 100 vom 17.4.1997, S. 72, L 298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 

vom 27.4.2006, S. 26), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 318/2008 

(ABl. L 95 vom 8.4.2008, S. 3)“ ersetzt. 

 

b)  In Absatz 3 wird die Angabe „§ 44“ durch die Angabe „§ 48“ ersetzt. 

 

6. § 16 wird wie folgt geändert: 

 

a)  In Absatz 1 wird die Angabe „§ 65 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b“ durch die Angabe 

„§ 69 Absatz 3 Nummer 27 Buchstabe b“ ersetzt. 

 

b)  In Absatz 2 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§ 65 Abs. 2 Nr. 1 

Buchstabe c“ durch die Angabe „§ 69 Absatz 3 Nummer 27 Buchstabe c“ er-

setzt. 

 

7. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 
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a)  In der Fußnote 3 werden die Wörter „§ 10 Abs. 2 Nr. 10 Buchstabe b Doppel-

buchstabe aa“ durch die Wörter „§ 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe b Dop-

pelbuchstabe aa“ ersetzt. 

 

b)  In der Fußnote 4 wird die Angabe „§ 10 Abs. 2 Nr. 10 Buchstabe a“ durch die 

Angabe „§ 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe a“ ersetzt. 

 

c) In der Fußnote 5 werden die Wörter „§ 10 Abs. 2 Nr. 10 Buchstabe b Doppel-

buchstabe bb“ durch die Wörter „§ 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe b Dop-

pelbuchstabe bb“ ersetzt. 

 

 

8. In der Überschrift der Anlage 2 wird die Angabe „§ 42 Abs. 2 Satz 1“ durch die An-

gabe „§ 44 Absatz 2 Satz 1“ ersetzt. 

 

 

Artikel 23 

Änderung der Verordnung über die Festsetzung des 

Naturschutzgebietes „Pommersche Bucht“ 

 

In § 7 Satz 1 der Verordnung über die Festsetzung des Naturschutzgebietes 

„Pommersche Bucht“ vom 15. September 2005 (BGBl. I S. 2778) werden die Wörter 

„nach § 59 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Vereine“ durch die Wörter 

„vom Bund anerkannten Naturschutzvereinigungen“ ersetzt.  

 

 

Artikel 24 

Änderung der Verordnung über die Festsetzung des  

Naturschutzgebietes „Östliche Deutsche Bucht“ 

 

In § 7 Satz 1 der Verordnung über die Festsetzung des Naturschutzgebietes „Östliche 

Deutsche Bucht“ vom 15. September 2005 (BGBl. I S. 2782) werden die Wörter 
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„nach § 59 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Vereine“ durch die Wörter 

„vom Bund anerkannten Naturschutzvereinigungen“ ersetzt.  

 

 

Artikel 25 

Änderung der Kostenverordnung zum Bundesnaturschutzgesetz 

 

Die Kostenverordnung zum Bundesnaturschutzgesetz vom 25. März 1998 (BGBl. I  

S. 629), die zuletzt durch die Verordnung vom 7. Juli 2006 (BGBl. I S. 1569) geän-

dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

 

 „Kostenverordnung für Amtshandlungen des Bundesamtes für Naturschutz 

(BfNKostV)“ 

 

2. § 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 1 

Gebühren und Auslagen 

 

(1) Für Amtshandlungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz und dem Umwelt-

schadensgesetz erhebt das Bundesamt für Naturschutz Gebühren und Auslagen. 

 

(2) Die Vorschriften dieser Kostenverordnung gelten nach Maßgabe der Vorgaben 

des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 

(BGBl. 1994 II S. 1798, 1799, 1995 II S. 602) auch im Bereich der deutschen aus-

schließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels. 

 

(3) Die gebührenpflichtigen Tatbestände und die Höhe der Gebühren ergeben sich 

aus dem anliegenden Gebührenverzeichnis. 
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(4) Auslagen werden nach Maßgabe des § 10 des Verwaltungskostengesetzes er-

hoben. Erreichen die Auslagen nicht die Höhe von 5 Euro, werden sie nicht erho-

ben.“ 

 

3. Die §§ 2 und 7 werden aufgehoben. 

 

4. Der bisherige § 3 wird § 2 und seiner bisherigen Überschrift werden die Wörter 

„bei Ein-, Durch- oder Ausfuhren oder dem Verbringen aus Drittstaaten nach dem 

Fünften Kapitel des Bundesnaturschutzgesetzes, der Verordnung (EG) Nr. 338/97 

sowie der Verordnung (EG) Nr. 865/2006“ angefügt. 

 

5. Die bisherigen §§ 4 bis 6 werden die §§ 3 bis 5. 

 

6. Die Anlage wird wie folgt geändert: 

 

a)  In Nummer 2.7 werden die Wörter „gemäß Anhang I“ durch die Wörter „nach 

Artikel 44a“ ersetzt. 

 

b)  In Nummer 3 werden die Wörter„§ 42 Abs. 2 BNatSchG nach § 43 Abs. 8 

Satz 2 BNatSchG“ durch die Wörter „§ 44 Absatz 2 BNatSchG nach § 45 Ab-

satz 7 BNatSchG“ ersetzt. 

 

c) In Nummer 4 werden nach dem Wort „Negativbescheinigung“ die Wörter „oder 

Bestätigung des Bundesamtes für Naturschutz über Einfuhren gegenüber Be-

rechtigten“ eingefügt. 

 

d)  Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 7 angefügt: 

 

„ 

7. Anordnung von Maßnahmen nach § 7 Abs. 2 des Umweltscha-

densgesetzes zur Erfüllung von Pflichten aus den §§ 4 bis 6 des Um-

weltschadensgesetzes 

50 bis 

10.000 

 



 123 Drucksache 278/09 

“ 

 

 

Artikel 26 

Änderung der Seeanlagenverordnung 

 

In § 3a Absatz 1 Satz 4 und 5 der Seeanlagenverordnung vom 23. Januar 1997 

(BGBl. I S. 57), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 15. Juli 2008 (BGBl. I 

S. 1296) geändert worden ist, wird jeweils die Angabe „§ 38“ durch die Angabe „§ 

57“ ersetzt.  

 

 

Artikel 27 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt am … [einsetzen: Datum des ersten Tages des siebten auf die 

Verkündung dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats] in Kraft. Gleichzeitig tritt 

das Bundesnaturschutzgesetz vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1193), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), außer Kraft. 
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Begründung  
 

 

A. Allgemeines 

I. Allgemeine Vorbemerkung 

1. Entwicklung des Naturschutzrechts 

 

Das auf der Rahmengesetzgebungskompetenz des Artikels 75 Absatz 1 Nummer 2 

GG beruhende Bundesnaturschutzgesetz von 1976 hat Regelungen für den umfas-

senden Schutz von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich 

sowie von planerischen Instrumenten für einen vorsorgenden Naturschutz einge-

führt. Nach den Änderungsgesetzen von 1987, vom 30. April und 26. August 1998 

sowie nach Änderungen von einzelnen Bestimmungen in einer Reihe von weiteren 

Gesetzen war das Naturschutzrecht in der 14. Legislaturperiode Gegenstand einer 

umfassenden Neuregelung. Durch das Gesetz vom 3. April 2002 (BGBl. I S. 1193) zur 

Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege und zur An-

passung anderer Rechtsvorschriften (BNatSchGNeuregG) wurde das Bundesnatur-

schutzgesetz von 1976 komplett abgelöst. Mit dem am 18. Dezember 2007 bzw. 17. 

Juni 2008 in Kraft getretenen Ersten Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzge-

setzes (BGBl. I 2873) wurde den Rügen des Europäischen Gerichtshofs im Hinblick 

auf die nicht hinreichende Umsetzung bestimmter Vorschriften der Richtlinie 

92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 

sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) im Bundesnaturschutz-

gesetz abgeholfen. 

 

Der Bund hat mit der Föderalismusreform vom September 2006 jetzt erstmals die 

Möglichkeit erhalten, das Naturschutz- und Wasserrecht in eigener Regie umfassend 

zu regeln. Zuvor besaß der Bund hier nur eine Rahmenkompetenz, die ergänzende 

Regelungen der Länder erforderte.  

 

2. Zweck des Gesetzentwurfs 
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Die nach der neuen Kompetenzlage mögliche und auch notwendige Neuordnung des 

Naturschutzrechts erfolgt wegen des sogenannten Moratoriums nach Artikel 125 b 

Absatz 1 Satz 3 GG bereits in der 16. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages. 

Der Gesetzentwurf dient dem Erlass vollzugsfähiger bundesrechtlicher Regelungen 

zum Naturschutz und der Landschaftspflege auf der Grundlage der konkurrierenden 

Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes. 

 

Im Einzelnen gehören hierzu folgende wesentliche Zielsetzungen: 

 

• Ersetzung des geltenden Rahmenrechts des Bundes durch Vollregelungen, 

• Vereinfachung und Vereinheitlichung des Naturschutzrechts mit dem Ziel, die 

Verständlichkeit und Praktikabilität dieser Rechtsmaterie zu verbessern, 

• Ausdrückliche Benennung der allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes, 

• Umsetzung verbindlicher EG-rechtlicher Bestimmungen durch bundesweit ein-

heitliche Rechtsvorschriften, 

• Überführung bisher im Landesrecht normierter Bereiche des Naturschutzrechts 

in Bundesrecht, soweit ein Bedürfnis nach bundeseinheitlicher Regelung be-

steht. 

 

Nach der seit September 2006 geltenden Verfassungslage ist das Naturschutzrecht 

grundsätzlich der Abweichungsgesetzgebung der Länder zugänglich. Davon ausge-

nommen sind die allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes sowie der Arten- und 

Meeresnaturschutz. Die im Sinne des Artikels 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 GG ab-

weichungsfesten Bereiche sind im Gesetzentwurf in den Kapiteln 5 und 6 sowie in 

den als allgemeine Grundsätze bezeichneten Vorschriften enthalten. Allgemeine 

Grundsätze sind in § 1 Absatz 1, § 6 Absatz 1, den §§ 8, 13, 20 und 30 Absatz 1 so-

wie § 59 geregelt. Es wäre widersprüchlich, diese allgemeinen Grundsätze im Sinne 

des Verfassungsrechts mit den einfachgesetzlichen Grundsätzen in § 2 BNatSchG 

g. F. gleichzusetzen, da diese die Ziele des § 1 BNatSchG g. F. konkretisieren, welche 

dann aber ihrerseits nicht abweichungsfest wären. Vielmehr kann wie über die all-

gemeinen Grundsätze nach Artikel 75 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a GG a. F. auch ein 

instrumenteller Rahmen vorgeben werden. Die nähere Bestimmung der Grundsätze 

als allgemein qualifiziert insoweit keine zusätzlichen verstärkenden Schranken, denn 
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jeder Grundsatz ist definitionsgemäß allgemeiner Natur. Sie dient lediglich der Klar-

stellung, dass die Gesamtarchitektur eines Naturschutzinstruments, wie „beispiels-

weise die Landschaftsplanung“ (vgl. die Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktio-

nen der CDU/CSU und SPD, BT-Drs. 16/813), weder bis ins letzte Detail noch in ihrer 

bisherigen rahmenrechtlichen Ausprägung abweichungsfest geregelt werden kann. 

 

 

II. Zielsetzung des Gesetzentwurfs  

 

Ziel der Novelle ist es, die natürlichen Lebensgrundlagen einschließlich der biologi-

schen Vielfalt auch für die kommenden Generationen zu sichern. In seinen Kernele-

menten orientiert sich der Gesetzentwurf an der Struktur und den Regelungen des im 

Jahr 2002 umfassend novellierten Bundesnaturschutzgesetzes. Soweit die Vorschrif-

ten des Entwurfs gegenüber denen des geltenden Bundesnaturschutzgesetzes un-

verändert übernommen wurden, wird im Folgenden auf eine eigene Begründung ver-

zichtet. 

 

Der Entwurf zielt auf den Schutz der  

• biologischen Vielfalt, 

• Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und der  

• Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und 

Landschaft. 

 

Das Bundeskabinett hat am 7. November 2007 die Nationale Strategie zur biologi-

schen Vielfalt beschlossen. Damit wurde in Deutschland erstmals ein umfassendes 

und anspruchsvolles Programm zur Erhaltung von Arten und Lebensräumen verab-

schiedet. Danach soll sich im Naturschutz beispielsweise bis zum Jahr 2010 der Anteil 

der vom Aussterben bedrohten und stark gefährdeten Arten verringern und sich bis 

2020 die Gefährdungssituation des größten Teils der "Rote Liste-Arten" um eine Stu-

fe verbessern.  

 

 

III. Wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfs 



 127 Drucksache 278/09 

 

Der Gesetzentwurf besteht aus 27 Artikeln. Artikel 1 enthält das neue Bundesnatur-

schutzgesetz, die Artikel 2 bis 26 die aufgrund der Neuregelung erforderlichen Ände-

rungen in anderen Rechtsvorschriften. Artikel 27 regelt das Inkrafttreten des Geset-

zes sowie das Außerkrafttreten des geltenden Bundesnaturschutzgesetzes. 

 

 

Artikel 1  Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-

schutzgesetz – BNatSchG) 

 

Kapitel 1  Allgemeine Vorschriften 

 

Die bisherige rahmenrechtliche Zielbestimmung wird in eine unmittelbar geltende 

Vorschrift umgewandelt und dem Stand der fachlichen und politischen Diskussion 

entsprechend weiterentwickelt. Zugleich wird die Zielbestimmung durch die Über-

nahme des bisherigen Grundsatzkatalogs des § 2 BNatSchG g. F. neu ausgerichtet. 

Zukünftig erfasst die Zielbestimmung die drei Haupthandlungsgegenstände, nämlich 

die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 

sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit und den Erholungswert von Natur und 

Landschaft. Es wird klargestellt, dass die Begriffe „Schutz“ und „Erhaltung“ jeweils 

auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von 

Natur und Landschaft umfasst; dies gilt für die Zielbestimmung wie für alle anderen 

Vorschriften des Gesetzentwurfs, in denen die Begriffe „Schutz“ und „Erhaltung“ ver-

wendet werden. Die Vorschrift ist im Kern als allgemeiner Grundsatz ausgestaltet. 

 

§ 2 vereinigt im Wesentlichen bereits im geltenden Recht vorhandene Bestimmun-

gen, die sich auf die Verwirklichung der Ziele und vormaligen Grundsätze des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege beziehen. Wie der bisherige § 4 BNatSchG g. F. 

sieht die Vorschrift eine an alle Bürgerinnen und Bürger gerichtete Aufforderung vor, 

nach ihren Möglichkeiten zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege beizutragen. 
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§ 3 enthält eine als Generalklausel ausgestaltete Befugnisnorm für die für Natur-

schutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden sowie die nunmehr als unmit-

telbar geltende Vorschrift ausgestaltete Pflicht, bei Maßnahmen des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege zunächst zu prüfen, inwieweit diese durch vertragliche 

Vereinbarungen realisiert werden können.  

 

§ 4 übernimmt nahezu wortgleich die Funktionssicherungsklausel des bisherigen § 63 

BNatSchG g. F. 

 

§ 5 enthält wie bisher die Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Land-, 

Forst-, und Fischereiwirtschaft auf dem bekannten hohen Schutzniveau. 

 

§ 6 regelt nunmehr als unmittelbar geltende Vorschrift die Beobachtung von Natur 

und Landschaft. Sie löst damit den bisherigen § 12 BNatSchG g. F. ab. Die Vorschrift 

ist im Kern als allgemeiner Grundsatz ausgestaltet. 

 

§ 7 enthält die nunmehr unmittelbar geltenden natur- und artenschutzrechtlichen 

Begriffsbestimmungen.   

 

 

Kapitel 2  Landschaftsplanung 

 

Das Kapitel enthält die Vorschriften zur Landschaftsplanung, die auf drei Planungs-

ebenen fortbesteht. Es wird mit einem allgemeinen Grundsatz zum Instrument der 

Landschaftsplanung eingeleitet. Das Flächendeckungsprinzip wird in modifizierter 

Form aufrechterhalten. Es gilt für die Ebene der Landschaftsrahmenpläne. Land-

schaftspläne sind zukünftig aufzustellen, soweit es erforderlich ist. Das Instrument 

des Grünordnungsplans wird auf fakultativer Basis eingeführt. Die Vorschriften ges-

tatten den Ländern, ihre ausdifferenzierten Regelungen zur Aufstellung und Form der 

Verbindlichkeit der Landschaftsplanung aufrechtzuerhalten.  
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Kapitel 3  Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft 

 

Das Kapitel enthält die in der Praxis besonders bedeutsamen Vorschriften zur Ein-

griffsregelung. Es wird mit einem allgemeinen Grundsatz zum Instrument der Ein-

griffsregelung eingeleitet. Erstmals wird die Ersatzzahlung in das Bundesrecht aufge-

nommen, die dann greifen kann, wenn ein Vorhaben trotz nicht real kompensierbarer 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zugelassen wird. Der Vorrang der Re-

alkompensation vor finanziellem Ausgleich wird aufrechterhalten. Das Bundesrecht 

enthält nunmehr auch Regelungen zur Bevorratung von Kompensationsflächen (Flä-

chenpool, Ökokonto). Dies stellt einen Beitrag zur Fortentwicklung und Flexibilisie-

rung der Anwendung der Eingriffsregelung dar. Zudem findet sich in Kapitel 3 die 

Konkretisierung der Vorgaben des Umweltschadensgesetzes zur Vermeidung und 

Sanierung von Umweltschäden für das Schutzgut Arten und natürliche Lebensräume. 

 

 

Kapitel 4  Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft  

Abschnitt 1  Biotopverbund und Biotopvernetzung; geschützte Teile von 

Natur und Landschaft 

 

Der Abschnitt wird mit instrumentenbezogenen allgemeinen Grundsätzen zum Bio-

topverbund und den Schutzgebietstypen eingeleitet. Damit wird insbesondere der 

Tatsache Rechnung getragen, dass Biotopverbünde eine herausragende Bedeutung 

im Hinblick auf die Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt haben. Die bisherige Vor-

schrift zum Biotopverbund, § 3 BNatSchG g. F., wird als § 21 in das Kapitel 4 über-

nommen und gleichzeitig um den Aspekt der Biotopvernetzung ergänzt. Bei den Be-

standteilen des Biotopverbunds werden das „Nationale Naturerbe“ und das „Grüne 

Band“ besonders herausgehoben. 

 

Der länderübergreifende Biotopverbund wird ergänzt durch eine neue Regelung zur 

Biotopvernetzung auf regionaler Ebene. Diese Vorschrift ist aus dem bisherigen § 5 

Absatz 3 BNatSchG g. F. hervorgegangen, der die Festsetzung von regionalen Min-

destdichten zur Vernetzung von Biotopen durch punkt- und linienförmige Elemente 

vorsieht.    



Drucksache 278/09 130 

 

Der bisher bekannte Kanon der Schutzgebiete wird aufrechterhalten und durch einen 

allgemeinen Grundsatz bundeseinheitlich abgesichert.  

 

 

Abschnitt 2  Netz „Natura 2000“ 

 

In diesem Abschnitt werden die Verpflichtungen zum Gebietsschutz aus der FFH- und 

die Vogelschutzrichtlinie umgesetzt. Die Überschrift „Netz Natura 2000“ knüpft an die 

entsprechende Definition dieses Begriffs an, der sowohl die Gebiete von gemein-

schaftlicher Bedeutung als auch die Europäischen Vogelschutzgebiete erfasst. Die 

Regelungen entsprechen im Wesentlichen den §§ 32 bis 37 BNatSchG g. F. 

 

In Anlehnung an entsprechende Vorschriften des Landesrechts wird in den Abschnitt 

ein der Umsetzung des Artikels 6 Absatz 2 FFH-Richtlinie dienendes allgemeines Ver-

schlechterungsverbot für die Natura 2000-Gebiete aufgenommen. Die Regelung zur 

Verträglichkeitsprüfung von Projekten entspricht der geltenden Rechtslage nach In-

krafttreten des Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes.  

 

 

Kapitel 5  Artenschutz 

 

Die Vorschriften des allgemeinen Artenschutzes, die bislang weitgehend dem Landes-

recht vorbehalten waren, werden nunmehr in eine bundesgesetzliche Regelung über-

führt. Dazu zählen die sogenannte Handstraußregelung, Abbrenn- und Schnittverbote 

sowie ein Genehmigungsvorbehalt für das gewerbsmäßige Entnehmen. Darüber hin-

aus werden erstmals Regelungen zur Beobachtung und Bekämpfung invasiver Arten 

in das Gesetz aufgenommen. Die Anforderungen an die Errichtung und den Betrieb 

von Zoos werden bundeseinheitlich geregelt. Zusätzlich wird eine Anzeigepflicht für 

bestimmte Tiergehege eingeführt. Der Schutz von lediglich national geschützten Ar-

ten wird verbessert. Hierzu wird eine neue Rechtsverordnungsermächtigung in das 

Gesetz eingeführt, die bestimmte in ihrem Bestand gefährdete Arten, für die die Bun-



 131 Drucksache 278/09 

desrepublik Deutschland in hohem Maße verantwortlich ist, einem Schutzstatus zu-

führen soll, der den europarechtlich geschützten Arten entspricht. 

 

 

Kapitel 6  Meeresnaturschutz 

 

Entsprechend der Zielsetzung der Föderalismusreform (Gesetz zur Änderung des 

Grundgesetzes vom 28. August 2006, BGBl. I S. 2034) wird das Recht des Meeresna-

turschutzes in einem eigenen Kapitel bundeseinheitlich für die Küstengewässer und 

den Bereich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels 

geregelt. Mit umfasst sind der marine Arten- und Gebietsschutz sowie die Kompensa-

tion von Eingriffen im marinen Bereich. Als zuständige Naturschutzbehörde für den 

Bereich von deutschen ausschließlicher Wirtschaftszone und Festlandsockel wird das 

Bundesamt für Naturschutz bestimmt.  

 

 

Kapitel 7  Erholung in Natur und Landschaft 

 

Das Kapitel enthält Regelungen zur Erholung in Natur und Landschaft einschließlich 

der sportlichen Betätigung. Die bisherigen Bestimmungen über das Recht zum Betre-

ten von Natur und Landschaft und zur Verpflichtung der öffentlichen Hand zum Be-

reitstellen geeigneter Grundstücke werden in leicht modifizierter Form als unmittelbar 

geltendes Recht ausgestaltet. Erstmals wird eine Vorschrift zum Aspekt der Verkehrs-

sicherung aufgenommen. Um den Erholungswert von Natur und Landschaft zu si-

chern, sollen zudem Gewässer und Uferzonen möglichst von baulichen Anlagen frei-

gehalten werden. 

 

 

Kapitel 8  Mitwirkung von anerkannten Naturschutzvereinigungen 

 

Zukünftig wird im Zuge der Vereinheitlichung die Anerkennung von mitwirkungs- und 

klageberechtigten Vereinigungen im Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz geregelt. Mitwir-

kung und Klage von anerkannten Vereinigungen, die nach ihrem satzungsgemäßen 
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Aufgabenbereich im Schwerpunkt die Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege fördern (anerkannte Naturschutzvereinigungen), sind nach wie vor im Natur-

schutzrecht geregelt. Diese Regelungen treten wie bislang neben die Bestimmungen 

des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes. Die Mitwirkungs- und Klagemöglichkeiten aner-

kannter Naturschutzvereinigungen bleiben dabei erhalten und werden für Planfest-

stellungen und Plangenehmigungen auf den Bereich der deutschen ausschließlichen 

Wirtschaftszone und des Festlandsockels ausgedehnt.  

 

 

Kapitel 9  Eigentumsbindung, Befreiungen 

 

In diesem Kapitel wird neben den Vorschriften zur Eigentumsbindung eine Regelung 

zum Vorkaufsrecht eingeführt. Die Befreiungsvorschrift wird auf der Basis der durch 

das Erste Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes erreichten Rechtszu-

stands fortentwickelt. Das Kapitel enthält ferner Regelungen zur Entschädigung bei 

unverhältnismäßigen Beschränkungen des Eigentums. Für die Länder ist darüber hin-

aus die Möglichkeit vorgesehen, bei einer wesentlichen Erschwerung insbesondere 

der land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung von Grundstücken einen an-

gemessenen Ausgleich nach Maßgabe des Haushaltsrechts zu zahlen. 

 

 

Kapitel 10  Bußgeld- und Strafvorschriften  

 

In diesem Kapitel sind die Bußgeld- und Strafvorschriften zusammengefasst, die im 

Wesentlichen Verstöße gegen artenschutzrechtliche Bestimmungen betreffen.  

 

 

Kapitel 11  Übergangs- und Überleitungsvorschrift 

 

Dieses Kapitel enthält Übergangs- und Überleitungsregelungen im Zusammenhang 

mit der Anerkennung und Mitwirkung von Naturschutzvereinigungen. 
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Artikel 2 bis 27 

 

Die Artikel 2 bis 26 enthalten die aufgrund der Neuregelung des Bundesnaturschutz-

gesetzes erforderlichen Änderungen in anderen Rechtsvorschriften. Artikel 27 regelt 

das Inkrafttreten des Gesetzes sowie das Außerkrafttreten des geltenden Bundesna-

turschutzgesetzes. 

 

 

IV. Gesetzgebungskompetenz des Bundes 

 

Die Regelungen des Gesetzentwurfs betreffen im Wesentlichen den Naturschutz und 

die Landschaftspflege, die nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 29 GG in die konkurrie-

rende Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes fallen. Die Vorschriften über die na-

turschutzrechtliche Verbandsklage (§ 64) und die Ordnungswidrigkeiten und Strafta-

ten (§ 69 ff.) stützen sich auf die Kompetenzen aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 

GG (gerichtliches Verfahren und Strafrecht).  

 

 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union 

 

Mit dem Entwurf werden Vorschriften des geltenden Rechts abgelöst, die der Umset-

zung folgender Rechtsakte dienen: 

 

1. Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild 

lebenden Vogelarten (ABl. L 103 vom 25.4.1979, S. 1), die zuletzt durch die 

Richtlinie 2008/102/EG (ABl. L 323 vom 3.12.2008, S. 31) geändert worden ist, 

2. Richtlinie 83/129/EWG des Rates vom 28. März 1983 betreffend die Einfuhr in 

die Mitgliedstaaten von Fellen bestimmter Jungrobben und Waren daraus (ABl. 

L 91 vom 9.4.1983, S. 30), die zuletzt durch die Richtlinie 89/370/EG (ABl. L 163 

vom 14.6.1989, S. 37) geändert worden ist, 

3. Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 
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22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/105/EG (ABl. L 363 vom 

20.12.2006, S. 368) geändert worden ist, 

4. Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29. März 1999 über die Haltung von Wild-

tieren in Zoos (ABl. L 94 vom 9.4.1999, S. 24). 

 

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit den Vorgaben der genannten Richtlinien 

und mit den Vorschriften des Gemeinschaftsrechts im Übrigen. 

 

 

VI. Alternativen 

 

Alternativen zu der vorgelegten Konzeption sind nicht ersichtlich. Ohne dieses Gesetz 

kann die durch die Föderalismusreform vorgegebene Zeitplanung für die Schaffung 

eines bundeseinheitlichen Naturschutzrechts nicht eingehalten werden. 

 

 

VII. Finanzielle Auswirkungen des Gesetzesentwurfs 

1. Kosten für die öffentlichen Haushalte 

 

Durch den Gesetzentwurf ergibt sich für den Bund ein geringer Mehraufwand für den 

Vollzug des nunmehr in fast allen seinen Instrumenten auch in der deutschen  aus-

schließlichen Wirtschaftszone geltenden Naturschutzrechts. 

 

Für die Länder ergibt sich durch den Gesetzentwurf kein Mehraufwand für den Voll-

zug, weil der Bund an Neuregelungen nur Vorschriften aufnimmt, die es in den Län-

dern zumindest zum Teil bereits gibt; dafür werden aber auch Regelungen aus dem 

Landesrecht nicht übernommen, so dass es bei den diesen Ländern zu Entlastungen 

kommt. Im Saldo ergibt dies einen etwa gleich bleibenden Aufwand. 

 

Für die Gemeinden entsteht kein Mehraufwand. 
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2. Kosten für die Wirtschaft und Preiswirkungen 

 

Der Wirtschaft werden durch die Regelungen des Gesetzesentwurfs keine wesentli-

chen Kosten entstehen. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das 

Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 

 

 

VIII. Bürokratiekosten 

1. Unternehmen 

 

Der Gesetzesentwurf enthält insgesamt 18 Informationspflichten für die Unterneh-

men. Davon werden sieben aus bereits bestehenden Informationspflichten des gel-

tenden Bundesnaturschutzgesetzes unverändert übernommen. Bei 10 Informations-

pflichten handelt es sich um bereits bestehende, die aus den ländergesetzlichen Re-

gelungen in unveränderter Form überführt werden. Eine Informationspflicht wird auf 

Grund europarechtlicher Vorgaben neu eingeführt. 

 

Durch die Ablösung des Bundesnaturschutzgesetzes entfällt die bislang § 5 Absatz 4 

BNatSchG g. F. zugeordnete Informationspflicht mit Bürokratiekosten in Höhe von 

108.861.000 €/Jahr. Mit der Neufassung der entsprechenden Vorschrift wird klarge-

stellt, dass sich die betreffenden Informationspflichten nach Maßgabe des landwirt-

schaftlichen Fachrechts ergeben. Die Bürokratiekosten fallen daher im Bundesnatur-

schutzgesetz künftig nicht mehr an und sind, soweit im landwirtschaftlichen Fach-

recht entsprechende Informationspflichten bestehen, dort zu erfassen. 

 

Zur Erfüllung der im Gesetzentwurf enthaltenen Informationspflichten werden für die 

Unternehmen nach einer Abschätzung Bürokratiekosten in Höhe von 642.000 €/Jahr 

anfallen. Nach bisheriger Rechtslage betrugen die Kosten für die in das künftige Bun-

desnaturschutzgesetz überführten Informationspflichten 642.000 €/Jahr, so dass sich 

mit der neuen Rechtslage keine bürokratische Kostenbe- oder -entlastung für die 

Unternehmen ergibt. 
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Eine ausführliche Darstellung der einzelnen Informationspflichten erfolgt im An-

schluss an die tabellarische Übersicht. 

 

Nr. Informationspflicht Ist in € zukünftig 
in € 

Alternativen und 
Anmerkungen 

0 § 5 Absatz 4 BNatSchG g. F. / § 5 
Absatz 2 
Dokumentationspflicht über den 
Einsatz von Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln 

108.861. 
000

0 künftig im land-
wirtschaftlichen 
Fachrecht zu 
erfassen 
 

1 § 17 Absatz 3 
Genehmigungspflicht bei Eingrif-
fen, die keiner behördlichen Zulas-
sung oder Anzeige nach anderen 
Rechtsvorschriften bedürfen 

84.000 84.000 Anzeige- statt 
Genehmigungs-
pflicht erwogen,  
Kosten aber i-
dentisch; höhe-
re Rechtssicher-
heit durch Ge-
nehmigung 
für Unterneh-
men 
 
 
Fallzahl: 
8.700/Jahr 
 

2 § 30 Absatz 3 
Ausnahme vom Verbot von Hand-
lungen, die zu einer Zerstörung 
oder einer sonstigen erheblichen 
Beeinträchtigung von gesetzlich 
geschützten Biotopen führen kön-
nen 
 

12.000 12.000 keine Alternati-
ven 
 
 
Fallzahl: 
210/Jahr 
 

3 § 34 Absatz 6 
subsidiäres Anzeigeverfahren bei 
Projekten (FFH-
Verträglichkeitsprüfung) 

6.000 6.000 nach EU-Recht 
so vorgeschrie-
ben, daher kei-
ne Alternativen 
 
 
Fallzahl: 50/Jahr 
 

4 § 39 Absatz 2 
Ausnahme vom Verbot der Ent-
nahme wild lebender Tiere und 
Pflanzen der in Anhang V der 
Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten 
Arten aus der Natur 

 0 keine Alternati-
ven 
 
 
Fallzahl: 0/Jahr 
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5 § 39 Absatz 4 

Genehmigungspflicht für das ge-
werbsmäßige Entnehmen, Be- oder 
Verarbeiten wild lebender Pflanzen 

3.000 3.000 Anzeige- statt 
Genehmigungs-
pflicht erwogen, 
Kosten aber i-
dentisch; höhe-
re Rechtssicher-
heit durch Ge-
nehmigung 
 
 
Fallzahl: 
280/Jahr 
 

6 § 40 Absatz 4 
Genehmigungspflicht für das Aus-
bringen von Pflanzen gebietsfrem-
der Arten in der freien Natur sowie 
von Tieren 

7.000 7.000 Anzeige- statt 
Genehmigungs-
pflicht erwogen, 
Kosten aber i-
dentisch: höhe-
re Rechtssicher-
heit durch Ge-
nehmigung 
 
 
Fallzahl: 
130/Jahr 
 

7 § 42 Absatz 2 
Genehmigungspflicht bei Errich-
tung, Erweiterung, wesentlicher 
Änderung und Betrieb von Zoos 

13.000 13.000 nach EU-Recht 
Genehmigungs-
pflicht vorge-
schrieben, daher 
keine Alternati-
ven 
 
 
Fallzahl: 
110/Jahr 
 

8 § 43 Absatz 3 
Anzeigepflicht bei Errichtung, Er-
weiterung, wesentlicher Änderung 
und Betrieb von Tiergehegen 

4.000 4.000 Möglichkeit der 
Länder zur Ein-
schränkung des 
Adressatenkreis 
(vgl. § 43 Ab-
satz 4) 
 
 
Fallzahl: 
390/Jahr 
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9 § 45 Absatz 6 
Ausnahmen von den Besitz- und 
Vermarktungsverboten zur Verwer-
tung beschlagnahmter oder einge-
zogener Tiere und Pflanzen 
 

0 0 keine Alternati-
ven 
 
 
Fallzahl: 0/Jahr 
 

10 § 45 Absatz 7 
Ausnahmen von den Zugriffs-, Be-
sitz- und Vermarktungsverboten 
für bestimmte Zwecke 

173.000 173.000 keine Alternati-
ven 
 
Fallzahl: 
3.720/Jahr 
 

11 § 46 Absatz 1 und 2 
Pflicht zum Nachweis bzw. zur 
Glaubhaftmachung der Berechti-
gung zum Besitz von besonders 
streng geschützten Tieren und 
Pflanzen 
 

27.000 27.000 keine Alternati-
ven 
 
 
Fallzahl: 
2.900/Jahr 
 

12 § 50 Absatz 1 
Pflicht zur Anmeldung von Tieren 
und Pflanzen bei der Ein-, Durch- 
und Ausfuhr oder dem Verbringen 
aus Drittstaaten 

20.000 20.000 keine Alternati-
ven 
 
 
Fallzahl: 
9.783/Jahr 
 

13 § 50 Absatz 2 
Pflicht zur Mitteilung der Ankunfts-
zeit bei der Ein-, Durch- und Aus-
fuhr lebender Tiere 

0 0 keine Alternati-
ven 
 
 
Fallzahl: 0/Jahr 
 

14 § 51 Absatz 1 Satz 2 
Pflicht zur Vorlage einer Sachver-
ständigenbescheinigung bei der 
Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tie-
ren und Pflanzen 
 

0 0 keine Alternati-
ven 
 
 
Fallzahl: 0/Jahr 
 

15 § 52 Absatz 1 und 2 
Auskunftspflicht im Zusammen-
hang mit der Durchführung des 
Artenschutzrechts 

40.000 40.000 keine Alternati-
ven 
 
 
Fallzahl: 
2.910/Jahr 
 

16 § 61 Absatz 3 
Ausnahme vom Verbot der Errich-
tung oder wesentlichen Änderung 
von baulichen Anlagen an Gewäs-

32.000 32.000 keine Alternati-
ven 
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sern Fallzahl: 
280/Jahr 
 

17 § 66 Absatz 3 
Mitteilungspflicht bei Eintritt des 
Vorkaufsfalles 

50.000 50.000 keine Alternati-
ven 
 
 
Fallzahl: 
6.200/Jahr 
 

18 § 67 Absatz 1 
Antrag auf Erteilung einer Befrei-
ung von den Geboten und Verbo-
ten des Bundesnaturschutzgeset-
zes, in einer Rechtsverordnung auf 
Grund des § 57 sowie nach dem 
Naturschutzrecht der Länder 
 

171.000 171.000 keine Alternati-
ven 
 
 
Fallzahl: 
3.000/Jahr 
 

 

 

Zu den Informationspflichten im Einzelnen 

 

 

1.1 Genehmigungspflicht bei Eingriffen, die keiner behördlichen Zulassung 

oder Anzeige nach anderen Rechtsvorschriften bedürfen (§ 17 Absatz 3) 

 

Durch § 17 Absatz 3 wird geregelt, dass bei Eingriffen, die keiner behördlichen Zulas-

sung oder Anzeige nach anderen Rechtsvorschriften bedürfen, eine Genehmigung bei 

der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde schriftlich zu bean-

tragen ist. Diese Informationspflicht bestand bereits in den meisten gesetzlichen Re-

gelungen der Länder und wurde mit unverändertem Regelungsgehalt übertragen. 

 

Da für die Informationspflicht hinsichtlich der Bürokratiekosten keine Bestandsmes-

sung vorlag, wurde zunächst geschätzt, welcher Zeit- und Kostenaufwand nach neu-

er Rechtslage zu erwarten ist, um der Informationspflicht nachzukommen. Darüber 

hinaus wurde anhand von den ermittelten Fallzahlen aus dem Bundesland Branden-

burg eine Hochrechnung für alle Bundesländer durchgeführt. Im Zuge dieser Be-

trachtungen wurde für diese Informationspflicht eine Fallzahl von 8.700 Anträ-

gen/Jahr zugrunde gelegt. Der Zeitaufwand zur Befolgung der Informationspflicht 
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beträgt 30 Minuten/Fall mit Lohnkosten von 19,30 Euro/Stunde. Daraus resultieren 

Gesamtkosten von 84.000 Euro/Jahr. 

 

Im Rahmen der Ex-ante-Schätzung der zukünftig zu erwartenden Bürokratiekosten 

für die Befolgung dieser Informationspflicht ist hier insgesamt nicht mit einer Verän-

derung der beschriebenen Mengen- und Preisparameter gegenüber der alten Rechts-

lage zu rechnen, so dass die Schätzung Gesamtkosten in Höhe von 84.000 Euro/Jahr 

ergibt und damit nicht von einer bürokratischen Kostenbe- oder -entlastung auszu-

gehen ist.  

 

Im Rahmen der Bürokratiekostensenkung wurde hier alternativ erwogen, die beste-

hende Genehmigungspflicht durch die Einführung einer Anzeigepflicht zu ersetzen. 

Für das jeweilige Unternehmen sind die Kosten für die Erstellung einer Anzeige aller-

dings identisch mit denen der Antragstellung nach der bisherigen Rechtslage, zudem 

schafft eine Genehmigung eine höhere Rechtssicherheit für das Unternehmen. Aus 

diesen Gründen wurde die Genehmigungspflicht in unveränderter Form aus den lan-

desrechtlichen Vorschriften übernommen. 

 

 

1.2 Ausnahme vom Verbot von Handlungen, die zu einer Zerstörung oder 

einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung von gesetzlich geschützten 

Biotopen führen können (§ 30 Absatz 3) 

 

Nach § 30 Absatz 3 besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Ausnahme von den 

Verboten von Maßnahmen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen 

oder nachteiligen Beeinträchtigung von Biotopen führen können, zu stellen. Diese 

Informationspflicht bestand bereits als rahmenrechtliche Vorgabe im geltenden Bun-

desnaturschutzgesetz (§ 30 Absatz 2) und in deren Umsetzung in den Landesnatur-

schutzgesetzen. Sie wird mit unverändertem Regelungsgehalt überführt. 

 

Da für die Informationspflicht keine Bestandsmessung hinsichtlich der Bürokratiekos-

ten vorlag, wurde zunächst geschätzt, welcher Zeit- und Kostenaufwand nach neuer 

Rechtslage zu erwarten ist, um der Informationspflicht nachzukommen. Darüber hin-
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aus wurde anhand von ermittelten Fallzahlen aus dem Bundesland Brandenburg eine 

Hochrechnung für alle Bundesländer durchgeführt. Im Zuge dieser Betrachtungen 

wurde für diese Informationspflicht eine Fallzahl von 210 Anträgen/Jahr zugrunde 

gelegt. Der Zeitaufwand zur Befolgung der Informationspflicht beträgt 120 Minu-

ten/Fall mit Lohnkosten von 28,50 Euro/Stunde. Daraus resultieren Gesamtkosten 

von 12.000 Euro/Jahr. 

 

Im Rahmen der Ex-ante-Schätzung der zukünftig zu erwartenden Bürokratiekosten 

für die Befolgung dieser Informationspflicht ist hier insgesamt nicht mit einer Verän-

derung der beschriebenen Mengen- und Preisparameter gegenüber der alten Rechts-

lage zu rechnen, so dass die Schätzung Gesamtkosten in Höhe von 12.000 Euro/Jahr 

ergibt und damit nicht von einer bürokratischen Kostenbe- oder -entlastung auszu-

gehen ist.  

 

Alternativen, die zu einer Reduzierung der Bürokratiekosten dieser Informations-

pflicht beitragen, wurden nicht gesehen. 

 

 

1.3 Subsidiäres Anzeigeverfahren bei Projekten (FFH-
Verträglichkeitsprüfung, § 34 Absatz 6) 
 

Nach § 34 Absatz 6 besteht die Verpflichtung, ein Projekt, das nicht von einer Behör-

de durchgeführt wird und nach anderen Rechtsvorschriften keiner behördlichen Ent-

scheidung oder Anzeige an eine Behörde bedarf, der für Naturschutz und Land-

schaftspflege zuständigen Behörde anzuzeigen. 

 

In diesem Zusammenhang ist der Projektträger verpflichtet, die zur Prüfung der Ver-

träglichkeit erforderlichen Unterlagen bei der zuständigen Behörde vorzulegen. Diese 

Informationspflicht bestand bereits auf Grund des Ersten Gesetzes zur Änderung des 

Bundesnaturschutzgesetzes und wurde mit unverändertem Regelungsgehalt übertra-

gen. 
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Da für die Informationspflicht keine Bestandsmessung hinsichtlich der Bürokratiekos-

ten vorlag, wurde zunächst geschätzt, welcher Zeit- und Kostenaufwand nach neuer 

Rechtslage zu erwarten ist, um der Informationspflicht nachzukommen. Darüber hin-

aus wurde anhand von für die FFH-Verträglichkeitsprüfung insgesamt ermittelten 

Fallzahlen aus dem Bundesland Brandenburg eine Abschätzung für die Fälle des sub-

sidiäres Anzeigeverfahrens vorgenommen und eine Hochrechnung für alle Bundes-

länder durchgeführt. Im Zuge dieser Betrachtungen wurde für diese Informations-

pflicht eine Fallzahl von 50 Anzeigen/Jahr zugrunde gelegt. Der Zeitaufwand zur Be-

folgung der Informationspflicht beträgt 240 Minuten/Fall mit Lohnkosten von 28,50 

Euro/Stunde. Daraus resultieren Gesamtkosten von 6.000 Euro/Jahr. 

 

Im Rahmen der Ex-ante-Schätzung der zukünftig zu erwartenden Bürokratiekosten 

für die Befolgung dieser Informationspflicht ist hier insgesamt nicht mit einer Verän-

derung der beschriebenen Mengen- und Preisparameter gegenüber der alten Rechts-

lage zu rechnen, so dass die Schätzung Gesamtkosten in Höhe von 6.000 Euro/Jahr 

ergibt und damit nicht von einer bürokratischen Kostenbe- oder -entlastung auszu-

gehen ist.  

 

Aus Gründen der Rechtssicherheit und Vorgaben des EU-Rechts wurden im Hinblick 

auf eine mögliche Reduzierung der Bürokratiekosten keine Alternativen zur bisheri-

gen Ausgestaltung der Informationspflicht aus § 34 Absatz 6 gesehen. 

 

 

1.4 Ausnahme vom Verbot der Entnahme wild lebender Tiere und Pflanzen 

der in Anhang V der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten aus der Na-

tur (§ 39 Absatz 2) 

 

Nach § 39 Absatz 2 ist es verboten, wild lebende Tiere und Pflanzen der in Anhang V 

der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten aus der Natur zu entnehmen. Auf An-

trag können die Länder allerdings unter den Voraussetzungen des § 45 Absatz 7 oder 

des Artikels 14 der Richtlinie 92/43/EWG Ausnahmen von diesem Verbot zulassen. 

Nach § 54 BNatSchG g. F. war den Ländern die Möglichkeit eröffnet, in Umsetzung 

von Artikel 14 der Richtlinie 92/43/EWG Schutzregelungen zu erlassen. Die Länder 



 143 Drucksache 278/09 

haben jedoch für nicht dem Jagd- oder Fischereirecht unterliegende Arten des An-

hangs V keine Regelungen erlassen. Diese nun unmittelbar geltende Informations-

pflicht wird durch die Umsetzung von EU-rechtlichen Vorgaben in dieser Form neu 

geschaffen und in das künftige Bundesnaturschutzgesetz eingeführt. 

 

Bei der Ex-ante-Schätzung der zu erwartenden Bürokratiekosten kann daher nicht 

auf bestehende Bestandsmessungen oder andere Quellen zurückgegriffen werden. Es 

ist allerdings zu berücksichtigen, dass der überwiegende Teil der in Anhang V der 

Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten bereits in den jagd- oder fischereirechtli-

chen Bestimmungen aufgeführt und eine weitere Gruppe von Arten des Anhangs V 

besonders geschützt werden. Daher verbleibt nur eine sehr geringe Anzahl an Arten 

für den Anwendungsbereich des § 39 Absatz 2. In diesem Zusammenhang wird im 

Rahmen der Ex-ante-Schätzung davon ausgegangen, dass die jährliche Anzahl von 

Anträgen auf Ausnahmen nach § 39 Absatz 2 insgesamt äußerst gering sein wird und 

bürokratische Kosten für die Unternehmen nicht entstehen dürften. Alternativen zur 

Senkung der Bürokratiekosten wurden hier nicht gesehen. 

 

 

1.5 Genehmigungspflicht für das gewerbsmäßige Entnehmen, Be- oder 

Verarbeiten wild lebender Pflanzen (§ 39 Absatz 4) 

 

Nach § 39 Absatz 4 ist für das gewerbsmäßige Entnehmen, Be- oder Verarbeiten wild 

lebender Pflanzen eine entsprechende Genehmigung erforderlich und zu beantragen. 

Diese Informationspflicht bestand bereits in den gesetzlichen Regelungen der Länder 

und wurde mit unverändertem Regelungsgehalt übertragen. 

 

Da für die Informationspflicht keine Bestandsmessung hinsichtlich der Bürokratiekos-

ten vorlag, wurde zunächst geschätzt, welcher des Zeit- und Kostenaufwand nach 

neuer Rechtslage zu erwarten ist, um Informationspflicht nachzukommen. Darüber 

hinaus wurde anhand von ermittelten Fallzahlen aus dem Bundesland Brandenburg 

eine Hochrechnung für alle Bundesländer durchgeführt. Im Zuge dieser Betrachtun-

gen wurde für diese Informationspflicht eine Fallzahl von 280 Anträgen/Jahr zugrun-

de gelegt. Der Zeitaufwand zur Befolgung der Informationspflicht beträgt 30 Minu-
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ten/Fall mit Lohnkosten von 19,30 Euro/Stunde. Daraus resultieren Gesamtkosten 

von 3.000 Euro/Jahr. 

 

Im Rahmen der Ex-ante-Schätzung der zukünftig zu erwartenden Bürokratiekosten 

für die Befolgung dieser Informationspflicht ist hier insgesamt nicht mit einer Verän-

derung der beschriebenen Mengen- und Preisparameter gegenüber der alten Rechts-

lage zu rechnen, so dass die Schätzung Gesamtkosten in Höhe von 3.000 Euro/Jahr 

ergibt und damit nicht von einer bürokratischen Kostenbe- oder -entlastung auszu-

gehen ist. 

 

Im Rahmen der Bürokratiekostensenkung wurde hier alternativ erwogen, die beste-

hende Genehmigungspflicht durch die Einführung einer Anzeigepflicht zu ersetzen. 

Für das jeweilige Unternehmen sind die Kosten für die Erstellung einer Anzeige aller-

dings identisch mit denen der Antragstellung nach der bisherigen Rechtslage, zudem 

schafft eine Genehmigung eine höhere Rechtssicherheit für das Unternehmen. Aus 

diesen Gründen wurde die Genehmigungspflicht in unveränderter Form aus den län-

derrechtlichen Vorschriften übernommen. 

 

 

1.6 Genehmigungspflicht für das Ausbringen von Pflanzen gebietsfremder 

Arten in der freien Natur sowie von Tieren (§ 40 Absatz 4) 

 

Nach § 40 Absatz 4 ist für das Ausbringen von Pflanzen gebietsfremder Arten in der 

freien Natur sowie von Tieren eine Genehmigung der zuständigen Behörde erforder-

lich, ein entsprechender Antrag ist also zu stellen. Diese Informationspflicht bestand 

bereits als rahmenrechtliche Vorgabe im geltenden Bundesnaturschutzgesetz (§ 41 

Absatz 2) und in deren Umsetzung in den Landesnaturschutzgesetzen. Sie wird mit 

unverändertem Regelungsgehalt überführt. 

 

Da für die Informationspflicht keine Bestandsmessung hinsichtlich der Bürokratiekos-

ten vorlag, wurde zunächst geschätzt, welcher Zeit- und Kostenaufwand nach neuer 

Rechtslage zu erwarten ist, um der Informationspflicht nachzukommen. Darüber hin-

aus wurde anhand von ermittelten Fallzahlen aus dem Bundesland Brandenburg eine 
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Hochrechnung für alle Bundesländer durchgeführt. Im Zuge dieser Betrachtungen 

wurde für diese Informationspflicht eine Fallzahl von 130 Anträgen/Jahr zugrunde 

gelegt. Der Zeitaufwand zur Befolgung der Informationspflicht beträgt 120 Minu-

ten/Fall mit Lohnkosten von 28,50 Euro/Stunde. Daraus resultieren Gesamtkosten 

von 7.000 Euro/Jahr. 

 

Im Rahmen der Ex-ante-Schätzung der zukünftig zu erwartenden Bürokratiekosten 

für die Befolgung dieser Informationspflicht ist hier insgesamt nicht mit einer Verän-

derung der beschriebenen Mengen- und Preisparameter gegenüber der alten Rechts-

lage zu rechnen, so dass die Schätzung Gesamtkosten in Höhe von 7.000 Euro/Jahr 

ergibt und damit nicht von einer bürokratischen Kostenbe- oder -entlastung auszu-

gehen ist. 

 

Im Rahmen der Bürokratiekostensenkung wurde hier alternativ erwogen, die beste-

hende Genehmigungspflicht durch die Einführung einer Anzeigepflicht zu ersetzen. 

Für das jeweilige Unternehmen sind die Kosten für die Erstellung einer Anzeige aller-

dings identisch mit denen der Antragstellung nach der bisherigen Rechtslage, zudem 

schafft eine Genehmigung eine höhere Rechtssicherheit für das Unternehmen. Aus 

diesen Gründen wurde die Genehmigungspflicht in unveränderter Form aus den län-

derrechtlichen Vorschriften übernommen. 

 

 

1.7 Genehmigungspflicht bei Errichtung, Erweiterung, wesentlicher Ände-

rung und Betrieb von Zoos (§ 42 Absatz 2) 

 

Nach § 42 Absatz 2 ist bei Errichtung, Erweiterung, wesentlicher Änderung und Be-

trieb eines Zoos eine entsprechende Genehmigung erforderlich und somit zu bean-

tragen. Diese Informationspflicht bestand bereits als rahmenrechtliche Vorgabe im 

geltenden Bundesnaturschutzgesetz (§ 51) und in deren Umsetzung in den Landes-

naturschutzgesetzen. Sie wird mit unverändertem Regelungsgehalt überführt. 

 

Da für die Informationspflicht keine Bestandsmessung hinsichtlich der Bürokratiekos-

ten vorlag, wurde zunächst geschätzt, welcher Zeit- und Kostenaufwand nach neuer 
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Rechtslage zu erwarten ist, um der Informationspflicht nachzukommen. Darüber hin-

aus wurde anhand von ermittelten Fallzahlen aus dem Bundesland Brandenburg eine 

Hochrechnung für alle Bundesländer durchgeführt. Im Zuge dieser Betrachtungen 

wurde für diese Informationspflicht eine Fallzahl von 110 Anträgen/Jahr zugrunde 

gelegt. Der Zeitaufwand zur Befolgung der Informationspflicht beträgt 240 Minu-

ten/Fall mit Lohnkosten von 28,50 Euro/Stunde. Daraus resultieren Gesamtkosten 

von 13.000 Euro/Jahr. 

 

Im Rahmen der Ex-ante-Schätzung der zukünftig zu erwartenden Bürokratiekosten 

für die Befolgung dieser Informationspflicht ist hier insgesamt nicht mit einer Verän-

derung der beschriebenen Mengen- und Preisparameter gegenüber der alten Rechts-

lage zu rechnen, so dass die Schätzung Gesamtkosten in Höhe von 13.000 Euro/Jahr 

ergibt und damit nicht von einer bürokratischen Kostenbe- oder -entlastung auszu-

gehen ist. 

 

Im Rahmen der Bürokratiekostensenkung wurde hier alternativ erwogen, die beste-

hende Genehmigungspflicht durch die Einführung einer Anzeigepflicht zu ersetzen. 

Europarechtlich ist für den vorliegenden Regelungssachverhalt allerdings die Geneh-

migungspflicht vorgegeben, so dass diesbezüglich keine abweichende Regelung zu-

lässig ist. Andere Alternativen zur Senkung der Kosten wurden nicht gesehen. Daher 

wurde die Informationspflicht in unveränderter Form aus den länderrechtlichen Vor-

schriften übernommen. 

 

 

1.8 Anzeigepflicht bei Errichtung, Erweiterung, wesentlicher Änderung und 

Betrieb von Tiergehegen (§ 43 Absatz 3) 

 

Nach § 43 Absatz 3 besteht die Verpflichtung, die Errichtung, die Erweiterung, die 

wesentliche Änderung und den Betrieb von Tiergehegen mindestens einen Monat vor 

Durchführung der Maßnahme bei der zuständigen Behörde anzuzeigen. Diese Infor-

mationspflicht bestand bereits in gesetzlichen Regelungen mehrer Länder und wurde 

mit unverändertem Regelungsgehalt übertragen. 
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Da für die Informationspflicht keine Bestandsmessung hinsichtlich der Bürokratiekos-

ten vorlag, wurde zunächst geschätzt, welcher Zeit- und Kostenaufwand nach neuer 

Rechtslage zu erwarten ist, um der Informationspflicht nachzukommen. Darüber hin-

aus wurde anhand von ermittelten Fallzahlen aus dem Bundesland Brandenburg eine 

Hochrechnung für alle Bundesländer durchgeführt. Im Zuge dieser Betrachtungen 

wurde für diese Informationspflicht eine Fallzahl von 390 Anzeigen/Jahr zugrunde 

gelegt. Der Zeitaufwand zur Befolgung der Informationspflicht beträgt 30 Minu-

ten/Fall mit Lohnkosten von 19,30 Euro/Stunde. Daraus resultieren Gesamtkosten 

von 4.000 Euro/Jahr. 

 

Im Rahmen der Ex-ante-Schätzung der zukünftig zu erwartenden Bürokratiekosten 

für die Befolgung dieser Informationspflicht ist hier insgesamt nicht mit einer Verän-

derung der beschriebenen Mengen- und Preisparameter gegenüber der alten Rechts-

lage zu rechnen, so dass die Schätzung Gesamtkosten in Höhe von 4.000 Euro/Jahr 

ergibt und damit nicht von einer bürokratischen Kostenbe- oder -entlastung auszu-

gehen ist. 

 

Alternativen zur Senkung der Bürokratiekosten wurden hier nicht gesehen, allerdings 

können die Länder nach § 43 Absatz 4 bestimmen, dass für die dort aufgeführten 

Fälle die Anforderungen an die Errichtung und Betrieb von Tiergehegen nach § 43 

Absatz 2 nicht gelten sollen. Damit ist es den Ländern freigestellt, hier eine Ein-

schränkung des Adressatenkreises zu regeln. Ob und in welcher Form die Länder von 

dieser Regelung Gebrauch machen und wie sich dies auf zukünftige Bürokratiekosten 

auswirkt, kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden. 

 

 

1.9 Ausnahmen von den Besitz- und Vermarktungsverboten zur Verwer-

tung beschlagnahmter oder eingezogener Tiere und Pflanzen (§ 45 Absatz 

6) 

 

Nach § 45 Absatz 6 können die nach den §§ 48 und 49 Absatz 1 oder nach Landes-

recht zuständigen Behörden auf Antrag Ausnahmen von den Besitz- und Vermark-

tungsverboten zulassen, soweit dies für die Verwertung beschlagnahmter oder ein-
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gezogener Tiere und Pflanzen erforderlich ist und Rechtsakte der Europäischen Ge-

meinschaft nicht entgegenstehen. Diese Informationspflicht bestand bereits in der 

Regelung des § 43 Absatz 7 BNatSchG g. F. und wird in unveränderter Form übertra-

gen. 

 

Eine Bestandsmessung der Kosten dieser Informationspflicht durch das Statistische 

Bundesamt lag hier nicht vor und konnte daher bei der Ex-ante-Schätzung der zu 

erwartenden Bürokratiekosten nicht zugrunde gelegt werden. Daher wurde auf Er-

kenntnisse zu Fallzahlen aus dem Bundesland Brandenburg zurückgegriffen und die-

se für alle Bundesländer hochgerechnet. Daraus ergab sich eine jährliche Fallzahl von 

0 Fällen. Im Rahmen der Ex-ante-Schätzung wird daher davon ausgegangen, dass 

sich nach der neuen Rechtslage keine Veränderung der Fallzahlen ergibt und folglich 

mit keiner bürokratischen Kostenbelastung durch diese Informationspflicht zu rech-

nen ist. Auf eine Prüfung von Alternativen wurde hier daher verzichtet. 

 

 

1.10 Ausnahmen von den Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverboten für 

bestimmte Zwecke (§ 45 Absatz 7) 

 

Nach § 45 Absatz 7 können die zuständigen Behörden auf Antrag Ausnahmen von 

den Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverboten des § 44 zulassen. Diese Informati-

onspflicht bestand bereits als rahmenrechtliche Vorgabe im geltenden Bundesnatur-

schutzgesetz (§ 43 Absatz 8) und in deren Umsetzung in den Landesnaturschutzge-

setzen. Sie wird mit unverändertem Regelungsgehalt überführt. 

 

Für die Abschätzung der zu erwartenden Bürokratiekosten bei der Befolgung dieser 

Informationspflicht wurde hier auf die Bestandsmessung des Statistischen Bundes-

amtes zu § 43 Absatz 8 BNatSchG g. F. zurückgegriffen. Diese ergab eine jährliche 

Fallzahl von 3.720 Anträgen. Der Zeitaufwand zur Befolgung der Informationspflicht 

beträgt 66 Minuten/Fall mit Lohnkosten von 40,55 Euro/Stunde und Zusatzkosten 

von 2,00 Euro/Fall. Daraus resultieren Gesamtkosten von 173.000 Euro/Jahr. 
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Im Rahmen der Ex-ante-Schätzung der zukünftig zu erwartenden Bürokratiekosten 

ist hier insgesamt nicht davon auszugehen, dass sich die aus der Bestandsmessung 

ergebenden Mengen- und Preisparameter mit der neuen Rechtslage verändern. Da-

her ist bei der Befolgung der Informationspflicht durch die Unternehmen mit bürokra-

tischen Kosten in Höhe von 173.000 Euro/Jahr und folglich mit keiner bürokratischen 

Kostenbe- oder -entlastung zu rechnen. Alternativen zur Senkung dieser Kosten wur-

den nicht gesehen.  

 

 

1.11 Pflicht zum Nachweis bzw. zur Glaubhaftmachung der Berechtigung 

zum Besitz von besonders streng geschützten Tieren und Pflanzen (§ 46 

Absatz 1 und 2) 

 

Aus der Regelung des § 46 Absatz 1 und 2 folgt die Verpflichtung, auf Verlangen der 

zuständigen Behörde die Berechtigung zum Besitz von besonders streng geschützten 

Tieren oder Pflanzen nachzuweisen (§ 46 Absatz 1) bzw. glaubhaft zu machen (§ 46 

Absatz 2). Diese Informationspflicht bestand bereits in der Regelung des § 49 Absatz 

1 und 2 BNatSchG g. F. und wird in unveränderter Form übertragen. 

 

Da für die Informationspflicht keine Bestandsmessung des Statistischen Bundesamtes 

hinsichtlich der Bürokratiekosten vorlag, wurde zunächst geschätzt, welcher Zeit- und 

Kostenaufwand nach neuer Rechtslage zu erwarten ist, um der Informationspflicht 

nachzukommen. Darüber hinaus wurde anhand von ermittelten Fallzahlen aus dem 

Bundesland Brandenburg eine Hochrechnung für alle Bundesländer durchgeführt. Im 

Zuge dieser Betrachtungen wurde für diese Informationspflicht eine Fallzahl von 

2900 Vorgängen/Jahr zugrunde gelegt. Der Zeitaufwand zur Befolgung der Informa-

tionspflicht beträgt 30 Minuten/Fall mit Lohnkosten von 19,30 Euro/Stunde. Daraus 

resultieren Gesamtkosten von 27.000 Euro/Jahr. 

 

Im Rahmen der Ex-ante-Schätzung der zukünftig zu erwartenden Bürokratiekosten 

für die Befolgung dieser Informationspflicht ist hier insgesamt nicht mit einer Verän-

derung der beschriebenen Mengen- und Preisparameter gegenüber der alten Rechts-

lage zu rechnen, so dass die Schätzung Gesamtkosten in Höhe von 27.000 Euro/Jahr 
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ergibt und damit nicht von einer bürokratischen Kostenbe- oder -entlastung auszu-

gehen ist. Alternativen zur Senkung der Bürokratiekosten wurden nicht gesehen. 

 

 

1.12 Pflicht zur Anmeldung von Tieren und Pflanzen bei der Ein-, Durch- 

und Ausfuhr oder dem Verbringen aus Drittstaaten (§ 50 Absatz 1) 

 

Nach § 50 Absatz 1 besteht die Verpflichtung, Tiere oder Pflanzen, die einer Einreise- 

oder Ausfuhrregelung nach Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft unterliegen, 

im Fall der Ein-, Durch- oder Ausfuhr oder dem Verbringen aus Drittstaaten unter 

Vorlage der für die Ein- oder Ausfuhr vorgeschriebenen Genehmigungen oder sonsti-

gen Dokumente bei einer nach § 49 Absatz 3 bekannt gegebenen Zollstelle anzumel-

den und auf Verlangen vorzuführen. Diese Informationspflicht bestand bereits in der 

Regelung des § 46 Absatz 1 BNatSchG g. F. und wird in unveränderter Form übertra-

gen. 

 

Für die Abschätzung der zu erwartenden Bürokratiekosten bei der Befolgung dieser 

Informationspflicht wurde hier auf die Bestandsmessung des Statistischen Bundes-

amtes zu § 46 Absatz 1 BNatSchG g. F. zurückgegriffen. Diese ergab eine jährliche 

Fallzahl von 9.783 Fällen. Der Zeitaufwand zur Befolgung der Informationspflicht be-

trägt 5 Minuten/Fall mit Lohnkosten von 24,00 Euro/Stunde. Daraus resultieren Ge-

samtkosten von 20.000 Euro/Jahr. 

 

Im Rahmen der Ex-ante-Schätzung der zukünftig zu erwartenden Bürokratiekosten 

ist hier insgesamt nicht davon auszugehen, dass sich die aus der Bestandsmessung 

ergebenden Mengen- und Preisparameter mit der neuen Rechtslage verändern. Da-

her ist bei der Befolgung der Informationspflicht durch die Unternehmen mit bürokra-

tischen Kosten in Höhe von 20.000 Euro/Jahr und folglich mit keiner bürokratische 

Kostenbe- oder -entlastung zu rechnen. 

 

Auf Grund von Vorgaben des EU-Rechts wurden hier keine Alternativen zur Senkung 

der Bürokratiekosten für die Unternehmen gesehen und die Informationspflicht un-

verändert aus § 46 Absatz 1 BNatSchG g. F. übernommen. 
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1.13 Pflicht zur Mitteilung der Ankunftszeit bei der Ein-, Durch- und Aus-

fuhr lebender Tiere (§ 50 Absatz 2) 

 

Nach § 50 Absatz 2 sind ein-, durch- und ausführende Personen lebender Tiere ver-

pflichtet, die voraussichtliche Ankunftszeit der Tiere der abfertigenden Zollstelle unter 

Angabe der Art und Zahl der Tiere mindestens 18 Stunden vor der Ankunft mitzutei-

len. Diese Informationspflicht bestand bereits in der Regelung des § 46 Absatz 2 B-

NatSchG g. F. und wird in unveränderter Form übertragen. 

 

Für die Abschätzung der zu erwartenden Bürokratiekosten bei der Befolgung dieser 

Informationspflicht wurde auf die Bestandsmessung des Statistischen Bundesamtes 

zu § 46 Absatz 2 BNatSchG g. F. zurückgegriffen. Diese ergab eine jährliche Fallzahl 

von 0 Fällen und damit Bürokratiekosten für die Unternehmen in Höhe von 0 Eu-

ro/Jahr.  

Im Rahmen der Ex-ante-Schätzung der zukünftig zu erwartenden Bürokratiekosten 

ist hier insgesamt nicht davon auszugehen, dass sich die aus der Bestandsmessung 

ergebenden Mengen- und Preisparameter mit der neuen Rechtslage verändern.  

Daher ist bei der Befolgung der Informationspflicht auch nicht mit bürokratischen 

Kosten für die Unternehmen zu rechnen. Alternativen zur Senkung der Bürokratiekos-

ten wurden hier nicht gesehen. 

 

 

1.14 Pflicht zur Vorlage einer Sachverständigenbescheinigung bei der Ein-, 

Durch- und Ausfuhr von Tieren und Pflanzen (§ 51 Absatz 1 Satz 2) 

 

Nach § 51 Absatz 1 Satz 2 kann die zuständige Zollstelle bei der Ein-. Durch- oder 

Ausfuhr von Tieren oder Pflanzen von der verfügungsberechtigten Person die Vorlage 

einer Sachverständigenbescheinigung darüber verlangen, dass die Tiere oder Pflan-

zen nicht zu den Arten oder Populationen gehören, die einer Ein- oder Ausfuhrrege-

lung nach den Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder Besitz- und Ver-

marktungsverboten unterliegen. Diese Informationspflicht bestand bereits in der Re-
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gelung des § 47 Absatz 1 Satz 2 BNatSchG g. F. und wird in unveränderter Form ü-

bertragen. 

 

Für die Abschätzung der zu erwartenden Bürokratiekosten bei der Befolgung dieser 

Informationspflicht wurde auf die Bestandsmessung des Statistischen Bundesamtes 

zu § 47 Absatz 1 Satz 2 BNatSchG g. F. zurückgegriffen. Diese ergab eine jährliche 

Fallzahl von 0 Vorlagen und damit Bürokratiekosten für die Unternehmen in Höhe 

von 0 Euro/Jahr.  

 

Im Rahmen der Ex-ante-Schätzung der zukünftig zu erwartenden Bürokratiekosten 

ist hier insgesamt nicht davon auszugehen, dass sich die aus der Bestandsmessung 

ergebenden Mengen- und Preisparameter mit der neuen Rechtslage verändern. Da-

her ist bei der Befolgung der Informationspflicht auch mit keinen bürokratischen Kos-

ten für die Unternehmen zu rechnen. Auf eine Prüfung von Alternativen wurde hier 

daher verzichtet. 

 

1.15 Auskunftspflicht im Zusammenhang mit der Durchführung des Arten-

schutzrechts (§ 52 Absatz 1 und 2) 

 

Nach § 52 Absatz 1 besteht für natürliche und juristische Personen sowie für nicht 

rechtsfähige Personenvereinigungen die Verpflichtung, den nach § 48 oder § 3 zu-

ständigen Behörden auf Verlangen die zur Durchführung der Rechtsakte der Europäi-

schen Gemeinschaft, des Kapitels 5 oder der zur ihrer Durchführung erlassenen 

Rechtsvorschriften erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Nach § 52 Absatz 2 ist die 

zur Auskunft verpflichtete Person darüber hinaus auch verpflichtet, die von den ge-

nannten Behörden bestimmten Personen zu unterstützen sowie ihnen auf Verlangen 

die erforderlichen geschäftlichen Unterlagen vorzulegen. Diese Informationspflicht 

bestand bereits in der Regelung des § 50 Absatz 1 und 2 BNatSchG g. F. und wird 

übertragen. 

 

Für die Abschätzung der zu erwartenden Bürokratiekosten bei der Befolgung dieser 

Informationspflicht wurde hier auf die Bestandsmessung des Statistischen Bundes-

amtes zu § 50 Absatz 1 und 2 BNatSchG g. F. zurückgegriffen. Diese ergab eine jähr-
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liche Fallzahl von 2.910 Fällen. Der Zeitaufwand zur Befolgung der Informations-

pflicht beträgt 40,58 Minuten/Fall mit Lohnkosten von 20,40 Euro/Stunde. Daraus 

resultieren Gesamtkosten von 40.000 Euro/Jahr. 

 

Im Rahmen der Ex-ante-Schätzung der zukünftig zu erwartenden Bürokratiekosten 

ist hier insgesamt nicht davon auszugehen, dass sich die aus der Bestandsmessung 

ergebenden Mengen- und Preisparameter mit der neuen Rechtslage verändern. Da-

her ist bei der Befolgung der Informationspflicht durch die Unternehmen mit bürokra-

tischen Kosten in Höhe von 40.000 Euro/Jahr und folglich mit keiner bürokratischen 

Kostenbe- oder -entlastung zu rechnen. 

 

Auf Grund der Vorgaben des EU-Rechts wurden hier keine Alternativen zur Senkung 

der Bürokratiekosten für die Unternehmen gesehen und die Informationspflicht un-

verändert aus § 50 Absatz 1 und 2 BNatSchG g. F. übernommen. 

 

 

1.16 Ausnahme vom Verbot der Errichtung oder wesentlichen Änderung 

von baulichen Anlagen an Gewässern (§ 61 Absatz 3) 

 

Nach § 61 Absatz 3 können auf Antrag Ausnahmen vom Verbot der Errichtung oder 

wesentlichen Änderung von baulichen Anlagen an Gewässern zugelassen werden. 

Diese Informationspflicht bestand bereits in den gesetzlichen Regelungen mehrerer 

Länder und wurde mit unverändertem Regelungsgehalt übertragen. 

 

Da für die Informationspflicht keine Bestandsmessung vorlag, wurde für die Abschät-

zung der nach neuer Rechtslage zu erwartenden Bürokratiekosten zunächst eine 

Schätzung des Zeit- und Kostenaufwands für die Befolgung der Informationspflicht 

vorgenommen. Darüber hinaus wurde anhand von ermittelten Fallzahlen aus dem 

Bundesland Brandenburg eine Hochrechnung auf alle Bundesländer durchgeführt. Im 

Zuge dieser Betrachtungen wurde dabei für diese Informationspflicht eine Fallzahl 

von 280 Anträgen/Jahr zugrunde gelegt. Der Zeitaufwand zur Befolgung der Infor-

mationspflicht beträgt 240 Minuten/Fall mit Lohnkosten von 28,50 Euro/Stunde. Dar-

aus resultieren Gesamtkosten von 32.000 Euro/Jahr. 
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Im Rahmen der Ex-ante-Schätzung der zukünftig zu erwartenden Bürokratiekosten 

für die Befolgung dieser Informationspflicht ist hier insgesamt nicht mit einer Verän-

derung der beschriebenen Mengen- und Preisparameter gegenüber der alten Rechts-

lage zu rechnen, so dass im Ergebnis der Schätzung von Gesamtkosten in Höhe von 

32.000 Euro/Jahr und damit nicht von einer bürokratischen Nettobe- oder -

entlastung auszugehen ist. Alternativen zur Senkung der Bürokratiekosten für die 

Unternehmen wurden nicht gesehen. 

 

 

1.17 Mitteilungspflicht bei Eintritt des Vorkaufsfalles (§ 66 Absatz 3) 

 

Nach § 66 Absatz 1 steht den Ländern ein Vorkaufsrecht an den dort aufgeführten 

Grundstücken zu. In diesem Fall werden das Land zum Vorkaufsberechtigten und der 

Eigentümer des jeweiligen Grundstücks zum Vorkaufsverpflichteten. In diesem Zu-

sammenhang ist der Vorkaufsverpflichtete nach § 66 Absatz 3 Satz 4 in Verbindung 

mit § 469 BGB dazu verpflichtet, dem Vorkaufsberechtigten mitzuteilen, dass ein Vor-

kaufsrecht für das in Frage stehende Grundstück besteht. Diese Informationspflicht 

bestand bereits in den gesetzlichen Regelungen der Länder und wurde mit unverän-

dertem Regelungsgehalt übertragen. 

 

Da für die Informationspflicht keine Bestandsmessung vorlag, wurde für die Abschät-

zung der nach neuer Rechtslage zu erwartenden Bürokratiekosten zunächst eine 

Schätzung des Zeit- und Kostenaufwands für die Befolgung der Informationspflicht 

vorgenommen. Darüber hinaus wurde anhand von ermittelten Fallzahlen aus dem 

Bundesland Brandenburg eine Hochrechnung auf alle Bundesländer durchgeführt. Im 

Zuge dieser Betrachtungen wurde für diese Informationspflicht eine Fallzahl von 

6.200 Mitteilungen/Jahr zugrunde gelegt. Der Zeitaufwand zur Befolgung der Infor-

mationspflicht beträgt 25 Minuten/Fall mit Lohnkosten von 19,30 Euro/Stunde. Dar-

aus resultieren Gesamtkosten von 50.000 Euro/Jahr. 

 

Im Rahmen der Ex-ante-Schätzung der zukünftig zu erwartenden Bürokratiekosten 

für die Befolgung dieser Informationspflicht ist hier insgesamt nicht mit einer Verän-
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derung der beschriebenen Mengen- und Preisparameter gegenüber der alten Rechts-

lage zu rechnen, so dass im Ergebnis der Schätzung von Gesamtkosten in Höhe von 

50.000 Euro/Jahr und damit nicht von einer bürokratischen Kostenbe- oder -

entlastung auszugehen ist. Alternativen zur Senkung der Bürokratiekosten für die 

Unternehmen wurden hier nicht gesehen. 

 

 

1.18 Antrag auf Erteilung einer Befreiung von den Geboten und Verboten 

des Bundesnaturschutzgesetzes, in einer Rechtsverordnung auf Grund des 

§ 57 sowie nach dem Naturschutzrecht der Länder (§ 67 Absatz 1) 

 

Nach § 67 Absatz 1 kann auf Antrag eine Befreiung von den Geboten und Verboten 

dieses Gesetzes, in einer Rechtsverordnung auf Grund des § 57 sowie nach dem Na-

turschutzrecht der Länder erteilt werden. Diese Informationspflicht bestand bereits in 

den gesetzlichen Regelungen der Länder und wurde mit unverändertem Regelungs-

gehalt übertragen. 

Da für die Informationspflicht keine Bestandsmessung vorlag, wurde für die Abschät-

zung der nach neuer Rechtslage zu erwartenden Bürokratiekosten zunächst eine 

Schätzung des Zeit- und Kostenaufwands für die Befolgung der Informationspflicht 

vorgenommen. Darüber hinaus wurde anhand von ermittelten Fallzahlen aus dem 

Bundesland Brandenburg eine Hochrechnung auf alle Bundesländer durchgeführt. Im 

Zuge dieser Betrachtungen wurde dabei für diese Informationspflicht eine Fallzahl 

von 3.000 Anträgen/Jahr zugrunde gelegt. Der Zeitaufwand zur Befolgung der In-

formationspflicht beträgt 120 Minuten/Fall mit Lohnkosten von 28,50 Euro/Stunde. 

Daraus resultieren Gesamtkosten von 171.000 Euro/Jahr. 

 

Im Rahmen der Ex-ante-Schätzung der zukünftig zu erwartenden Bürokratiekosten 

für die Befolgung dieser Informationspflicht ist hier insgesamt nicht mit einer Verän-

derung der beschriebenen Mengen- und Preisparameter gegenüber der alten Rechts-

lage zu rechnen, so dass im Ergebnis der Schätzung von Gesamtkosten in Höhe von 

171.000 Euro/Jahr und damit nicht von einer bürokratischen Nettobe- oder -

entlastung auszugehen ist. Alternativen zur Senkung der Bürokratiekosten für die 

Unternehmen wurden nicht gesehen. 
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2. Bürgerinnen und Bürger 

 

Für die Bürgerinnen und Bürger werden durch den Gesetzentwurf insgesamt 17 In-

formationspflichten eingeführt. Davon werden sechs aus bereits bestehenden Infor-

mationspflichten des geltenden Bundesnaturschutzgesetzes unverändert übernom-

men. Bei 10 Informationspflichten handelt es sich um bereits bestehende, die aus 

den ländergesetzlichen Regelungen in unveränderter Form überführt werden. Eine 

Informationspflicht wird auf Grund europarechtlicher Vorgaben neu eingeführt. 

 

Es ist davon auszugehen, dass sich die Mengen- und Preisparameter bei der Befol-

gung der Informationspflichten gegenüber der bisherigen Rechtslage nicht verändern 

werden, so dass eine Kostenbe- oder -entlastung für die Bürgerinnen und Bürger 

nicht zu erwarten ist. 

 

3. Verwaltung 

 

Durch den Gesetzesentwurf werden zwei Informationspflichten für die Verwaltung 

eingeführt. Bei beiden Informationspflichten handelt es sich um bereits bestehende 

Informationspflichten aus den Ländergesetzen, die in unveränderter Form  über-

nommen werden. 

 

Auch hier ist eine Veränderung der Mengen- und Preisparameter mit der neuen 

Rechtslage nicht zu erwarten, mithin auch keine bürokratische Kostenbe- oder -

entlastung der Verwaltung bei der Befolgung der Informationspflichten. 

 

 

IX. Auswirkungen auf die Gleichstellung von Männern und Frauen 

 

Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern. 

Die gleichstellungspolitischen Auswirkungen des Gesetzentwurfs wurden gemäß § 2 

des Bundesgleichstellungsgesetzes geprüft. Soweit Personen von den Regelungen 
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des Gesetzes betroffen sind, wirken sich die Regelungen auf Frauen und Männern in 

gleicher Weise aus. Die Relevanzprüfung in Bezug auf Gleichstellungsfragen fällt so-

mit negativ aus.  

 

 

X. Zeitliche Geltung/Befristung 

 

Eine zeitliche Befristung des Gesetzes kommt nicht in Betracht, da die Regelungen 

dauerhaft angelegt sein müssen, um einen nachhaltigen Schutz von Natur und Land-

schaft zu erreichen. 
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B. Einzelne Vorschriften 

 

Zu Artikel 1  Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesna-

turschutzgesetz – BNatSchG) 

 

Zu Kapitel 1 Allgemeine Vorschriften 

 

Zu § 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

 

Die Vorschrift löst die rahmenrechtliche Zielbestimmung des § 1 BNatSchG g. F. ab 

und formt sie zu einer unmittelbar geltenden Vorschrift um. Zugleich nimmt sie – 

inhaltlich weiter entwickelt und systematisch stringenter gefasst – den bisherigen 

Grundsätzekatalog des § 2 BNatSchG g. F. auf. Dies ist nicht nur erforderlich, um den 

Unterschied zu den verfassungsrechtlich verankerten allgemeinen Grundsätzen des 

Naturschutzes zu verdeutlichen. Es ist auch folgerichtig, da auch bislang die Grund-

sätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege als Konkretisierungen der Ziele 

verstanden wurden, Ziele und Grundsätze im Sinne der §§ 1 und 2 BNatSchG g. F. 

sich also in ihrem Rechtscharakter nicht unterschieden. Wie bei jeder gesetzlichen 

Zielbestimmung steht auch bei § 1 die Zielverwirklichung unter einem internen und 

externen Abwägungsvorbehalt und wird durch den Grundsatz der Verhältnismäßig-

keit begrenzt (vgl. § 2 Absatz 3). 

 

Absatz 1 entspricht in seinem Eingangsteil nahezu wortgleich dem bisherigen Recht. 

Ausdrücklich aufgenommen wird ein Hinweis auf die Gesundheit des Menschen, um 

die Bedeutung hervorzuheben, die Natur und Landschaft – nicht nur unter dem Ge-

sichtspunkt der Erholung – für das physische, psychische und soziale Wohlbefinden 

des Menschen haben. Als grundlegende Handlungsgegenstände des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege werden die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funkti-

onsfähigkeit des Naturhaushaltes – einschließlich der Regenerationsfähigkeit und 

nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter – sowie die Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit und der Erholungswert von Natur und Landschaft benannt. Sie spiegeln 

die drei basalen Zieldimensionen des Naturschutzes und der Landschaftspflege wider, 

nämlich die Diversitätssicherung, die Sicherung der materiell-physischen Funktionen 
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und die Sicherung der immateriellen Funktionen im Zusammenhang mit dem Wahr-

nehmen und Erleben von Natur und Landschaft.  

 

Dem Stand der fachlichen und politischen Diskussion entsprechend wird damit die 

biologische Vielfalt erstmals ausdrücklich in die eigentliche Zielbestimmung aufge-

nommen (vgl. bislang § 2 Absatz 1 Nummer 8 BNatSchG g. F.). Dagegen sind bereits 

im geltenden Recht die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes (vgl. 

§ 1 Nummer 1 BNatSchG g. F.) sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit und der 

Erholungswert von Natur und Landschaft (vgl. § 1 Nummer 4 BNatSchG g. F.) Be-

standteil der Zielbestimmung. Die bislang ebenfalls aufgeführte Tier- und Pflanzen-

welt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume (§ 1 Nummer 3 BNatSchG 

g. F.) sind als Teilaspekte der beiden erst genannten Handlungsgegenstände anzu-

sehen. 

 

Der bereits im geltenden Recht enthaltene Kanon der Handlungsformen des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege wird in Form einer Legaldefinition gefasst, in der 

der Begriff des Schutzes als Oberbegriff dient. Auf diese Weise wird für das gesamte 

Gesetz klargestellt, dass dort, wo die Begriffe „Schutz“ oder „schützen“ Verwendung 

finden, immer zugleich auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die 

Wiederherstellung von Natur und Landschaft mit gemeint sind. Entsprechendes gilt 

für die Verwendung der Begriffe „Erhaltung“ und „erhalten“. 

 

Als Kern der neuen Zielbestimmung und im Hinblick auf seine Bedeutung für eine 

bundeseinheitliche Ausrichtung der Bemühungen auf dem Gebiet des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege bildet Absatz 1 einen allgemeinen Grundsatz des Natur-

schutzes im Sinne des Artikels 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 GG. 

 

Die Absätze 2 bis 4 enthalten Konkretisierungen zu dem in Absatz 1 verankerten 

Kern der neuen Zielbestimmung. Sie sind dabei jeweils einem der dort benannten 

Handlungsgegenstände zugeordnet. Die einzelnen Konkretisierungen greifen dabei 

zumeist bisherige Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf und 

entwickeln diese weiter. Unter dem in Absatz 2 Nummer 2 verwandten Begriff der 

Ökosysteme sind Wirkungsgefüge aus Arten und Lebensgemeinschaften und ihrer 
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unbelebten natürlichen und anthropogenen Umwelt zu verstehen. Die in Absatz 3 

Nummer 2 zum Ziel erklärte Erhaltung der Funktionen der Böden im Naturhaushalt 

zielt auf den Schutz der Bodenfunktionen insbesondere im Hinblick auf ihre Filter-, 

Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften sowie als Lebensraum oder wegen ihrer 

natürlichen Fruchtbarkeit.  

 

Die Absätze 5 und 6 behandeln mit der Unzerschnittenheit von Landschaftsräumen 

und dem Freiraumschutz Querschnittsaspekte, die nicht nur jeweils einem der in Ab-

satz 1 benannten Handlungsgegenstände zugeordnet werden kann. In Absatz 5 wird 

das in Satz 1 allgemein formulierte Ziel der Bewahrung weitgehend unzerschnittener 

Landschaftsräume in den Sätzen 2 und 3 für bestimmte Arten von Vorhaben diffe-

renzierter dargestellt. Absatz 6 erklärt den Freiraumschutz im besiedelten und sied-

lungsnahen Bereich zum Ziel, wobei diese Regelung einer Inanspruchnahme von 

Brachflächen im Innenbereich u. a. für Bauleitpläne der Innenentwicklung nach § 13a 

Baugesetzbuch (BauGB) nicht entgegensteht. Unter den in diesem Absatz genannten 

Naturerfahrungsräumen sind Grünflächen mit einem hohen Erlebnispotenzial für die 

Erholung von Kindern und Jugendlichen zu verstehen, die diese auf Grund ihrer na-

türlichen Beschaffenheit haben, also nicht auf Grund ihrer Ausstattung mit bestimm-

ter Infrastruktur.  

 

 

Zu § 2 Verwirklichung der Ziele 

 

Die Vorschrift vereinigt im Wesentlichen bereits im geltenden Recht vorhandene Be-

stimmungen, die sich auf die Verwirklichung der Ziele und vormaligen Grundsätze 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege beziehen. 

 

Absatz 1 entspricht nahezu wortgleich § 4 BNatSchG g. F. Er enthält die an alle Bür-

gerinnen und Bürger gerichtete Aufforderung, nach den eigenen Möglichkeiten zur 

Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes beizutragen und sich so zu verhalten, 

dass Natur und Landschaft nicht mehr als den Umständen nach beeinträchtigt wer-

den. Die Vorschrift ist auch im Hinblick auf ihre neue, hervorgehobene systematische 

Stellung Ausdruck der Bedeutung des Naturschutzes und der Landschaftspflege für 
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die Allgemeinheit wie auch umgekehrt der Erforderlichkeit gesellschaftlicher Akzep-

tanz als Grundlage für den Erfolg der Bemühungen um den Schutz von Natur und 

Landschaft. Sie begründet zwar, wie auch bislang, keine unmittelbar durchsetzbaren 

Handlungs- oder Unterlassungspflichten, kann aber als Verhaltensmaßstab bei der 

Auslegung und Anwendung anderer Vorschriften und im Zusammenhang mit der So-

zialbindung des Eigentums bedeutsam werden. 

 

Absatz 2 entspricht nahezu wortgleich § 6 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG g. F. und löst 

auf der Grundlage der nunmehr erweiterten Gesetzgebungszuständigkeit insoweit 

zugleich im Rahmen des § 6 Absatz 3 Satz 1 BNatSchG g. F. erlassenes Landesrecht 

ab. Er verpflichtet die Behörden des Bundes und nun auch der Länder, im Rahmen 

ihrer Zuständigkeit die Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege zu unterstützen.  

 

Absatz 3 entspricht inhaltlich im Wesentlichen § 2 Absatz 1 BNatSchG g. F. und 

bringt zum Ausdruck, dass der in § 1 Absatz 1 genannte Schutzauftrag nicht absolut 

gilt insofern insbesondere jeweils zu prüfen ist, welche der drei Zieldimensionen bei 

Planung und Durchführung konkreter Maßnahmen im Einzelfall Vorrang genießt und 

welches Gewicht Maßnahmen bei Verfolgung der Ziele des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege im Verhältnis zu anderen, kollidierenden Belangen zukommt. Die 

Klausel ist Ausfluss des rechtsstaatlichen Abwägungsgebots (Artikel 20 Absatz 3 GG), 

das die staatlichen Organe in Bund und Ländern bindet. 

 

Absatz 4 entspricht nahezu wortgleich § 7 Satz 1 BNatSchG g. F. Danach sollen bei 

der Bewirtschaftung von Grundflächen im Eigentum oder Besitz der öffentlichen 

Hand die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege in besonderer Weise 

berücksichtigt werden. Die Vorschrift formt die allgemeine Verpflichtung des Absat-

zes 2 im Hinblick auf den umfangreichen Grundbesitz von Bund, Ländern, Gemeinden 

und sonstige zur öffentlichen Hand zählenden juristischen Personen des öffentlichen 

und gegebenenfalls auch privaten Rechts aus und betont deren besondere natur-

schutzfachliche Verantwortung. Einer ausdrücklichen Regelung eines – unter Abwä-

gungsvorbehalt stehenden – Verschlechterungsverbots für naturschutzfachlich be-

sonders wertvolle Grundflächen sowie eines allgemeinen Funktionsvorbehalts, wie sie 
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in § 7 Satz 2 und 3 BNatSchG g. F. erfolgt ist, bedarf es im Hinblick auf Inhalt und 

Rechtscharakter der §§ 1 und 2 darüber hinaus nicht. 

 

Absatz 5 greift den Gedanken des § 2 Absatz 2 BNatSchG g. F. auf. Die Vorschrift 

unterstreicht wie auch bislang die besondere Bedeutung der zwischen- und über-

staatlichen Bemühungen auf einem Gebiet, bei dem weder die Gegenstände des 

Schutzes noch deren Gefährdungen an den Grenzen Halt machen. Satz 1 unter-

streicht dabei die Bedeutung des Aufbaus und Schutzes des Netzes „Natura 2000“, 

Satz 2 die des Schutzes des Kultur- und Naturerbes im Sinne des Übereinkommens 

zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt vom 23. November 1972 (BGBl. 

1977 II S. 213). Mit dem kohärenten europäischen ökologischen Netz „Natura 2000“ 

im Sinne des Artikels 3 der FFH-Richtlinie und dem UNESCO-Welterbe werden zwei 

wichtige staatenübergreifende Schutzregime hervorgehoben. Welterbestätten in 

Deutschland, die einen Natur- und Landschaftsschutzbezug aufweisen, sind nicht nur 

die Grube Messel, sondern auch das obere Mittelrheintal, das Dresdner Elbtal, der 

Obergermanische Limes, die Klosterinsel Reichenau, das Gartenreich Dessau-Wörlitz, 

der Muskauer Park und die Schlösser und Gärten von Potsdam und Berlin. Die sich 

aus der Welterbekonvention insoweit ergebenden Verpflichtungen sind neben dem 

Denkmal- und Baurecht auch mit den Instrumenten des Naturschutzrechts durch die 

zuständigen Behörden umzusetzen. Weiterer Regelungen zum Netz „Natura 2000“, 

wie sie in § 2 Absatz 2 Satz 2 bis 5 BNatSchG g. F. erfolgt sind, bedarf es im Hinblick 

auf die insoweit spezifischeren §§ 6 und 31 ff. an dieser Stelle nicht. 

 

Absatz 6 Satz 1 entspricht nahezu wortgleich § 2 Absatz 1 Nummer 15 Satz 1, Satz 2 

löst auf der Grundlage der nunmehr erweiterten Gesetzgebungszuständigkeit im 

Rahmen des § 6 Absatz 3 Satz 3 BNatSchG g. F. erlassenes Landesrecht ab. Neu auf-

genommen wurde dabei der Aspekt der Bewirtschaftung und Nutzung von Natur und 

Landschaft. 
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Zu § 3 Zuständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse, vertragliche Vereinba-

rungen, Zusammenarbeit der Behörden 

 

Die Vorschrift führt im Wesentlichen bereits im geltenden Recht vorhandene Bestim-

mungen zusammen, die sich auf die Tätigkeit der für Naturschutz und Landschafts-

pflege zuständigen Behörden beziehen. 

 

Absatz 1 enthält eine Definition des Begriffs der für Naturschutz und Landschafts-

pflege zuständigen Behörden, wie er im Bundesnaturschutzgesetz künftig verwendet 

wird. 

 

Absatz 2 greift die rahmenrechtliche Aufgabenzuweisung des § 6 Absatz 1 BNatSchG 

g. F. auf, formt sie zu einer unmittelbar geltenden Vorschrift um und ergänzt sie um 

eine als Generalklausel ausgestaltete Befugnisnorm für die für Naturschutz und Land-

schaftspflege zuständigen Behörden. Die Vorschrift erfasst aus kompetenzrechtlichen 

Gründen nur die Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes und der auf Grund die-

ses Gesetzes erlassenen Vorschriften. Im Sinne des Artikels 84 Absatz 1 GG werden 

dabei weder neue Aufgaben übertragen noch bestehende verändert. Die Regelung 

der Ausführung von fortgeltendem oder künftig erlassenem Landesnaturschutzrecht 

obliegt den Ländern. Aufgabenzuweisung und Befugnisnorm gelten auch für das 

Bundesamt für Naturschutz aus, soweit es nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu-

ständig ist. Dies ist erforderlich, weil das Bundesrecht, insbesondere das Gesetz über 

die Errichtung eines Bundesamtes für Naturschutz vom 6. August 1993 (BGBl. I 

S. 1458), anders als das Landesrecht keine allgemeine Zuständigkeitsregelung kennt. 

Zuständigkeiten des Bundesamtes für Naturschutz bestehen nach diesem Gesetz ins-

besondere im Rahmen der Beobachtung von Natur und Landschaft (vgl. § 6 Ab-

satz 5), im Bereich des Artenschutzes (vgl. § 40 Absatz 5, § 45 Absatz 7 und 8, § 48 

Absatz 1 Nummer 2) sowie des Meeresnaturschutzes (vgl. § 58 Absatz 1). 

 

Absatz 3 greift die rahmenrechtliche Prüfverpflichtung des § 8 BNatSchG g. F. auf 

und formt sie zu einer unmittelbar geltenden Vorschrift um. Bei Maßnahmen des Na-

turschutzes und der Landschaftspflege soll – insofern anders als in § 8 BNatSchG 

g. F. geregelt – stets vorrangig geprüft werden, ob der Zweck mit angemessenem 
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Aufwand auch durch vertragliche Vereinbarungen erreicht werden kann. Dies gilt in 

besonderem Maße nicht nur für den Bereich der Land-, Forst- und Fischereiwirt-

schaft, sondern auch für sportliche Betätigung im Rahmen der Erholung in Natur und 

Landschaft. Damit soll die hohe praktische Bedeutung des Vertragsnaturschutzes für 

die Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege betont 

werden. Ein genereller Vorrang des Vertrags- vor dem Ordnungsrecht ist aber auch 

im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege weder unter dem Gesichts-

punkt der Wirksamkeit der Steuerung noch des verwaltungsmäßigen Aufwandes ge-

rechtfertigt (vgl. Sachverständigenrat für Umweltfragen, Umweltverwaltungen unter 

Reformdruck: Herausforderungen, Strategien, Perspektiven, Sondergutachten Febru-

ar 2007, Tz. 315 ff.). 

 

Absatz 4 Satz 1 entspricht nahezu wortgleich § 6 Absatz 2 Satz 2 BNatSchG g. F. und 

löst auf der Grundlage der nunmehr erweiterten Gesetzgebungszuständigkeit inso-

weit zugleich im Rahmen des § 6 Absatz 3 Satz 1 BNatSchG g. F. erlassenes Landes-

recht ab. Er verpflichtet die Behörden des Bundes und nun auch der Länder zu einer 

frühzeitigen Beteiligung der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Be-

hörden. Entsprechendes gilt nach Satz 2 allerdings auch für die für Naturschutz und 

Landschaftspflege zuständigen Behörden in Bezug auf die von ihnen durchgeführten 

Planungen und Maßnahmen. 

 

Absatz 5 lehnt sich an § 2 Absatz 1 Nummer 15 Satz 2 BNatSchG g. F. an und ver-

stärkt den dort enthaltenen Grundsatz im Interesse einer erhöhten Transparenz und 

Akzeptanz von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Wie auch 

im geltenden Recht wird durch die Vorschrift aber keine klagefähige Rechtsposition 

begründet. Ausnahmen können sich etwa dort ergeben, wo im Interesse der Schutz-

güter des Naturschutzes und der Landschaftspflege rasches Handeln erforderlich ist, 

etwa bei der einstweiligen Sicherstellung von künftigen Schutzgebieten (vgl. § 22 

Absatz 2).  

 

Absatz 6 wurde im Hinblick auf die durch die Föderalismusreform 2006 geänderte 

Verfassungslage (Artikel 84 Absatz 1 Satz 7 GG) aufgenommen. 
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Zu § 4 Funktionssicherung bei Flächen für öffentliche Zwecke 

 

Die Vorschrift entspricht nahezu wortgleich § 63 BNatSchG g. F. In Satz 1 Nummer 3 

entfällt lediglich die im geltenden Recht enthaltene Beschränkung auf wichtige öf-

fentliche Verkehrswege, in Nummer 7 wird der Begriff der Fernmeldeversorgung 

durch den zeitgemäßen Begriff der Telekommunikation ersetzt. Sie wird wegen ihres 

Adressatenkreises in den Zusammenhang mit den im Wesentlichen an die für Natur-

schutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden gerichteten Vorschriften ge-

stellt. 

 

 

Zu § 5 Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 

 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 5 Absatz 1 und 4 bis 6 BNatSchG g. F. In 

Absatz 2 werden die Nummern 1 bis 5 aus dem geltenden Recht übernommen. 

Nummer 6 enthält nunmehr den Hinweis, dass die Anwendung von Dünge- und 

Pflanzenschutzmitteln nach Maßgabe des landwirtschaftlichen Fachrechts zu erfolgen 

hat. Die Anforderungen der Nummern 1 bis 5 bleiben dabei unberührt. Bei der Do-

kumentation des Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln wird der Verweis 

auf das landwirtschaftliche Fachrecht durch Benennung der einschlägigen Vorschrif-

ten präzisiert. Die Absätze 2 und 3 des geltenden Rechts werden in § 21 Absatz 6 

und § 68 Absatz 4 aufgegriffen.  

 

 

Zu § 6 Beobachtung von Natur und Landschaft 

 

Mit der Vorschrift wird die im Jahre 2002 erstmals in das Bundesnaturschutzgesetz 

aufgenommene rahmenrechtliche Regelung über die Umweltbeobachtung (§ 12 B-

NatSchG g. F.) aus dem der Landschaftsplanung gewidmeten Kapitel in das die all-

gemeinen Vorschriften umfassende Kapitel verlagert und zu einer unmittelbar gel-

tenden Vorschrift umgeformt. Zugleich wird sie der in Anspruch genommenen Ge-

setzgebungszuständigkeit nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 29 GG entsprechend 

ausdrücklich auf die Beobachtung von Natur und Landschaft eingegrenzt. 



Drucksache 278/09 166 

Absatz 1 lehnt sich an die Aufgabenzuweisung des § 12 Absatz 1 BNatSchG g. F. an. 

Die Beobachtung von Natur und Landschaft als Staatsaufgabe bildet dabei einen all-

gemeinen Grundsatz des Naturschutzes im Sinne des Artikels 72 Absatz 3 Satz 1 

Nummer 2 GG. Der Beobachtung von Natur und Landschaft kommt eine maßgebliche 

Bedeutung für die Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege zu. Sie ist nicht nur Voraussetzung für einen gezielten Einsatz des gesamten 

naturschutzrechtlichen Instrumentariums, sondern liefert auch die naturschutzfachli-

chen Grundlagen für die in Planungs- und Zulassungsverfahren anderer Fachrechte 

erforderliche Bewertung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft. Nicht zuletzt 

dienen ihre Ergebnisse auch der Vorbereitung politischer Entscheidungen nicht nur 

auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Aus der Regelung des 

Absatzes 1 ergibt sich weder eine Verpflichtung des Bundes und der Länder zu einer 

umfassenden Beobachtung sämtlicher Bestandteile von Natur und Landschaft  noch 

eine Verpflichtung eines Vorhabenträgers zu einem vorhabenbezogenen Monitoring, 

insbesondere etwa im Hinblick auf die Wirksamkeit von Kompensationsmaßnahmen. 

 

Absatz 2 lehnt sich an die Zweckbestimmung des § 12 Absatz 2 BNatSchG g. F. an. 

Dabei wird der langfristige und ergebnisorientierte Ansatz der Beobachtung stärker 

betont. 

 

Absatz 3 benennt erstmals ausdrücklich Gegenstände der Beobachtung von Natur 

und Landschaft. Nummer 1 bezieht sich auf die Erfüllung völkerrechtlicher Verpflich-

tungen. Nummer 2 setzt die sich aus Artikel 11 und 12 Absatz 4 FFH-Richtlinie erge-

bende Überwachungsverpflichtung um. Zugleich kann die Beobachtung die erforder-

lichen Kenntnisse liefern, die Voraussetzung für etwaige Abweichungsentscheidungen 

im Sinne von Artikel 6 Absatz 4 und Artikel 16 FFH-Richtlinie sowie Artikel 9 Vogel-

schutzrichtlinie sind. Die Aufzählung ist nicht abschließend. Insbesondere kann sich 

aus naturschutzfachlichen Gründen die Verpflichtung ergeben, den Erhaltungszu-

stand weiterer, bislang nur nach nationalem Recht oder überhaupt nicht geschützter 

Arten zu beobachten. 
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Absatz 4 sieht eine gegenseitige Unterstützung und Abstimmung der zuständigen 

Behörden des Bundes und der Länder im Hinblick auf die Beobachtung von Natur 

und Landschaft vor. 

 

Mit Absatz 5 werden dem Bundesamt für Naturschutz die mit der Beobachtung von 

Natur und Landschaft für den Bund verbundenen Aufgaben übertragen. Andere Bun-

desbehörden, denen nicht bereits nach anderen Rechtsvorschriften Aufgaben aus 

dem Bereich der Beobachtung von Natur und Landschaft obliegen, sind also nicht zur 

Beobachtung verpflichtet.  

 

 

Zu § 7 Begriffsbestimmungen 

 

Die Vorschrift versammelt entsprechend dem geltenden Recht (§ 10 BNatSchG g. F.) 

die für die Anwendung des Bundesnaturschutzgesetzes maßgeblichen Begriffsbe-

stimmungen im Kapitel 1. 

 

Absatz 1 enthält die nicht im engeren Sinn artenschutzrechtlichen Begriffsbestim-

mungen. Nummer 1 greift die in § 2 Absatz 1 Nummer 8 Satz 2 BNatSchG g. F. ent-

haltene Definition der biologischen Vielfalt auf. Die Nummern 2 und 3 entsprechen 

nahezu wortgleich § 10 Absatz 1 Nummer 1 und 13 BNatSchG g. F. Die Nummern 4 

und 5 entsprechen inhaltlich § 10 Absatz 1 Nummer 3 und 4, beziehen sich aber 

nicht mehr auf den Begriff des Biotops, sondern in Übereinstimmung mit der FFH-

Richtlinie auf den Begriff des natürlichen Lebensraumtyps.  

 

Die Nummern 6 und 7 lehnen sich an § 10 Absatz 1 Nummer 6 und 7 BNatSchG g. F. 

an. Als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung werden wie auch bisher solche 

Gebiete angesehen, die nach der FFH-Richtlinie vom Mitgliedstaat ausgewählt und 

von der Europäischen Kommission in die sogenannte Gemeinschaftsliste aufgenom-

men wurden. Diese Gebiete unterliegen nach Artikel 4 Absatz 5 FFH-Richtlinie bereits 

vor ihrer Unterschutzstellung im Wesentlichen denselben Schutzvorschriften wie be-

reits zu Schutzgebieten erklärte Gebiete. Hiervon geht auch die geltende Begriffsbe-

stimmung aus. Die neue Begriffsbestimmung enthält im Hinblick auf die nach § 32 
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Absatz 4 bestehenden Alternativen zur Erklärung zum geschützten Teil von Natur 

und Landschaft allerdings eine Klarstellung. Ebenfalls eine Klarstellung erfolgt durch 

die neue Bestimmung des Begriffs der Europäischen Vogelschutzgebiete. Nach Artikel 

7 FFH-Richtlinie ist das Schutzregime der FFH-Richtlinie einschließlich der in der Vo-

gelschutzrichtlinie nicht vorgesehenen Abweichungsmöglichkeiten für Vogelschutzge-

biete erst nach deren Unterschutzstellung anzuwenden. Die bisherige Begriffsbe-

stimmung wird daher um die Voraussetzung ergänzt, dass ein Schutz im Sinne des 

§ 32 Absatz 2 bis 4 bereits gewährleistet ist. Damit greifen die §§ 33 bis 35, die der 

Umsetzung des Schutzregimes der FFH-Richtlinie dienen, jeweils zu den dort vorge-

sehenen Zeitpunkten. Der Schutz von FFH-Gebieten, die noch nicht in die Gemein-

schaftsliste aufgenommen wurden, sowie von Vogelschutzgebieten, die noch nicht 

unter Schutz gestellt wurden, richtet sich dagegen ausschließlich nach den in der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und der nationalen Gerichte entwi-

ckelten Anforderungen. Nummer 8 führt erstmals den Begriff der Natura 2000-

Gebiete als Oberbegriff für die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und die 

Europäischen Vogelschutzgebiete ein. Nummer 9 enthält eine veränderte Definition 

des Begriffes der Erhaltungsziele. Die im geltenden Recht enthaltene Definition (§ 10 

Absatz 1 Nummer 9 BNatSchG g. F.) wird nicht fortgeführt, da sie nicht mit dem An-

satz der FFH-Richtlinie übereinstimmt. Die Richtlinie bezieht das Ziel, einen günstigen 

Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wild lebenden Tier- und Pflan-

zenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren oder wiederherzustellen 

(vgl. Artikel 2 Absatz 2 FFH-Richtlinie), auf den Geltungsbereich der Richtlinie bzw. 

die jeweilige biogeografische Region. Dies wird bereits aus der Definition des günsti-

gen Erhaltungszustandes in Artikel 1 Buchst. e und i deutlich. Insofern müssen Maß-

nahmen in einem besonderen Schutzgebiet zwar diesem Ziel dienen (vgl. auch Artikel 

1 Buchst. l FFH-Richtlinie), die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Er-

haltungszustands ist jedoch nicht selbst Erhaltungsziel des jeweiligen Gebietes, wie 

dies das geltende Recht nahe legt. Dem trägt die neue Definition Rechnung. 

 

Eine eigenständige Definition des Begriffs der Konzertierungsgebiete, wie sie das gel-

tende Recht enthält (vgl. § 10 Absatz 1 Nummer 7 BNatSchG g. F.), ist dagegen ent-

behrlich. Die notwendige Klarstellung erfolgt im Zusammenhang mit der der Umset-

zung des Artikels 5 Absatz 4 FFH-Richtlinie dienenden Vorschrift des § 33 Absatz 2. 
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Entsprechendes gilt für die im geltenden Recht enthaltene Definition des Europäi-

schen ökologischen Netzes „Natura 2000“ (§ 10 Absatz 1 Nummer 8 BNatSchG g. F.) 

mit Blick auf § 31 sowie die im geltenden Recht enthaltene Definition des Schutz-

zwecks (§ 10 Absatz 1 Nummer 10 BNatSchG g. F.). Die Bestimmung des Begriffs der 

Pläne (vgl. § 10 Absatz 1 Nummer 12 BNatSchG g. F.) erfolgt im Rahmen des § 36. 

 

Absatz 2 enthält die im engeren Sinne artenschutzrechtlichen Begriffsbestimmungen. 

Nummer 1 entspricht wortgleich § 10 Absatz 2 Nummer 1 BNatSchG g. F. Nummer 2 

entspricht § 10 Absatz 2 Nummer 2 BNatSchG g. F., es erfolgt lediglich im Hinblick 

auf die fortentwickelte taxonomische Diskussion eine Klarstellung dahin, dass als 

Pflanzen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes auch Flechten und Pilze gelten. 

Diese wurden bereits im geltenden Recht unter den Pflanzenbegriff subsumiert. 

Nummer 3 entspricht § 10 Absatz 2 Nummer 3 BNatSchG g. F., es erfolgt lediglich 

eine Klarstellung dahin, dass das Vorhandensein einer wissenschaftlichen Bezeich-

nung nicht Voraussetzung für die Arteigenschaft ist. Nummer 4 enthält eine dem 

herrschenden wissenschaftlichen Verständnis entsprechende Neubestimmung des 

Begriffes des Biotops (vgl. § 10 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG g. F.). Auf eine ge-

setzliche Bestimmung des Begriffes der Lebensgemeinschaft wird im Hinblick auf das 

einhellige Verständnis der Fachwelt – eine Lebensgemeinschaft oder Biozönose stellt 

eine Gemeinschaft von Organismen verschiedener Arten in einem abgrenzbaren Le-

bensraum (Biotop) dar, Biozönose und Biotop bilden zusammen das Ökosystem – 

verzichtet. Nummer 5 führt erstmals eine Bestimmung des Begriffes der Lebensstätte 

ein, der u. a. in § 36 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und § 39 Absatz 1 Nummer 3 sowie 

als Unterfall in Gestalt der Fortpflanzungs- und Ruhestätten in § 44 Absatz 1 Num-

mer 3 und Absatz 5 Satz 2 verwendet wird. Nummer 6 entspricht nahezu wortgleich 

§ 10 Absatz 2 Nummer 4 BNatSchG g. F. 

 

Auch die Nummern 7 und 8 entsprechen geltendem Recht. Der in Nummer 7 ver-

wendete Begriff „Verbreitungsgebiet“ umfasst sowohl das natürliche als auch das 

tatsächliche Verbreitungsgebiet einer Art. Nummer 9 führt erstmals den Begriff der 

invasiven Art ein, der insbesondere in § 40 Absatz 1 bis 3 und 6 verwendet wird. Im 

internationalen Zusammenhang hat sich der Begriff „invasive alien species“ (IAS) 

durchgesetzt. Seine Bestimmung orientiert sich an Artikel 8 h des Übereinkommens 
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über die biologische Vielfalt, weiteren Empfehlungen unter diesem Übereinkommen 

und entsprechenden fachlichen Einschätzungen. Invasiv ist eine Art danach dann, 

wenn sie für natürlich vorkommende Ökosysteme, Biotope oder Arten ein erhebliches 

Gefährdungspotenzial darstellt. Da invasiv nur Arten außerhalb ihres Verbreitungsge-

biets sein können, werden in Deutschland natürlicher Weise vorkommende „Schad-

organismen“ nicht erfasst. Das erforderliche Gefährdungspotenzial muss sich auf 

Schutzgüter des Naturschutzes (natürlich vorkommende Ökosysteme, Biotope oder 

Arten) beziehen. Ackerunkräuter wie Galinsoga-Arten oder Cyperus esculentus oder 

ausschließlich die menschliche Gesundheit gefährdende Arten sind in diesem Zu-

sammenhang nicht relevant. Da das Gefährdungspotenzial auf natürlich vorkommen-

de Schutzgüter gerichtet sein muss, gilt etwa ein Neophyt, der ausschließlich einen 

anderen Neophyten gefährdet, nicht als invasiv. 

 

Die Nummern 10 bis 17 entsprechen wortgleich § 10 Absatz 2 Nummer 7 bis 14 

BNatSchG g. F. Nummer 18 greift die in § 10 Absatz 3 BNatSchG g. F. enthaltene 

Gleichstellungsklausel auf. Die Nummern 19 bis 22 entsprechen nahezu wortgleich § 

10 Absatz 2 Nummer 15 bis 18 BNatSchG g. F. Die Bestimmung des Begriffs des 

Zoos (vgl. § 10 Absatz 2 Nummer 19 BNatSchG g. F.) erfolgt im Rahmen des § 42 

Absatz 1. 

 

Absatz 3 entspricht nahezu wortgleich § 10 Absatz 5 BNatSchG g. F. 

 

Absatz 4 entspricht wortgleich § 10 Absatz 6 Nummer 2 BNatSchG g. F. Die im gel-

tenden Recht vorgesehene Bekanntgabe der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-

tung und der Europäischen Vogelschutzgebiete sowie der Konzertierungsgebiete im 

Bundesanzeiger (§ 10 Absatz 6 Nummer 1 BNatSchG g. F.) hat sich nicht bewährt. 

 

Absatz 5 entspricht wortgleich § 10 Absatz 4 BNatSchG g. F. 
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Zu Kapitel 2 Landschaftsplanung 

 

Zu § 8 Allgemeiner Grundsatz 

 

Allgemeine Ausführungen zur Begründung der Regelung instrumentenbezogener all-

gemeiner Grundsätze erfolgen vorstehend im Allgemeinen Teil der Begründung. 

 

Als allgemeiner Grundsatz des Naturschutzes wird zu dem Instrument der Land-

schaftsplanung nur die Aufgabe der Zielkonkretisierung auf überörtlicher und örtli-

cher Ebene einschließlich der Darstellung und Begründung von Erfordernissen und 

Maßnahmen zur Zielerreichung geregelt. Zum einen soll damit dauerhaft sicherge-

stellt bleiben, dass den für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden 

ein vorsorgeorientiertes Instrument für die Bewältigung ihrer vielfältigen Aufgaben 

zur Verfügung steht. Dienen die Instrumente des Naturschutzrechts ganz allgemein 

der Sicherstellung der in § 1 Absatz 1 dargestellten Zieldimensionen, stellt sich bei 

der Anwendung der Instrumente die Frage, was die Umsetzung der allgemeinen Ziele 

räumlich bzw. flächenbezogen konkret bedeutet und welche Zieldimension es aus 

Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege jeweils vorrangig bzw. im Zusammen-

wirken mit anderen zu verfolgen gilt; die Frage stellt sich ebenso bei der Anwendung 

von Vorschriften in anderen Fachgesetzen, bei denen die Ziele von Naturschutz und 

Landschaftspflege einfließen bzw. berücksichtigt werden müssen. Mit der Land-

schaftsplanung steht ein Instrument zur Verfügung, mit dessen Hilfe die Ziele und 

entsprechenden Erfordernisse und Maßnahmen von Naturschutz und Landschafts-

pflege räumlich und flächenbezogen konkret in einem umfassenden Gesamtkonzept 

für die überörtliche und örtliche Ebene dargestellt werden. Dieses Gesamtkonzept 

ermöglicht unter anderem die gesamträumliche Einbindung der Planung von Kom-

pensationsmaßnahmen, aber auch den zielgerichteten und effizienten Einsatz der 

vielfältigen auf Natur und Landschaft bezogenen Fördermittel (z. B. EU-Agrarfonds). 

Die Landschaftsplanung hat ferner eine wichtige Informationsfunktion für Vorha-

benträger, um sich über den Zustand von Natur und Landschaft im Vorhabensraum 

ein Bild zu machen, die Relevanz ihres Vorhabens in Bezug zu Zielen des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege und entsprechende Konflikte frühzeitig abschätzen 

und gegebenenfalls Maßnahmen etwa zur Erfüllung der Kompensationsverpflichtung 
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oder zur Sicherung der Kohärenz des Netzes „Natura 2000“ frühzeitig planen zu kön-

nen. Die Landschaftsplanung stellt die Grundlage für die Durchführung der Strategi-

schen Umweltprüfung von Plänen und Programmen dar. Sie liefert darüber hinaus 

Informationen für die Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten im Zu-

sammenhang mit Natura 2000-Gebieten. Schließlich steht mit der Landschaftspla-

nung ein wirksames Instrument zur Verfügung, um die Belange von Naturschutz und 

Landschaftspflege in die räumliche Gesamtplanung und die Bauleitplanung einzubrin-

gen. 

 

 

Zu § 9 Aufgaben und Inhalte der Landschaftsplanung  

 

Absatz 1 entspricht im Wesentlichen § 13 Absatz 1 BNatSchG g. F. Die Regelung 

bringt deutlicher als bisher zum Ausdruck, dass es in der Landschaftsplanung zum 

einen um die Konkretisierung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege und 

zum anderen um die Planung und Darstellung von Erfordernissen und Maßnahmen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege geht. 

 

Absatz 2 entspricht im Wesentlichen § 14 Absatz 1 Satz 1 BNatSchG g. F.  

 

Absatz 3 nimmt § 14 Absatz 1 Satz 2 BNatSchG g. F. auf. Der Katalog der in die Plä-

ne aufzunehmenden Angaben wurde geringfügig erweitert. Die Darstellung (und Be-

gründung) von Erfordernissen und Maßnahmen zur Umsetzung der konkretisierten 

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Nummer 4) soll auch im Hinblick 

auf Kompensationsmaßnahmen sowie auf den Einsatz natur- und landschaftsbezoge-

ner Fördermittel erfolgen (Buchstabe c). Mit dieser Regelung soll der Bedeutung vor-

gezogener Kompensationsmaßnahmen im Rahmen von Flächen- und Maßnahme-

pools sowie dem Bedürfnis nach Schaffung einer Angebotsplanung für den Einsatz 

natur- und landschaftsbezogener Fördermittel (Vertragsnaturschutz, Einsatz Förder-

programme Agrarnaturschutz) Rechnung getragen werden. Bei den darzustellenden 

Erfordernissen und Maßnahmen zum Aufbau und Schutz des Netzes „Natura 2000“ 

wurde einesteils der Biotopverbund, zu dem § 14 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe c 

BNatSchG g. F. ein Darstellungserfordernis enthält, aus systematischen Gründen dem 
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Buchstaben d zugeordnet. Ferner wurde die Biotopvernetzung hinzugefügt, zu der 

Darstellungen erfolgen sollen. Damit wird der Regelung zur Biotopvernetzung in § 21 

Absatz 6 ein Planungsinstrument zur Seite gestellt, mit dem unter Berücksichtigung 

der räumlich regionalisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege und 

in Kenntnis der regionalen Landschafts- und Landwirtschaftsstrukturen die erforderli-

chen Vernetzungsstrukturen für Biotope und gegebenenfalls. erforderliche Erforder-

nisse und Maßnahmen zu ihrem Aufbau planerisch und damit räumlich konkret dar-

gestellt werden können. Die Aufnahme von Erfordernissen und Maßnahmen zur Er-

haltung und Entwicklung von Freiräumen (Buchstabe g) stellt das Äquivalent zu dem 

in § 1 Absatz 6 geregelten Ziel des Freiraumschutzes im Siedlungs- und siedlungsna-

hen Bereich dar. 

 

Die übrigen Änderungen in Absatz 3 gegenüber § 14 Absatz 1 BNatSchG g. F. sind – 

mit Ausnahme der Rechtsverordnungsermächtigung – sprachliche Präzisierungen, in 

Nummer 4 Buchstabe b im Hinblick auf die gegenüber dem geltenden Bundesnatur-

schutzgesetz geänderte Biotop-Definition in § 7 Absatz 2 Nummer 4.  Die Rechtsver-

ordnungsermächtigung zur Vorgabe von Planzeichen dient dem Zweck, eine Verein-

heitlichung der Planungssprache zu bewirken. Dafür sollten die Planzeichen und die 

ihnen zuzuordnenden Inhalte einheitlich bestimmt werden. Damit wird es möglich, 

die Pläne lesbarer zu gestalten und die Planaussagen bei Bedarf einfacher auch zu 

größeren, gebietsüberschreitenden Planungsräumen zusammen zu ziehen. Gleichzei-

tig wird mit einer verbesserten, einheitlichen Lesbarkeit auch die Verwertbarkeit der 

Darstellungen der Landschaftsplanungen insbesondere für Raumordnungspläne und 

Bauleitpläne und andere Planungen und Verwaltungsverfahren mit Auswirkungen auf 

Natur und Landschaft verbessert. In der Planungspraxis hat sich insbesondere auf 

Grund moderner GIS- und internetbezogener Planungstechniken ein starkes prakti-

sches Bedürfnis für eine solche Vereinheitlichung und eine verbesserte Kompatibilität 

zur Plansprache der Raumordnung und Bauleitplanung ergeben. In der Rechtsver-

ordnung kann klargestellt werden, dass bestehende Pläne nicht angepasst werden 

müssen und von den Ländern zusätzliche Planzeichen verwendet werden können, um 

besonderen Planungsbedürfnissen Rechnung tragen zu können. 
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Die Regelung des Absatzes 4 greift die von § 16 Absatz 1 Satz 2 BNatSchG g. F. auf. 

Dort ist bereits eine Fortschreibung vorgesehen, aber nur in Bezug auf die Land-

schaftspläne. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, davon in Bezug auf die übrigen 

Plankategorien abzusehen. Eine Fortschreibungspflicht besteht, soweit eine Fort-

schreibung erforderlich ist. Der wichtigste Fall eines Fortschreibungserfordernisses 

dürfte im Fall eines stattgefundenen oder zu erwartenden Eintritts von Veränderun-

gen in Natur und Landschaft seit Planaufstellung oder letzter Fortschreibung beste-

hen. Denkbar ist aber etwa auch eine veränderte, insbesondere verbesserte Informa-

tions-, Daten- und Erkenntnislage mit Konsequenzen für die bisherige Planung. Die 

Erforderlichkeit einer Fortschreibung kann sich unter Umständen nur auf einen Teil-

raum oder ein bestimmtes sachliches Problem beziehen. In diesem Fall lässt die Re-

gelung eine Teilfortschreibung räumlich oder sachlich zu, allerdings nur, wenn damit 

nicht die Grundzüge der Planung für den gesamten Raum oder die Inhalte des Plans 

berührt sind. 

 

Absatz 5 entspricht im Wesentlichen § 14 Absatz 2 BNatSchG g. F. 

 

Absatz 6 enthält die im Hinblick auf die Strategische Umweltprüfung der Land-

schaftsplanung erforderlichen Regelungen. SUP-pflichtig sind Landschaftsrahmenplä-

ne und Landschaftspläne nach Satz 1, für deren Aufstellung oder Fortschreibung eine 

Verpflichtung besteht. Landschaftsrahmenplänen und Landschaftsplänen liegt ein 

umfassender medienübergreifender Ansatz unter Betrachtung aller Umweltgüter, 

auch des Menschen und von Kultur- und Sachgütern, zu Grunde, wie die Zielbestim-

mung des § 1 jetzt unmissverständlich regelt. Sie enthalten daher in ihren Darstel-

lungen und Begründungen mit den in § 9 Absatz 3 geforderten Angaben auch die 

Inhalte des Umweltberichts. Satz 2 stellt darüber hinaus klar, dass in der Begründung 

insbesondere auch die hier (zusätzlich) aufgeführten Angaben enthalten sein müs-

sen. Mit der Erstellung einer kurzen, allgemein verständlichen nichttechnischen Zu-

sammenfassung der Planinhalte ist auch den diesbezüglichen Anforderungen der 

SUP-Richtlinie (Anhang I Buchstabe j) Rechnung getragen. Den Anforderungen der 

SUP-Richtlinie (Artikel 10) hinsichtlich der Überwachung der erheblichen Auswirkun-

gen der Durchführung der Landschaftspläne ist Genüge getan, wenn und soweit die 

Fortschreibung nach Absatz 4 zum Anlass für eine diesbezügliche Überprüfung ge-
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nommen wird. Die Regelung in Satz 3 ermöglicht eine verfahrensmäßige Bündelung 

der SUP-Verfahrensschritte in den Verfahren zur Aufstellung von Regional- und Bau-

leitplänen mit dem Ziel der Vermeidung doppelten Verfahrensaufwands bei paralleler 

Durchführung von Landschaftsrahmenplan- bzw. Landschaftsplan- und Regionalplan- 

bzw. Bauleitplan-Aufstellung. Das ändert nichts daran, dass insbesondere bei Bebau-

ungsplänen nach den §§ 13, 13a BauGB keine Strategische Umweltprüfung erforder-

lich ist. Satz 4 verweist zur Vermeidung von Verfahrensfehlern auch für die Fälle der 

nicht parallelen Aufstellung auf die Verfahrensregelungen des überfachlichen Pla-

nungsrechts. 

 

 

Zu § 10  Landschaftsprogramme und Landschaftsrahmenpläne 

 

Entsprechend der Regelung in § 15 Absatz 1 BNatSchG g. F. wird in Absatz 1 Satz 1 

bestimmt, dass die Landschaftsplanung für das Gebiet eines Landes im Landschafts-

programm, für Teile des Landes in Landschaftsrahmenplänen erfolgt. Satz 2 über-

nimmt die Raumordnungsklausel des § 15 Absatz 1 Satz 2 BNatSchG g. F.  

 

Abweichend von § 15 Absatz 1 BNatSchG g. F. erfolgt nach Absatz 2 die Aufstellung 

eines Landschaftsprogramms fakultativ, die von Landschaftsrahmenplänen obligato-

risch. Landschaftsrahmenpläne müssen in ihrer Gesamtheit das Gebiet des Landes 

abdecken, sind also – wie bisher – flächendeckend zu erstellen. Die mit dieser Rege-

lung verfolgte Konzeption betont die besondere Bedeutung des Landschaftsrahmen-

plans für die räumliche Konkretisierung der Ziele des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege und den Charakter des Landschaftsprogramms als – zumindest auch – 

politische Programmaussage über die landesweit zum Schutz von Natur und Land-

schaft zu verfolgenden Ziele.  

 

Die Regelung des Absatzes 3 soll sicherstellen, dass die in Landschaftsprogrammen 

und Landschaftsrahmenplänen für die überörtliche Ebene konkretisierten Ziele, Er-

fordernisse und Maßnahmen in die Raumordnung Eingang finden. Sie können als 

Ziele und Grundsätze der Raumordnung je nach dem Ergebnis der Abwägung Ver-

bindlichkeit erlangen.  



Drucksache 278/09 176 

Sofern in den Stadtstaaten die Konkretisierung der Ziele von Naturschutz und Land-

schaftspflege und die Darstellung von Erfordernissen und Maßnahmen in Land-

schaftsprogrammen für das Gebiet des Stadtstaats erfolgt, besteht daneben kein Be-

dürfnis für die Aufstellung von Landschaftsrahmenplänen für Teile der Stadtstaaten. 

Entsprechend ist in Absatz 4 zur Vermeidung unnötigen Planungsaufwandes geregelt, 

dass keine Aufstellungsverpflichtung besteht, wenn ein Landschaftsprogramm vor-

liegt. 

 

Mit der Regelung in Absatz 5 zur Geltung des Landesrechts hinsichtlich Zuständigkeit, 

Verfahren der Aufstellung und Verhältnis zur Raumordnungsplanung verzichtet der 

Bund auf ein entsprechendes Regelungsangebot für die Länder. Ob also die für Na-

turschutz und Landschaftspflege oder aber die für die Raumordnung bzw. Regional-

planung zuständige Behörde den Plan aufstellt, in welchem Verfahren die Aufstellung 

erfolgt und ob Landschaftsprogramm und Landschaftsrahmenplan als eigenständiger 

Plan oder integriert in den Raumordnungs- bzw. Regionalplan aufgestellt werden, soll 

sich nach den entsprechenden Vorschriften des Landesrechts richten. Für Integrati-

onslösungen ist darauf hinzuweisen, dass es die Anforderungen, die sich aus der 

Strategischen Umweltprüfung für die Raumordnungsplanung ergeben, aber auch die 

Berücksichtigungspflicht aus § 9 Absatz 5 Satz 3 es in der Regel erforderlich machen, 

zunächst ein als solches auch erkennbares landschaftsplanerisches Konzept zu erar-

beiten. 

 

 

Zu § 11  Landschaftspläne und Grünordnungspläne  

 

Entsprechend dem Vorbild einiger Länder wird bei der Landschaftsplanung für die 

örtliche Ebene in Absatz 1 Satz 1 zwischen der Planung für das gesamte Gemeinde-

gebiet oder das Gebiet mehrerer Gemeinden (Landschaftsplan) und für Teile eines 

Gemeindegebiets (Grünordnungsplan) unterschieden. Der Landschaftsplan stellt be-

züglich der Planungsebene das Äquivalent zum Flächennutzungsplan, der Gründord-

nungsplan das zum Bebauungsplan dar. Satz 2 übernimmt die Raumordnungsklausel 

des § 16 Absatz 1 Satz 3 BNatSchG g. F. Bezüglich der Inhalte von Landschafts- und 

Grünordnungsplänen bestimmt Satz 3, dass Inhalt der Darstellungen nicht sämtliche 
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in § 9 Absatz 3 genannten Angaben sein müssen, sondern nur die, die für die Kon-

kretisierung der Ziele und Darstellung der Erfordernisse und Maßnahmen auf der ört-

lichen Ebene erforderlich sind. Satz 4 sieht vor, dass abweichendes Landesrecht un-

berührt bleibt, auch solches, das die Rechtsverbindlichkeit von Landschaftsplänen 

und Grünordnungsplänen regelt. 

 

Eine Landschaftsplanung für die örtliche Ebene muss, anders als in § 16 BNatSchG 

g. F. geregelt, nach Absatz 2 Satz 1 nicht mehr flächendeckend erfolgen, sondern – 

als Landschaftsplan – nur noch dann, wenn sie erforderlich ist. Dies ist dann der Fall, 

wenn das Bedürfnis besteht, die Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege örtlich 

zu konkretisieren und Erfordernisse und Maßnahmen im Sinne von § 9 Absatz 3 Satz 

1 Nummer 4 zu planen. Ein solches Bedürfnis besteht insbesondere, wenn wesentli-

che Veränderungen im Planungsraum eingetreten, vorgesehen oder zu erwarten 

sind, etwa wegen der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung eines Bauleitplans, die 

zu erheblichen Konsequenzen im Hinblick auf die Umsetzung der für den Planungs-

raum zu verfolgenden Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege führt. Die 

Rechtmäßigkeit von Bebauungsplänen bleibt von der Regelung nach wie vor unbe-

rührt; die Wirksamkeitsvoraussetzungen sind im Baugesetzbuch abschließend gere-

gelt. Bei Bebauungsplänen, bei denen eine Strategische Umweltprüfung entbehrlich 

ist (insbesondere nach den §§ 13, 13a BauGB) bedarf es in der Regel nicht der Auf-

stellung, Ergänzung oder Änderung eines Landschaftsplans.  

 

Grünordnungspläne stellen auf Seiten der Landschaftsplanung die Entsprechung zum 

Bebauungsplan dar. Ihre Aufstellung ist nach Satz 2 fakultativ.  

 

In Absatz 3 wird das Verhältnis von Landschafts- und Grünordnungsplänen zur Bau-

leitplanung geregelt und damit der Regelungsauftrag an die Länder in § 16 Absatz 2 

Satz 1 BNatSchG g. F. sowie die den Ländern in § 16 Absatz 2 Satz 2 BNatSchG g. F. 

eröffnete Regelungsmöglichkeit durch eine Vollregelung ersetzt. Dazu bestimmt die 

Vorschrift die Verpflichtung zur Berücksichtigung der in den Landschaftsplänen für 

die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 BauGB und 
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eröffnet die Möglichkeit, diese als Darstellungen und Festsetzungen nach den §§ 5 

und 9 BauGB verbindlich zu machen.  

 

Die Stadtstaatenklausel in Absatz 4 entspricht § 16 Absatz 3 BNatSchG g. F., aller-

dings ist die Regelung um Landschaftsprogramme ergänzt, die, sofern dort die örtli-

che Konkretisierung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege erfolgt und die 

örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen darin dargestellt sind, Landschaftspläne e-

benfalls ersetzen.  

 

Absatz 5 führt zur Verdeutlichung die Regelungsbereiche auf, in denen der Bund kei-

ne Regelungen trifft. 

 

 

Zu § 12  Zusammenwirken der Länder bei der Planung  

 

Die Vorschrift regelt zum Zusammenwirken der Länder bei der Landschaftsplanung 

eine Berücksichtigungs- und je nach Erforderlichkeit eine Abstimmungspflicht. Dies 

erscheint gegenüber der in § 17 Absatz 1 BNatSchG g. F. geregelten Rücksichtnah-

mepflicht praktikabler. Auf eine Vorschrift wie die des § 17 Absatz 2 BNatSchG g. F. 

wird angesichts deren geringen praktischen Relevanz verzichtet. 

 

 

Zu Kapitel 3 Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft 

 

Zu § 13  Allgemeiner Grundsatz  

 

Allgemeine Ausführungen zur Begründung der Regelung instrumentenbezogener all-

gemeiner Grundsätze erfolgen vorstehend im Allgemeinen Teil der Begründung. 

 

Die Vermeidung und Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft stellt ein 

grundlegendes Instrument des Naturschutzes und der Landschaftspflege dar. In der 

Eingriffsregelung spiegelt sich die Bedeutung des Verursacher- und des Folgenbewäl-

tigungsprinzips in besonderer Weise. Ohne eine Kompensationsverpflichtung für Ein-
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griffe ist die mit § 1 beabsichtigte Sicherung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- 

und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft auf Dauer nicht möglich. Der 

Charakter der Vorschrift als allgemeiner Grundsatz kommt darin zum Ausdruck, dass 

sowohl der Tatbestand der Eingriffsregelung – eine erhebliche Beeinträchtigung von 

Natur und Landschaft – als auch ihre Rechtsfolgenkaskade – Vermeidungspflicht, 

vorrangiger Ausgleich und Ersatz sowie die Ersatzzahlung als jeweils nachrangige 

Mittel – geregelt werden.  

 

 

Zu § 14  Eingriffe in Natur und Landschaft  

 

Die Absätze 1 und 2 entsprechen § 18 Absatz 1 und 2 BNatSchG g. F. Damit bleibt 

der Eingriffstatbestand als Schlüssel zur Anwendung der Eingriffsregelung unverän-

dert. Daher fallen, wie bisher, insbesondere regelmäßig durchgeführte Maßnahmen 

zur ordnungsgemäßen Unterhaltung von Verkehrswegen und zugehörigen Betriebs-

anlagen nicht unter die Eingriffsregelung, da sie entweder nicht mit einer Verände-

rung der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen verbunden sind oder zu keiner er-

heblichen Beeinträchtigung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 

oder des Landschaftsbildes führen. Dies gilt aus den gleichen Gründen in der Regel 

auch für natur- und landschaftsverträgliche sportliche Betätigungen. Auf die Begrün-

dung zum Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Naturschutzes und 

der Landschaftspflege und zur Anpassung anderer Rechtsvorschriften (BR-Drs. 

411/01) wird in diesem Zusammenhang verwiesen.  

 

In Absatz 3 im Verhältnis zu § 18 Absatz 3 BNatSchG g. F. neu aufgenommen ist die 

Regelung unter Nummer 2. Zweck der Regelung ist es, die Wiederaufnahme einer 

land-, forst- oder fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung auf Flächen zu ermöglichen, 

deren Nutzung zu dem Zweck aufgegeben oder eingeschränkt wurde, um auf ihnen 

vorgezogene Kompensationsmaßnahmen zu verwirklichen. Kommt dieser Zweck nicht 

zum Tragen, soll die Wiederaufnahme der Nutzung ermöglicht werden. Dies betrifft 

etwa Fälle, in denen Flächen für eine Kompensation nicht tatsächlich in Anspruch 

genommen werden, z. B. weil ihnen kein entsprechendes Eingriffsvorhaben zugeord-
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net wird. Sichergestellt sein muss, dass den Eingriffszulassungsbehörden die Wieder-

aufnahme der Nutzung zur Kenntnis gelangt, damit den Flächen keine Eingriffsvor-

haben mehr zugeordnet werden. Andere Regelungen, die gegebenenfalls die Nut-

zungsaufnahme einschränken, bleiben allerdings unberührt. 

 

 

Zu § 15  Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen  

 

Absatz 1 Satz 1 entspricht § 19 Absatz 1 BNatSchG g. F. Satz 2 dient der Unterset-

zung des Vermeidungsgebots entsprechend dem Vorbild in zahlreichen Landesnatur-

schutzgesetzen. Das Vermeidungsgebot verpflichtet den Verursacher, in allen Pla-

nungs- und Realisierungsstadien dafür Sorge zu tragen, dass Vorhaben so umwelt-

schonend wie möglich umgesetzt werden. Die Formulierung „am gleichen Ort“ soll 

zum Ausdruck bringen, dass das Vermeidungsgebot im Sinne der Vorschrift auf die 

Möglichkeit von Ausführungsvarianten an dem geplanten Standort des Vorhabens 

zielt. Im Gegensatz dazu heißt es in § 34 Absatz 3 Nummer 2 „an anderer Stelle“ und 

ist als Verpflichtung zur Prüfung alternativer Standorte zu verstehen. Insofern wird 

die Formulierung „am gleichen Ort“ bewusst als Gegenbegriff verwandt, um das Ge-

meinte deutlich zum Ausdruck zu bringen. Satz 3 sieht eine Begründungspflicht vor, 

soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können. Diese Pflicht soll die Be-

achtung und Umsetzung des Vermeidungsgebots in der Praxis stärken. 

 

In Absatz 2 entspricht Satz 1 § 19 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG g. F. In Satz 2 soll mit 

der Hinzufügung der Worte „in gleichartiger Weise“ der äquivalente Gegenbegriff zu 

„in gleichwertiger Weise“ beim Ersatz den Unterschied zwischen Ausgleich und Ersatz 

verdeutlichen, ohne dass in der Sache etwas anderes als in § 19 Absatz 2 Satz 2 B-

NatSchG g. F. gemeint ist. In Satz 3 wird die Unterscheidung von Ausgleich und Er-

satz auch bei der Definition der Ersatzmaßnahmen fortgeführt. Dementsprechend ist 

nicht mehr von „in sonstiger Weise kompensiert“, sondern nur noch von „ersetzt“ die 

Rede. Gegenüber § 19 Absatz 2 Satz 3 BNatSchG g. F. neu eingeführt wird die räum-

liche Komponente von Ersatzmaßnahmen. Die Verwendung des Begriffs „Naturraum“ 

orientiert sich an der Gliederung des Gebiets der Bundesrepublik Deutschland in 69 

naturräumliche Haupteinheiten nach Ssymank 1994 (Ssymank, Axel: Neue Anforde-
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rungen im europäischen Naturschutz. Das Schutzgebietssystem Natura 2000 und die 

FFH-Richtlinie der EU. Natur und Landschaft 69(9), S. 395-406). Dem entsprechen in 

etwa auch die räumlichen Vorgaben für die Durchführung von Ersatzmaßnahmen in 

den Landesgesetzen, so dass erwartet werden kann, dass die Fortführung der Praxis 

der Länder, was die räumliche Komponente von Ersatzmaßnahmen betrifft, mit der 

Verwendung des Begriffs „Naturraum“ gesichert ist. Satz 4 stellt die grundsätzliche 

Zulässigkeit der Festsetzung solcher Maßnahmen als Kompensationsmaßnahmen 

klar, die in Bewirtschaftungsplänen im Sinne des § 32 Absatz 5 und Maßnahmepro-

grammen im Sinne des § 36 WHG enthalten sind, vorausgesetzt, der nach den Sät-

zen 2 und 3 verlangte Funktionsbezug solcher Maßnahmen ist gegeben. Entspre-

chendes gilt auch für Kohärenzsicherungsmaßnahmen im Sinne des § 34 Absatz 5 

und für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des § 44 Absatz 5 Satz 3, ohne 

dass es hier einer gesetzlichen Klarstellung bedarf. Satz 5 entspricht § 19 Absatz 2 

Satz 4 BNatSchG g. F.  

 

Die insgesamt im Wesentlichen unveränderte Regelung von Ausgleich und Ersatz 

bietet insbesondere mit ihrer Konkretisierung des Kompensationsraums die nötigen 

Voraussetzungen, den günstigen Wirkungen, die mit dem in der Novelle des Erneu-

erbare-Energien-Gesetz (EEG) vorgesehenen sogen. „Repowering“, also dem Abbau 

von Windenergie-Altanlagen insbesondere an problematischen Altstandorten verbun-

den sind, Rechnung zu tragen. Zu berücksichtigen ist bei der Prüfung der Frage, ob 

und gegebenenfalls in welchem Umfang Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzu-

führen sind insbesondere die mit dem Abbau von Altanlagen verbundene Entlastung 

des Landschaftsbildes insbesondere bei Abbau von Einzelanlagen (Rückgang der 

„Verspargelung“ der Landschaft) und die Reduzierung der Anzahl von Neuanlagen 

durch die Errichtung effizienterer Anlagen, wobei zusätzlich in Rechnung zu stellen 

ist, wenn problematische Altstandorte aufgegeben und die neuen an Stellen errichtet 

werden, die vorher auf ihre Eignung in der Regel auch in Bezug auf die Wirkung im 

Landschaftsbild geprüft wurden bzw. die bereits eine Vorbelastung aufweisen. Neu-

standorte in Eignungsgebieten werden oft auch in ökologischer Hinsicht unproblema-

tischer sein, wodurch ein weiterer Entlastungseffekt eintreten kann.  
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Absatz 3 sieht im Hinblick auf die sich in bestimmten Eingriffskonstellationen erge-

bende Konfliktlage zwischen Kompensationserfordernissen und Ansprüchen der land- 

und forstwirtschaftlichen Bodennutzung ein ausdrückliches Rücksichtnahmegebot 

und einen besonderen Prüfauftrag vor. Dies trägt dem verfassungsrechtlich garan-

tierten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung. Nach Satz 1 ist bei der Inanspruch-

nahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen, insbesondere 

sind für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Böden nur im notwen-

digen Umfang in Anspruch zu nehmen. Nach Satz 2 ist vorrangig zu prüfen, ob der 

Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, zur Wiedervernet-

zung von Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen er-

bracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass Flächen aus der Nutzung ge-

nommen werden. Den genannten Ansprüchen der land- und forstwirtschaftlichen 

Bodennutzung ist im Rahmen der Ausübung des fachlichen Beurteilungsspielraums 

bei der Konzeption von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Rechnung zu tragen. 

Maßnahmen zur Wiedervernetzung können Fischtreppen, Grünbrücken oder Durch-

lässe sein, die zur Verbesserung der ökologischen Durchlässigkeit sowie zur Wieder-

herstellung des räumlichen Zusammenhangs von Lebensräumen beitragen. Solche 

Maßnahmen können in einem fachlichen Gesamtkonzept beispielsweise eine gleich-

wertige Wirkung für die Stabilisierung einer Population entfalten, wie die Entwicklung 

neuer Habitatflächen. Als Ersatzmaßnahmen sind darüber hinaus auch Maßnahmen 

zur Entsiegelung von bebauten und nicht mehr genutzten Flächen anzustreben. 

 

Mit den in Absatz 4 enthaltenen Regelungen wird das, was in § 18 Absatz 5 

BNatSchG g. F. als Regelungsauftrag an die Länder formuliert war, nunmehr im Bun-

desgesetz selbst geregelt. An der Regelungsbedürftigkeit der Sicherung der Durch-

führung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen hat sich nichts geändert, siehe dazu 

die Begründung zum Gesetzentwurf Artikel 1 § 18 Absatz 5 BNatSchGNeuregG. Die 

Vorschrift ist entsprechenden Vorschriften der Länder nachgebildet bzw. nimmt we-

sentliche der dortigen Regelungselemente auf. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

sind zu unterhalten. Damit ist die Durchführung von Herstellungs- und Entwicklungs-

pflege gemeint, aber auch die permanente Unterhaltungspflege, soweit sie selbst 

Gegenstand der Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme sind. Auch Vorkehrungen zur 
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Vermeidung von Beeinträchtigungen können einer regelmäßigen Unterhaltung bedür-

fen (z. B. Amphibienleiteinrichtungen, Querungshilfen etc.). Die vorgesehene rechtli-

che Sicherung der für die Kompensationsmaßnahmen benötigten Flächen kann in 

unterschiedlicher Weise erfolgen. Sie kann durch Eintragung einer beschränkten per-

sönlichen Dienstbarkeit gemäß § 1090 BGB geschehen, soweit es sich um Unterlas-

sungspflichten handelt; für (nicht lediglich einmalige) Handlungspflichten ist die Ein-

tragung einer Reallast gemäß § 1105 BGB möglich. Darüber hinaus kommt, insbe-

sondere wenn ein Land selbst Vorhabenträger ist, als rechtliche Sicherung auch der 

Abschluss entsprechender (Pacht-) Verträge in Betracht, wenn eine vertragliche Ver-

einbarung ausreichend erscheint, um eine ausreichende Sicherung zu erreichen. In-

dem gemäß Satz 3 auch der Rechtsnachfolger des Verursachers für die Erfüllung der 

Kompensationsverpflichtungen verantwortlich ist, kann sich die zuständige Behörde 

an beide halten, wenn die Kompensationsmaßnahmen nicht ordnungsgemäß umge-

setzt wurden. Damit ist der Personenkreis klar benannt, der insoweit in Anspruch 

genommen werden kann. Schwierigkeiten, die im Rahmen der bisherigen Verwal-

tungspraxis aufgetaucht sind, werden durch die Neuregelung auf diese Weise ver-

mieden. Soweit in Spezialgesetzen anderweitige Regelungen getroffen sind, gelten 

diese unbeschadet der Regelung in Satz 3. 

 

Absatz 5 entspricht § 19 Absatz 3 Satz 1 BNatSchG g. F. § 19 Absatz 3 Satz 2 

BNatSchG g. F. wird im Hinblick auf die Neuaufnahme eines ausgewählten Kreises 

von nicht europarechtlich geschützten Arten in die Sonderregelung des § 44 Absatz 5 

Satz 2 bis 5 nicht übernommen. Eingriffsregelung und besonderes Artenschutzrecht 

bilden demnach selbständige Regelungsbereiche. 

 

Mit der Vorschrift des Absatzes 6 wird die Ersatzzahlung nach entsprechenden Vor-

bildern in landesrechtlichen Vorschriften nunmehr auch bundesrechtlich geregelt. Sie 

ist vom Verursacher zu leisten, wenn eine erhebliche Beeinträchtigung der Leistungs- 

und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts nicht zu vermeiden ist, in angemessener 

Frist nicht ausgeglichen oder nicht ersetzt werden kann und die für die Durchführung 

des Vorhabens sprechenden Belange schwerer wiegen als die von Naturschutz und 

Landschaftspflege. Zur Bemessung der Höhe der Ersatzzahlung finden sich in den 

landesrechtlichen Regelungen zwei Wege: über eine Orientierung an den Kosten für 
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die unterbliebenen Maßnahmen oder über die Bewertung von Dauer und Schwere 

des Eingriffs unter Berücksichtigung der dem Verursacher daraus erwachsenden Vor-

teile. Das Bundesrecht geht grundsätzlich den ersten Weg. Sollten allerdings die 

durchschnittlichen Kosten im Einzelfall nicht feststellbar sein, ist auf den zweiten Weg 

auszuweichen. In Satz 7 wird die Zweckbindung der Ersatzzahlung für Maßnahmen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege geregelt. Dabei muss es sich um prak-

tische, reale und unmittelbar wirkende Maßnahmen in Natur und Landschaft handeln.  

 

Es besteht ein praktisches Bedürfnis, die Einzelheiten zur Kompensation von Eingrif-

fen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ersatzzahlung bei nicht möglicher Realkom-

pensation) Dritten gegenüber verbindlich zu regeln, also nicht nur durch Verwal-

tungsvorschrift. In den Naturschutzgesetzen der meisten Länder sind diesbezügliche 

Verordnungsermächtigungen vorgesehen und bereits realisiert. Entsprechendes Lan-

desrecht gilt fort, soweit es den bundesgesetzlichen Anforderungen nicht wider-

spricht. Sofern aber die Standardisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ei-

ne Angelegenheit ist, die den Vollzug der Eingriffsregelung im gesamten Bundesge-

biet betrifft, ist es erforderlich, dass auch der Bund die Möglichkeit erhält, solche Re-

gelungen vorsehen zu können, ohne dass den Ländern die Möglichkeit genommen 

ist, bis zum Gebrauchmachen des Bundes von seiner Ermächtigung selbst Regelun-

gen erlassen zu können. Diesem Anliegen dient die Vorschrift des Absatzes 7. 

 

 

Zu § 16  Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen  

 

Die in Absatz 1 getroffene Regelung schafft die Voraussetzungen für Flächenpools, 

Ökokonten und vergleichbare Maßnahmen. Sie bestimmt, dass – bei Vorliegen be-

stimmter Voraussetzungen – vor der Durchführung eines Eingriffs vorgenommene 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege von der Eingriffszulas-

sungsbehörde als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen anerkannt werden müssen, also 

ein entsprechender Rechtsanspruch besteht. Dafür muss nach Nummer 1 ein Funkti-

onsbezug zwischen Eingriff und vorgezogener Kompensationsmaßnahme vorhanden 

sein (vgl. § 15 Absatz 2), nach Nummer 2 darf die vorgezogene Maßnahme nicht auf 

Grund einer rechtlichen Verpflichtung – z. B. als Kompensationsmaßnahme für ein 
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bereits bestehendes Vorhaben –  und nach Nummer 3 nicht unter Inanspruchnahme 

öffentlicher Fördermittel durchgeführt worden sein, nach Nummer 4 darf sie den 

Darstellungen von Landschaftsplanungen nach §§ 10 und 11 nicht widersprechen 

und nach Nummer 5 muss mittels Dokumentation des Ausgangszustands sicherge-

stellt sein, dass die vorgezogene Maßnahme eine Aufwertung von Natur und Land-

schaft darstellt. 

 

Wie die Bevorratung erfolgt – ob über die Erfassung in bestimmten Verzeichnissen 

bzw. die Verbuchung in Ökokonten oder über Flächenpools – regelt der Bund ebenso 

wenig wie die Voraussetzungen für eine Erfassung oder Verbuchung, etwa wie in 

einigen Ländern in Form von Genehmigungen oder durch Verträge, die mit den für 

Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden abgeschlossen werden 

müssen. Auch nicht geregelt werden die Handelbarkeit von vorgezogenen Maßnah-

men und die Folgen der Durchführung vorgezogener Maßnahmen durch Dritte für die 

Verpflichtung des Vorhabenträgers nach § 15 Absatz 4. Dies gilt ebenfalls für die Trä-

gerschaft von Ökokonten bzw. Flächenpools. Hierfür ist nach der Vorschrift des Ab-

satzes 2 das Landesrecht maßgeblich.  

 

 

Zu § 17  Verfahren  

 

In die Verfahrensvorschrift nicht aufgenommen wurde die Regelung des § 20 Absatz 

1 BNatSchG g. F., nach der die Kompensationspflicht von Eingriffen einer behördli-

chen Entscheidung oder Anzeige bedarf. Sie wurde durch die in Absatz 3 getroffene 

Regelung obsolet, nach der alle Eingriffe einer eigenständigen Genehmigung bedür-

fen, sofern für sie keine behördlichen Zulassung oder Anzeige nach anderen Rechts-

vorschriften vorgeschrieben ist.  

 

Wie in § 20 Absatz 2 BNatSchG g. F. regelt Absatz 1 den für das Verfahren der Ein-

griffsregelung geltenden Grundsatz einer „Huckepack“-Lösung. Zuständig für die 

Feststellung der Rechtsfolgen bei Vorliegen eines Eingriffes ist also in erster Linie die 

Behörde, die über die Zulassung von Vorhaben nach anderen Rechtsvorschriften, d. 

h. nach dem jeweiligen Fachrecht entscheidet. Sie muss die für Naturschutz und 
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Landschaftspflege zuständige Behörde beteiligen, indem sie das Benehmen mit ihr 

herstellt, soweit nicht eine weiter gehende Form der Beteiligung vorgesehen ist. So 

sehen insbesondere zahlreiche Landesnaturschutzgesetze ein Einvernehmen mit den 

Naturschutzbehörden vor. Diese Regelungen bleiben unberührt.   

 

Absatz 2 entspricht § 20 Absatz 3 BNatSchG g. F. Die Vorschrift gibt den Stand der 

nach gegenwärtiger Rechtslage gewährten Beteiligungsrechte wieder. 

 

Absatz 3 regelt entsprechend den Vorschriften in den Ländern eine subsidiäre Ein-

griffsgenehmigung, die also (nur) dann zum Tragen kommt, wenn nach sonstigem 

Fachrecht ein Zulassungs- oder Anzeigeverfahren für den Eingriff nicht vorgesehen 

ist.  

 

Die in Absatz 4 zu den beizubringenden Unterlagen getroffenen Bestimmungen sind 

erforderlich, um die entscheidende Behörde in die Lage zu versetzen, möglichst zügig 

die im Rahmen der Eingriffsregelung erforderlichen Prüfungen vornehmen zu kön-

nen. Nachforderungen der Behörden zur Vervollständigung der Antragsunterlagen 

sollen damit möglichst vermieden werden. Die getroffenen Regelungen sind solchen 

aus dem Landesnaturschutzrecht nachgebildet. Satz 1 beschreibt die grundsätzlichen 

Anforderungen an die im Zusammenhang mit der Prüfung der Eingriffsregelung bei-

zubringenden Angaben. Teilweise sind Vorhaben aber mit komplexen Eingriffen in 

den Naturhaushalt verbunden. Dann genügen die nach Satz 1 zu machenden Anga-

ben nicht, um den Eingriff und seine Folgen beurteilen zu können. In solchen Fällen 

soll die Zulassungsbehörde nach Satz 2 vom Vorhabenträger die Vorlage eines ent-

sprechenden Gutachtens verlangen können, das ihr die Entscheidung über die fest-

zusetzenden Rechtsfolgen des Eingriffs ermöglicht. Die Regelung in Satz 3 zum land-

schaftspflegerischen Begleitplan entspricht § 20 Absatz 4 BNatSchG g. F. Die neu 

aufgenommene Bestimmung zu vorgezogenen Maßnahmen im Sinne des § 44 Absatz 

5 entspricht einem starken praktischen Bedürfnis, die Querbezüge von Eingriffsvor-

haben und betroffenen Artenschutzbelangen in den Planungsunterlagen von vorn-

herein deutlich zu machen und die Bewältigung der Eingriffsfolgen auch insoweit 

darzustellen. Gleiches gilt für die vorgesehenen Maßnahmen zur Sicherung des Zu-

sammenhangs des Netzes „Natura 2000“ nach § 34 Absatz 5. Die Art und Weise der 
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Darstellung vorgezogener Maßnahmen und von Kohärenzsicherungsmaßnahmen 

muss allerdings so gewählt werden, dass es ohne weiteres möglich ist, Kompensati-

onsmaßnahmen, vorgezogene Maßnahmen im Sinne des § 44 Absatz 5 und Kohä-

renzsicherungsmaßnahmen im Sinne des § 34 Absatz 5 voneinander zu unterschei-

den und dem jeweiligen Regelungsbereich – Eingriffsregelung, Besonderer Arten-

schutz und Verträglichkeitsprüfung – zuordnen zu können. Die Darstellung der nach 

Satz 1 erforderlichen Angaben kann dabei in der Regel jeweils auch im Rahmen der 

Unterlagen nach § 6 UVPG erfolgen. 

 

Eine Sicherheitsleistung für die Erfüllung der Kompensationsverpflichtungen, wie sie 

in Absatz 5 geregelt ist, ist in praktisch allen Landesnaturschutzgesetzen vorgesehen. 

Sie wird allerdings nur bei größeren Eingriffsvorhaben relevant, insbesondere wenn 

dabei auf Grund des Ausmaßes und der Intensität der Beeinträchtigungen von  Funk-

tionen des Naturhaushalts oder des Landschaftsbilds die tatsächliche Durchführung 

von Ausgleich und Ersatz sichergestellt werden muss.  

 

Absatz 6 ist den Vorschriften der Länder zu Kompensationsverzeichnissen nachgebil-

det. Die Erfassung der für Ausgleich und Ersatz in Anspruch genommenen Flächen 

und der darauf durchgeführten Maßnahmen in einem besonderen Verzeichnis (Satz 

1) ist insbesondere zur Vermeidung von Doppelbelegungen der Flächen mit Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich und in den meisten Ländern geregelt. 

Hierzu müssen die Stellen, die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen anordnen, die für 

die Führung des Verzeichnisses erforderlichen Angaben zuliefern (Satz 2).  

 

Ziel der in Absatz 7 getroffenen Regelungen – die in dieser oder ähnlicher Form in 

den meisten Ländern bestehen – ist es, sicherzustellen, dass die in den Zulassungs-

entscheidungen festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und die zur Siche-

rung des damit angestrebten Erfolgs angeordneten Unterhaltungsmaßnahmen auch 

tatsächlich durchgeführt werden bzw. durchgeführt worden sind. Satz 1 regelt hierzu 

eine entsprechende Prüfungspflicht der Zulassungsbehörde, die dann gegebenenfalls 

in der Lage ist, die von ihr getroffenen Festsetzungen im Wege des Verwaltungs-

zwangs durchzusetzen. Bei großen und komplexen Maßnahmen kann der Überprü-

fungsaufwand für die Behörde unter Umständen sehr groß werden, wenn insbeson-
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dere auch die Fachgerechtigkeit der Durchführung beurteilt werden muss. Deshalb 

muss die Zulassungsbehörde in der Lage sein, in solchen Fällen von dem Vorha-

benträger einen entsprechenden Bericht zu verlangen (Satz 2).  

 

Absatz 8 trifft eine Regelung für den Fall der Durchführung eines Vorhabens ohne die 

erforderliche Zulassung oder Anzeige. Die in Satz 1 getroffene Regelung soll sicher-

stellen, dass in diesen Fällen die ohne Berücksichtigung möglicher Auswirkungen auf 

die betroffenen Funktionen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes begonne-

nen Vorhaben nicht weitergeführt werden. Ist eine Legalisierung des Vorhabens nicht 

auf andere Weise möglich, soll die zuständige Behörde Kompensationsmaßnahmen 

entsprechend § 15 (Satz 2 1. Alternative) oder wenn sich ein Eingriff nach Abwägung 

als unzulässig erweist (§ 15 Absatz 5) die Wiederherstellung des früheren Zustands 

anordnen (Satz 2 2. Alternative).  

 

Absatz 9 Satz 1 1. Alternative verpflichtet zur Anzeige der Beendigung eines Ein-

griffsvorhabens an die zuständige Behörde, die damit in die Lage versetzt wird, zu 

überprüfen, ob der Eingriff in der zugelassenen Form stattgefunden hat und Kom-

pensationsmaßnahmen wie festgesetzt durchgeführt worden sind. Anzuzeigen ist 

aber auch nach Satz 1 2. Alternative die Unterbrechung eines Eingriffs. Der Unter-

brechung steht dabei nach Satz 2 die nur unwesentliche Weiterführung des Eingriffs 

gleich. In diesen Fällen soll die zuständige Behörde mit dem in Satz 3 Bestimmten in 

die Lage versetzt werden,  entweder vorläufige Sicherungsmaßnahmen in Bezug auf 

die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen anzuordnen oder die Kom-

pensation für den bis dahin verwirklichten Eingriff festzusetzen, wenn das Gesamt-

vorhaben absehbar nicht realisiert wird. Vorläufige Sicherungsmaßnahmen werden 

insbesondere bei festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen von Bedeutung sein, da hier 

die beeinträchtigte Funktion wiederhergestellt werden soll. Dies ist häufig nur dann 

der Fall, wenn der Ausgleich zeitnah zum Eingriff stattfindet.  

 

Absatz 10 ist gegenüber § 20 Absatz 5 BNatSchG g. F. unverändert übernommen. 
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Die Rechtsverordnungsermächtigung in Absatz 11 gibt den Ländern die Möglichkeit, 

Einzelheiten zum Verfahren der Umsetzung der Eingriffsregelung zu regeln bzw. ihre 

dazu bestehenden Rechtsverordnungen erforderlichenfalls anzupassen.  

 

 

Zu § 18  Verhältnis zum Baurecht  

 

Die Absätze 1 bis 4 entsprechen § 21 BNatSchG g. F., dessen Absatz 4 durch das 

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates ü-

ber die Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (UScha-

dUmsG) vom 10. Mai 2007 eingefügt wurde.  

 

 

Zu § 19  Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen  

 

§ 19 entspricht § 21 a BNatSchG g. F., der dort durch das Gesetz zur Umsetzung der 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Umwelthaftung zur 

Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden eingefügt worden ist. Die Vorschrift 

gilt in dem Umfang, wie er in § 3 des Umweltschadensgesetzes bestimmt ist, also 

insbesondere nicht für Tätigkeiten, deren Hauptzweck die Verteidigung ist (§ 3 Ab-

satz 5 USchadG). 

 

 

Zu Kapitel 4 Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft 

 

Zu Abschnitt 1  Biotopverbund und Biotopvernetzung;  

geschützte Teile von Natur und Landschaft 

 

Der Abschnitt regelt den Biotopverbund und die Biotopvernetzung sowie den Schutz 

bestimmter Teile von Natur und Landschaft. 
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Zu § 20  Allgemeine Grundsätze 

 

Die Vorschrift greift als allgemeinen Grundsatz das Regelungsprogramm des Ab-

schnitts 1 auf. In genereller Form werden die Instrumente des flächenhaften Schut-

zes von Natur und Landschaft angesprochen. 

 

Absatz 1 regelt als herausgehobenen allgemeinen Grundsatz, dass ein Netz verbun-

dener Biotope auf mindestens 10 % der Fläche eines jeden Landes zu schaffen ist. 

Damit wird die besondere Bedeutung des Biotopverbundes für Tier- und Pflanzenar-

ten sowie die Aufrechterhaltung funktionsfähiger Wechselbeziehungen für Lebens-

räume und Lebensgemeinschaften unterstrichen. 

 

Absatz 2 führt in Form eines allgemeinen Grundsatzes die bisher bestehenden 

Schutzgebietskategorien an und knüpft beim Naturschutzgebiet (Nummer 1), beim 

Nationalpark (Nummer 2) und beim Landschaftsschutzgebiet (Nummer 4) an die je-

weiligen Ausweisungsvoraussetzungen und Schutzregime an. Für einheitliche Schutz-

kategorien sprechen vor allem praktische Erfordernisse. Häufig muss eine Unter-

schutzstellung länderübergreifend erfolgen (siehe § 22 Absatz 1 Satz 5). Gleiches gilt 

für die Berücksichtigung von Unterschutzstellungen in Planungen und Verwaltungs-

verfahren über mehrere Bundesländer hinweg. Für die Wirtschaft ist die Einheitlich-

keit der Schutzkategorien vorteilhaft, weil sie sich bei ihrer Tätigkeit nicht auf stets 

wechselnde, sondern einheitliche Schutzkategorien einstellen können. Ähnliches gilt 

für die Bürger, die sich bei einheitlichen Schutzkategorien in ihrem Verhalten, gleich 

wo sie auf Schutzgebiete treffen, entsprechend einrichten können.  

 

Absatz 3 statuiert als allgemeinen Grundsatz, dass die in Absatz 2 genannten Flächen 

als Bestandteile des Biotopverbundes in Betracht kommen, soweit diese die entspre-

chende fachliche Eignung aufweisen. Damit soll sichergestellt werden, dass Schutz-

gebietsausweisungen sich in den Gesamtzusammenhang eines Biotopverbundes ein-

passen. 
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Zu § 21  Biotopverbund; Biotopvernetzung 

 

Die Vorschrift knüpft an die bisherige Biotopverbundregelung in § 3 BNatSchG g. F. 

an und ergänzt diese um den Aspekt der Biotopvernetzung. Nach § 1 Absatz 2 

Nummer 1 sind zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt lebensfähige Po-

pulationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu er-

halten und der Austausch zwischen den Populationen sowie Wanderungen und Wie-

derbesiedelungen zu ermöglichen. 

 

Absatz 1 enthält die Zielbestimmung des Biotopverbundes. Diese wird fachlich präzi-

ser gefasst und an die überarbeiteten Begriffsbestimmungen des § 7 angepasst. Er-

gänzend wird klargestellt, dass der Biotopverbund auch der Verbesserung des Zu-

sammenhangs des Netzes „Natura 2000“ im Sinne des Artikels 10 FFH-Richtlinie 

dient. 

  

Absatz 2 entspricht der bisherigen Rechtslage. 

 

Absatz 3 entspricht im Wesentlichen der geltenden Rechtslage. Bei den Bestandteilen 

des Biotopverbunds werden das „Nationale Naturerbe“ und das „Grüne Band“ in 

Nummer 4 besonders herausgehoben. Das „Grüne Band“ bezeichnet den ehemaligen 

innerdeutschen Grenzstreifen. Hier konnte sich die Natur über Jahrzehnte ungestört 

entwickeln. Das „Grüne Band“ durchzieht wie eine Perlschnur im Wechsel großräumig 

wertvolle Gebiete und intensiv genutzte Agrarlandschaften. Es hat für eine große 

Zahl störungsempfindlicher und bedrohter Tier- und Pflanzenarten als Rückzugsge-

biet eine wichtige Funktion und stellt ein zentrales länderübergreifendes Biotopver-

bundelement dar. 

 

Zu den ausdrücklich neu aufgenommenen, potenziell für einen Biotopverbund geeig-

neten Flächen gehören auch die des „Nationalen Naturerbes“, die herausragende 

charakteristische Landschaften von nationaler, europäischer oder globaler Bedeutung 

umfassen und die gemäß der Koalitionsvereinbarung vom 11. November 2005 aus 

Bundeseigentum zur langfristigen naturschutzfachlichen Sicherung unentgeltlich an 

die Länder, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt oder andere Naturschutzträger ü-
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bertragen werden. Bei einem großen Teil der Flächen des „Nationalen Naturerbes“ 

handelt es sich um ehemals militärisch genutzte Flächen, die oft über Jahrzehnte 

nicht der zunehmenden Intensivierung der Landnutzung ausgesetzt waren. Hierdurch 

haben sie sich in vielen Fällen zu wichtigen Rückzugsgebieten für gefährdete und 

störungsempfindliche Arten entwickelt. In diesen Fällen bilden sie wichtige Kernflä-

chen eines länderübergreifenden Biotopverbundes. Die zum „Nationalen Naturerbe“ 

zu rechnenden Flächen überschneiden sich zum Teil mit den unter die Nummern 1 

bis 3 fallenden Flächen. 

 

Absatz 4 entspricht in redaktionell überarbeiteter Form der bisherigen Rechtslage. 

 

Absatz 5 übernimmt die Bestimmungen des § 31 BNatSchG g. F. und betont die be-

sondere Bedeutung des oberirdischen Gewässernetzes einschließlich der Ufer und 

Auen als Lebensstätte und Biotope wild lebender Arten und seine großräumige Ver-

netzungsfunktion. Die Begriffe wurden an die entsprechenden Bestimmungen des § 7 

angepasst. 

 

Ergänzend zu den Bestimmungen des länderübergreifenden Biotopverbundes wird in 

Absatz 6 in Anlehnung an die rahmenrechtliche Regelung des § 5 Absatz 3 BNatSchG 

g. F. festgelegt, dass dieser auf regionaler Ebene durch ein Mindestmaß an naturna-

hen Landschaftsstrukturen untersetzt werden muss. Dies gilt insbesondere für die 

Agrarlandschaft. Durch entsprechende lineare oder punktförmige naturnahe Land-

schaftsstrukturen soll sichergestellt werden, dass die Landschaft, die die Bestandteile 

eines länderübergreifenden Biotopverbundes umgibt, für Wanderungs- und Ausbrei-

tungsbewegungen der wild lebenden Arten hinreichend durchgängig erhalten wird. 

Dort wo dies nicht mehr im ausreichenden Maße gewährleistet ist, müssen geeignete 

naturnahe Landschaftsstrukturen geschaffen werden, um diese Landschaftsfunktion 

wiederherzustellen. Auf Grund ihrer Kleinflächigkeit, ihres hohen Maßes an räumli-

cher und zeitlicher Dynamik und der hierdurch kaum möglichen langfristigen Siche-

rung im Sinne von Absatz 4 zählen diese Landschaftsstrukturen nicht selbst zum Bio-

topverbund. Für Maßnahmen zur Biotopvernetzung gilt das Gebot des § 2 Absatz 3.  
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Zu § 22  Erklärung zum geschützten Teil von Natur und Landschaft  

 

Absatz 1 entspricht im Wesentlichen § 22 Absatz 2 BNatSchG g. F. Ein Umgebungs-

schutz soll mit der Neuregelung auch für geschützte Landschaftsbestandteile und 

Naturdenkmäler ermöglicht werden, der unter Umständen auch für diese Schutzka-

tegorien erforderlich ist.  

 

Nach Absatz 2 sollen sich Form und Verfahren der Unterschutzstellung sowie die Be-

achtlichkeit von Form- und Verfahrensfehlern und deren Behebung nach Landesrecht 

richten. Mit der Form der Unterschutzstellung ist insbesondere die Ausgestaltung der 

Erklärung des Schutzes durch Gesetz oder Verordnung gemeint. Nach Landesrecht 

soll sich aber auch richten, wie insbesondere die Rechtsverordnungen auszugestalten 

sind und wo und wie sie und die zugehörigen Karten zugänglich gemacht und hinter-

legt werden.  

 

Absatz 3 greift den in § 22 Absatz 3 Nummer 1 BNatSchG g. F. geregelten Aspekt der 

einstweiligen Sicherstellung von Schutzgebieten auf und vervollständigt die bisherige 

rahmenrechtliche Bestimmung zu einer Vollregelung entsprechend dem Vorbild in 

den Ländergesetzen. Eine einstweilige Sicherstellung kommt in Betracht, wenn zu 

befürchten ist, dass ohne die Anordnung von Verboten für ein bestimmtes Gebiet die 

Gefahr einer Veränderung oder Störung des Gebietes und damit einhergehend seines 

Schutzzwecks besteht. 

 

Nach Absatz 4 sind geschützte Teile von Natur und Landschaft zu registrieren und zu 

kennzeichnen.  

 

Nach Absatz 5 ist für die Erklärung zum Nationalpark die Herstellung des Benehmens 

mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und dem 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung erforderlich. Dies gilt – 

insoweit gegenüber § 22 Absatz 4 BNatSchG g. F. klarstellend – auch für die Ände-

rung der Schutzerklärung. 
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Zu § 23  Naturschutzgebiete  

 

Die Vorschrift ist gegenüber § 23 BNatSchG g. F. unverändert.  

 

 

Zu § 24  Nationalparke  

 

In Absatz 1 sind gegenüber § 24 Absatz 1 BNatSchG g. F. nur die Nummern 1 und 3 

verändert. Nummer 1 sieht ergänzend vor, dass Nationalparke weitgehend unzer-

schnitten sein sollen. Nummer 3 enthält gegenüber der bisherigen Regelung eine 

Konkretisierung in räumlicher und zeitlicher Hinsicht. Danach müssen Nationalparke 

sich in der Regel in mehr als drei Viertel ihres Gebiets in einem vom Menschen nicht 

oder wenig beeinflussten Zustand befinden oder geeignet sein, sich innerhalb von 30 

Jahren in einen Zustand zu entwickeln oder in einen Zustand entwickelt zu werden, 

der einen möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dy-

namik gewährleistet. Mit diesen Konkretisierungen greift die Novelle die Empfehlun-

gen der Internationalen Naturschutzorganisation (IUCN) auf, die das vorrangige Ma-

nagementziel des Prozessschutzes auf mindestens drei Viertel der Fläche des Schutz-

gebiets fordert. Der in der Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes von 2002 einge-

führte Entwicklungsgedanke wird beibehalten, allerdings um eine Frist von 30 Jahren 

ergänzt. Diese zeitliche Begrenzung berücksichtigt, dass auch in Waldökosystemen 

ein möglichst ungestörter Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik 

erreicht werden kann. Für bestehende Nationalparke beginnt die genannte Frist mit 

dem Tag des Inkrafttretens des Gesetzes. Im begründeten Einzelfall soll eine Aus-

nahme möglich bleiben. Dies gilt insbesondere für Nationalparke, die das Vorkom-

men eines Lebensraums von weltweiter Bedeutung in Deutschland bzw. dem betref-

fenden Bundesland vollständig umfassen, wie dies z. B. beim Wattenmeer der Fall 

ist, oder bei denen ein substantieller Teil der Flächen sich in privatem Eigentum be-

findet, wie etwa im Unteren Odertal. 

 

Absatz 2 ist gegenüber § 24 Absatz 2 BNatSchG g. F. bis auf die Anpassung an die 

Änderungen in Absatz 1 Nummer 3 unverändert. 
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In Absatz 3 wird dem Bund die Möglichkeit eröffnet, durch Rechtsverordnung die 

Anforderungen nach Absatz 1 Nummern 1 bis 3 an Nationalparke näher zu bestim-

men. Dabei können Aspekte der Anforderungen des Übereinkommens über die biolo-

gische Vielfalt an den Aufbau eines weltweiten Netzes von Schutzgebieten, der Richt-

linien für Managementkategorien von Schutzgebieten der IUCN und nationaler Quali-

tätsmerkmale berücksichtigt werden. Die Rechtsverordnung bedarf der Zustimmung 

des Bundesrates.  

 

Absatz 4 entspricht der in § 24 Absatz 3 BNatSchG g. F. getroffenen Regelung, for-

muliert diese aber nicht mehr wie bisher als Regelungsauftrag an die Länder. 

 

 

Zu § 25  Biosphärenreservate  

 

Die Vorschrift ist gegenüber § 25 BNatSchG g. F. nahezu unverändert. In Absatz 1 

wird auf das Merkmal der rechtsverbindlichen Festsetzung verzichtet. Damit wird die 

bisher in § 22 Absatz 4 Satz 1 BNatSchG g. F. enthaltene Öffnungsklausel aufgegrif-

fen, auf deren Grundlage einige Länder ausdrücklich von einer rechtsverbindlichen 

Festsetzung von Biosphärenreservaten abgesehen haben. Dieser Verzicht schließt 

selbstverständlich nicht aus, dass Biosphärenreservate weiterhin rechtsverbindlich 

festgesetzt werden können. Mit  Absatz 2 wird entsprechend den UNESCO-Kriterien 

für Biosphärenreservate eine Vorschrift zum Forschungs- und Bildungszweck von Bio-

sphärenreservaten eingefügt und mit der in Absatz 4 getroffenen Regelung ermög-

licht, statt des Wortes „Biosphärenreservat“ auch andere Bezeichnungen für diese 

Gebiete zu verwenden. 

 

 

Zu § 26  Landschaftsschutzgebiete  

 

Die Regelung zu Landschaftsschutzgebieten enthält gegenüber § 26 BNatSchG g. F. 

lediglich in Absatz 1 Nummer 1 eine Ergänzung. Die dort getroffene Regelung soll die 

Unterschutzstellung von Flächen erlauben, die unter dem Gesichtspunkt des Schutzes 

bestimmter Tier- und Pflanzenarten von besonderer Bedeutung sind.  
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Zu § 27  Naturparke  

 

Die Vorschrift ist wortgleich mit § 27 BNatSchG g. F.  

 

 

Zu § 28  Naturdenkmäler  

 

Die Vorschrift ist wortgleich mit § 28 BNatSchG g. F. 

 

 

Zu § 29  Geschützte Landschaftsbestandteile  

 

Die Vorschrift ist im Wesentlichen unverändert gegenüber § 29 BNatSchG g. F. Bei 

der Unterschutzstellung sind wie bisher (§ 29 Absatz 2 Satz 2 BNatSchG g. F.) Grün-

de der Verkehrssicherheit – insbesondere im Hinblick auf mögliche Ausnahmerege-

lungen – zu berücksichtigen. 

 

 

Zu § 30  Gesetzlich geschützte Biotope  

 

Die Vorschrift wird von ihrem rahmenrechtlichen Vorbild in § 30 BNatSchG g. F. zu 

einer Vollregelung ausgebaut. Absatz 1 bestimmt die Grundzüge dieses Schutzin-

struments als allgemeinen Grundsatz. Absatz 2 entspricht im Wesentlichen § 30 Ab-

satz 1 BNatSchG g. F. Mit Absatz 3 wird eine Ausnahmevorschrift eingefügt und mit 

Absatz 4 eine Bestimmung zum Verhältnis von gesetzlichem Biotopschutz zur Bau-

leitplanung geregelt. Absatz 5 nimmt § 30 Absatz 2 Satz 2 BNatSchG g. F. auf, mit 

Absatz 6 wird eine Vorschrift zur Registrierung geschützter Biotope ergänzt.  

 

Absatz 1 regelt den gesetzlichen Biotopschutz als allgemeinen Grundsatz. Der gesetz-

liche Biotopschutz ist als Instrument zur Sicherung der Artenvielfalt in Deutschland 

von grundlegender Bedeutung. Durch die Ausweisung von Schutzgebieten lässt sich 

die Erhaltung der Lebensräume insbesondere für gefährdete Tiere und Pflanzen nur 

teilweise bewerkstelligen. Wie der Rat der Sachverständigen für Umweltfragen schon 
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1987 ausführte, ist für das Verschwinden und den Rückgang der Arten und Biotope 

häufig die Summe vieler kleiner, örtlich begrenzter Eingriffe ursächlich. Ein großer 

Teil des Artenrückganges wird durch Beeinträchtigung, Verkleinerung, Zersplitterung 

und Beseitigung naturbelassener Lebensräume von Lebensgemeinschaften wild le-

bender Tiere und Pflanzen verursacht. Wegen der Vielzahl und Kleinräumigkeit be-

stimmter wertvoller Biotope ist eine Schutzausweisung nicht das geeignete Instru-

ment zu ihrer Sicherung, sondern stellt der gesetzliche Biotopschutz eine adäquate 

Lösung dar, der mit dem Inkrafttreten des Gesetzes greift und mit dem die Vielzahl 

kleiner schützenswerter und schutzbedürftiger Lebensräume von Lebensgemein-

schaften wild lebender Tiere und Pflanzen erfasst wird. Die Regelung des allgemei-

nen Grundsatzes ist auf Grundlegendes beschränkt. Als Gegenstand des gesetzlichen 

Biotopschutzes werden – abstrahierend von den in Absatz 2 im einzelnen aufgeführ-

ten Lebensräumen – bestimmte Teile von Natur und Landschaft benannt, die eine 

besondere Bedeutung als Lebensraum wild lebender Tiere und Pflanzen haben. Als 

Instrument zur Sicherung dieser bestimmten Teile von Natur und Landschaft wird 

deren gesetzlicher Schutz geregelt, also ein Schutz, bei dem es keiner Schutzerklä-

rung nach Durchführung eines bestimmten Verfahrens und unter genauer räumlicher 

Bezeichnung des geschützten Gebietes bedarf, sondern der mit dem Inkrafttreten 

des Gesetzes wirkt. 

 

Absatz 2 enthält im Wesentlichen den Regelungsinhalt des § 30 Absatz 1 BNatSchG 

g. F., der nunmehr allerdings nicht als Rahmenvorschrift wirkt, sondern unmittelbar 

den Schutz der genannten Biotope bewirkt.  

 

In Satz 1 sind in den Katalog der Nummer 2 Großseggenrieder neu aufgenommen 

worden. Großseggenriede sind von hochwüchsigen (ca. 0,5 bis 2 m hohen) Seggen 

dominierte Pflanzenbestände grundwasserbeeinflusster Standorte, vor allem im obe-

ren Bereich der Verlandungszonen von Seen und in Flusstälern. Natürliche Bestände 

kommen nur kleinflächig vor. 

 

Großseggenriede nährstoffarmer (oligotrophe bis mestrophe) Standorte können bei 

großen Wasserstandschwankungen als bultige Seggenriede mit bis über 50 cm hohen 

Bulten im Randbereich oligo- bis mesotropher Gewässer ausgebildet sein. Beispiele 
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sind Seggenriede der Gedrängtährigen Segge (Carex appropinquata) oder der Ris-

pen-Segge (Carex paniculata). Bei geringen Wasserstandsschwankungen kommen 

auch rasige, verhältnismäßig nährstoffarme Seggenriede vor, z. B. in Randlage von 

Mooren oder in Seenverlandungen mit z. B. Schnabelsegge (Carex rostrata) oder Fa-

den-Segge (Carex lasiocarpa). 

 

Großseggenriede nährstoffreicher (eutropher) Standorte können bei großen Wasser-

standsschwankungen als bultige Seggenriede mit bis über 50 cm hohen Bulten im 

Feuchtgrünland und im Randbereich eutropher Gewässer ausgebildet sein. Beispiele 

sind Seggenriede der Steifen Segge (Carex elata) oder der Fuchs-Segge (Carex vul-

pina). Viele nährstoffreiche Seggenriede mit rasigem Wuchs unterlagen früher der 

Streunutzung z. B. Großseggenriede mit der Schlanken Segge (Carex gracilis) bzw. 

der Sumpf-Segge (Carex acutiformis), oder treten als Sukzessionsstadien nach dem 

Brachfallen von Feuchtgrünland in den nasseren Bereichen auf. In Verlandungszonen 

eutropher Gewässer gibt es ebenfalls nährstoffreiche Großseegenriede mit rasigem, 

oft lückigem Wuchs, z. B. mit der Ufersegge (Carex riparia) oder der Blasen-Segge 

(Carex vesicaria). 

 

In Nummer 4 sind subalpine Lärchen- und Lärchen-Arvenwälder aufgenommen wor-

den. 

 

Lärchenwälder: Nadelwälder bis an die subalpine (1200 bis 1800 m über NN) Wald-

grenze, auf Blockschutthalden oder in Kaltluftsenken; in feuchten und niederschlags-

reichen Lagen; hochstaudenreiche oder grasreiche Variante; sowohl auf Kalk- wie 

auch auf Silikatgestein, oft kryptogamenreich (Epiphyten). 

 

Lärchen-Arvenwälder: Nadelwälder der obersten Waldstufe (ca. 1400 bis 1900 m 

über NN) in den nördlichen Randalpen, nur sehr kleinflächig vorkommend; ältere, 

ungestört entwickelte Bestände sind fast ausschließlich von Zirben (Pinus cembra) 

aufgebaut, sonst unterschiedliche Anteile von Latsche (Pinus mugo ssp. mugo), Fich-

te (Picea abies) und Lärche (Larix decidua).  
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In Nummer 6 bezieht sich der Schutz der sublitoralen Sandbänke nunmehr auch auf 

die der Nordsee. Neu aufgenommen wurden Schlickgründe mit bohrender Megafau-

na. 

 

Schlickgründe mit bohrender Megafauna: Schlickige Lebensräume am Meeresboden 

der küstenfernen Meeresgebiete der deutschen Nordsee (Schluff bis Ton bzw. Schluff 

bis Feinsand) mit einer mittleren Korngröße von 0,002 bis 1 mm gebildet von einer 

„Lebensgemeinschaft mit bohrender Megafauna“ (u. a. dekapode Krebse, insbeson-

dere Nephrobs norvegicus). Dieser Lebensraumtyp entspricht dem unter OSPAR als 

„gefährdet und zurückgehend“ eingestuften Lebensraum „Sea pens and burrowing 

megafauna“ (Seefedern und bohrende Megafauna). Die als charakteristisch angese-

henen grabenden Krebsarten der Gattungen Nephrobs, Calanassia, Calocaris und 

Upogebia kommen auch in der deutschen Nordsee vor, während keine Standorte 

mehr für die Seefederarten bekannt sind. Dieser komplexe Biotop mit einer guten 

Sauerstoffversorgung bis zu einem halben Meter unter dem Meeresboden entwickelt 

sich allerdings ausschließlich durch die grabenden Krebsarten. 

 

Absatz 3 benennt als Ausnahmetatbestand die Möglichkeit eines Ausgleichs der Be-

einträchtigungen. Ausgleich ist dabei im Sinne des § 15 Absatz 2 Satz 2 zu verste-

hen. Die ausnahmsweise Zulassung von Beeinträchtigungen aus überwiegenden 

Gründen des Gemeinwohls (vgl. § 30 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG g. F.) ist im Wege 

der Befreiung nach § 67 Absatz 1 Nummer 1 möglich. 

 

Mit der in Absatz 4 getroffenen Regelung soll das Verhältnis von Bauleitplanung und 

gesetzlichem Biotopschutz vereinfacht werden. Ist nach bisheriger Rechtslage – so-

fern im Naturschutzrecht der Länder nicht anders geregelt – die Erteilung einer Aus-

nahme oder Befreiung vor Baubeginn erforderlich, wenn es durch die Maßnahme zur 

Verwirklichung eines der in Absatz 2 genannten Beschädigungstatbestände kommt,  

soll es nunmehr keiner weiteren Entscheidung für das einzelne Vorhaben mehr be-

dürfen. Auf Antrag der Gemeinde wird ihr für die im Bebauungsplan vorgesehenen 

Festsetzungen, mit deren Verwirklichung biotopbeeinträchtigende Maßnahmen ver-

bunden sind, eine Ausnahme oder Befreiung erteilt, die weitere Ausnahmen oder 

Befreiungen auf der Vorhabensebene überflüssig macht. Klarstellend wird darauf hin-
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gewiesen, dass der Biotopschutz im Rahmen der Bauleitplanung im Zusammenhang 

mit der Vollziehbarkeit eines Bebauungsplans bedeutsam werden kann. Je nach 

Planausgestaltung bedarf es keiner Ausnahme oder Befreiung; zudem kann hierüber 

auch nach dem Beschluss über den Bebauungsplan entschieden werden. 

 

Absatz 5 regelt, dass biotopbeeinträchtigende Maßnahmen der Land-, Forst- und Fi-

schereiwirtschaft nicht dem Verbot des Absatzes 2 unterfallen, wenn sie Biotope 

betreffen, die während der Laufzeit einer vertraglichen Vereinbarung oder der Teil-

nahme an öffentlichen Programmen entstanden sind, wenn sie im Zuge der Wieder-

aufnahme der Bewirtschaftung innerhalb von fünf Jahren nach Beendigung des Ver-

trags oder der Programme erfolgen. 

 

Absatz 6 regelt die Registrierung gesetzlich geschützter Biotope. Die Registrierung ist 

deklaratorischer Natur, weil der Schutz der Biotope durch das Gesetz selbst erfolgt.  

Sie dient daher nur der Information des betroffenen Personenkreises. Wie dies im 

Einzelnen erfolgt, ist in den Ländern sehr unterschiedlich geregelt. Insofern enthält 

sich der Bund hierzu einer Bestimmung.  

 

Absatz 7 lässt bei Vorliegen eines strengeren Schutzregimes, etwa wenn ein gesetz-

lich geschützter Biotop in einem Schutzgebiet liegt, das hierfür geltende Schutzre-

gime unberührt.  

 

 

Zu Abschnitt 2  Netz „Natura 2000“ 

 

Zu § 31  Aufbau und Schutz des Netzes „Natura 2000“ 

 

Die jetzt unmittelbar geltende Vorschrift greift § 32 Satz 2 BNatSchG g. F. auf. Sie 

weist auf die staatlichen Verpflichtungen im Rahmen der FFH- und Vogelschutzricht-

linie hin, bezieht aber anders als das geltende Recht (vgl. § 32 Satz 2 BNatSchG 

g. F.) den Bund u. a. im Hinblick auf seine Zuständigkeit im Bereich der deutschen 

ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels ausdrücklich mit ein. 
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 Zu § 32 Schutzgebiete 

 

Die Vorschrift greift § 33 BNatSchG g. F. auf und formt sie, soweit erforderlich, zu 

einer unmittelbar geltenden Regelung um.  

 

Die Absätze 1 bis 3 entsprechen nahezu wortgleich § 33 Absatz 1 bis 3 BNatSchG 

g. F. Wie bislang kann von der Darstellung, ob prioritäre natürliche Lebensraumtypen 

oder prioritäre Arten zu schützen sind, nur in Ausnahmefällen abgesehen werden, 

etwa dann, wenn rechtswidrige Naturentnahmen zu befürchten sind. 

 

Absatz 4 entspricht § 33 Absatz 4 BNatSchG g. F., es erfolgt lediglich eine Klarstel-

lung dahin, dass Rechtsvorschriften, nach denen ein gleichwertiger Schutz im Sinne 

dieser Bestimmung gewährleistet sein kann, auch solche dieses Gesetzes und ge-

bietsbezogene Bestimmungen des Landesrechts sein können. Dies betrifft insbeson-

dere die §§ 33 bis 35 und die in den Ländern erlassenen oder noch zu erlassenen 

Gesetze und Rechtsverordnungen, in denen die jeweiligen Erhaltungsziele und erfor-

derlichen Gebietsbegrenzungen für die Natura 2000-Gebiete bestimmt werden. 

 

Absatz 5 sieht im Hinblick auf Artikel 6 Absatz 1 FFH-Richtlinie und in Anlehnung an 

entsprechende Vorschriften des Landesrechts nunmehr ausdrücklich die Möglichkeit 

vor, für Natura 2000-Gebiete Bewirtschaftungspläne aufzustellen. Bewirtschaftungs-

pläne sind nicht in jedem Fall erforderlich, können sich jedoch vor allem dort als 

sinnvoll erweisen, wo sie die Rahmenbedingungen der künftigen Bewirtschaftung als 

Grundlage für eine Vielzahl von vertraglichen Vereinbarungen mit den betreffenden 

Landnutzern festlegen. Bewirtschaftungspläne können dabei selbständige Pläne oder 

Bestandteile andere Pläne sein. 

 

Absatz 6 enthält einen Hinweis auf die Sondervorschrift des § 57 für die Auswahl und 

Unterschutzstellung von Natura 2000-Gebieten im Bereich der deutschen ausschließ-

lichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels. 

 

 



Drucksache 278/09 202 

Zu § 33  Allgemeine Schutzvorschriften 

 

Absatz 1 Satz 1 enthält in Anlehnung an entsprechende Vorschriften des Landes-

rechts ein der Umsetzung des Artikels 6 Absatz 2 FFH-Richtlinie dienendes allgemei-

nes Verschlechterungsverbot für die Natura 2000-Gebiete. Anders als im geltenden 

Recht (vgl. § 33 Absatz 5 Satz 1 BNatSchG g. F.) wird der Eintritt der Schutzwirkung 

nicht mehr an eine in der Praxis ohnehin nicht erfolgte Bekanntgabe im Bundesan-

zeiger geknüpft. Entscheidend sind vielmehr die durch die Begriffsbestimmungen in § 

7 Absatz 1 Nummer 6 bis 8 vermittelten Zeitpunkte, also die Aufnahme in die Ge-

meinschaftsliste bei FFH-Gebieten und die Gewährleistung eines ausreichenden 

Schutzes im Sinne des § 32 Absatz 2 bis 4 bei Vogelschutzgebieten. Ebenfalls abwei-

chend vom geltenden Recht (vgl. § 33 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 BNatSchG g. F.; im 

Rahmen des § 33 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 BNatSchG g. F. sind die Rechtsfolgen 

unklar) entfällt die Schutzwirkung nicht mehr mit einer etwaigen Unterschutzstellung. 

Gebote und Verbote im Sinne des § 32 Absatz 3 gehen als leges speciales dem all-

gemeinen Verschlechterungsverbot vor, soweit sie selbst den Anforderungen des Ar-

tikels 6 Absatz 2 FFH-Richtlinie entsprechen. Vom allgemeinen Verschlechterungs-

verbot nicht erfasst sind insbesondere Bauleitpläne, weil diese nicht selbst zu einer 

Veränderung oder Störung eines Natura 2000-Gebiets führen können. Vorhaben, die 

auf der Grundlage eines Bebauungsplans verwirklicht werden, stellen Projekte dar, 

für die § 34 Absatz 8 lex specialis ist. 

 

Satz 2 erlaubt es der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde 

unter den Voraussetzungen des § 34 Absatz 3 bis 5 Ausnahmen von dem Verbot des 

Satzes 1 sowie von Verboten im Sinne des § 32 Absatz 3 zuzulassen. Da die projekt- 

und planbezogenen Vorschriften der §§ 34 und 35 leges speciales zum allgemeinen 

Verschlechterungsverbot darstellen, erfasst die Bestimmung von vornherein nur sol-

che Veränderungen und Störungen, die selbst keine Projekteigenschaft aufweisen. 

Dass auch für Nichtprojekte die Ausnahmemöglichkeiten nach § 34 Absatz 3 bis 5 

eröffnet werden, ist nicht nur mit Europarecht vereinbar, sondern aus Gründen der 

Verhältnismäßigkeit sogar geboten. Zwar besteht für Maßnahmen, die keine Projekte 

sind, die Vermutung, dass sie vor ihrer Durchführung nicht zur Kenntnis der Behör-

den gelangen werden, so dass sie im Fall erheblich beeinträchtigender Wirkung die 
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Ausbringung eines abstrakt-generellen Verbots rechtfertigen. Wenn aber derjenige, 

der eine solche Maßnahme beabsichtigt durchzuführen, sich im Vorfeld an die Behör-

den wendet und nachfolgend die in Artikel 6 Absatz 3 und 4 FFH-Richtlinie bzw. § 34 

Absatz 3 bis 5 als Ausdruck des Vorsorgeprinzips vorgesehenen Prüfschritte eingehal-

ten werden, ist nicht ersichtlich, warum nicht auch für solche Maßnahmen eine Aus-

nahme zugelassen werden sollte. 

 

Absatz 2 regelt das Schutzregime für so genannte Konzertierungsgebiete in Anleh-

nung an das geltende Recht (vgl. § 33 Absatz 5 Satz 2 BNatSchG g. F.). Satz 1 über-

trägt hierzu das allgemeine Verschlechterungsverbot des Absatzes 1 Satz 1 auf die in 

einem solchen Gebiet gegebenenfalls vorkommenden prioritären natürlichen Lebens-

raumtypen und prioritären Arten. Satz 2 stellt ausdrücklich klar, dass in diesem Fall 

die §§ 34 und 35 mit ihren Ausnahmemöglichkeiten nicht anwendbar sind. 

 

 

Zu § 34  Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Projekten; Ausnahmen 

 

Die Vorschrift entspricht weitgehend dem Rechtszustand nach dem Inkrafttreten des 

Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Bereits im Zuge die-

ser Novellierung wurde die von der FFH-Richtlinie abweichende Konzeption des Pro-

jektbegriffs aufgegeben. Insbesondere ist die sogenannte Vorprüfung nicht mehr 

Voraussetzung der Projekteigenschaft selbst.  

 

Absatz 1 Satz 1 entspricht inhaltlich im Wesentlichen § 34 Absatz 1 Satz 1 BNatSchG 

g. F. Entsprechend der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 7. 

September 2004 in der Rechtssache C-127/02) ist der Vorhabenbegriff des UVP-

Rechts maßgeblicher Anhaltspunkt für die Auslegung und Anwendung des Projekt-

begriffs. Diesem unterfallen die Errichtung oder Änderung von baulichen oder sonsti-

gen Anlagen sowie die Durchführung einer sonstigen in Natur und Landschaft ein-

greifenden Maßnahme. Die den in § 5 Absatz 2 bis 4 genannten Anforderungen so-

wie den Regeln der guten fachlichen Praxis, die sich aus dem Recht der Land-, Forst- 

und Fischereiwirtschaft und § 17 Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes erge-

ben, entsprechende land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung ist in der 
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Regel kein Projekt im Sinne dieses Gesetzes. Satz 2 stellt gegenüber der geltenden 

Rechtslage ausdrücklich klar, dass bei nach § 20 Absatz 2 unter Schutz gestellten 

Natura 2000-Gebieten ein Rückgriff auf den Schutzzweck und die dazu erlassenen 

Vorschriften als Maßstäbe für die Verträglichkeit nur dann in Betracht kommt, wenn 

hierbei die jeweiligen Erhaltungsziele bereits berücksichtigt wurden, also insbesonde-

re Altverordnungen dem Natura 2000-Regime angepasst worden sind. Im Übrigen 

sind die Angaben im jeweiligen Standarddatenbogen maßgeblich, soweit keine An-

haltspunkte dafür bestehen, dass diese unrichtig oder unvollständig sind. Satz 3 sieht 

nunmehr ausdrücklich vor, dass der Projektträger unter Beachtung des Verhältnis-

mäßigkeitsprinzips die zur Prüfung der Verträglichkeit sowie der Voraussetzungen für 

die Zulassung einer Ausnahme erforderlichen Unterlagen vorzulegen hat. Dies ist vor 

allem dann von Bedeutung, wenn nicht auf Grund der Verpflichtung zur Durchfüh-

rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ohnehin eine entsprechende Pflicht besteht 

(vgl. § 6 Absatz 1 UVPG). 

 

Die Absätze 2 und 3 entsprechen wortgleich § 34 Absatz 2 und 3 BNatSchG g. F.  

 

Absatz 4 entspricht § 34 Absatz 5 BNatSchG g. F., es erfolgt lediglich in Überein-

stimmung mit der Rechtsauffassung der Europäischen Kommission eine Klarstellung 

dahin, dass nicht allein das bloße Vorkommen prioritärer Bestandteile die besonderen 

Rechtsfolgen auslöst, sondern insoweit eine Betroffenheit gegeben sein muss. 

 

Absatz 5 entspricht wortgleich § 34 Absatz 5 BNatSchG g. F. 

 

Absatz 6 entspricht weitgehend § 34 Absatz 1a BNatSchG g. F. Die Befugnis der zu-

ständigen Behörde, die Vorlage der zur Prüfung erforderlichen Unterlagen verlangen 

zu können, ist nunmehr allgemein in Absatz 1 Satz 3 geregelt. Die Unberührtheits-

klausel u. a. zugunsten von § 4 Absatz 2 AEG und § 4 FStrG ist entbehrlich. 

 

Die Absätze 7 und 8 entsprechen inhaltlich § 37 Absatz 1 und 2 BNatSchG g. F., der 

Wortlaut wird vereinfacht. § 37 Absatz 3 BNatSchG g. F. ist entbehrlich. 

 

 



 205 Drucksache 278/09 

Zu § 35  Gentechnisch veränderte Organismen 

 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 34a BNatSchG g. F. und wurde lediglich an die 

Begriffsbestimmungen des § 7 sowie die Integration der Vorprüfung in § 34 Absatz 1 

Satz 1 angepasst. Durch den Verweis auf die letztgenannte Bestimmung ist sicherge-

stellt, dass – wie bei allen Projekten und Plänen – auch bei der Freisetzung oder Nut-

zung von gentechnisch veränderten Organismen weiterhin eine FFH-

Verträglichkeitsprüfung nur bei einem positiven Ergebnis der Vorprüfung erforderlich 

wird. 

 

 

Zu § 36  Pläne 

 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 35 BNatSchG g. F. Die Neufassung trägt 

der Aufhebung des Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes Rechnung und 

vereinfacht den Wortlaut. Klarstellend ist darauf hinzuweisen, dass der Planbegriff 

des Natura 2000-Rechts von dem des SUP-Rechts insoweit abweicht, als ersterer 

auch verkehrliche Linienbestimmungen umfasst. 

 

 

Zu Kapitel 5 Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, 

ihrer Lebensstätten und Biotope 

 

Dieses Kapitel entspricht im Wesentlichen dem Abschnitt 5 des geltenden Bundesna-

turschutzgesetzes mit den weitgehend bundesunmittelbar ausgestalteten Regelungen 

zum Arten- und Biotopschutz. Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes werden 

nahezu unverändert übernommen. Die Regelungen zum allgemeinen Artenschutz 

einschließlich der Vorschriften zu gebietsfremden Arten sowie die Umsetzung der 

Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29. März 1999 über die Haltung von Wildtieren 

in Zoos (ABl. L 94 vom 9.4.1999, S. 24) werden nun bundesunmittelbar ausgestaltet. 

Bis zum Inkrafttreten des Bundesnaturschutzgesetzes 2002 enthielt das Artenschutz-

recht eine Regelung zu Tiergehegen; mit diesem Gesetz wird eine Anzeigepflicht für 

solche Gehege eingeführt. Das neu gestaltete Kapitel berücksichtigt im Übrigen neu-
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ere Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Artenschutzrecht unter der 

FFH- und Vogelschutzrichtlinie. 

 

Die Überschrift des Kapitels ist gegenüber der des bisherigen Abschnitts präzisiert. Es 

wird darin stärker hervorgehoben, dass der Artenschutz den Schutz der wild leben-

den Tier- und Pflanzenarten, aber auch ihrer Lebensstätten und Biotope (vgl. dazu 

die Definition in § 7 Absatz 2 Nummer 4 und 5 des Entwurfs) umfasst. 

 

Das Kapitel ist in Abschnitte gegliedert und die Anordnung der Vorschriften verändert 

worden. Dies erscheint der leichteren Erschließung dieses umfangreichen Kapitels 

förderlich.  

 

 

Zu Abschnitt 1  Allgemeine Vorschriften 

 

Dieser Abschnitt enthält die Vorschriften zu den Aufgaben und den allgemeinen Vor-

schriften des Arten-, Lebensstätten- und Biotopschutzes. 

 

 

Zu § 37  Aufgaben des Artenschutzes 

 

Die Vorschrift beschreibt die Aufgaben des Arten-, Lebensstätten- und Biotopschut-

zes auf der Basis der in § 1 genannten Ziele. Dieses Kapitel soll einen wesentlichen 

Beitrag leisten, die biologische Vielfalt im Sinne der Vorgaben des § 1 Absatz 1 

Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 2 dauerhaft zu sichern. 

 

Absatz 1 entspricht weitgehend § 39 Absatz 1 BNatSchG g. F. In Satz 1 ist ein Hin-

weis auf die Umweltbeobachtung in § 6 Absatz 3 gegeben, die insoweit auch dem 

Artenschutz dient und die auf Vorgaben im Kapitel 5 ausgerichtet ist.  Das geltende 

Recht beschreibt neben dem Schutz auch die Pflege der wild lebenden Tier- und 

Pflanzenarten als Aufgabe des Artenschutzes. Die Erwähnung der Pflege ist im Hin-

blick auf die nähere Beschreibung des Schutzes in § 1 2. Halbsatz entbehrlich. Die 

Heraushebung der dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt in § 1 Nummer 1 
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macht die Übernahme der Worte „in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen 

Vielfalt“ aus dem geltenden Recht entbehrlich.  

 

Satz 2 orientiert sich an § 39 Absatz 1 Satz 2 BNatSchG g. F. Der Schutzbegriff in den 

Nummern 1 und 2 umfasst auch die Pflege und die Entwicklung, vgl. § 1 Satz 1 2. 

Halbsatz. Die Gewährleistung der übrigen Lebensbedingungen von Arten ist als um-

fassenderer Regelungsauftrag in Nummer 1 verlagert worden. Die Erwähnung von 

Lebensstätten und Biotopen in Nummer 2 ist den neuen Begriffsdefinitionen in § 7 

Absatz 2 Nummer 4 und 5 geschuldet. Die Ersetzung des Begriffs „Ansiedlung“ durch 

„Wiederansiedlung“ in Nummer 3 präzisiert das Gewollte. 

 

Mit Absatz 2 wird § 39 Absatz 2 BNatSchG g. F. in den neuen Entwurf übernommen.  

 

 

Zu § 38  Allgemeine Vorschriften für den Arten-, Lebensstätten- und Bio-

topschutz 

 

Die allgemeinen Vorschriften für den Arten-, Lebensstätten und Biotopschutz regeln 

wie § 40 BNatSchG g. F. den aktiven, gestaltenden Naturschutz im Gegensatz zu den 

Vorgaben des allgemeinen und besonderen Artenschutzes mit seinem eher repressi-

ven Charakter. Die Vorschrift fordert in Absatz 1 Bund und Länder auf, Schutz-, Pfle-

ge- und Entwicklungsziele für den Schutz der Tiere und Pflanzen und ihrer Lebens-

gemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen, die Sicherung und Ver-

besserung der sonstigen Lebensbedingungen sowie die weiteren Aufgaben des § 37 

aufzustellen und zu verwirklichen. Grundlage ist dabei die in § 6 näher spezifizierte 

Umweltbeobachtung; in dieser gehen die in § 40 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG g. F. 

enthaltenen Pflichten auf. Soweit der Bund und die Länder angesprochen sind, be-

ziehen sich die Verpflichtungen für den Bund auf die deutsche ausschließliche Wirt-

schaftszone und den Festlandsockel, für die Länder auf die Küstengewässer und das 

Festland. 

 

Absatz 2 Satz 1 greift spezielle Anforderungen für einen besonderen Kreis von Tier- 

und Pflanzenarten heraus und fordert unter bestimmten Umständen wirksame und 
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aufeinander abgestimmte vorbeugende Schutzmaßnahmen. Hintergrund dieser Neu-

regelung ist die jüngste Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Ausle-

gung des strengen Schutzsystems nach Artikel 12 Absatz 1 FFH-Richtlinie. Dieses 

strenge Schutzsystem setzt den Erlass kohärenter, koordinierter und vorbeugender 

Maßnahmen voraus (Urteile vom 16. März 2006 gegen Griechenland, Rechtssache C-

518/04, Rdz. 16 sowie vom 11. Januar 2007 gegen Irland, Rechtssache C-183/05, 

Rdz. 30). Diese Verpflichtung hat den Sinn, es möglichst nicht erst zu Verstößen ge-

gen Störungs- und Tötungsverbote kommen zu lassen, sondern diese gegebenenfalls 

präventiv zu verhindern. Sie kann z. B. erfordern, Gitter an Höhlen anzubringen, um 

den darin überwinternden Fledermäusen eine störungsfreie Situation zu gewährleis-

ten. Mit dieser Maßnahme werden Störungen durch Menschen in der Höhle gar nicht 

erst möglich; das Ziel der Störungsverbote wird so erreicht. Die Verpflichtung gilt für 

die Tierarten des Anhangs IV Buchstabe a der FFH-Richtlinie sowie für die in einer 

Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 enthaltenen Arten.  

 

Ferner ist in Absatz 2 Satz 1 die Vorgabe formuliert, Artenhilfsprogramme aufzustel-

len. Derartige Programme sind in den Ländern in der Vergangenheit bereits zur Um-

setzung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungszielen für viele gefährdete Tier- und 

Pflanzenarten ausgearbeitet und umgesetzt worden. Mit diesem Instrument können 

auch die auf internationaler und europäischer Ebene verbreiteten Aktions- und Be-

wirtschaftungspläne umgesetzt werden, zu deren Umsetzung teilweise eine rechtliche 

Verpflichtung besteht (z. B. nach Nummer 2.2.1 und 2.2.2 der Anlage 3 zum Afrika-

nisch Eurasischen Wasservogelübereinkommen, BGBl. 1998 II S. 2500, BGBl. II 2004 

S. 600) oder die den Vertragsparteien internationaler Artenschutzübereinkommen (z. 

B. der Berner Konvention) bzw. den Mitgliedstaaten der Europäischen Union von der 

Kommission zur Anwendung empfohlen sind. In den Artenschutzprogrammen sollen 

– soweit erforderlich – wirksame und aufeinander abgestimmte vorbeugende 

Schutzmaßnahmen enthalten sein. Das Artenspektrum für die Erarbeitung von Arten-

schutzprogrammen ergibt sich zum einen aus den internationalen und europäischen 

Vorgaben, zum anderen aus der Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2. 

Sowohl die wirksamen und aufeinander abgestimmten vorbeugenden Schutzmaß-

nahmen wie auch die Artenschutzprogramme sind nur zu erarbeiten, soweit dies er-

forderlich ist. Ergibt sich nach dem Schutzbedürfnis der Arten keine Notwendigkeit, 
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sind entsprechende Schutzmaßnahmen nicht zu ergreifen bzw. die Programme nicht 

aufzustellen. Umgekehrt ist eine Erforderlichkeit für die Erstellung von Artenschutz-

programmen bei internationalen Verpflichtungen zur Erarbeitung von Aktionsplänen 

stets gegeben, sie liegt auch nahe, wenn auf internationaler oder EG-Ebene entspre-

chende Pläne empfohlen werden. 

 

Satz 2 knüpft an die Beobachtungspflicht des unbeabsichtigten Beifangs oder Tötens 

der in Anhang IV Buchstabe a der FFH-Richtlinie genannten Arten aus § 6 Absatz 3 

Nummer 2 an. Satz 2 setzt die entsprechende Verpflichtung aus Artikel 12 Absatz 4 

FFH-Richtlinie um, erhebliche nachteilige Auswirkungen des unbeabsichtigten Fangs 

oder des Tötens dieser Arten zu verhindern. Die Vorschrift erfasst unvermeidbare 

Kollisionen von Tieren mit Flug- und Fahrzeugen sowie Beifang. Zu deren ggf. feh-

lender Tatbestandsmäßigkeit im Sinne des § 44 Absatz 1 siehe die Begründung zu 

Abschnitt 3. 

 

Absatz 3 setzt die darin genannten Richtlinienverpflichtungen um. Neuere Rechtent-

wicklungen führen zur Notwendigkeit, auch diese Richtlinienvorgaben in nationalen 

Gesetzen der Mitgliedstaaten umzusetzen. Die Verpflichtungen aus den Richtlinien 

richten sich an die Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedstaat. Dabei ist nach der 

grundgesetzlichen Kompetenzverteilung im Einzelfall zu entscheiden, ob der Bund 

oder die Länder zuständig sind. 

 

 

Zu Abschnitt 2  Allgemeiner Artenschutz 

 

In diesem Abschnitt sind die verschiedenen Regelungen des allgemeinen Artenschut-

zes zusammengefasst, beginnend mit den Regelungen zum allgemeinen Schutz wild 

lebender Tiere und Pflanzen, den Regelungen zu gebietsfremden Arten, aber auch 

den Vorgaben zum Vogelschutz an Energiefreileitungen sowie den Anforderungen an 

Zoos und Tiergehege. Die Vorgaben zum Vogelschutz an Energiefreileitungen galten 

bisher schon bundesunmittelbar, die Tiergehegeregelung wird wieder eingeführt; alle 

anderen Vorschriften waren bisher Rahmenrecht und werden mit diesem Entwurf auf 

eine bundesunmittelbar geltende Grundlage gestellt. 



Drucksache 278/09 210 

Zu § 39  Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen 

 

Absatz 1 regelt nun den in § 41 BNatSchG g. F. enthaltenen allgemeinen Schutz wild 

lebender Tiere und Pflanzen. Die bisherige Rahmenregelung wird inhaltsgleich in eine 

bundesunmittelbar geltende Regelung umgewandelt. Wie bisher gewährt die Vor-

schrift einen Mindestschutz, der insbesondere allen nicht besonders geschützten, wild 

lebenden Arten zugute kommt. Strengere Schutzvorschriften für besonders oder 

streng geschützte Arten, für gesetzlich geschützte Biotope oder Schutzgebiete usw. 

bleiben nach Absatz 7 unberührt. Die Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher 

Grundflächen stellt im Hinblick auf damit verbundene Beeinträchtigungen von Tieren 

und Pflanzen einen vernünftigen Grund im Sinne der Nummern 1 bis 3 dar. Der Beg-

riff der Lebensstätten in Nummer 3 ist durch § 7 Absatz 2 Nummer 5 definiert. 

 

Die Regelung in Absatz 2 wird getroffen um sicherzustellen, dass die Entnahme von 

Exemplaren von Arten des Anhangs V der FFH-Richtlinie entsprechend den Vorgaben 

von Artikel 14 der Richtlinie nur erfolgt, wenn die Arten sich in einer günstigen Erhal-

tungssituation befinden. Dies ist mit den Vorgaben des Absatzes 1 allein nicht sicher-

zustellen. Dieser Status ist nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil 

vom 13. Februar 2003 gegen Luxemburg, Rechtssache C-75/01, Rdz. 80) Vorausset-

zung für eine Entnahme. Ein Verbot mit Genehmigungsvorbehalt kann die Einhaltung 

der europarechtlichen Vorschriften sicherstellen. Der Ausnahme für die jagd- und 

fischereirechtlichen Bestimmungen liegt die Einschätzung zu Grunde, dass diese Arti-

kel 14 FFH-Richtlinie in dem jeweiligen Rechtsbereich umsetzen. 

 

Absatz 3 enthält eine so genannte Handstraußregelung. Die Länder haben bisher die 

Entnahme und Aneignung traditionell genutzter, allgemein geschützter Arten in ei-

nem gewissen Umfang ermöglicht. Dies soll nunmehr bundeseinheitlich gelten. Die 

Pflanzen bzw. Pflanzenteile, die Auswahl der Flächen und die Entnahmekriterien 

(persönlicher Bedarf, geringe Menge) orientieren sich an den geltenden Landesrege-

lungen. Die Vorschrift begründet ein Recht zur Aneignung der betreffenden Pflanzen 

bzw. Pflanzenteile mit der zivilrechtlichen Wirkung des Eigentumsübergangs. Sie 

stellt eine Inhaltsbestimmung des Eigentums im Sinne des Artikels 14 Absatz 1 Satz 2 

GG dar und ist im Hinblick auf ihren gewohnheitsrechtlichen Hintergrund und ihre 
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hergebrachte Verankerung im Landesrecht einerseits und den moderaten Umfang 

des Entnahmerechts andererseits angemessen. Das Recht zur Entnahme und Aneig-

nung umfasst nicht landwirtschaftlich, gärtnerisch oder forstlich angebaute Pflanzen, 

bei Forstkulturen auch nicht Pflanzen, die aus Naturverjüngung entstanden sind. Die 

Entnahme hat zur Schonung der Bestände der betroffenen Pflanzen, der übrigen Na-

tur sowie des betreffenden Grundstücks pfleglich zu erfolgen. 

 

Das gewerbsmäßige Entnehmen, Be- oder Verarbeiten aller wild lebenden Pflanzen 

wird durch Absatz 4 Satz 1 unter einen Genehmigungsvorbehalt gestellt. Auch damit 

orientiert sich diese bundesunmittelbar geltende Regelung an geltendem Landes-

recht. Die Einholung der Ernte in der Landwirtschaft oder im Gartenbau, die Holzern-

te in der Forstwirtschaft sowie forstliche Nebennutzungen, wie zum Beispiel die Ge-

winnung von Schmuckreisig, sind keine Entnahme wildlebender Pflanzen. Die Rechte 

der Eigentümer und sonstiger Nutzungsberechtigter bleiben unberührt. Insbesondere 

die Entnahme wildlebender Pflanzen im Rahmen organisierter Veranstaltungen be-

darf der Zustimmung des Berechtigten. Satz 2 enthält die Genehmigungskriterien, die 

an den Bestand der jeweiligen Pflanzenart am Ort der Entnahme sowie zusätzlich an 

den Naturhaushalt anknüpfen. Nach Satz 3 hat die Entnahme zur Schonung der Be-

stände der betreffenden Pflanzen, der übrigen Natur sowie des betretenen Grund-

stücks pfleglich zu erfolgen. Aus Sicht des Naturschutzes ist es fachlich geboten, bei 

Aussaaten von Pflanzen regionales Saatgut zu verwenden. Produzenten dieses Saat-

guts benötigen entsprechendes Wildpflanzenmaterial, dessen Entnahme einer Ge-

nehmigung bedarf. Bei der Genehmigungserteilung soll in diesem Fall nach Satz 4 

der potenzielle Nutzen für die biologische Vielfalt bei der Prüfung der Genehmigungs-

voraussetzungen berücksichtigt werden. 

 

Absatz 5 Satz 1 enthält Regelungen zum Schutz bestimmter Strukturen, die regelmä-

ßig wichtige Lebensstätten gefährdeter Tierarten beinhalten. Die Bundesländer ha-

ben ganz überwiegend gleichartige Regelungen erlassen, die nun in eine einheitliche 

Bundesregelung überführt werden sollen. 

 

Schutzgegenstand ist bei Nummer 1 die Bodendecke auf bestimmten Grundflächen. 

Damit ist die oberste, von Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen belebte Schicht der 
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Erdoberfläche gemeint. Die Bodenvegetation gehört zum Schutzumfang. Neben dem 

Abbrennen wird die Bodendecke auf nicht land- oder forstwirtschaftlich genutzten 

Flächen auch vor sonstigen Handlungen – insbesondere der Anwendung chemischer 

und anderer nicht mechanischer Methoden – geschützt, durch die die Tier- und 

Pflanzenwelt erheblich beeinträchtigt wird.  

 

Das zeitlich beschränkte Schneideverbot in Nummer 2 dient dem allgemeinen Schutz 

aller Arten, die auf die genannten Gehölze angewiesen sind. Neben weiteren Rege-

lungen ist die Bestimmung wichtig, um das Blütenangebot für Insekten während des 

Sommerhalbjahres sicherzustellen, brütende Vogelarten zu schützen sowie Gehölze 

als Brutplatz in der Saison zu erhalten. Das Verbot erfasst nicht Bäume im Wald, auf 

Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen.  Der Waldbegriff ist 

in den Waldgesetzen des Bundes und der Länder näher bestimmt. Unter Kurzum-

triebsplantagen versteht man Flächen, die bei einer Umtriebszeit von bis zu 20 Jah-

ren ausschließlich mit schnellwachsenden Baumarten bestockt sind. Schonende 

Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Ge-

sunderhaltung von Bäumen bleiben von dem Verbot unberührt. 

 

Zum Schutz von Schilf- und Röhrichtbesiedlern ist während der Vegetationsperiode 

der Rückschnitt entsprechend der Nummer 3 nicht zuzulassen. Da viele Arten für die 

Überwinterung bzw. Besiedlung dieser Flächen auf stehende Halme des vergangenen 

Jahres angewiesen sind, muss sichergestellt werden, dass ausreichende Mengen 

hiervon erhalten bleiben. Diesem Ziel dient die Beschränkung auf abschnittweises 

Zurückschneiden. 

 

Nummer 4 enthält eine fachlich notwendige Beschränkung zur Räumung von Gräben 

mit Grabenfräsen. Ständig wasserführende Gräben sind häufig bedeutende Lebens-

stätten gefährdeter Tiere und Pflanzen. Der Einsatz dieser Geräte ist unzulässig, so-

weit die Tierwelt oder der Naturhaushalt erheblich beeinträchtig wird. Eine Graben-

fräse führt in der Regel nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Naturhaus-

halts, wenn diese im Winter (vom 1. Oktober bis zum 15. Februar) mit geringer 

Drehzahl (Umfangsgeschwindigkeit < 7 m/s) betrieben wird und nur an kürzeren 

Grabenabschnitten oder einseitig erfolgt. 
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Satz 2 führt Ausnahmen von den Verboten des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 auf. Zu den 

in Nummer 1 genannten behördlichen Anordnungen sind insbesondere Maßnahmen 

zur Gefahrenabwehr zu zählen. Nummer 2 nennt darüber hinaus behördlich durchge-

führte oder zugelassene Maßnahmen sowie Maßnahmen aus Gründen der Verkehrs-

sicherheit, die im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder nicht zu anderer 

Zeit durchgeführt werden können. Die Vorschrift greift im Landesrecht geregelte 

Ausnahmegründe auf und setzt voraus, dass im Hinblick auf bestimmte öffentliche 

Belange, für die betreffende Maßnahme im Einzelfall keine anderen Alternativen be-

züglich der Art bzw. des Zeitraums der Ausführung bestehen. Nummer 3 enthält 

schließlich eine Ausnahme für genehmigte Bauvorhaben, bei denen zwar kein öffent-

liches Interesse im Sinne der Nummer 2 geltend gemacht werden kann, aber der zur 

Verwirklichung des Vorhabens erforderliche Eingriff lediglich ein geringfügiges Aus-

maß hat.  

 

Satz 3 enthält eine – übertragbare – Verordnungsermächtigung der Landesregierun-

gen bei den Verboten des Satzes 1 Nummer 2 und 3 für den Bereich eines Landes 

oder für Teile des Landes erweiterte Verbotszeiträume vorsehen, um so klimabeding-

ten Unterschieden Rechnung tragen zu können.  

 

Absatz 6 dient dem Schutz von Winterquartieren für Fledermäuse, hochgradig be-

drohten Wirbeltieren. Er dient auch der Umsetzung von Vorgaben des Abkommens 

zur Erhaltung der europäischen Fledermauspopulationen (BGBl. 1993 I S. 1106, 

BGBl. 2002 II S. 2466). Erfasst werden die tierökologisch relevanten Störungen, die 

über den Schutz von Biotoptypen nicht abgedeckt werden.  

 

Nach Absatz 7 bleiben strengere Schutzvorschriften, etwa für besonders oder streng 

geschützte Arten, für gesetzlich geschützte Biotope oder Schutzgebiete usw. unbe-

rührt. Sie sind zusätzlich zu den Regelungen des allgemeinen Artenschutzes zu be-

achten. Allerdings gelten auch die für die strengeren Schutzvorschriften anwendba-

ren Ausnahme- und Befreiungsvorschriften. 
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Zu § 40  Nichtheimische, gebietsfremde und invasive Arten 

 

Die Vorschrift greift die bisher in § 41 Absatz 2 BNatSchG g. F. getroffene Rahmen-

regelung zu gebietsfremden Arten auf und gestaltet diese in eine bundesunmittelbar 

geltende Regelung um. Nach jetzigem Recht wird den Ländern aufgegeben, unter 

Beachtung des Artikels 22 FFH-Richtlinie, des Artikels 11 Vogelschutzrichtlinie sowie 

von Artikel 8 Buchstabe h des Übereinkommens über die biologische Vielfalt geeigne-

te Maßnahmen zu treffen, um die Gefahren einer Verfälschung der Tier- und Pflan-

zenwelt der Mitgliedstaaten durch Ansiedlung und Ausbreitung von Tieren und Pflan-

zen gebietsfremder Arten abzuwehren. Der Entwurf greift insbesondere die Ansätze 

in Artikel 8 Buchstabe h des Übereinkommens über die biologische Vielfalt und die 

dazu unter dieser Konvention erarbeiteten Empfehlungen auf. Insbesondere berück-

sichtigt die Neuregelung den dreistufigen, hierarchischen Ansatz, die Einbringung von 

Arten, die die natürlich vorkommende Flora und Fauna gefährden, zunächst zu ver-

hindern, und, sofern dies nicht ausreicht, die Ausbreitung durch Sofortmaßnahmen 

abzuwehren, oder als letzten Schritt – sofern aussichtsreich und verhältnismäßig – 

durch Kontrollmaßnahmen im Rahmen einer Schadenbegrenzung zumindest einzu-

dämmen. Trotz Anknüpfung an das Übereinkommen über die biologische Vielfalt wird 

die Neuregelung aber auch den Anforderungen der o. a. Richtlinienvorgaben sowie 

weiterer internationaler Artenschutzübereinkommen (u. a. Bonner und Berner Kon-

vention, insbesondere Europäische IAS-Strategie der Berner Konvention, Afrikanisch-

Eurasisches Wasservogelübereinkommen) gerecht. 

 

Absatz 1 enhält in allgemeiner Form die Aufgabenstellung, mit geeigneten Maßnah-

men Gefährdungen durch nichtheimische oder invasive Arten entgegenzuwirken. Die 

Vorschrift beschreibt damit zugleich das Ziel der Neuregelung. Schutzgüter der Rege-

lung sind die natürlich vorkommenden Ökosysteme, Biotope und Arten; auch inso-

weit folgt die Neuregelung den Ansätzen des Übereinkommens über die biologische 

Vielfalt. 

 

In der Praxis werden Arten in den weitaus meisten Fällen unbeabsichtigt in Gebiete 

außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets verbracht; daher bleiben deren Auf-

treten und Invasivitätspotenzial zunächst meist unerkannt. Grundlage einer wirksa-
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men Vermeidung von Schäden an der Natur ist daher eine Beobachtung bisher nicht 

vorkommender Arten darauf hin, ob sie sich zu invasiven Arten entwickeln, d. h. zu 

Arten, die natürlich vorkommende Ökosysteme, Biotope oder Arten gefährden. Eine 

derartige Prüfung kann aber nicht in systematischer Weise und fortlaufend erfolgen; 

dies wäre mit einem sehr hohen Aufwand verbunden und auch unverhältnismäßig.  

 

Die in Absatz 2 statuierte Beobachtungspflicht knüpft darum daran an, dass begrün-

dete Anhaltspunkte für Gefährdungen bestehen, z. B. aus Experteneinschätzungen 

(Graue und Schwarze Listen invasiver Arten), Informationen aus der Fachliteratur 

oder aus sonstigen geeigneten Quellen.  

 

Absatz 3 trifft Regelungen zum Umgang mit invasiven Arten. Dies sind nach § 7 Ab-

satz 2 Nummer 9 diejenigen Arten, deren Vorkommen außerhalb ihres natürlichen 

Verbreitungsgebiets für die dort natürlich vorkommenden Ökosysteme, Biotope oder 

Arten ein erhebliches Gefährdungspotenzial darstellt. Die Regelung verfolgt das Ziel, 

invasiven Arten möglichst frühzeitig entgegenzutreten; nach bisheriger Erfahrung ist 

die Eindämmung der von invasiven Arten ausgehenden Gefahr um so schwieriger, je 

weiter sie verbreitet sind. Bund und Länder sollen darum nach Satz 1 – jeweils in 

ihrem Zuständigkeitsbereich – die Ausbringung noch nicht vorkommender invasiver 

Arten umgehend verhindern. § 4 Absatz 2 AEG begründet insofern keine Zuständig-

keit des Eisenbahn-Bundesamtes. Eine frühe Erkennung und Beseitigung bzw. das 

Verhindern weiterer Ausbreitung kann flächenhafte Schäden an der natürlich vor-

kommenden Flora und Fauna verhindern. Wenn invasive Arten sich bereits ausge-

breitet haben, soll nach Satz 2 das Bemühen gegen eine weitere Ausbreitung und 

deren Auswirkungen möglichst fortgesetzt werden, allerdings nicht, soweit dies aus-

sichtslos oder unverhältnismäßig ist. Diese Regelungen gelten nach Satz 3 nicht für 

den Anbau von Pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft. Wenn sich die dort ange-

bauten Pflanzen jedoch außerhalb der Land- und Forstwirtschaft ausbreiten und für 

die dort natürlich vorkommenden Ökosysteme, Biotope oder Arten ein erhebliches 

Gefährdungspotenzial darstellen, sollen die zuständigen Behörden tätig werden und 

gegebenenfalls die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung dieser Pflanzen 

ergreifen.  
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Absatz 4 entspricht weitgehend der rahmenrechtlichen Vorgabe in § 41 Absatz 2 Satz 

2 und 3 BNatSchG g. F. Die Regelung ist nun bundesunmittelbar ausgestaltet. Das 

Ausbringen von Tieren ist nun nach Satz 1 auch genehmigungspflichtig, wenn dies 

außerhalb der freien Natur – also im besiedelten Bereich – stattfinden soll. Auf Grund 

ihrer allgemein größeren Mobilität ist bei Tieren eine weitere Verbreitung vom besie-

delten Bereich in die freie Natur schnell möglich. Daher ist die Genehmigungspflicht 

bei Tieren auch bei Freisetzungen außerhalb der freien Natur notwendig. Die Ge-

nehmigungskriterien in Satz 2 knüpfen – wie die vorhergehenden Absätze entspre-

chend den Vorgaben des Übereinkommens über die biologische Vielfalt auch – an die 

natürlich vorkommenden Ökosysteme, Biotope oder Arten an. Entsprechend dem 

geltenden Recht bleiben die in Satz 3 genannten Bereiche von dem Erfordernis einer 

Genehmigung nach Satz 1 ausgenommen. Neu aufgenommen ist unter der Nummer 

4 eine zehnjährige Übergangsregelung für das Ausbringen von Gehölzen und Saatgut 

gebietsfremder Herkünfte in der freien Natur. Sie berücksichtigt züchterische und 

wirtschaftliche Anpassungserfordernisse und dient der Erhaltung der genetischen 

Vielfalt, die nach Artikel 2 des Übereinkommens über die biologische Vielfalt auch die 

Vielfalt innerhalb der Arten, also etwa von Unterarten und Populationen umfasst. 

Durch die Anpflanzung von Herkünften aus anderen Regionen wird die genetische 

Vielfalt auf der Ebene der Arten und darunter liegender Sippen wesentlich beein-

flusst. Kreuzungen zwischen nicht gebietsfremden und gebietsfremden Herkünften 

können zu schleichenden Veränderungen des Genpools durch genetische Homogeni-

sierung und zur Auslöschung von Wildsippen führen. Die eingeräumte Übergangsfrist 

von zehn Jahren soll den Marktteilnehmern die Umstellung auf die Genehmigungs-

pflicht erleichtern. 

 

Satz 4 enthält einen Hinweis auf Artikel 22 FFH-Richtlinie. Aus dieser Norm ergeben 

sich weiter gehende Rechtspflichten, z. B. eine Konsultierungspflicht betroffener Be-

völkerungskreise bei Wiederansiedlungen sowie die Übermittlung von Bewertungs-

studien bei absichtlichen Ansiedlungen an den in Artikel 20 der Richtlinie genannten 

Ausschuss. 

 

Für das Genehmigungsverfahren nach Absatz 4 sind – abgesehen von der deutschen 

ausschließlichen Wirtschaftszone und dem Festlandsockel – die Länder zuständig. 
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Abweichend von diesem Grundsatz bestimmt nun Absatz 5 das Bundesamt für Natur-

schutz als Genehmigungsbehörde für im Inland noch nicht vorkommende Arten. Dies 

erscheint nützlich, um bundeseinheitliche Maßstäbe in diesen Fällen anzuwenden. 

Das Bundesamt kann auch eher den aktuellen internationalen Erfahrungsstand ein-

beziehen und auf dieser Basis das Invasivitätsrisiko einschätzen.  

 

Absatz 6 gibt den Behörden entsprechend dem Vorbild einiger landesrechtlicher Re-

gelungen ergänzend zum Absatz 3 die Befugnis, die Beseitigung ungenehmigt ange-

siedelter Tiere und Pflanzen anzuordnen, soweit diese invasiv sind. Das gleiche gilt 

für unbeabsichtigt in die freie Natur entkommene invasive Tiere und Pflanzen. Die 

Behörden sollen dabei gemäß dem Verursacherprinzip vorrangig denjenigen zur Be-

seitigung heranziehen, der die Tiere oder Pflanzen ungenehmigt angesiedelt hat.  

 

 

Zu § 41  Vogelschutz an Energiefreileitungen 

 

Die Regelung übernimmt inhaltsgleich den § 53 BNatSchG g. F. In Satz 2 ist die in 

der geltenden Regelung enthaltene 10-Jahresfrist in ein entsprechendes Datum um-

gewandelt. 

 

 

Zu § 42  Zoos 

 

Die Neufassung der Vorschrift über Zoos ist auf Grund der Föderalismusreform und 

der geänderten Gesetzgebungskompetenz für Angelegenheiten des Artenschutzes 

notwendig geworden. § 51 BNatSchG g. F. diente der Umsetzung der Richtlinie 

1999/22/EG des Rates vom 29. März 1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos 

(ABl. L 94 vom 9.4.1999, S. 24). Er stellt eine Rahmenregelung zur Ausfüllung durch 

die Bundesländer dar. Nunmehr muss die Richtlinie bundesrechtlich umgesetzt wer-

den. 

 

Der vorliegende Entwurf basiert auf dem Wortlaut der Richtlinie und richtet sich in 

seiner konkreten Ausgestaltung nach einer Zusammenschau der bislang geltenden 
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landesgesetzlichen Regelungen. Sichergestellt werden soll hiermit zum einen, dass 

die bisherige Rechtslage nicht über Gebühr verändert wird, um den Verwaltungsauf-

wand der Länder durch eine Umstellung der Bewertungsmaßstäbe auf ein Minimum 

zu beschränken. Zum anderen soll ein hohes Schutzniveau für die in den Zoos und 

Tiergehegen gehaltenen Tieren erhalten bleiben. 

 

Die nach Landesrecht erlassenen Genehmigungen bleiben wirksam. Die zuständigen 

Behörden werden im Rahmen der nach Absatz 6 ohnehin durchzuführenden Inspek-

tionen besonderes Augenmerk auf diejenigen Betreiberpflichten zu legen haben, die 

in dem jeweiligen Bundesland bislang nicht einzuhalten gewesen waren. Die Länder 

erreichen die Anpassung an möglicherweise neue Regelungen durch Anordnungen 

gemäß Absatz 7.  

 

Absatz 1 übernimmt die in § 10 Absatz 2 Nummer 19 BNatSchG g. F. enthaltene Zoo-

definition unverändert. 

 

Absatz 2 Satz 1 regelt die allgemeine Genehmigungsbedürftigkeit. Satz 2 legt fest, 

dass die Genehmigung anlagen- und personenbezogen zu erteilen ist, so dass weder 

der Betreiber des Zoos ohne Genehmigung der zuständigen Behörde ausgetauscht 

werden kann, noch ein zugelassener Betreiber an anderer Stelle ohne erneute Ge-

nehmigung einen Zoo errichten kann. Dies ist nötig, da für die Einhaltung der Betrei-

berpflichten sowohl an anlagenbezogene Merkmale (z. B. Ausgestaltung der Gehe-

ge), als auch an persönliche Merkmale (z. B. Zuverlässigkeit) angeknüpft wird. Die 

Festlegung auf eine Höchstzahl an Individuen ist notwendig, um die Bewertung der 

art- und verhaltensgerechten Ausgestaltung der Gehege sicherzustellen. Bei der Be-

stimmung der Höchstzahl der Individuen werden von ihren Eltern abhängige Jungtie-

re mitgezählt. Grundsätzlich ist es für den Betreiber aber zumutbar zu antizipieren, 

wie viel Nachwuchs die Art nach seinem Zuchtkonzept haben wird und die im Rah-

men seines Zuchtprogramms vorgesehene Anzahl an Individuen bei der Genehmi-

gung anzugeben.  

 

Absatz 3 enthält die zu beachtenden Betreiberpflichten. Die Nummern 1 bis 6 orien-

tieren sich am Wortlaut der Richtlinie. Unter Nummer 1 wurden entsprechend einiger 
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landesrechtlicher Regelungen die Anforderungen an die Ausgestaltung der Gehege 

dahingehend konkretisiert, dass insbesondere Lage, Größe, Gestaltung und innere 

Einrichtung der Gehege der jeweiligen Art Rechnung tragen müssen. Bei der Ausges-

taltung der Gehege darf dabei nicht nur die Artgerechtheit ausschlaggebend sein, es 

muss vielmehr auch das Verhalten der jeweiligen Tiere in die Bewertung mit einflie-

ßen. Auch ist zur verhaltensgerechten Ausgestaltung im Gegensatz zur lediglich art-

gerechten Ausgestaltung auf Interaktionen innerhalb der Tiergruppe(n) Rücksicht zu 

nehmen. So sind etwa Rückzugsräume für hierarchisch untergeordnete Tiere anzu-

bieten. Das in Nummer 2 geforderte Programm zur tiermedizinischen Vorbeugung 

und Behandlung sowie zur Ernährung muss über den Richtlinienwortlaut hinaus in 

schriftlicher Form vorliegen um Beweisschwierigkeiten zu überwinden und eine Über-

prüfung durch die Behörden möglich zu machen.  

 

Absatz 4 Satz 1 enthält die Voraussetzungen für die Erteilung einer Zoogenehmi-

gung. Neben der Einhaltung der Anforderungen nach Absatz 3 und weiteren Nach-

weisen wird zusätzlich – wiederum entsprechend einigen landesrechtlichen Regelun-

gen – die Zuverlässigkeit des Betreibers und weiterer verantwortlicher Personen so-

wie die Einhaltung sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorschriften zur Genehmigungs-

voraussetzung gemacht. Die in Satz 2 in das Ermessen der Behörde gestellte Sicher-

heitsleistung dient zum einen der Sicherung der Kostendeckung für die Unterbrin-

gung der Tiere bei einer Auflösung des Zoos, zum anderen der Durchsetzung eines 

möglichen Rückbaugebots, das jedoch eigens als Nebenbestimmung in die Zooge-

nehmigung oder in die baurechtliche Genehmigung aufgenommen werden müsste. 

Eine solche Sicherheitsleistung ist nötig, um die zuständigen Behörden vor Kosten zu 

schützen, die ihnen im Fall einer Insolvenz oder der Schließung eines Zoos nach Ab-

satz 7 entstehen könnten.  

 

Die fakultativen Konzentrationswirkungen des Absatzes 5 dienen der Entlastung der 

zuständigen Behörden und der Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens. Zu-

sammen mit der Genehmigung kann auf Antrag über das Vorliegen der Vorausset-

zungen nach § 4 Nummer 20 Buchstabe a Satz 2 des Umsatzsteuergesetzes ent-

schieden werden, falls die Genehmigungsbehörde zuständige Landesbehörde im Sin-

ne dieser Vorschrift ist. 
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Die in Absatz 6 geregelte Prüfungs- und Besichtigungspflicht setzt Artikel 4 Absatz 3 

Satz 2 der Richtlinie um. 

 

Mit Absatz 7 werden den entsprechenden Verpflichtungen aus Artikel 5 der Richtlinie 

Rechnung getragen. 

 

Absatz 8 sieht eine Unterbringung oder Beseitigung der von der Schließung betroffe-

nen Tiere unter Anordnung der zuständigen Behörde vor. Die Verantwortlichkeit der 

Behörde für den Verbleib der Tiere ergibt sich direkt aus der Richtlinie. Die Tötung 

der Tiere als ultima ratio ergibt sich aus der artenschutzrechtlichen Zweckbestim-

mung der Richtlinie. Nur wenn sicher fest steht, dass die Tiere zurzeit oder in naher 

Zukunft nicht anderweitig untergebracht werden können, dass also kein anderer Zoo 

oder kein anderes Tiergehege Bedarf nach den unterzubringenden Tieren hat, dürfen 

die Tiere beseitigt werden. 

 

 

Zu § 43  Tiergehege 

 

Bis zum Inkrafttreten des Bundesnaturschutzneuregelungsgesetzes enthielt das Ar-

tenschutzrecht eine Regelung zu Tiergehegen. Der damalige § 24 ließ sich mit den 

gestiegenen Anforderungen der Verfassungsreform 1994 an die Rahmengesetzge-

bungskompetenz kaum mehr vereinbaren und wurde vor allem aus diesem Grund 

aufgehoben. Es wird die Notwendigkeit gesehen, für Tiergehege auf Bundesebene 

eine gesetzliche Regelung gestützt auf die nun konkurrierende Gesetzgebungskom-

petenz zu schaffen. Ansonsten bliebe es bei der tierschutzrechtlichen Erlaubnispflicht, 

der nur solche Tiergehege unterliegen, die entweder einem gewerblichen Zweck die-

nen, oder gewerbsmäßig betrieben werden. Dies wird nicht als ausreichend erachtet. 

Vielmehr muss der Behörde eine Ermächtigungsgrundlage zustehen, um unsachge-

mäß betriebene Tiergehege schließen zu können oder anderweitig gegen eventuelle 

Missstände bei der Gehegehaltung vorzugehen. Allerdings scheint eine Anzeigepflicht 

ausreichend zu sein, um die mit der Neuregelung verfolgten Belange umzusetzen.  

 

Absatz 1 legt fest, was ein Tiergehege im Sinne dieser Vorschrift konstituiert. 
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Absatz 2 beschreibt die Pflichten, die an die Errichtung und den Betrieb eines Tierge-

heges zu stellen sind. Teilweise wird dazu auf die für Zoos geltenden Vorschriften 

Bezug genommen. Die Betreiberpflichten orientieren sich im Übrigen weitestgehend 

an § 24 BNatSchG a. F.  

 

Absatz 3 enthält die Anzeigeverpflichtung. Die Sätze 2 bis 4 ermöglichen es den Be-

hörden, die für die Einhaltung der Betreiberpflichten notwendigen Anordnungen zu 

treffen. 

 

Absatz 4 soll solche Gehege von der Anzeigepflicht ausnehmen, bei denen auf Grund 

der geringen Größe, der geringen Zahl von gehaltenen Exemplaren, der Anspruchslo-

sigkeit der Haltung usw. in aller Regel von einer geringeren Problematik unter Arten- 

und Tierschutzgesichtspunkten auszugehen ist.  

 

 

Zu Abschnitt 3  Besonderer Artenschutz 

 

Dieser Abschnitt umfasst als Besonderen Artenschutz die Zugriffs-, Besitz- und Ver-

marktungsverbote (§ 44), die Ausnahmen (§ 45), die Nachweispflicht (§ 46) und die 

Einziehung (§ 47). Die Vorgaben entsprechen – bis auf redaktionelle Anpassungen in 

§ 44 Absatz 4 Satz 1 und einer erweiterten Sonderregelung für Umweltprüfungen in 

§ 44 Absatz 6 – dem zuletzt durch das Erste Gesetz zur Änderung des Bundesnatur-

schutzgesetzes geänderten Bundesnaturschutzgesetz. Auf die diesbezüglichen Geset-

zesmaterialien (BT-Drs. 16/5100 und 16/6780) wird verwiesen. Dies gilt u. a. für die 

fehlende Tatbestandsmäßigkeit der Verwirklichung sozialadäquater Risiken im Hin-

blick auf § 44 Absatz 1 (§ 42 Absatz 1 BNatSchG g. F.), wie etwa unabwendbare 

Tierkollisionen im Verkehr. Derartige Umstände sind bei der Zulassung entsprechen-

der Vorhaben gegebenenfalls im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-

lung mit der gebotenen Sorgfalt zu berücksichtigen. Im Weiteren gilt dies für das 

Verständnis des Begriffs der Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen 

Population in § 44 Absatz 1 Nummer 2 (§ 42 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG g. F.). 

Eine solche ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die Überlebenschancen, der 

Bruterfolg oder die Reproduktionsfähigkeit vermindert werden, wobei dies artspezi-
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fisch für den jeweiligen Einzelfall untersucht und beurteilt werden muss. Klarstellend 

ist darauf hinzuweisen, dass die Rechtsfolge des § 44 Absatz 5 Satz 5 (§ 42 Absatz 5 

Satz 5 BNatSchG g. F.) bereits auf der Ebene der Zulassung von Eingriffen in Natur 

und Landschaft berücksichtigt werden kann, soweit die dort vorgesehene Privilegie-

rung reicht. 

 

Neu ist, dass sich die Vorschriften zur Anwendung der Zugriffs-, Besitz- und Vermark-

tungsverbote in der land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung (§ 44 

Absatz 4) und in der Eingriffsregelung (§ 44 Absatz 5) nicht mehr nur auf die europä-

ischen Vogelarten und die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie beziehen, son-

dern den Kreis der in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 erfass-

ten Arten mit einbeziehen. Mit der Ergänzung dieses Artenkreises kommt die Bundes-

regierung der Prüfung aus dem Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des 

Bundesnaturschutzgesetzes nach (vgl. Begründung A. 2 1. Absatz, BR-Drs. 123/07). 

 

Mit der gegenüber § 42 Absatz 5 Satz 6 BNatSchG g. F. erweiterten Sonderregelung 

des § 44 Absatz 6 werden nun alle gesetzlich geforderten Umweltprüfungen unter 

weiteren Maßgaben von den Zugriffs- und Besitzverboten freigestellt. Somit sind 

nicht nur Untersuchungen im Vorfeld von Umweltverträglichkeitsprüfungen sondern 

etwa auch solche für FFH-Verträglichkeitsprüfungen freigestellt. Das Erfordernis der 

Fachkunde soll sicherstellen, dass es nicht wegen unzureichender Expertise z. B. im 

Umgang mit Arten bei einer Beringung oder Telemetrierung sowie bei Netzfängen zu 

vermeidbaren Beeinträchtigungen der Tierwelt kommt. Die Untersuchungen sollen 

auf das zur Erreichung des Untersuchungsziels erforderliche Maß beschränkt bleiben, 

z. B. bei Telemetrie von Fledermäusen maximal 10 % der Weibchen einer Wochen-

stube mit einem Sender auszustatten. Weiter gehende Regelungen (z. B. § 4 

BArtSchV) sind nicht ausgenommen. 

 

 

Zu Abschnitt 4 Zuständige Behörden, Verbringen von Tieren und Pflanzen 

 

Dieser Abschnitt enthält nun folgende Vorschriften: Zuständige Behörden (§ 48), Mit-

wirkung der Zollbehörden (§ 49), Anmeldepflicht bei der Ein-, Aus- und Durchfuhr 
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oder dem Verbringen aus Drittstaaten (§ 50), Inverwahrungnahme, Beschlagnahme 

und Einziehung durch die Zollbehörden (§ 51). Alle Vorschriften entsprechen mate-

riell weitestgehend dem geltenden Recht. Änderungen sind in aller Regel rechtsförm-

licher Natur.  

 

Neu ist die Zuständigkeit des Bundesamts für Naturschutz in den in § 48 Absatz 1 

Nummer 2 Buchstabe d, e und f angesprochenen Fällen. Diese tragen den Änderun-

gen der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 Rechnung; im Bereich der Verwertung folgen 

sie der  gegenwärtigen Praxis. Die in § 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG g. F. bisher 

enthaltene Zuständigkeitsregelung für die Zollstellen ist im Hinblick auf die Mitwir-

kungsregelungen in §§ 49 ff. entbehrlich. Im Abschnitt 4 wird fast durchweg statt 

von Zollstellen von Zollbehörden gesprochen. In die Handlungsoptionen der §§ 49 ff. 

sollen allen Zollbehörden in die zollamtliche Überwachung eingebunden sein, insbe-

sondere auch mobile Einheiten. Diese wären durch den Begriff der Zollstelle nicht 

erfasst.  

 

§§ 49 ff. regeln die Mitwirkung der Zollbehörden wie bisher im Warenverkehr mit 

Drittstaaten. Das innergemeinschaftliche Verbringen ohne Drittstaatenbezug fällt 

nicht unter die §§ 49 ff., allerdings können die Zollbehörden z. B. bei einem Verstoß 

gegen Vermarktungsverbote ohne Ein- oder Ausfuhren in Drittstaaten als Ermitt-

lungspersonen der Staatsanwaltschaft tätig werden. Auf die Möglichkeit, im Rahmen 

der Überwachung der Ein-, Durch- oder Ausfuhr-, bzw. der Besitz- und Vermark-

tungsregelungen bei Verdacht von Verstößen, die vorgelegten Dokumente den nach 

§ 48 zuständigen Behörden weiterzuleiten, weist § 49 Absatz 1 Satz 2 nun ausdrück-

lich hin. Dies betrifft u. a. den Fall, dass möglicherweise gefälschte Dokumente den 

hierfür zuständigen Behörden zur Prüfung übermittelt werden.  

 

§ 50 Absatz 1 Satz 1 erstreckt die Anmeldepflicht auch auf Tiere oder Pflanzen, die 

einer Genehmigungspflicht des Bundesamts für Naturschutz unterliegen. Dies nimmt 

Bezug auf die entsprechenden in § 45 Absatz 7 und 8 niedergelegten Genehmi-

gungserfordernisse dieses Bundesamtes beim Verbringen aus dem Ausland. Diese 

betreffen die in europäischen Vogelarten, wie die in Anhang IV a der FFH-Richtlinie 

erfassten Arten, aber auch die den Besitz- und Vermarktungsverboten des § 44 Ab-
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satz 2 unterliegenden Jungrobben bzw. invasiven Arten. Die Bezeichnung einer ande-

ren Zollstelle in § 50 Absatz 1 Satz 2 trägt einem praktischen Bedürfnis Rechnung. 

 

Der Hinweis auf Artikel 8 Absatz 6 und Artikel 16 Absatz 3 und 4 der Verordnung 

(EG) Nr. 338/97, wie er in § 47 Absatz 6 BNatSchG g. F. enthalten ist, erscheint ent-

behrlich. 

 

 

Zu Abschnitt 5  Auskunfts- und Zutrittsrecht; Gebühren und Auslagen 

 

Dieser Abschnitt fasst die Vorschriften über das Auskunfts- und Zutrittsrecht (§ 52) 

und die Gebühren und Auslagen (§ 53) zusammen. Beide Vorschriften entsprechen 

mit nachstehenden Ergänzungen dem geltenden Recht; zusätzlich sind in § 52 Ab-

satz 2 Seeanlagen und Schiffe neu eingefügt worden. Dies ist erforderlich, um auch 

in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone zur Kontrolle der artenschutzrecht-

lichen Vorgaben über ein Betretungsrecht zu verfügen. Durch die Änderung in § 53 

ist es dem Bundesamt für Naturschutz nun auch möglich, für Amtshandlungen nach 

der EG-Artenschutzverordnung Gebühren zu erheben und die Erstattung von Ausla-

gen zu verlangen. 

 

 

Zu Abschnitt 6  Ermächtigungen 

 

Der Abschnitt fasst die Vorschriften über den Erlass von Rechtsverordnungen (§ 54) 

und die Durchführung gemeinschaftsrechtlicher oder internationaler Vorschriften 

(§ 55) zusammen. In § 54 werden einige Änderungen in Bezug auf den Erlass von 

Rechtsverordnungen vorgeschlagen. § 55 entspricht dem geltenden Recht. Im Hin-

blick darauf, dass sich die Befugnis der Bundesregierung zum Erlass allgemeiner Ver-

waltungsvorschriften unmittelbar aus Artikel 84 Absatz 2 GG ergibt, wird auf eine 

Überführung des § 55 BNatSchG g. F., der dies für den Bereich des Artenschutzes 

deklaratorisch klar stellte, in den Gesetzentwurf verzichtet.  
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Zu § 54  Erlass von Rechtsverordnungen 

 

Die Vorschrift ermächtigt, Arten unter besonderen Schutz zustellen. Entgegen bishe-

rigem Recht werden dabei nicht mehr heimische sondern natürlich vorkommende 

Arten in Betracht gezogen. Damit sind die Arten gemeint, die ihr natürliches Verbrei-

tungsgebiet in Deutschland haben bzw. auf natürliche Weise ihr Verbreitungsgebiet 

nach Deutschland ausdehnen. Die bislang in § 52 Absatz 9 BNatSchG g. F. enthalte-

ne Klarstellung bezüglich zwischenzeitlichen Landesrechts hatte nur deklaratorischen 

Charakter und wird daher nicht in den Gesetzentwurf überführt. 

 

Absatz 1 ermächtigt in Nummer 2 auch Arten unter besonderen Schutz zu stellen, die 

im Bestand gefährdet sind und für die die Bundesrepublik Deutschland in hohem Maß 

verantwortlich ist. Die Verantwortlichkeit drückt aus, dass die globale Erhaltungssitu-

ation der Art von den hiesigen Beständen abhängt. Die Arten kommen oft mit einem 

Verbreitungsschwerpunkt im Inland vor. Verschlechtert oder verbessert sich der Sta-

tus dieser Arten in Deutschland, hat dies für diese Artengruppen unmittelbare Aus-

wirkungen auf den Gesamtbestand. Die Gefährdung kann sich im Gegensatz zu den 

in Nummer 1 genannten Arten auf alle Gefährdungsfaktoren beziehen. Erfüllen Arten 

in dieser Weise beide Kriterien, ist es gerechtfertigt, diese unter besonderen Schutz 

zustellen, mit der Folge, dass die Vorgaben des besonderen Artenschutzes nach die-

sem Gesetz für sie gelten. Darüber hinaus sollen diese Arten aber auch bei der land- 

forst- und fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung (§ 44 Absatz 4) sowie bei Eingrif-

fen und Vorhaben (§ 44 Absatz 5) wie auch bei den besonderen Schutzmaßnahmen 

bzw. Artenhilfsprogrammen des § 38 Absatz 2 berücksichtigt werden. 

 

Entsprechend den vorstehenden Ausführungen wird in Absatz 2 ein alternatives Kri-

terium neu eingeführt, Arten unter strengen Schutz zu stellen: Die besonders hohe 

Verantwortlichkeit der Bundesrepublik Deutschlands soll neben den bisherigen Krite-

rien genügen, diesen Schutzstatus zu gewähren. Nach fachlichen Gesichtspunkten 

werden verschiedene Kategorien der Verantwortlichkeit unterschieden, von denen 

zwei besonders relevant sind:  
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• in besonders hohem Maße verantwortlich (Symbol !!): Taxa, deren Aussterben im 

Bezugsraum äußerst gravierende Folgen für den Gesamtbestand hätte bzw. deren 

weltweites Erlöschen bedeuten würde.  

• in hohem Maße verantwortlich (Symbol !): Taxa, deren Aussterben im Bezugs-

raum gravierende Folgen für den Gesamtbestand hätte bzw. deren weltweite Ge-

fährdung stark erhöhen würde.  

Die Kriterien, anhand derer die Verantwortlichkeit Deutschlands für die weltweite 

Erhaltung von Populationen bestimmt wird, sind:  

• Anteil am Weltbestand 

• Lage im Areal und  

• weltweite Gefährdung 

Dabei führen folgende Kombinationen der Kriterienklassen zu den beiden relevanten 

Kategorien der Verantwortlichkeit „!!“ und „!“ (vgl. Gruttke, Horst (Bearb.): Ermitt-

lung der Verantwortlichkeit für die Erhaltung mitteleuropäischer Arten. Referate und 

Ergebnisse des Symposiums „Ermittlung der Verantwortlichkeit für die weltweite Er-

haltung von Tierarten mit Vorkommen in Mitteleuropa“ auf der Insel Vilm vom 17. – 

20. November 2003): 

 

Kat. Kriterienkombination  

Anteil am Weltbestand > 3/4 

Anteil am Weltbestand > 1/3 und ≤ 3/4 und Lage im Arealzentrum 

weltweit vom Aussterben bedroht (Nachweis für 2/3 des Areals) !! 

weltweit stark gefährdet (Nachweis für 9/10 des Areals) und Lage im Haupt-

areal 

Anteil am Weltbestand > 1/3 und ≤ 3/4 

Anteil am Weltbestand > 1/10 und ≤ 1/3 und Lage im Arealzentrum ! 

weltweit gefährdet (Nachweis für 2/3 des Areals) und Lage im Hauptareal 

 

In Absatz 4 werden die Kriterien für die Arten, für die zur Abwehr von Schäden an 

der natürlich vorkommenden Flora und Fauna Besitz- und Vermarktungsverbote er-

lassen werden können, näher an die entsprechenden Vorgaben des Übereinkommens 

über die biologische Vielfalt herangeführt. Insofern wird auf die Ausführungen zu 
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§ 40 Bezug genommen. Die genannten Verbote müssen erforderlich sein, um einer 

Gefährdung von Ökosystemen, Biotopen oder Arten entgegenzuwirken. 

 

Absatz 6 Nummer 1 wird um die Möglichkeit ergänzt, auch Besitzverbote für die dort 

genannten Geräte, Mittel oder Vorrichtungen erlassen zu können. Dies ist erforder-

lich, um die übrigen Verbote zu ergänzen und wirksam vollziehen zu können. 

 

Absatz 7 ermächtigt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit mit Zustimmung des Bundesrates, Vorschriften zum Schutz von Horststand-

orten zu erlassen. Diese Möglichkeit soll für gefährdete und besonders störungsemp-

findliche Vogelarten eröffnet werden, wie z. B. der Adler, Baum- und Wanderfalken, 

Weihen, Schwarzstörche, Kraniche, Sumpfohreulen und Uhus. Die Regelung knüpft 

an die in vielen Ländern bestehenden Bestimmungen zum Horstschutz an, die sich 

dort bewährt haben. Die Regelung soll es ermöglichen, Maßnahmen zu verbieten, die 

zu einer Gefährdung des Bruterfolges der betreffenden Arten führen können. 

 

 

Zu Kapitel 6 Meeresnaturschutz 

 

Die Meere sind für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen 

von besonderer Bedeutung. Die marine Tier- und Pflanzenwelt ist daher zur dauer-

haften Sicherung der Meeresbiodiversität zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und 

soweit erforderlich wiederherzustellen. Um die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushalts zu sichern, sind die Meeresgewässer insbesondere nach § 1 Absatz 3 

Nummer 3 vor Beeinträchtigungen zu bewahren und nach § 1 Absatz 3 Nummer 6 

als naturnahe Ökosysteme in ihrer Selbstregulation zu erhalten. Es wird daher ein 

neues Kapitel zum Meeresnaturschutz eingefügt, das unter anderem Regelungen 

zum marinen Arten- und Gebietsschutz sowie der naturschutzfachlichen Bewertung 

bei der Durchführung von Vorhaben im Meeresbereich (vgl. BT-Drs. 16/813, S. 11) 

enthält. 

 

In räumlicher Hinsicht werden Regelungen zu Küstengewässern sowie deutschen 

ausschließlicher Wirtschaftszone und Festlandsockel getroffen. Für die letztgenannten 



Drucksache 278/09 228 

Bereiche ist das Rechtsregime des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen 

vom 10. Dezember 1982 (BGBl. 1994 II S. 1799, 1995 II S. 602) zu beachten. Dieses 

verleiht den Küstenstaaten nicht nur souveräne Rechte zur Nutzung der lebenden 

und nicht lebenden natürlichen Ressourcen des Meeres und bestimmte funktional 

begrenzte Hoheitsbefugnisse, sondern verpflichtet sie zugleich zu Schutz und Bewah-

rung der Meeresumwelt. Die Schutzpflichten werden durch weitere internationale 

Übereinkommen wie das Übereinkommen über die biologische Vielfalt konkretisiert. 

Auch die FFH-Richtlinie, die Vogelschutzrichtlinie und die Umwelthaftungsrichtlinie 

beanspruchen in diesen Meeresbereichen Geltung. Die Vorschriften dieses Kapitels 

gewährleisten die Erfüllung dieser völker- und europarechtlichen Schutzverpflichtun-

gen.  

 

 

Zu § 56  Geltungs- und Anwendungsbereich 

 

Absatz 1 enthält eine Regelung zur räumlichen Geltung der Vorschriften des Bundes-

naturschutzgesetzes für den marinen Bereich. Die Aussage, dass die Vorschriften 

auch im Bereich der Küstengewässer gelten, hat lediglich klarstellende Funktion, da 

die Küstengewässer Teil des Staatsgebietes der Bundesrepublik Deutschland sowie 

des Territoriums der entsprechenden Küstenbundesländer sind und das Bundes- und 

Landesrecht dort somit grundsätzlich uneingeschränkt Anwendung findet. Zudem 

verdeutlicht die Regelung, dass das Recht des Meeresnaturschutzes im Küstenmeer 

Teil des abweichungsfesten Kerns des Rechts des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege im Sinne des Artikels 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 GG ist. Darüber 

hinaus wird die Geltung des Bundesnaturschutzgesetzes mit Ausnahme des Kapitels 

2 künftig auch auf den Bereich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und 

des Festlandsockels im Rahmen der Vorgaben des Seerechtsübereinkommens der 

Vereinten Nationen erstreckt. Klarstellend ist darauf hinzuweisen, dass die Eingriffs-

regelung für die Aufstellung von Raumordnungsplänen im Bereich der deutschen 

ausschließlichen Wirtschaftszone ebenso wie an Land nicht einschlägig ist. 

 

Absatz 2 enthält eine Regelung zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-

regelung auf die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen im Bereich der 
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deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone. Diese Regelung ist für einen Übergangs-

zeitraum bei solchen Windenergieanlagen ausgesetzt, die in einem besonderen Eig-

nungsgebiet nach § 3a der Seeanlagenverordnung oder einem in einem Raumord-

nungsplan für die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone festgelegten Vorrangge-

biet errichtet und betrieben werden. Dies gilt auch für Anlagen, die bis zum Inkraft-

treten dieses Gesetzes auch außerhalb der benannten Gebiete genehmigt wurden. 

Eine nachträgliche Festsetzung von Maßnahmen als Ausgleich von Eingriffen in Natur 

und Landschaft ist nicht möglich. Damit wird insbesondere dem Umstand Rechnung 

getragen, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Auswirkungen der Offshore-

Windenergie auf die Meeresnatur nicht abschließend prognostiziert und bewertet 

werden können und aus diesem Grund den Vorhabenträgern ein umfangreiches Mo-

nitoring aufgegeben wird, dessen Ergebnisse dann wiederum Grundlage für die Er-

mittlung des Kompensationsbedarfs bei der Errichtung und dem Betrieb künftiger 

Anlagen sein können. 

 

 

Zu § 57  Geschützte Meeresgebiete im Bereich der deutschen ausschließli-

chen Wirtschaftszone und des Festlandsockels 

 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 38 BNatSchG g. F. und regelt Zuständig-

keiten und Verfahren für die Auswahl und Ausweisung geschützter Meeresflächen als 

Teil des europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ im Bereich der deutschen 

ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels. Sie stellt zudem sicher, 

dass eine Erklärung von Schutzgebieten auch zur Erfüllung völkerrechtlicher Ver-

pflichtungen, etwa im Rahmen der regionalen Meersschutzübereinkommen für Nord- 

und Ostsee, erfolgen kann.  

 

Absatz 1 weist die Aufgabe der Auswahl von geschützten Meeresflächen im Bereich 

der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels weiterhin 

entsprechend § 38 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG g. F. dem Bundesamt für Naturschutz 

zu.  

 



Drucksache 278/09 230 

Absatz 2 behält entsprechend § 38 Absatz 3 BNatSchG g. F. die Erklärung von Mee-

resgebieten zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft dem Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vor. 

 

Absatz 3 entspricht § 38 Absatz 1 BNatSchG g. F. und wurde lediglich redaktionell 

angepasst.  

 

 

Zu § 58  Zuständige Behörden; Gebühren und Auslagen 

 

Im Hinblick auf die bereits bestehenden Zuständigkeiten im Zusammenhang mit der 

Durchführung der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie sowie der vorhandenen Erfah-

rungen und Kenntnisse im maritimen Naturschutz bestimmt die Vorschrift das Bun-

desamt für Naturschutz als selbständige Bundesoberbehörde nach Artikel 87 Absatz 3 

Satz 1 GG zur zuständigen Naturschutzbehörde für den Bereich der deutschen aus-

schließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels. Hierdurch soll ein einheitlicher 

und effektiver Vollzug des Naturschutzrechts u. a. bei der Verwaltung der Meeres-

schutzgebiete sichergestellt werden. Zudem regelt die Norm die Erhebung von Kos-

ten für die in diesem Kapitel übertragenen Verwaltungsaufgaben des Amtes. 

 

Nach Absatz 1 Satz 1 umfasst die Aufgabenzuweisung die Durchführung der Vor-

schriften des Bundesnaturschutzgesetzes und der auf der Grundlage dieses Gesetzes 

erlassenen Rechtsvorschriften sowie die Durchführung der Vorschriften des Umwelt-

schadensgesetzes (Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Mai 2007, BGBl. I S. 666, geän-

dert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 19. Juli 2007, BGBl. I S. 1462). Die Zuständig-

keitsregelung im Hinblick auf die Schädigung von Arten und Lebensräumen ent-

spricht § 21a Absatz 6 Satz 2 BNatSchG g. F.  

 

Eine Zuständigkeit des Bundesamtes für Naturschutz besteht nur, soweit nichts an-

deres bestimmt ist. Damit wird, wie auch bereits in § 38 Absatz 2 Satz 2 BNatSchG 

g. F., bestehenden Zuständigkeiten anderer Behörden zur Zulassung von Vorhaben 

und Maßnahmen, etwa des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie nach 

dem Seeaufgabengesetz und dem Bundesberggesetz, Rechnung getragen. Die zur 
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Erfüllung der zugewiesenen Aufgaben notwendigen Befugnisse werden in § 3 Ab-

satz 1 Satz 2 geregelt. Satz 2 sieht für die Zulassung von Eingriffen in Natur und 

Landschaft im Bereich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und des Fest-

landsockels die Herstellung des Benehmens mit der zuständigen Naturschutzbehörde 

vor.  

Absatz 2 ermöglicht es, bestimmte Verwaltungsaufgaben des Bundesamtes für Na-

turschutz nach diesem Kapitel zur Ausübung auf andere Bundesbehörden zu übertra-

gen. Auf diese Weise können, die bei diesen Behörden vorhandenen Sachmittel und 

personellen Ressourcen synergetisch genutzt werden, soweit ein entsprechendes 

Bedürfnis besteht. 

 

Absatz 3 regelt die Erhebung von Gebühren und Auslagen durch das Bundesamt für 

Naturschutz für Amtshandlungen auf der Grundlage der Vorschriften dieses Kapitels. 

Die Vorschrift entspricht der Kostenregelung für den Vollzug des Artenschutzrechts in 

§ 48 BNatSchG g. F., die in § 53 weitgehend unverändert übernommen wurde und 

unberührt bleibt.  

 

 

Zu Kapitel 7 Erholung in Natur und Landschaft 

 

Das Kapitel widmet sich der Erholung in Natur und Landschaft. Die Erholung umfasst 

nach der Legaldefinition des § 7 Absatz 1 Nummer 3 natur- und landschaftsverträg-

lich ausgestaltetes Natur- und Freizeiterleben einschließlich natur- und landschafts-

verträglicher sportlicher Betätigung in der freien Landschaft, soweit dadurch die 

sonstigen Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht beeinträchtigt 

werden. 

 

Natur und Landschaft sind nach § 1 Absatz 1 Nummer 3 u. a. als Grundlage für Le-

ben und Gesundheit des Menschen so zu schützen, dass ihr Erholungswert auf Dauer 

gesichert ist. Nach § 1 Absatz 4 sind hierzu in der freien Landschaft nach ihrer Be-

schaffenheit und Lage zum Zweck der Erholung geeignete Flächen z. B. durch die 

Erklärung zum Naturpark (§ 27) zu schützen und zugänglich zu machen. 
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Diesem Ziel dient vor allem das Recht zum Betreten der freien Landschaft (§ 59) und 

die Verpflichtung der öffentlichen Hand zum Bereitstellen geeigneter Grundstücke 

(§ 62), aber auch der Schutz der für Zwecke der Erholung besonders bedeutsamen 

Gewässer und Uferzonen (§ 61). 

 

 

Zu § 59  Betreten der freien Landschaft 

 

Absatz 1 wandelt den in § 56 Satz 1 BNatSchG g. F. enthaltenen Regelungsauftrag 

an die Länder in eine unmittelbar geltende Regelung des Bundes um. Das Recht, die 

freie Landschaft auf Straßen und Wegen sowie auf ungenutzten Grundflächen zu be-

treten, ist notwendige Voraussetzung für die Erholung der Bevölkerung in Natur und 

Landschaft. Das Betretensrecht ist daher als allgemeiner Grundsatz des Naturschut-

zes im Sinne von Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 GG ausgestaltet. Die vollzugs-

taugliche Regelung richtet sich unmittelbar an den Einzelnen, ohne dass es weiterer 

landesrechtlicher Ausfüllungsvorschriften bedarf. 

 

Absatz 2 gewährleistet, dass bestehende oder zukünftige Vorschriften des Bundes-

waldgesetzes sowie Vorschriften der Länder, die Rechte der Erholungssuchenden 

erweitern oder aus wichtigen Gründen einschränken, weiter gelten bzw. neu erlassen 

werden können. Hierdurch wird insbesondere naturräumlichen, siedlungsstrukturellen 

und zum Teil auch verfassungsrechtlichen Besonderheiten der Länder Rechnung ge-

tragen. Die Betretensrechte der Erholungssuchenden werden aber dadurch grund-

sätzlich nicht eingeschränkt. 

 

Die bisher in § 56 Satz 4 BNatSchG g. F. enthaltene Klarstellung, dass die erlaubnis-

freie Benutzung von oberirdischen Gewässern sich nach wasserrechtlichen Vorschrif-

ten richtet, entfällt aus Gründen der Straffung und Vereinfachung.  

 

Zu § 60  Haftung 

 

Die Vorschrift soll zum Aspekt der Verkehrssicherung zwischen den Interessen der 

durch das Betretensrecht begünstigten Erholungssuchenden einerseits und den Inte-
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ressen der zur Duldung verpflichteten Grundstückseigentümer und Nutzungsberech-

tigten sowie der Naturschutzziele andererseits einen angemessenen Ausgleich schaf-

fen. Die Regelung erfolgt in Anlehnung an entsprechende in der Praxis bewährte Vor-

schriften der Länder. 

 

Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt und der Leistungs- und Funkti-

onsfähigkeit des Naturhaushaltes sollen nach § 1 Absatz 2 Nummer 3 bestimmte 

Landschaftsteile der natürlichen Dynamik überlassen bleiben und nach § 1 Absatz 3 

Nummer 6 der Entwicklung sich selbst regulierender Ökosysteme auf hierfür geeigne-

ten Flächen Raum und Zeit gegeben werden. Auf Grund dieser Ziele des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege ist u. a. in Nationalparken der möglichst ungestörte 

Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik zu gewährleisten (§ 24 Ab-

satz 2). Bei Verwirklichung dieser sogenannten Prozessschutzziele bestehen in der 

Praxis große Unsicherheiten zur Frage der Verkehrssicherungsmaßnahmen, die durch 

eine gesetzliche Klarstellung verringert werden sollen. 

 

Satz 1 regelt entsprechend § 56 Satz 1 BNatSchG g. F., dass die Ausübung des Be-

tretensrechts nach § 59 grundsätzlich auf eigene Gefahr erfolgt. Satz 2 knüpft an die 

Rechtsprechung an, wonach Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte der be-

troffenen Grundstücke nicht für typische, sich aus der Natur ergebende Gefahren 

haften. Eine Verantwortlichkeit besteht also nur für unvermutete, untypische Gefah-

ren, d. h. für alle nicht durch die Natur mehr oder minder zwangsläufig vorgegebe-

nen Zustände.  

 

 

Zu § 61  Freihaltung von Gewässern und Uferzonen 

 

Nach § 1 Absatz 6 sind Fluss- und Bachläufe mit ihren Uferzonen und Auenbereichen 

sowie stehende Gewässer als wichtige Freiräume zu schützen. Die Gewässer sind 

insbesondere nach § 1 Absatz 3 Nummer 3 zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- 

und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie zur Sicherung ihres Erholungswer-

tes vor Beeinträchtigungen zu bewahren. Zur Umsetzung dieser Ziele, insbesondere 

um die Zugänglichkeit und Eignung der Gewässerufer für die Erholungsnutzung zu 
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gewährleisten, überführt die Vorschrift den bisher in § 31 BNatSchG g. F. enthalte-

nen und an die Länder gerichteten Auftrag zum Schutz der oberirdischen Gewässer 

einschließlich ihrer Gewässerrandstreifen und Uferzonen in eine unmittelbar geltende 

Regelung des Bundes. Ergänzt wird die Vorschrift hinsichtlich der großräumigen Ver-

netzungsfunktion der Gewässer durch § 21 Absatz 5. 

Absatz 1 Satz 1 enthält entsprechend gleich lautender landesrechtlicher Vorschriften 

ein Bauverbot für den Bereich im Abstand bis 50 Metern von der Uferlinie bestimmter 

Gewässer. Bereits im Zusammenhang bebaute Ortsteile gemäß § 34 BauGB werden 

dabei ausgenommen. Die Regelung ist in ihrem räumlichen Anwendungsbereich fer-

ner beschränkt auf größere Gewässer wie Bundeswasserstraßen, Gewässer erster 

Ordnung nach den landesrechtlichen Vorschriften sowie stehende Gewässer mit einer 

Größe von mehr als einem Hektar. Satz 2 enthält eine Sonderregelung für die Küs-

tenlinien von Nord- und Ostsee, mit der das Bauverbot in Anlehnung an Landesrecht 

auf 150 Meter ausgedehnt wird. 

 

Absatz 2 umschreibt die gesetzlich geregelten Ausnahmen vom Bauverbot des Absat-

zes 1. 

 

Absatz 3 regelt in Orientierung an bestehendem Landesrecht Ausnahmen im Einzel-

fall. 

 

 

Zu § 62  Bereitstellen von Grundstücken 

 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 57 Absatz 1 BNatSchG g. F. für die im 

Eigentum oder Besitz des Bundes stehenden Grundstücke und überführt den für Län-

der und sonstige Personen des öffentlichen Rechts in § 57 Absatz 2 BNatSchG g. F. 

enthaltenen Regelungsauftrag zum Bereitstellen von Grundstücken in eine unmittel-

bar geltende Vorschrift. 

Zur systematischen Straffung werden bestimmte Arten von Grundstücken, die sich 

nach ihrer Beschaffenheit für die Erholung der Bevölkerung eignen, nicht mehr aus-

drücklich im Gesetz benannt. Der Vorschrift unterliegen z. B. Ufergrundstücke, 

Grundstücke mit schönen Landschaftsbestandteilen sowie Grundstücke, über die sich 



 235 Drucksache 278/09 

der Zugang zu nicht oder nicht ausreichend zugänglichen Wäldern, Seen oder Mee-

resstränden ermöglichen lässt. 

 

 

Zu Kapitel 8 Mitwirkung von anerkannten Naturschutzvereinigungen 

 

Das Kapitel überführt die Vorschriften des geltenden Bundesnaturschutzgesetzes ü-

ber die Mitwirkung und die Rechtsbehelfe von anerkannten Vereinen inhaltlich im 

Wesentlichen unverändert in den Gesetzentwurf. Änderungen wurden vor allem zu 

Erhöhung der Übersichtlichkeit vorgenommen. Das Verfahren und die Voraussetzun-

gen der Anerkennung werden künftig im Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz geregelt. 

 

 

Zu § 63  Mitwirkungsrechte 

 

Absatz 1 entspricht im Wesentlichen § 58 Absatz 1 BNatSchG g. F. und betrifft die 

Mitwirkungsrechte der vom Bund anerkannten Vereinigungen. Für Vereinigungen, die 

nach ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbereich im Schwerpunkt die Ziele des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege fördern, wird aus Gründen der sprachlichen Ver-

einfachung der Begriff der anerkannten Naturschutzvereinigung eingeführt. Nummer 

1 entspricht wortgleich § 58 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG g. F. Nummer 2 überträgt 

das bestehende Mitwirkungsrecht vor der Erteilung von Befreiungen von Geboten 

und Verboten zum Schutz bestimmter Gebiete (vgl. § 60 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 

BNatSchG g. F. und § 63 Absatz 2 Nummer 5 des Entwurfs) auf die in der Zuständig-

keit des Bundes stehenden, geschützten Meeresgebiete im Bereich der deutschen 

ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels. Entsprechendes gilt für 

Nummer 3 im Hinblick auf Planfeststellungsverfahren, die im Bereich der deutschen 

ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels von Behörden der Länder 

durchgeführt werden, wenn es sich um Vorhaben handelt, die mit Eingriffen in Natur 

und Landschaft verbunden sind (vgl. § 60 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 BNatSchG g. F. 

und § 63 Absatz 2 Nummer 7 des Entwurfs). Im Übrigen entspricht die Regelung 

dem geltenden Recht (vgl. § 58 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG g. F.). Nummer 4 ent-

spricht § 58 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG g. F. 
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Absatz 2 entspricht im Wesentlichen § 60 Absatz 1 BNatSchG g. F. und betrifft die 

Mitwirkungsrechte der von den Ländern anerkannten Naturschutzvereinigungen. Die 

Nummern 1 bis 4 entsprechen wortgleich § 60 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 

BNatSchG g. F. Nummer 5 entspricht im Wesentlichen § 60 Absatz 2 Satz 1 Nummer 

5 BNatSchG g. F. Dabei wird klargestellt, dass sich das Mitwirkungsrecht auch auf in 

die sogenannte Gemeinschaftsliste aufgenommene FFH-Gebiete und von der Europä-

ischen Kommission benannte Vogelschutzgebiete bezieht, bei denen eine Unter-

schutzstellung noch nicht erfolgt ist. Ebenfalls klargestellt wird, dass das Mitwir-

kungsrecht nicht deshalb entfällt, weil die Befreiung auf Grund einer nach Fachrecht 

bestehenden Konzentrationswirkung durch eine andere Entscheidung eingeschlossen 

oder ersetzt wird. Nummer 6 und 7 entsprechen im Wesentlichen § 60 Absatz 2 Satz 

1 Nummer 6 und 7 BNatSchG g. F. Anders als in der bisherigen Fassung wird auf 

eine Beschränkung auf von Behörden der Länder durchgeführte Verfahren verzichtet, 

so dass durch die neue Fassung zugleich der Regelungsgehalt des § 58 Absatz 3 

BNatSchG g. F. mit erfasst wird. Nummer 8 tritt aus Gründen der erhöhen Übersicht-

lichkeit an die Stelle des § 60 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 BNatSchG g. F. 

 

Absatz 3 entspricht wortgleich § 58 Absatz 2 BNatSchG g. F. und greift zugleich den 

Regelungsgehalt des  § 60 Absatz 2 Satz 2 BNatSchG g. F. auf. 

 

Absatz 4 entspricht wortgleich § 60 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2  BNatSchG g. F. 

 

 

Zu § 64  Rechtsbehelfe 

 

Absatz 1 entspricht inhaltlich im Wesentlichen den Regelungen des § 61 Absatz 1 

Satz 1 und Absatz 2 BNatSchG g. F. und vollzieht die Anpassungen im Bereich der 

Mitwirkungsrechte nach. 

Absatz 2 verweist auf Vorschriften des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes, die inhaltlich 

§ 61 Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 und 4 BNatSchG g. F. entsprechen. 

 

Absatz 3 entspricht § 61 Absatz 5 Satz 1 BNatSchG g. F. 
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Zu Kapitel 9 Eigentumsbindung, Befreiungen 

 

Zu § 65  Duldungspflicht 

 

Absatz 1 regelt die Verpflichtung von Eigentümern und Nutzungsberechtigten, die 

Vornahme von Handlungen auf ihren Grundstücken zu dulden, die im Rahmen von 

Naturschutz und Landschaftspflege durchgeführt werden. Dies können Maßnahmen 

sein, die auf der Grundlage der Vorschriften dieses Gesetzes vorgenommen werden 

können, oder von Rechtsvorschriften, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden 

sind oder fortgelten. Aber auch Maßnahmen, die auf Grund des Naturschutzrechts 

der Länder, das neben diesem Gesetz gilt, durchgeführt werden können, sind zu dul-

den. Die Grenze der Duldungspflicht ist die Zumutbarkeit der Beeinträchtigung der 

konkreten Nutzung des Grundstücks. Soweit Länder weiter gehende Duldungsver-

pflichtungen geregelt haben, bleiben diese neben dem Bundesrecht anwendbar.  

 

Absatz 2 verlangt eine Benachrichtigung der Eigentümer oder Nutzungsberechtigten 

vor der Durchführung der Maßnahmen.  

 

Absatz 3 regelt nicht selbst, wer zur Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 

berechtigt ist, die Eigentümer oder Nutzungsberechtigte zu dulden haben. Der Per-

sonenkreis ist von Land zu Land zum Teil unterschiedlich geregelt, teilweise in Ab-

hängigkeit zu dem Personenkreis, der nach Landesrecht als Naturschutzhelfer, Natur-

schutzbeauftragter usw. tätig sein kann. Sofern der Bund hierzu keine Regelungen 

trifft, enthält er sich auch einer Bestimmung zu den zum Betreten der Grundstücke 

Berechtigten. 

 

 

Zu § 66  Vorkaufsrecht 

 

Das Vorkaufsrecht ist in nahezu allen Bundesländern ein Instrument des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege. Mit seiner Hilfe besteht die Möglichkeit des Erwerbs 
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von Flächen von hohem naturschutzfachlichem oder auch Erholungswert. Dadurch 

lassen sich einesteils Flächen dauerhaft für Zwecke des Naturschutzes sichern, zum 

anderen kann zum Teil nur durch Flächenerwerb die Durchführung bestimmter Maß-

nahmen ermöglicht werden, für die ansonsten wegen Überschreitens der Zumutbar-

keitsschwelle – unter Umständen dauerhaft – Ausgleich gezahlt werden müsste. Die 

hier zum Vorkaufsrecht getroffenen Regelungen sind entsprechenden Vorbildern der 

Länder nachgebildet. 

 

Absatz 1 regelt das für die Anwendung des Vorkaufsrechts in Betracht kommende 

Flächenszenario. Nummer 1 führt die als Nationalpark oder Naturschutzgebiete gesi-

cherten aber auch bereits einstweilig sichergestellten Flächen auf, in denen in der 

Regel anspruchsvolle naturschutzfachliche Maßnahmen umgesetzt werden müssen, 

bzw. deren dauerhafte Sicherung erforderlich ist. Nummer 2 benennt Grundstücke, 

auf denen sich Naturdenkmäler befinden, auch sofern sie nur einstweilig geschützt 

sind. Nummer 3 bezieht Grundstücke mit Gewässern in die Kulisse der für die Aus-

übung des Vorkaufsrechts in Betracht kommenden Flächen ein, an denen durch ei-

nen Flächenerwerb häufig eine Erholungsnutzung ermöglicht werden soll. Satz 2 trifft 

eine Regelung für den Fall, dass für das betreffende Grundstück nur teilweise die 

vorgenannten Voraussetzungen vorliegen, es also nur teilweise etwa in einem Natio-

nalpark oder Naturschutzgebiet liegt, oder nur teilweise ein Gewässer umfasst. In 

diesen Fällen kann der Eigentümer verlangen, dass das Land auch den übrigen Teil 

des Grundstücks übernimmt, wenn der in seinem Eigentum verbleibende Restteil 

wirtschaftlich nicht mehr in zumutbarer Weise verwertbar ist.  

 

Absatz 2 verlangt als Voraussetzung für die Ausübung des Vorkaufsrechts, dass eine 

solche aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist, 

worin die Erholungsvorsorge inbegriffen ist. Gründe für die Ausübung des Vorkaufs-

rechts sind vorstehend bereits benannt worden, etwa die dauerhafte Sicherung einer 

Fläche für Naturschutz und Landschaftspflege, die Durchführung von Maßnahmen 

von Naturschutz und Landschaftspflege und die Sicherung der Erholungsnutzung.  

 

Absatz 3 trifft die insbesondere auch im Verhältnis zum Zivilrecht erforderlichen Re-

gelungen. Dazu bestimmt Satz 1 zunächst, dass das Vorkaufsrecht abweichend von 
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zivilrechtlichen Regelungen keiner Eintragung in das Grundbuch bedarf. Satz 2 be-

stimmt den Vorrang des naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts gegenüber solchen 

Vorkaufsrechten, die entweder rechtsgeschäftlich oder landesrechtlich begründet 

sind. Damit stehen – entsprechend den geltenden Landesnaturschutzgesetzen – (an-

dere) bundesrechtlich begründete Vorkaufsrechte dem naturschutzrechtlichen Vor-

kaufsrecht im Rang gleich, soweit diese nicht ihrerseits einen Vorrang beanspruchen. 

Um der durch die Föderalismusreform 2006 geänderten Verfassungslage Rechnung 

zu tragen, gilt dies auch für solche landesrechtlich begründeten Vorkaufsrechte, die 

künftig auf den Gebieten des Grundstücksverkehrs und des Siedlungswesens be-

gründet werden. Durch die Änderung des Artikel 74 Absatz 1 Nummer 18 GG können 

die Länder nämlich die bislang durch das Grundstücksverkehrsgesetz und das Reichs-

siedlungsgesetz bundesrechtlich besetzten Gebiete selbst regeln. 

 

Satz 3 regelt das Verhältnis zu rechtsgeschäftlich begründeten Vorkaufsrechten und 

ordnet insofern deren Erlöschen an. In Satz 4 wird auf die Bestimmungen des Bür-

gerlichen Gesetzbuches verwiesen, die zur Durchführung des Vorkaufsrechts von Be-

deutung sind. Satz 5 schließt das Vorkaufsrecht für Fälle des Verkaufs eines Grund-

stücks an einen Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner oder Verwandten ersten 

Grades aus.  

 

Praktisch bedeutsam ist auch die in Absatz 4 getroffene Bestimmung, die auch die 

Ausübung des Vorkaufsrechts zu Gunsten von Körperschaften und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts und anerkannten Naturschutzvereinigungen auf deren Antrag 

beim Land hin ermöglicht.  

 

Nach Absatz 5 bleiben abweichende Regelungen der Länder unberührt. 

 

 

Zu § 67  Befreiungen 

 

Die Vorschrift nimmt eine Neukonzeption des Instrumentes der naturschutzrechtli-

chen Befreiung vor, die allerdings bereits durch das Erste Gesetz zur Änderung des 

Bundesnaturschutzgesetzes vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I 2873) angelegt wurde. 
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Mit diesem Gesetz wurde für die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote des Be-

sonderen Artenschutzes der Befreiungsgrund der unzumutbaren Belastung einge-

führt. Das europäische Artenschutzrecht kennt an sich nur Ausnahmegründe im öf-

fentlichen Interesse, die in § 43 Absatz 8 BNatSchG g. F. in nationales Recht umge-

setzt wurden. Im vorrangigen europäischen Primärrecht ist aber wie im nationalen 

Verfassungsrecht der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verankert. Nach der Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. Beschluss vom 2. März 1999 - 1 BvL 

7/91 (BVerfGE 100, 226-248) zum rheinland-pfälzischen Denkmalschutzgesetz) ver-

langt dieser Grundsatz im Rahmen der Bestandsgarantie des Artikels 14 Absatz 1 

Satz 1 GG, dass in erster Linie Vorkehrungen getroffen werden, die eine unverhält-

nismäßige Belastung des Eigentümers real vermeiden und die Privatnützigkeit des 

Eigentums so weit wie möglich erhalten. Daher ist eine entsprechende Befreiungsre-

gelung im privaten Interesse neben bzw. vorrangig zu Ausgleichs- und Entschädi-

gungsregelungen geboten.  

 

Nicht anders stellt sich jedoch die Situation im europäischen Gebietsschutzrecht dar, 

das ebenfalls nur Ausnahmegründe im öffentlichen Interesse kennt (vgl. die Umset-

zung in § 34 Absatz 3 und 4 BNatSchG g. F.). Aus den vorgenannten Gründen soll 

die jüngst für den Bereich des Besonderen Artenschutzes getroffene Befreiungsrege-

lung daher auf die Ge- und Verbote bei Natura 2000-Gebieten ausgedehnt werden. 

Vor diesem Hintergrund erscheint dann ein weiteres, paralleles Festhalten am über-

kommenen, im Landesrecht fortgeführten Befreiungsgrund der unbeabsichtigten Här-

te für die übrigen naturschutzrechtlichen Ge- und Verbote nicht weiter sinnvoll. Die 

Behörden müssten nämlich dann nicht nur zwei unterschiedliche Befreiungsregime 

exekutieren. Sie müssten auch weiter mit einem Begriff operieren, der nicht mehr 

der gültigen Dogmatik zum Eigentumsrecht entspricht und in Einzelfällen möglicher-

weise sogar nicht mehr in Einklang mit der oben genannten Rechtsprechung zu brin-

gen ist. 

 

Absatz 1 Satz 1 regelt die beiden Gründe, die zu einer Befreiung von Geboten und 

Verboten dieses Gesetzes, auf Grund des § 57 sowie nach dem Naturschutzrecht der 

Länder berechtigen. Unter dem Naturschutzrecht der Länder ist dabei sowohl beste-

hendes – einschließlich von den Ländern übergeleitetes – wie künftiges gesetzliches 
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und untergesetzliches Regelwerk auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege zu verstehen. Nummer 1 sieht in Anlehnung an § 34 Absatz 3 Nummer 

1 eine Befreiungsmöglichkeit aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentli-

chen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art vor. Nummer 

2 übernimmt den in § 62 Satz 1 BNatSchG g. F. den Verboten des § 42 BNatSchG 

g. F. vorbehaltenen Befreiungsgrund der unzumutbaren Belastung für den genannten 

Vorschriftenkreis. Satz 2 schränkt für das Kapitel 5 den Kreis der einer Befreiung zu-

gänglichen Vorschriften ein. 

 

Absatz 2 führt die mit dem Ersten Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgeset-

zes für die Verbote des Besonderen Artenschutzes eingeführte Befreiungslösung fort 

und dehnt sie auf die Ge- und Verbote bei Natura 2000-Gebieten aus. 

 

Absatz 3 Satz 1 entspricht § 62 Satz 2 BNatSchG g. F. Satz 2 regelt in Übereinstim-

mung mit dem weit überwiegenden Landesrecht, dass die Kompensationsverpflich-

tungen nach der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung bei der Befreiung entspre-

chende Anwendung finden, wenn die betreffende Handlung keinen Eingriff im Sinne 

des § 14 darstellt. 

 

 

Zu § 68  Beschränkungen des Eigentums; Entschädigung und Ausgleich 

 

Die Vorschrift enthält in Anlehnung an das Landesrecht Regelungen zur Beschrän-

kung des Eigentums und zu Entschädigung und Ausgleich. 

 

Absatz 1 regelt die Fälle einer ausnahmsweise unverhältnismäßigen Inhalts- und 

Schrankenbestimmung. Er sieht vor, dass hier eine angemessene Entschädigung zu 

leisten ist, wenn einer unzumutbaren Belastung nicht durch andere Maßnahmen, ins-

besondere durch die Gewährung einer Ausnahme oder Befreiung, abgeholfen werden 

kann. 

 

Absatz 2 Satz 1 regelt die Modalitäten der Entschädigung in Fällen des Absatzes 1. 

Satz 2 verweist für nähere Regelungen auf das Landesrecht. Dies betrifft insbesonde-
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re die in diesen Fällen häufig im Landesnaturschutzrecht für entsprechend anwend-

bar erklärten Enteignungsgesetze der Länder. 

 

Absatz 3 enthält einen Hinweis auf die nach Landesrecht bestehenden Enteignungs-

möglichkeiten aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 

 

Absatz 4 greift den rahmenrechtlichen Regelungsauftrag des § 5 Absatz 2 BNatSchG 

g. F. auf. Für die Länder wird die Möglichkeit eingeführt, bei einer wesentlichen Er-

schwerung insbesondere der land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung von 

Grundstücken, einen angemessenen Ausgleich nach Maßgabe des Haushaltsrechts zu 

zahlen. 

 

 

Zu Kapitel 10 Bußgeld- und Strafvorschriften 

 

Die Gesetzgebungskompetenz für dieses Kapitel beruht auf Artikel 74 Absatz 1 

Nummer 1 (Strafrecht) GG. 

 

Zu § 69  Bußgeldvorschriften 

 

Absatz 1 erfasst Verstöße gegen § 39 Absatz 1 Nummer 1. 

 

Absatz 2 regelt Verstöße gegen das besondere Artenschutzrecht. 

 

Im Absatz 3 werden bußgeldbewehrt u. a. die ungenehmigte Durchführung von Ein-

griffen, die Zerstörung oder sonstige erhebliche Beeinträchtigung eines gesetzlich 

geschützten Biotops sowie Verstöße gegen die allgemeinen Schutzvorschriften für 

Natura 2000-Gebiete in § 33 und das Bauverbot des § 61 Absatz 1. Die Nummern 7 

bis 17 sowie 19 bis 25 führen zu einer Bußgeldbewehrung bestimmter artenschutz-

rechtlicher Tatbestände. Nummer 18 regelt Verstöße gegen die Genehmigungspflich-

ten bei der Errichtung oder dem Betrieb von Zoos; Nummer 19 erfasst den Verstoß 

gegen Anzeigepflichten beim Betrieb eines Tiergeheges. Nummer 27 regelt Verstöße 

gegen Vorschriften der aufgeführten Rechtsverordnungen. 
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Absatz 4 erfasst Verstöße gegen die Verordnung (EG) Nr. 338/97. 

 

Absatz 5 erfasst Verstöße gegen die Verordnung (EWG) Nr. 3254/91. 

 

Absatz 6 regelt dem geltenden Recht entsprechend den Bußgeldrahmen. 

 

Absatz 7 eröffnet den Ländern die Möglichkeit, weitere Ordnungswidrigkeitentat-

bestände zu bestimmen.   

 

 

Zu § 70  Verwaltungsbehörde 

 

Die Vorschrift entspricht im Kern § 65 Absatz 6 BNatSchG g. F. 

 

 

Zu § 71 Strafvorschriften 

 

Die Vorschrift entspricht § 66 BNatSchG g. F. 

 

 

Zu § 72  Einziehung 

 

Die Vorschrift entspricht § 67 BNatSchG g. F. 

 

 

Zu § 73   Befugnisse der Zollbehörden 

 

Die Vorschrift entspricht im Kern § 68 BNatSchG g. F. 
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Zu Kapitel 11  Übergangs- und Überleitungsvorschrift 

 

Zu § 74  Übergangs- und Überleitungsregelungen 

 

Absatz 1 enthält eine Übergangsregelung für die Anerkennung von Verbänden im 

Hinblick auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes. 

 

Absatz 2 enthält eine Übergangsregelung für die Mitwirkung von Verbänden sowohl 

im Hinblick auf das Inkrafttreten der Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes 2002 

als auch auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes. Diese Regelung stellt die weitere Mit-

wirkung der Verbände in jeweils vor den genannten Stichtagen begonnenen Verwal-

tungsverfahren auf der Grundlage des bis dahin geltenden Rechts sicher. 

  

Absatz 3 enthält eine Überleitungsregelung für vor den Stichtagen anerkannte Ver-

bände im Hinblick auf die in den §§ 63 und 64 vorgesehenen Mitwirkungs- und Kla-

gerechte.  

 

 

Zu Artikel 2 Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung 

 

Nummer 1 sieht eine in erster Linie kompetenzrechtlich bedingte Neufassung des 

§ 19a vor. Die Vorschrift verweist künftig für die Durchführung der Strategischen 

Umweltprüfung bei Landschaftsplanungen auf die Vorschriften des Bundesnatur-

schutzgesetzes. Nummer 2 enthält eine Folgeänderung zur Änderung des Bundesna-

turschutzgesetzes. 

 

 

Zu Artikel 3 Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

 

Die Vorschrift enthält eine Anpassung an geänderte Vorschriftenbezeichnungen. 
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Zu Artikel 4 Änderung des Baugesetzbuchs 

 

Die Vorschrift enthält Anpassungen an neue Begriffsbestimmungen und geänderte 

Vorschriftenbezeichnungen. 

 

 

Zu Artikel 5 Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes 

 

Die Vorschrift enthält eine Änderung im Hinblick auf geänderte Vorschriftenbezeich-

nungen. 

 

 

Zu Artikel 6 Änderung des Bundesfernstraßengesetzes 

 

Die Vorschrift enthält eine Änderung im Hinblick auf geänderte Vorschriftenbezeich-

nungen. 

 

 

Zu Artikel 7 Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes 

 

Die Vorschrift enthält eine Änderung im Hinblick auf geänderte Vorschriftenbezeich-

nungen. 

 

 

Zu Artikel 8 Änderung des Magnetschwebebahnplanungsgesetzes 

 

Die Vorschrift enthält eine Änderung im Hinblick auf geänderte Vorschriftenbezeich-

nungen. 

Zu Artikel 9 Änderung des Raumordnungsgesetzes 

 

Nummer 1 enthält eine besondere Überleitungsvorschrift für die Raumordnungspla-

nung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands. Sie ist im Hin-

blick auf ein laufendes Planaufstellungsverfahren erforderlich. Nummer 2 enthält An-
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passungen an neue Begriffsbestimmungen und geänderte Vorschriftenbezeichnun-

gen.  

 

 

Zu Artikel 10  Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes 

 

Die Vorschrift enthält eine Änderung im Hinblick auf geänderte Vorschriftenbezeich-

nungen. 

 

 

Zu Artikel 11  Änderung des Luftverkehrsgesetzes 

 

Die Vorschrift enthält Änderungen im Hinblick auf geänderte Vorschriftenbezeichnun-

gen. 

 

 

Zu Artikel 12  Änderung des Gentechnikgesetzes 

 

Die Vorschrift enthält eine Anpassung an eine geänderte Vorschriftenbezeichnung. 

 

 

Zu Artikel 13 Änderung des Pflanzenschutzgesetzes 

 

Die Vorschrift enthält eine Anpassung an eine geänderte Vorschriftenbezeichnung. 

 

 

Zu Artikel 14  Änderung des Bundesberggesetzes 

 

Die Vorschrift enthält eine Anpassung an eine geänderte Vorschriftenbezeichnung. 

 

 

Zu Artikel 15  Änderung des Gesetzes zu dem Abkommen vom 31. März 

1992 zur Erhaltung der Kleinwale in der Nord- und Ostsee 
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Die Vorschrift enthält Anpassungen an geänderte Vorschriftenbezeichnungen. 

 

 

Zu Artikel 16  Änderung des Umweltschadensgesetzes 

 

Die Vorschrift enthält Anpassungen an geänderte Vorschriftenbezeichnungen. 

 

 

Zu Artikel 17  Änderung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 

 

Mit Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa erfolgen geringfügige Klarstellun-

gen. In § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 Halbsatz 1 und 2 wird der Mitgliederbegriff 

dahingehend konkretisiert, dass nur diejenigen Personen Mitglieder im Sinne des Ge-

setzes sind, die tatsächlich in der Vereinigung mit entscheiden können. Dies ent-

spricht dem Prinzip der Binnendemokratie. Mitgliedschaften, die kein Stimmrecht ver-

leihen und damit nicht die Möglichkeit geben, über die Stimmabgabe die Entschei-

dungen der Vereinigung zu beeinflussen, unterfallen nicht diesem Prinzip. Damit wird 

klargestellt, dass die Eigenschaft, Mitglied in einer Vereinigung zu sein, an das 

Stimmrecht geknüpft ist und nicht durch die Bezeichnung in der Satzung begründet 

wird. Personen, die zwar in der Satzung als Mitglieder bezeichnet werden, aber kein 

Stimmrecht haben, fallen daher nicht unter den gesetzlichen Mitgliederbegriff (z. B. 

Fördermitglieder ohne Stimmrecht). 

 

Die Regelung sieht darüber hinaus vor, dass auch Dachorganisationen, bei denen 

nicht ausschließlich juristische, sondern auch natürliche Personen Mitglieder sind, 

anerkannt werden können. Dieser typischen Form der demokratischen Repräsentati-

on soll die Anerkennungsfähigkeit nicht vornherein versagt werden. Um auch diesen 

Vereinigungen die Anerkennung ohne Änderung der Satzung zu ermöglichen, be-

stimmt Halbsatz 3 nunmehr, dass eine Vereinigung die Anerkennung erhalten kann, 

wenn mindestens drei Viertel des Mitgliederkreises juristische Personen sind und die-

se in der Mehrzahl das Prinzip der Binnendemokratie einhalten. Um auch diejenigen 

Vereinigungen zu erreichen, die natürlichen Einzelpersonen ein Stimmrecht (z. B. 
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Ehrenmitglieder) geben, ist ein Verhältnis von mindestens drei Viertel juristischer 

Personen zu einem Viertel natürlicher Personen angemessen. 

 

Die Regelung erfasst wie auch schon bisher die Prüfung von Dachvereinigungen, die 

selbst Dachvereinigungen als Mitglieder haben. Diese Mitglieds-Dachvereinigungen 

müssen ebenfalls das Prinzip der Binnendemokratie einhalten, damit die gesetzliche 

Anforderung erfüllt ist. 

 

Mit Doppelbuchstabe bb wird sichergestellt, dass eine etwaige Anerkennung als Na-

turschutzvereinigung neben der Anerkennung als Umweltvereinigung aus dem Aner-

kennungsbescheid selbst deutlich wird. Doppelbuchstabe cc enthält eine Neurege-

lung. Die Anerkennung ist ein Dauerverwaltungsakt, der nach Maßgabe der §§ 48, 49 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes zurückgenommen bzw. widerrufen werden kann. 

Eine Vereinigung ist grundsätzlich berechtigt, ihre Satzung jederzeit zu ändern, wo-

durch gegebenenfalls die Anerkennungsfähigkeit nachträglich entfallen könnte. Damit 

das Fortbestehen der Anerkennungsfähigkeit bei Satzungsänderungen durch die An-

erkennungsbehörde geprüft werden kann, bedarf es der Befugnis, der Vereinigung 

eine Mitteilungspflicht über Satzungsänderungen auferlegen zu können. Buchstabe d 

überführt den bisherigen Absatz 2 Satz 2 aus redaktionellen Gründen nach Absatz 1. 

 

Nach Buchstabe b verbleibt die Zuständigkeit für die Anerkennung von ausländischen 

und über das Gebiet eines Bundeslandes hinaus tätigen Umweltschutzvereinigungen 

bei einer Bundesbehörde, dem Umweltbundesamt. Sofern es sich um die Anerken-

nung von Naturschutzvereinigungen handelt, ist ferner eine Herstellung des Einver-

nehmens mit dem Bundesamt für Naturschutz vorgesehen. Für räumlich nur im Ge-

biet eines Bundeslandes oder nur regional tätige Umweltvereinigungen ist hingegen 

nach Buchstabe c die Zuständigkeit einer Behörde dieses jeweiligen Landes vorgese-

hen. Die Neuregelung erfolgt auf Grund der Zusammenführung der Anerkennungs-

verfahren von Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz und Naturschutzrecht. Das naturschutz-

rechtliche Kriterium des Tätigkeitsbereichs der Vereinigung, das aus europarechtli-

chen Gründen im Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz keine Verwendung gefunden hat, 

dient nunmehr als Abgrenzungskriterium für die Bestimmung der zuständigen Aner-

kennungsbehörde. Für Naturschutzvereinigungen wird mit der Aufgabenteilung zwi-
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schen Bundes- und Landesbehörden der geltende Rechtszustand fortgeführt. Für 

Umweltvereinigungen, die bislang ausschließlich vom Bund anerkannt wurden, wird 

diese Aufgabenteilung hingegen erstmals eingeführt. 

 

In Nummer 2 entspricht § 5 Absatz 1 neu inhaltlich unverändert § 5 des geltenden 

Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes.  

 

§ 5 Absatz 2 neu enthält eine Fiktion, mit der Anerkennungen, die auf der Grundlage 

des geltenden Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes oder des geltenden Bundesnatur-

schutzgesetzes bzw. in dessen Rahmen erlassenen Landesrechts erteilt worden sind, 

als Anerkennungen nach dem geänderten Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz fort gelten. 

Maßgebend ist der jeweilige Anerkennungsbescheid, der den satzungsgemäßen Auf-

gabenbereich bezeichnet. Ebenso wird damit die Fiktionsregelung des § 3 Absatz 1 

Satz 4 des geltenden Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes überführt. Nach dieser Bestim-

mung gelten anerkannte Naturschutzvereine zugleich als anerkannt im Sinne des 

Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes. Anerkannte Naturschutzvereine haben damit die 

Möglichkeit, neben den naturschutzrechtlichen Rechtsbehelfen auch Rechtsbehelfe 

nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz in dem Umfang, in dem die naturschutzrecht-

liche Anerkennung erfolgt war, geltend zu machen. Diese Möglichkeit bleibt beste-

hen. Bereits nach dem Bundesnaturschutzgesetz oder landesrechtlichen Vorschriften 

anerkannte Naturschutzvereine können die Rechtsbehelfe des § 2, allerdings be-

schränkt auf naturschutzrechtliche Vorschriften, geltend machen. Hinsichtlich um-

weltrechtlicher Rügen, die über naturschutzrechtliche Vorschriften im engeren Sinne 

hinausgehen, benötigen solche Vereinigungen weitergehend eine umweltrechtliche 

Anerkennung nach § 3. Davon unberührt bleiben die Rechtsbehelfsmöglichkeiten für 

Naturschutzvereinigungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz.  

§ 5 Absatz 3 neu bestimmt aus Praktikabilitätsgründen, dass für zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des geänderten Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes anhängige Anerken-

nungsverfahren, bei denen die neue Zuständigkeitsabgrenzung nach § 3 Absatz 2 

und 3 zu einem Behördenwechsel führen würde, das Umweltbundesamt weiterhin 

zuständig bleibt und dabei das bislang geltende Recht anzuwenden hat. Damit wird 

vermieden, dass Verwaltungskapazitäten bei einem kostenfreien Anerkennungsver-

fahren unnötigerweise doppelt gebunden werden. 
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Zu Artikel 18  Änderung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-

nung 

 

Die Vorschrift enthält Anpassungen an neue Begriffsbestimmungen und geänderte 

Vorschriftenbezeichnungen. 

 

 

Zu Artikel 19  Änderung der Klärschlammverordnung 

 

Die Vorschrift enthält Anpassungen an die auch sonst üblichen Begrifflichkeiten. 

 

 

Zu Artikel 20  Änderung der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung 

 

Die Vorschrift enthält Anpassungen an die auch sonst üblichen Begrifflichkeiten. 

 

 

Zu Artikel 21  Änderung der Direktzahlungen-Verpflichtungenver-ordnung 

 

Die Vorschrift enthält insbesondere Änderungen im Hinblick auf geänderte Vorschrif-

tenbezeichnungen. 

 

 

Zu Artikel 22  Änderung der Bundesartenschutzverordnung 

 

Die Vorschrift enthält Anpassungen an geänderte Vorschriftenbezeichnungen und 

Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft. 

 

 

Zu Artikel 23  Änderung der Verordnung über die Festsetzung des 

Naturschutzgebietes „Pommersche Bucht“ 
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Die Vorschrift enthält eine Änderung im Hinblick auf eine geänderte Vorschriftenbe-

zeichnung. 

 

 

Zu Artikel 24  Änderung der Verordnung über die Festsetzung des  

Naturschutzgebietes „Östliche Deutsche Bucht“ 

 

Die Vorschrift enthält eine Änderung im Hinblick auf eine geänderte Vorschriftenbe-

zeichnung. 

 

 

Zu Artikel 25  Änderung der Kostenverordnung zum Bundesnaturschutz-

gesetz 

 

Nummer 1 enthält eine Anpassung an auch sonst üblichen Bezeichnungen. 

 

Nummer 2 sieht eine Neufassung des § 1 vor. Die Ergänzung der Überschrift dient 

der Klarstellung, dass § 1 sowohl die Erhebung von Gebühren als auch die Erhebung 

von Auslagen erfasst. Im Übrigen stellt die Änderung vor allem eine Anpassung an 

die dem Bundesamt für Naturschutz durch das Umweltschadensgesetz und die Ände-

rung des Bundesnaturschutzgesetzes zugewiesenen Aufgaben dar. Die Überführung 

des bisherigen § 2 in § 1 Absatz 4 ist eine Folge der Anpassung des § 1, der nun-

mehr bereits seiner Überschrift nach neben Gebühren auch Auslagen, u. a. für Sach-

verständigengutachten, erfasst. Die Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze für die 

Auslagenerhebung von 2,50 Euro auf 5 Euro dient der Anpassung an die allgemeine 

Teuerung und entspricht der Regelung der Verordnung über Kosten für Amtshand-

lungen der informationspflichtigen Stellen beim Vollzug des Umweltinformationsge-

setzes (§ 1 Absatz 3 UIGGebV). 

 

Nummer 3 enthält Folgeänderungen. § 2 entfällt wegen der Überführung in § 1. Die 

Inkrafttretensregelung in § 7 entfällt in Anpassung an die Inkrafttretensvorschrift 

dieses Gesetzes. 
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Die in Nummer 4 vorgesehene Änderung der Zählung stellt eine Folgeänderung der 

Überführung des bisherigen § 2 in § 1 Absatz 4 dar. Die Ergänzung der Überschrift 

stellt klar, dass es sich bei der Vorschrift um eine Sonderregelung für den Arten-

schutzvollzug handelt. Im Übrigen gilt § 6 VwKostG. Nummer 5 enthält eine Folgeän-

derung zur Überführung des bisherigen § 2 in § 1 Absatz 4.  

 

Nummer 6 sieht Änderungen der Anlage zur Bundesartenschutzverordnung vor. 

Buchstabe a enthält eine Folgeänderung zur Änderung der VO (EG) 865/2006 durch 

VO (EG) Nr. 100/2008. Buchstabe b enthält Anpassungen an geänderte Vorschriften-

bezeichnungen. Buchstabe c sieht eine Erweiterung des Gebührentatbestandes um 

die Erteilung schriftlicher, zum Teil beglaubigter Bescheinigungen über die rechtmä-

ßige Einfuhr von geschützten Exemplaren im Einzelfall vor. Buchstabe d führt einen 

Gebührentatbestand im Hinblick auf die Zuständigkeit des Bundesamtes für Natur-

schutz zur Durchführung des Umweltschadensgesetzes im Bereich der deutschen 

ausschließlichen Wirtschaftszone ein. 

 

 

Zu Artikel 26  Änderung der Seeanlagenverordnung 

 

Die Vorschrift enthält Änderungen im Hinblick auf eine geänderte Vorschriftenbe-

zeichnung. 

 

 

Zu Artikel 27  Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Die Vorschrift bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes 

und sieht das zeitgleiche Außerkrafttreten des geltenden Bundesnaturschutzgesetzes 

vor. 
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  Anlage 
 
Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKR-Gesetz: 
NKR-Nr. 869: Entwurf eines Bundesnaturschutzgesetzes 
 

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des o.g. Gesetzes auf Bürokratiekosten 

geprüft, die durch Informationspflichten begründet werden. 

Das Regelungsvorhaben enthält insgesamt 18 Informationspflichten für die Wirtschaft. 
Nach Einschätzung des Ressorts sind die 18 Informationspflichten kostenneutral, denn 

sieben dieser Informationspflichten werden aus dem bereits geltenden 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) unverändert übernommen. Zehn 

Informationspflichten, die Bürokratiekosten i.H.v. insgesamt rund 549.000 Euro 

verursachen, bestehen bereits in entsprechenden ländergesetzlichen Regelungen und 

werden ebenfalls lediglich in das vorliegende Gesetz überführt. Eine Informationspflicht 

wird aufgrund europarechtlicher Vorgaben neu eingeführt, was nach Einschätzung des 

Ressorts zu keinen nennenswerten Mehrkosten für die Wirtschaft führt.  

Darüber hinaus entfällt eine bislang im Bundesnaturschutzrecht verankerte 

Informationspflicht (sog. schlagspezifische Dokumentation nach § 5 Abs. 4 BNatSchG). 

Stattdessen wird mit dem vorliegenden Regelungsvorhaben klargestellt, dass sich diese 

Pflicht, die bislang Bürokratiekosten in Höhe von rund 108,8 Mio verursacht hat, künftig 

allein aus dem landwirtschaftlichen Fachrecht ergibt.  

Das Regelungsvorhaben enthält 17 Informationspflichten, die sich auch an Bürgerinnen 
und Bürger richten. Diese Informationspflichten bestehen bereits überwiegend im 

geltenden Recht.  

In das Regelungsvorhaben werden ferner zwei Informationspflichten der Verwaltung aus 

Ländergesetzen unverändert übernommen.  

Der Nationale Normenkontrollrat teilt die Einschätzung, dass mit dem Regelungsvorhaben 

keine nennenswerte Be- oder Entlastung der Wirtschaft einhergeht. Das 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit hat die 

Bürokratiekosten der Wirtschaft nachvollziehbar und ausführlich dargestellt. Die 

Berechnungen entsprechen dem Standardkostenmodell und sind schlüssig. Die 

Überführung von landesrechtlichen Informationspflichten, erhöht zwar das Ergebnis der 

Bestandsmessung, führt aber nicht zu einer Belastung der Unternehmen. Entsprechendes 

gilt für die Regelungen zur schlagspezifischen Dokumentation, denn soweit die 
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betroffenen Unternehmen nach dem landwirtschaftlichen Fachrecht weiterhin verpflichtet 

bleiben, wird keine Entlastung eintreten.  

Darüber hinaus hat das Ressort plausibel dargelegt, dass kein Mehraufwand für 

Bürgerinnen und Bürger zu erwarten ist.  

Der Nationale Normenkontrollrat hat daher im Rahmen seines gesetzlichen Prüfauftrags 

keine Bedenken gegen das Regelungsvorhaben.  

 

 

          Dr. Ludewig        Prof. Dr. Wittmann 
          Vorsitzender        Berichterstatter 
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